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Vorwort

Dieses Buch ist in gewissem Sinne ein Fortsetzungs- bzw. Ergédnzungs-
band zu der Abhandlung, die ich 1972 als Heft 29 der gleichen Schriften-
reihe unter dem Titel ,Soziale Schiden, soziale Kosten und soziale
Sicherung® verdffentlicht habe. In dieser Abhandlung hatte ich — so
ihr Untertitel — , Argumente fiir ein Modell zur Integration aller Aus-
gleichsleistungen flir Personenschidden in das soziale Sicherungssystem®
vorgetragen.

Die Kritiken hatten seinerzeit die Berechtigung und Stichhaltigkeit
der Argumente weitgehend anerkannt, jedoch vielfach Bedenken gegen
die Realisierbarkeit und Durchsetzbarkeit des Modells erhoben. Dar-
iiber habe ich in den folgenden Jahren zahlreiche Diskussionen gefiihrt,
die gezeigt haben, daB das Modell konkretisiert, dal Abweichungen
vom und Ubereinstimmungen mit dem bestehenden Sozialleistungs-
system im einzelnen expliziert werden miiBten, um die Moglichkeit,
auf seiner Grundlage eine Reform durchzufiihren, iiberpriifbar zu
machen. ’

Zu diesem Zweck habe ich das hier vorgelegte Modell ausgearbeitet,
das gegeniiber dem urspriinglichen, 1972 verdffentlichten, nur einen
begrenzien Bereich des Rechts der Ausgleichsleistungen fiir Personen-
schiden einbezieht. Es beschrinkt sich auf Einkommensersatzleistungen
(148t also Behandlungs- und Pflegekosten, Rehabilitationsleistungen
und Schmerzensgelder auBler Betracht) und auf Leistungen aus dem
sozialen Sicherungssystem (148t also Schadensersatzleistungen nach
dem Haftpflichtrecht aufler Betracht). Nur durch diese Beschrinkung
war es moglich, bestehendes Recht und Reformvorschlag in Details zu
erdrtern und einander gegeniiberzustellen. Diese Erdrterung hat aber
exemplarischen Charakter; sie liefle sich fiir die zundchst auler Betracht
gelassenen Problembereiche in gleicher Weise anstellen.

Das hier vorgelegte Modell war zunichst nicht zur Verdffentlichung
bestimmt. Es ist in dieser Form im Oktober 1977 abgeschlossen wor-
den. Ich habe es davor und danach mit Kollegen und Politikern, auf
wissenschaftlichen Fachtagungen und in kleinen informellen Gesprichs-
kreisen diskutieren kénnen. Dabei hat sich herausgestellt, dafi das Pro-
blem der Vereinheitlichung — bzw., allgemeiner gesprochen, der Re-
form — der Leistungen bei verminderter Erwerbsfihigkeit in jlingster
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Zeit ein sehr aktuelles sozialpolitisches Interesse gewonnen hat, dafl es
zahlreiche Modelle fiir eine Reform gibt! und da8 auch der Gesetzgeber
tiber die Moglichkeiten einer Reform nachdenkt.

Weil dabei immer wieder Fragen diskutiert werden, die in meinem
Modell ausfiihrlich behandelt sind, dieses Modell aber vielen anderen
Diskutanten offensichtlich noch nicht bekannt ist, habe ich mich ent-
schlossen, es nun doch in einer breiteren Offentlichkeit zur Diskussion
zu stellen. Es wird hier in der Fassung vertffentlicht, die es bis zum
AbschluB8 des Manuskriptes im Oktober 1977 erhalten hat. Seitdem
haben sich einige sozialrechtliche Einzelregelungen, die zitiert und aus
denen bestimmte Folgerungen gezogen worden sind, geéindert?. Trotz-
dem habe ich darauf verzichtet, den Text in dieser Hinsicht zu aktuali-
sieren. Denn einerseits wiirden sich bestimmt wihrend der Druck-
legung weitere Gesetzesinderungen ergeben, so daf3 bei der Ausliefe-
rung ohnehin keine Ubereinstimmung mit dem geltenden Recht in
jeder Einzelheit gewihrleistet werden konnte. Andererseits ist die
Problematik unabhingig von solchen Detaildnderungen. Die Begriin-
dungen und die Moglichkeiten fiir eine Reform werden vielleicht gerade
dadurch besonders deutlich, dafl sie von punktuellen Korrekturen des
Sozialrechts tiberhaupt nicht beeinflu3t werden.

Fir eine lebhafte Diskussion der hier unterbreiteten Vorschlige wire
ich sehr dankbar. Nach der Versffentlichung der Vorschlige zur sozia-
len Sicherung der Frau und der Hinterbliebenen im Gutachten der
Sachverstindigenkommission vom 21.5.1979 mdchte ich in diesem
Zusammenhang besonders auf Tz. 20 hinweisen, weil aus dem Titel

1 ygl. dazu:

1. Die Renten wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit im Wandel der Zeit.
Ein Diskussionsbeitrag zur Reform der Begriffe der Berufs- und Erwerbs-
unfihigkeit einer Arbeitsgruppe der Bundesversicherungsanstalt fiir
Angestellte. In: Die Angestelltenversicherung, Jg. 23 Nr. 12 (Dezember
1976), S. 1 £f.

2. Kurt Leingdrtner: Neugestaltung der Leistungen fiir erwerbsgeminderte
und erwerbsunfihige Versicherte in der gesetzlichen Rentenversicherung
(Reformvorschlag des DGB). In: Grundlagen der Sozialversicherung,
Festschrift fiir Kurt Brackmann zum 65. Geburtstag, St. Augustin 1977,
S. 153 ff. Dort weitere Nachweise.

3. Herbert Kefller: Vorschlag des Deutschen Richterbundes zur Neuregelung
der Renten wegen Berufsunfihigkeit in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung. In: Die Sozialgerichtsbarkeit, Jg. 24 Nr. 13 (Dezember 1977),
S. 515 ff. Dort weitere Nachweise.

4. Helmar Bley: Empfiehlt es sich, die Voraussetzung fiir Sozialleistungen
an leistungsgeminderte Fersonen zur Herstellung der Nahtlosigkeit ge-
setzlich neu zu regeln? Vortrag beim 2. Deutschen Sozialgerichtstag am
15.5.1979 in XKassel. Erscheint in Kiirze in der Schriftenreihe des Deut-

~ schen Sozialgerichtsverbandes. ‘

2 z.B. § 30 Abs. 4 BVG, der jetzt nicht mehr die Begrenzung des Berufs-
schadensausgleichs auf einen Hochstbetrag des Vergleichseinkommens ent-

hilt (vgl. dazu die Textziffern 45 - 47).
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dieses Buches nicht ohne weiteres ersichtlich ist, da8 in ihm nicht zuletzt
auch Probleme behandelt werden, die die soziale Sicherung von
Frauen betreffen.

Das Stichwortverzeichnis hat Herr Dr. Jiirgen Plaschke erstellt. Dafiir
habe ich ihm sehr zu danken.

Bamberg, im Juli 1979 Dieter Schifer
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1. Vorbemerkungen

1.1, Die Problemstellung

1 In der vorliegenden Ausarbeitung wird die Frage untersucht, wel-
che Moglichkeiten bestehen, die Gew#dhrung von Rentenleistungen we-
gen vorzeitigen Verlustes bzw. vorzeitiger Minderung der Erwerbs-
fihigkeit ohne Riicksicht auf den Grund fiir die Beschrankung der
Erwerbsfihigkeit zu vereinheitlichen.

2 Dabei sollen im einzelnen

1. die geltenden Regelungen dargestellt und beurteilt werden, und
zwar in bezug auf die Abgrenzung des berechtigten Personenkrei-
ses, insbesondere unter dem Aspekt noch hestehender Sicherungs-
liicken, sowie auf die soziale Lage der Leistungsbezieher, insbeson-
dere unter dem Aspekt der Bemessung der verschiedenen Lei-
stungsarten und der Kumulation von Leistungen,

2. Grundziige einer an sozialen Sachverhalten orientierten Neurege-
lung entwickelt werden, und zwar im Hinblick auf allgemeine
Grundsitze und Zielvorstellungen, auf die sozialpolitische Legitimie-
rung, auf die Kriterien der Leistungsgewidhrung und der Leistungs-
bemessung, auf die Finanzierungsmethode, auf die Organisations-
strukturen und auf die Mehrkosten einer solchen Neuregelung,

3. Probleme der Uberleitung der bisherigen Regelungen in neues Recht
erdrtert werden, und zwar beziiglich der Kodifikation einer Neu-
regelung, der Abgrenzung von und der Koordination mit anderen
Leistungsbereichen und -anspriichen und der stufenweisen Realisie-
rung einer Neuregelung.

3 Die Untersuchung bezieht sich vor allem auf den Bereich der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, der
Kriegsopferversorgung und der Beamtenversorgung. Dabei liegt das
Schwergewicht auf der Entwicklung und Begriindung eines Leistungs-
systems, das einheitlich auf alle Falle einer Minderung der Erwerbs-
fdhigkeit anwendbar ist und das fiir alle vergleichbaren Fille auch
gleichartige Leistungen sicherstellt.
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4 Zweck der Untersuchung ist der Nachweis, daB ein System sozialer
Leistungen bei geminderter Erwerbsfiahigkeit mdglich ist, das alle Er-
werbsgeminderten ohne Riicksicht auf die Ursache ihrer Erwerbsmin-
derung gleich behandelt, d. h. ihnen nach gleichen Regeln bemessenen
Einkommensersatz gewihrt, ohne daBl vorhandene Leistungstriger auf-
geldst und neue Institutionen etabliert werden miGten.

1.2, Durchfiihrung der Untersuchung

§ Nicht alle gestellten Fragen! konnten mit gleicher Intensitit und
Ausfiihrlichkeit behandelt werden. Es hat sich gezeigt, da die Dar-
stellung und argumentative Fundierung einer einheitlichen Neurege-
lung auch dann schon sehr umfangreich wird, wenn man sich auf ihre
Grundziige beschrinkt. Deshalb mufiten die Kapitel 2. und 4., die der
Analyse der Auswirkungen der geltenden Regelungen und der Proble-
matik ihrer Uberleitung in neues Recht gewidmet sind, kiirzer gehalten
werden als zunéchst geplant war.

Es sollen daher im folgenden einige Erljuterungen zur Durchfiihrung
der Untersuchung gegeben und insbesondere einige Abgrenzungen vor-
genommen und begriindet werden, welche Fragen nicht, welche nur
kurz und welche relativ ausfiihrlich behandelt werden.

6 Die Untersuchung bezieht sich nur auf Rentenleistungen. Sie be-
handelt also keineswegs alle Leistungen bei Minderungen der Erwerbs-
fahigkeit. Sie schlie3t zunéichst alle Fille aus, bei denen die Minderung
der Erwerbsfihigkeit voriibergehend ist und bei denen noch Bemiithun-
gen im Gange sind, eine Dauerschidigung abzuwenden. Daher werden
alle Leistungen bei krankheitsbedingter Erwerbsunfihigkeit nicht un-
tersucht. Dem entspricht, dafl in die statistische Analyse in Abschnitt
2.2. nur die Behinderten und die chronisch Kranken® einbezogen sind.
Aber auch alle anderen Heilbehandlungen, RehabilitationsmaBnahmen,
Umschulungen und beruflichen Eingliederungsversuche sind nicht Ge-
genstand der Untersuchung, auch dann nicht, wenn sie wahrend einer
Minderung der Erwerbsfahigkeit nur zur Abwendung einer Verschlim-
merung unternommen werden. Als Konsequenz dieser Abgrenzung
werden auch Zeitrenten, die wihrend der Rehabilitation gewihrt wer-
den, nicht behandelt.

7 Die Fragestellung der Untersuchung hitte nahegelegt zu priifen,
welche verschiedenen Moglichkeiten es gibt, die Rentenleistungen bei

1 Vgl Tz 2.
2 In den weiteren Ausfithrungen wird diese Gruppe in der Regel als die
der Behinderten oder Beschidigten bezeichnet.
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Minderungen der Erwerbsfihigkeit zu vereinheitlichen. Es hat sich je-
doch als unmoglich herausgestellt, alternative Modelle zu entwickeln.
Zwar werden bei vielen Einzelfragen verschiedene Losungen disku-
tiert und zum Teil auch Alternativregelungen vorgeschlagen. Aber die
Untersuchung konzentriert sich doch auf den Versuch, ein in sich wi-
derspruchsfreies System einheitlicher Rentenleistungen bei Minderun-
gen der Erwerbsfihigkeit zu entwickeln,

Das bedeutet jedoch sachlich keine wesentliche Einschrankung der
Fragestellung. Denn alle fiir diese Arbeit angestellten Uberlegungen
und Untersuchungen haben gezeigt, daB es keine grundsitzlichen Alter-
nativen zu dem entwickelten Modell gibt, wenn bestimmte Grundent-
scheidungen vorausgesetzt werden. Die vorausgesetzten Grundent-
scheidungen sind, dafl das Leistungsrecht vereinheitlicht werden soll,
daB die Renten nicht mehr erzielbare Arbeitsertrige kompensieren sol-
len und daB sie deshalb einkommensproportional sein sollen. Der ge-
samte Reformvorschlag ergibt sich als fast zwangsldufige Deduktion aus
diesen Primissen.

8 Die Untersuchung bezieht auBer der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, der gesetzlichen Unfallversicherung und der Kriegsopferversor-
gung grundséitzlich auch die Beamtenversorgung ein. Die Probleme der
Anspruchskonkurrenz und Leistungskumulation, der Ruhens- und An-
rechnungsvorschriften, der Legitimation unterschiedlicher Leistungs-
griinde und Leistungsbemessungen stellen sich ndmlich fiir die Beam-
tenversorgung in gleicher Weise wie fiir die {iblicherweise als Soziallei-
stungen bezeichneten Systeme. Deshalb erschien es nicht gerechtfertigt,
die Beamtenversorgung bei der Untersuchung auszusparen. Insofern
sind mit Renten bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit im folgenden
grundsétzlich auch Pensionen gemeint, die wegen Invaliditit gezahlt
werden. Allerdings konnte die Beamtenversorgung nicht mit der glei-
chen Ausfiihrlichkeit wie die anderen Systeme behandelt werden.

Dagegen war es wegen der verwirrenden und schwer zu systematisie-
renden Fiille und Vielfalt dieser Systeme nicht méglich, auch die Ver-
sorgungswerke fiir freie Berufe zu untersuchen. Ebenso konnten die
Zusatzversorgungen nicht im einzelnen behandelt werden. Der Reform-
vorschlag ist jedoch so aufgebaut, daf3 sich das, was iiber die Beamten-
versorgung gesagt ist?, ohne weiteres auf berufsspezifische Sicherungen
iibertragen 148t.

9 Eine volle Vereinheitlichung der Renten und der Pensionen, die
bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit gewidhrt werden, wire nur moég-
lich, wenn

3 Vgl. insbes. Abschnitt 3.8.2.

2 Schifer
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1. Sozialversicherungsbeitrige ausnahmslos nicht zum steuerpflichti-
gen Einkommen zihlen wiirden,

2. alle Renten besteuert (und natiirlich zuvor entsprechend erhoht und
die Einnahmen aus ihrer Besteuerung voll fiir die Rentenfinanzie-
rung zur Verfiigung gestellt) wiirden und

3. fiir beide Leistungsarten entweder keine oder die gleiche Bemes-
sungsgrenze gelten wiirde.

Eine solche Lésung wire schon deshalb der geltenden Regelung vor-
zuziehen, weil bei steuerfreien Renten, die nach dem Bruttoeinkommen
bemessen werden, sehr unterschiedliche Relationen zwischen verfligha-
rem Erwerbseinkommen und verfiigbarem Sozialeinkommen nicht ver-
meidbar sind?.

Der Verfasser hielt einen solchen Vorschlag jedoch fiir illusionir. Er
ist davon ausgegangen, dafl auch nach einer Reform Pensionen steuer-
pflichtig und Renten steuerfrei bleiben, und hat versucht, eine Lésung
zu finden, die den Nettoversorgungsgrad bei Beamtfen und bei anderen
Arbeitnehmern trotzdem nicht allzu unterschiedlich werden 148t5. Inso-
fern wird ein Vorschlag gemacht, der keine volle Vereinheitlichung
bringt.

10 Aus dem geltenden Sozialrecht lieflen sich theoretisch Listen all
der Merkmale und Lebensumstinde zusammenstellen, die derzeit trotz
einer Behinderung oder chronischen Krankheit zu keinem Anspruch
auf Rente wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit oder zu einem an der
sozialpolitischen Zielsetzung gemessen zu niedrigen oder zu hohen An-
spruch fithren. Es wiirde jedoch die Imaginationskraft eines Einzelnen
weit {ibersteigen, an alle Lebens- und Berufsschicksale zu denken, die
vom geltenden Recht moglicherweise nicht angemessen behandelt wer-
den. Es sei nur an die Kumulationstabelle erinnert, die Bogs 1954 sei-
nem Gutachten fiir das Bundesarbeitsministerium angefiigt hat® und die
auBerordentlich verwirrend ist, obwohl sie nur Zweifach-Kumulationen
nachweist.

Bei der Darstellung und Beurteilung der geltenden Regelungen in
Abschnitt 2.1. wird daher nur eine kategoriale Ubersicht der Probleme
gegeben. Auf viele Einzelheiten des geltenden Rechts wird jedoch bei
der Entwicklung der Vorschlige fiir eine Neuregelung eingegangen,
weil ohnehin bei jedem Vorschlag gepriift werden muB8, inwieweit und
warum die jeweils geltende Regelung nicht iibernommen werden kann.

4 Vgl. dazu Tz. 295.
5 Vgl. dazu Abschnitt 3.6.1.3.

¢ Vgl. Walter Bogs: Grundfragen des Rechts der sozialen Sicherheit und
seiner Reform. Berlin 1955, Anhang.
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11 Fiir eine statistische Untersuchung standen ausgewihlie Daten
{iber alle Personen im erwerbsfihigen Alter zur Verfligung, die sich bei
der Mikrozensus-Befragung im April 1974 als behindert oder chronisch
krank bezeichnet hatten. Dall keine Vergleichsdaten iiber den gesunden
und voll leistungsfihigen Bevélkerungsteil verfiigbar waren, hat sich,
wie erwartet, als erhebliche Restriktion fiir die statistische Analyse und
insbesondere fiir die Moglichkeit, die reformbedingten Mehraufwen-
dungen zu schitzen, erwiesen. Auf die Daten wird im einzelnen in Ab-
schnitt 2.2. eingegangen.

12 Zwecks Beschaffung des Datenmaterials vom Statistischen Bun-
desamt haben zahlreiche Gespriche und Verhandlungen in Wiesbaden
stattgefunden.

Auch mit den Statistischen Landesimtern in Baden-Wiirttemberg
und Nordrhein-Westfalen sind mehrere Verhandlungen gefiihrt wor-
den.

Diese Verhandlungen gestalteten sich wegen bestimmter Daten-
schutzbestimmungen sehr schwierig, die — selbst wenn sie sich noch im
Diskussionsstadium befanden — das Bundesamt offensichtlich zégern
lieBen, Material herauszugeben. Obwohl mehrfach darauf hingewiesen
wurde, dafl die Gefahr eines DatenmifBbrauchs nicht bestehe, weil nur
anonymisierte Daten verfiigbar gemacht werden sollten, so daB die
Identifikationen einzelner Personen ausgeschlossen wire, bestanden
beim Bundesamt offensichtlich vor allem wegen der teilweise noch un-
geklirten Rechtslage auf dem Gebiet des Datenschutzes Vorbehalte.

13 Eine Anderung der Gesetzgebung bzw. der Verwaltungsvorschrif-
ten, die die Verwendung anonymisierter Individualdaten durch 6ffent-
liche wissenschaftliche Institutionen zuldBt, wire unbedingt wiinschens-
wert. Bei gesamtwirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Frage-
stellungen ist man immer auf relativ verldfiliche Daten, die fir die
Bundesrepublik repréisentativ sind, angewiesen, also auf die Statisti-
schen Amter, die Ministerien und andere Verwaltungen, die iiber ent-
sprechende Daten verfiigen. Denn ein Mangel an Daten und damit an
Kenntinissen von dkonomischen und sozialen Tatbestidnden kann nicht
durch Theorie ersetzt werden. Die Universitdten kénnen aber in der
Regel selbst keine Daten erheben, wihrend umgekehrt diejenigen Stel-
len, bei denen Daten anfallen oder die Daten erheben, im allgemeinen
keine wissenschaftlichen Analysen und Deskriptionen betfreiben kén-
nen, die konkreten wissenschaftlichen Untersuchungszielen dienen. Da-
her sollte der Datenschutz nicht so geregelt und so gehandhabt werden,
daB Fortschritte der empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung ver-
hindert werden.

2%
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Ungeachtet derartiger Kritiken und Desiderata ist dem Statistischen
Bundesamt an dieser Stelle ausdriicklich dafiir zu danken, da8 es sich
schlieBlich trotz aller Bedenken und Vorbehalte bereit erklirt hat, Da-
ten zur Verfligung zu stellen.

14 Die Daten wurden auf Magnetband geliefert. Sie muBten zunéchst
auf die TR 440 der Universitit Trier umgesetzt werden. Die statisti-
schen Ergebnisse wurden auf dieser Rechenanlage mit Hilfe von SPSS-
Programmen errechnet. Diese Programme haben den Vorteil, ohne wei-
tere Verzigerungen durch Programmieren und Testen angewendet
werden zu kénnen. Sie sind allerdings, insbesondere bei Massendaten,
sehr rechenzeit-intensiv.

15 Die ausgewiesenen Ergebnisse stellen nur einen geringen Teil
aller errechneten Ergebnisse dar. Berechnungen, die nach ersten vorldu-
figen Konzepten durchgefiihrt wurden, sowie Berechnungen, die nicht
direkt die Fragestellung der Untersuchung betrafen und die nicht argu-
mentativ weiter verwendet wurden, sind auch dann nicht aufgefiihrt
worden, wenn sie fiir die Voriiberlegungen, welche méglichen Reform-
vorschlidge ausscheiden miiiten und welche niher ausgefithrt werden
sollten, sehr bedeutsam waren.

Andererseits waren differenziertere Aussagen iiber die soziale Lage
behinderter und chronisch kranker Personen, insbesondere iiber ihre
Einkommensverhiltnisse, beabsichtigt. Es sollten vor allem die Struk-
turen und die Einkommen der Haushalte, in denen diese Personen le-
ben, und die Verteilungswirkungen der Kumulationsméglichkeiten und
der Anrechnungsvorschriften des geltenden Sozialrechts ausfiihrlich
dargestellt werden. Dazu fehlten aber statistische Unterlagen, For-
schungskapazitit und auch Raum, um alle méglichen Ergebnisse dar-
zustellen. Die wichtigsten Méngel der verfiigbaren Daten waren, dafl
sie nur die Gesamteinkommen, nicht aber ihre quantitative Zusammen-
setzung, insbesondere keine Angaben liber die H6he der Renteneinkom-
men enthalten und daBl sie — wie schon erwihnt?” — nur behinderte
Personen betreffen, so daB kein Vergleich mit voll leistungsfdhigen
Personen mdoglich war. :

Berechnungen mit feineren statistischen Analyseverfahren, insbeson-
dere mit Hilfe der Dummy-Variablen-Analyse, wurden im Januar 1977
begonnen, konnten aber wegen zu geringer personeller Ausstattung
nicht sehr weit und zu keinem befriedigenden Ergebnis gefiihrt wer-
den. Erst mit Hilfe solcher Methoden kénnte man Ursachen-Analyse im
eigentlichen Sinn betreiben. Deskription ist dagegen schon mit einfa-
chen Tabellen méglich. Darauf beschriankt sich die Darstellung in Ab-
schnitt 2.2.

7 Vgl Tz. 11.
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16 Die geltenden sozialrechtlichen Regelungen sind von Herrn Hans
Tulatz, damals Rechis-Assessor und heute Richter am Amtsgericht
Frankfurt, und von Herrn Horst Heintskill, Gerichts-Assessor und Mit-
arbeiter im Fachbereich Rechiswissenschaft der Universitdt Trier, sy-
stematisch zusammengestellt worden. Die Darstellung in Abschnitt 2.1.
basiert weitgehend auf ihren Ausarbeitungen. Die Umsetzung des vom
Statistischen Bundesamt zur Verfligung gestellten Datenbandes auf die
Rechenanlage der Universitit Trier hat Herr Dipl.~Volkswirt Walter
Bach vorgenommen. Herr Dipl.-Volkswirt Giinter Parsen hat sich mit
viel perstnlichem Engagement darum bemiiht, vom Statistischen Bun-
desamt und von den Statistischen Landesimtern Baden-Wiirttemberg
und Nordrhein-Westfalen Daten des Mikrozensus 1974 zu erhalten. Er
hat die Verhandiungen, von denen berichtet worden ist, vorbereitet
und zum gréften Teil aufgrund eigener Initiative gefithrt. Er hat die
Daten, die das Statistische Bundesamt zur Verfiigung gestellt hat, aus-
gewertet und zusammenfassend dargestellt. Der gesamte Abschnitt 2.2.
beruht auf den Entwiirfen, die er geschrieben hat. Er hat auch das Ver-
fahren zur Schitzung des reformbedingten Mehraufwands in Abschnitt
3.9. entwickelt und alle erforderlichen Rechnungen durchgefiihrt.

Thnen allen sowie dem Rechenzentrum der Universitit Trier ist der
Verfasser zu Dank verpflichtet.

1.3. Voraussetzungen und Konsequenzen der Reformvorschlige

17 Die im 3. Kapitel entwickelten Vorschlige zur Vereinheitlichung
der Leistungen, die bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit gew#hrt
werden sollten, beziehen sich nur auf sozialrechtliche Rentenanspriiche
und auf beamtenrechtliche Pensionsanspriiche. Der umfangreiche Fra-
genkomplex der Abstimmung zwischen Sozialrecht und Haftpflicht-
recht konnte nicht behandelt werden. Auch auf Probleme der Amtshai-
tung, der Aufopferungsanspriiche und anderer Entschiédigungen, die
dem allgemeinen Verwaltungsrecht zuzurechnen sind, konnte nicht ein-
gegangen werden. '

18 Alle Reformvorschliige gehen von der Primisse aus, so viele Kon-
struktionselemente der bestehenden Einzelsysteme bei der Neuordnung
zu libernehmen, wie ohne Geéfihrdung des Zieles der Vereinheitlichung
der Rentenleistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit — zu dem
auch die SchlieBung noch bestehender Sicherungsliicken gehort® — még-
lich ist. . .

8 Vgl. Tz. 123.
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Es hat sich gezeigt, dafl eine Vereinheitlichung nicht zu erreichen ist,
wenn man nur die bestehenden Einzelsysteme novelliert, ohne sie nach
einem neuen Konzept in ein koordiniertes Gesamtsystem einzugliedern.
Andererseits fiihrt die genannte ,konservative“ Priémisse zu einem
Reformkonzept, dal kein integriertes Einheitssystem vorsieht, sondern
die bestehende institutionelle Vielfalt unangetastet 14B3t, sie aber fiir
eine differenziertere, risikogerechte Verteilung der Finanzierungsla-
sten® und fiir eine generalisierte, funktionsgerechte Privention und Re-
habilitation!® dienstbar macht. Insofern ist das Reformkonzept nicht
»aus einem GuB*.

19 Zu den Konsequenzen eines solchen Reformkonzeptes gehort
nicht zuletzt, daBl die bestehende institutionelle Verbindung von Inva-
liditdtssicherung, Alterssicherung und Hinterbliebenensicherung, wie
sie in den Rentenversicherungen und in der Beamtenversorgung heute
gegeben ist, erhalten bliebe. Fiir die Finanzierung der Alterssicherung
von Personen, die vor Erreichen des Pensionsalters erwerbsunfihig
geworden sind, werden zwar Anderungen vorgeschlagen, um die finan-
ziellen Folgen vorzeitiger Invaliditédt risikogerechter zurechnen und an-
lasten zu konnen!'l, Aber es wird nicht angeregt, einen neuen Triger,
eine neue Verwaltung zu etablieren, die speziell, umfassend und aus-
schlieBlich fiir die Invaliditdtssicherung zustindig sein sollte.

Daraus ergibt sich zwangsldufig die Frage, inwieweit die Reformvor-
schlige zur Invalidititssicherung auch fiir die Alterssicherung gelten
kénnten und sollten. Diese Frage konnte in der vorliegenden Ausarbei-
tung nicht im einzelnen diskutiert und beantwortet werden. Dafiir wire
eine zweite Untersuchung notwendig. Es muf3 hier mit dem Hinweis
sein Bewenden haben, daB die Grundsiitze der vorgeschlagenen Neu-
regelung fiir Renten bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit mit im we-
sentlichen identischer Argumentation auf Altersrenten analog anwend-
bar wiren. Die einzige bedeutsame Ausnahme wire bei der personli-
chen Bemessungsgrundlage zu machen, die bei Altersrenten wie bisher
aus dem Durchschnittseinkommen wéhrend des gesamten Arbeitsle-
bens errechnet werden sollte, wihrend fir Invalidititsrenten vorge-
schlagen wird, sie aus dem Einkommen abzuleiten, das als Folge der
Minderung der Erwerbsféhigkeit verloren geht.

20 Die Ubertragbarkeit von Anregungen, die in dem vorliegenden
Reformvorschlag gegeben werden, betrifft insbesondere die soziale Si-
cherung von Hausfrauen, die nicht, nur zeitweise oder nur in beschrink-

? Vgl. Abschnitt 3.7.3.
10 Vgl. Tz. 389 - 392.
11 Vgl. Abschnitt 3.3.6.



1.3. Voraussetzungen und XKonsequenzen der Reformvorschlige 23

tem Umfang erwerbstitig waren, sowie die Hinterbliebenensicherung
eines liberlebenden Ehepartners. Wenn man die im vorstehenden Ab-
satz genannte Bedingung beriicksichtigt!?, enthalten diese Vorschlige
ein vollstindiges Modell fiir die soziale Sicherung von Ehegatten und
damit auch fiir die soziale Sicherung der Frau. Man erhilt es, wenn
man die Abschnitte 3.2.4,, 3.4.2,, 3.6.3., 3.7.2.2. und 4.5. (Tz. 464) zusam-
menstellt. Manche der folgenden Uberlegungen zur Sicherung von
Hausfrauen bei Minderungen ihrer Arbeitsfihigkeit sind in ihrer vol-
len Bedeutung wahrscheinlich nur verstindlich, wenn man gleichzeitig
bedenkt, wie sie sich bei analoger Anwendung auf die Alterssicherung,
die Hinterbliebenensicherung und im Scheidungsfall auswirken wiir-
den.

21 Im SchluBkapitel werden Probleme behandelt, die sich bei der
Uberleitung vom geltenden auf ein neues, die Rentenleistungen bei
Minderungen der Erwerbsfiahigkeit vereinheitlichendes Recht stellen.
Es ist sicher moglich, diese Uberleitung nach einem Stufenplan vorzu-
nehmen. Es muf} jedoch mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dafl
ein solcher Stufenplan nicht durch die willkiirliche Kombination belie-
big selektierter Elemente des unterbreiteten Reformvorschlages erstellt
werden kann. Die einzelnen Komponenten der vorgeschlagenen Neure-
gelung sind mit grofer Akribie und Sorgfalt aufeinander abgestimmt.
Wiirde man sie segregieren, bestiinde nicht nur die Gefahr, sondern eine
grofle Wahrscheinlichkeit, daBB die Widerspriiche, die Benachteiligungen,
Begilinstigungen und Sicherungsdefizite der geltenden Regelungen eher
perpetuiert, ja sogar vermehrt anstatt vermindert wiirden.

12 g Tz. 19 Abs. 2.



2. Das geltende System

2.1. Die gesetzlichen Regelungen

2.1.1. Grundstrukturen des geltenden Systems

22 Geht man von den Grundstrukturen aus, die das System der so-
zialen Sicherung in der Bundesrepublik dominieren, so ist der entschei-
dende Zweck der Teilsysteme, die Renten wegen Minderungen der Er-
werbsféhigkeit gewihren, darin zu sehen, den Wegfall oder die Verrin-
gerung jenes Erwerbseinkommens zu kompensieren, das chne Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit zur Deckung des Lebensunterhalts verfiig-
bar gewesen wire.

Dagegen ist das System sozialer Sicherung in der Bundesrepublik
nach seinen grundsétzlichen Konstruktionsprinzipien nicht darauf aus-
gerichtet,

1. Schmerzensgelder zu gewihren

2. Kompensationen fiir den Mehraufwand zu zahlen, den der Lebens-
unterhalt eines Invaliden bedingt,

3. den Ausfall von Leistungsfédhigkeit zu ersetzen, die vor der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit nicht zur Erzielung von Erwerbseinkom-
men eingesetzt worden ist.

23 Die gesetzlichen Regelungen iiber die Anspruchsvoraussetzungen
und die Bemessung von Renten bei Minderungen der Erwerbsfidhigkeit
haben jedoch Ankniipfungspunkte, die mehr oder weniger von den ge-
nannten Grundsidtzen! abweichen:

1. MaBstab fiir die Rentenhohe ist in der Regel nicht das eingebufite
zukiinftige, sondern das in der Vergangenheit erzielte Erwerbsein-
kommen; eine gewisse Ausnahme bildet lediglich der Berufsscha-
densausgleich in der Kriegsopferversorgung.

2. In der Regel fiihrt nicht jede, sondern nur eine unselbstéindige Er-
werbstitigkeit zu einem Anspruch auf Renten bei Minderungen der
Erwerbsfiahigkeit; Ausnahmen sind die Kriegsopferversorgung, die

t Vgl Tz. 22, Abs. 1.
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Rentenversicherung der Handwerker, die Altershilfe fiir Landwirte
und die Rentenversicherungen, soweit sie Selbstandigen offen stehen
und von ihnen diese Moglichkeiten entsprechend genutzt werden.

In der Rege! fiihrt nicht jede, sondern nur eine wihrend einer be-
stimmten Mindestfrist (Wartezeit) ausgeiibte Erwerbstdtigkeit zu
einem Anspruch auf Renten bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit;
Ausnahmen sind die Unfallversicherung, bei der jede noch so kurz-
fristige unselbstdndige Erwerbstitigkeit einen Rentenanspruch be-
griindet, und die Kriegsopferversorgung, bei der {iberhaupt keine
Erwerbstitigkeit, die vor der Minderung der Erwerbsfahigkeit aus-
gelibt worden wire, vorausgesetzt wird.

Ausnahmsweise - nimlich in der Kriegsopferversorgung — sind
Renten wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit unabhingig von
einem durch Erwerbstdtigkeit erzielten Einkommen, sondern wer-
den nach der physischen Behinderung als solcher zuerkannt; der
Berufsschadensausgleich ist jedoch wiederum eine gewisse Ausnah-
me von dieser Ausnahme.

Die derzeit wegen einer Minderung der Erwerbsfihigkeit ge-

wihrten Renten werden nach sehr verschiedenen Bemessungskriterien
zugeteilt:

1.

Nach dem Einkommen, das wihrend des vor der Minderung der Er-
werbsfahigkeit zuriickgelegten Erwerbslebens im Durchschnitt er-
zielt worden ist, in Kombination mit der Dauer des Erwerbslebens,
wihrend dessen Versicherungsbeitrige entrichtet worden sind; das
gilt fiir die Rentenversicherungen.

Nach dem Einkommen, das unmittelbar vor Eintritt der Minderung
der Erwerbsfihigkeit erzielt wurde, in Kombination mit der Dauer
des Erwerbslebens, das vor Eintritt der Minderung der Erwerbs-
fahigkeit zuriickgelegt worden ist; das gilt fiir die Beamtenversor-
gung.

Nach dem Einkommen, das unmittelbar vor Eintritt der Minderung
der Erwerbsfihigkeit erzielt worden ist, unabhingig von der Dauer
des vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit zuriickgeleg-
ten Erwerbslebens und unabhéngig von der Hohe des Einkommens,
das ggf. in fritheren Phasen der Erwerbstitigkeit verdient wurde;
das gilt fiir die Unfallversicherung.

Nach dem Einkommen, das mutmaBlich hiitte erzielt werden kénnen,
wenn eine Minderung der Erwerbsfdhigkeit nicht eingetreten wire;
das gilt fiir den Berufsschadensausgleich der Kriegsopferversorgung.

Nach der Art und dem Ausmafl der Behinderung, unabhiingig von
der Héhe des Einkommens, das irgendwann vor der Minderung der
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Erwerbsfihigkeit erzielt worden ist und das trotz Minderung der
Erwerbsfihigkeit noch erzielt wird; das gilt fiir die Grundrente der
Kriegsopferversorgung.

Nach der Art und dem Ausmal der Behinderung einerseits unter
Anrechnung des trotz der Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielten
Einkommens andererseits; das gilt fiir die Ausgleichsrente der
Kriegsopferversorgung.

Diese unterschiedlichen Bemessungskriterien, bei denen es wiederum

viele Ausnahmen und Modifikationen gibt, sind kombiniert mit unter-
schiedlichen Einkommenshoéchstgrenzen, die fiir die moglichen Hochst-
renten aus den einzelnen Leistungssystemen in sehr unterschiedlicher
Weise von Bedeutung sein kénnen.

25 Ebenso wie von den in Absatz 1 der Tz. 22 genannten positiven
Leistungsgrundsétzen gibt es Ausnahmen von den Ausschlufigrundsit-
zen, die in Absatz 2 der Tz. 22 genannt sind:

1.

Die Grundrenten der Kriegsopferversorgung sind nicht als Ein-
kommensersatz konzipiert, sondern expressis verbis damit begriin-
det worden, daf}3 sie einen immateriellen Schadensausgleich gewih-
ren sollen.

Die Teilrenten aus der Unfallversicherung werden zwar formal mit
einer Minderung der Erwerbsfihigkeit begriindet, stellen jedoch
faktisch schmerzensgelddhnliche Zahlungen dar, da es so feine Ab-
stufungen der Einkommensminderung, wie sie durch die amtlich
festgestellten Prozentsitze der MdE fingiert werden, nicht gibt.

Im Gegensatz zu den Rentenversicherungen und der Beamtenversor-
gung gibt es sowohl bei der Unfallversicherung als auch bei der
Kriegsopferversorgung Pflegezulagen, die als klar fixierter Renten-
mehrbetrag geleistet werden; dabei verfahren allerdings die Unfall-
versicherung und die Kriegsopferversorgung sowohl in bezug auf
die Einstufung in bestimmte Klassen der Pflegebediirftigkeit als
auch in bezug auf die Bemessung der Pflegegelder sowie schlie3lich
in bezug auf ihre Dynamisierung keineswegs nach tibereinstimmen-
den Gesichtspunkten.

Der Ausfall von Leistungsfihigkeit, der sich nicht im Verlust von
Einkommen, sondern von naturalen Arbeitsertrigen manifestiert,
hat in der Kriegsopferversorgung in Form des Berufsschadensaus-
gleichs fiir Hausfrauen? Anerkennung gefunden.

Da Rentenanwartschaften, die einmal erworben worden sind, in den
Rentenversicherungen in der Regel nicht verlorengehen, kénnen

2 § 30 Abs. 5 BVG.
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auch solche Personen Renten wegen Minderung der Erwerbsfihig-
keit erhalten, die (bei freiwilliger Versicherung) nie oder schon
lange Zeit vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht
mehr erwerbstitig waren und die auch ohne Minderung der Er-
werbsfihigkeit in Zukunft nicht erwerbstitig geworden wiren. Sol-
che Fille gibt es insbesondere bei Frauen, die nach ihrer Eheschlie-
Bung eine vorher ausgeiibte Erwerbstitigkeit aufgegeben haben. In
diesen Fillen gewinnen die Renten wegen Minderung der Erwerbs-
fihigkeit faktisch die Funktion einer Kompensation fiir den Ausfall
von Leistungsfihigkeit, die nicht mit Einkommensverlusten verbun-
den ist.

26 Die in Tz. 23 genannten Regelungen haben die Folge, daf} in der
Regel diejenigen keinen Anspruch auf Renten wegen Minderung der
Erwerbsfihigkeit haben, die

— vor der Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht erwerbstétig waren,
aber in Zukunft fiir ihren Lebensunterhalt auf Erwerbstétigkeit an-
gewiesen wéren,

— vor der Minderung der Erwerbsfihigkeit selbstindig erwerbstitig
waren, es sei denn, dafl sie zu den Selbstéindigen gehoren, fiir die es
Sondersysteme gibt oder die in der Rentenversicherung kraft Geset-
zes oder auf Antrag versicherungspflichtig sind,

— nicht lange genug unselbstéindig erwerbstétig waren, um die Warte-
zeit in den Rentenversicherungen erfiillt oder einen Anspruch auf
lebenslidngliche Beamtenversorgung erworben zu haben,

sofern sie
— nicht durch einen Arbeitsunfall

— und auch nicht durch eine Kriegsbeschidigung (oder eine dieser
gleichgestelite Verletzung oder Krankheit)

erwerbsunfihig geworden sind.

27 Theoretisch ist es méglich, daB eine Person wegen Minderung der

Erwerbsfihigkeit 5 (vielleicht sogar noch mehr) verschiedene Sozial-

leistungen erhilt, nimlich gleichzeitig eine Rente aus der gesetzlichen

Rentenversicherung, aus der Unfallversicherung, aus der Kriegsopfer-

versorgung, eine Beamtenpension und Sozialhilfe. Solche Rentenkumu-

lationen sind unausweichlich, wenn es — wie im sozialen Sicherungs-

system der Bundesrepublik — nebeneinander

— kausalorientierte und allgemeine, nicht auf die Causa einer Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit abstellende Systeme,

— auf verschiedene Kausalititen einer Minderung der Erwerbsfihig-
keit abstellende Systeme (Unfallversicherung und Kriegsopferver-
sorgung),
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— allgemeine, die Mehrheit der Erwerbstitigen umfassende, und be-
rufsspezifische Sondersysteme (z. B. fiir Beamte oder fiir freie Be-
rufe)

gibt.

28 Im folgenden sollen gesetzliche Regelungen dargestellt werden,
auf denen diese Grundstrukturen der bestehenden Sicherungen gegen
Minderungen der Erwerbsfahigkeit beruhen. Dabei koénnen allerdings
nicht alle Einzelheiten, sondern nur jene Grundziige des geltenden So-
zialrechts beschrieben werden, die zu unzureichenden Sicherungen und
zu Bevorzugungen und Benachteiligungen durch die gegenwirtigen Sy-
steme fithren. Bei den Uberlegungen zur Neuordnung des Rechts der
sozialen Sicherung bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit im dritten
Kapitel wird an vielen Stellen auf weitergehende Details der geltenden
gesetzlichen Vorschriften eingegangen.

2.1.2. Sicherungsbereich und Sicherungsliicken

2.1.2.1. Gesicherter Personenkreis

29 Alle Personen, die unselbstindig erwerbstitig sind oder die in
einer betrieblichen Ausbildung stehen, also Arbeiter, Angestellte, Be-
amte, mithelfende Familienangehorige und Auszubildende, sind in der
Regel gegen Einkommensausfélle bei einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit gesichert. Ausgenommen sind diejenigen, die nur eine Neben-
beschéftigung oder Nebentitigkeit austiben3.

Personen, die selbstindig erwerbstiitig sind, haben bei einer Minde-
rung ihrer Erwerbsfihigkeit Anspriiche auf Renten, wenn sie zu einer
der folgenden Gruppen gehoren:

1. zu den enumerativ aufgefiihrten kleinen Selbstindigen?

2. zu den in die Handwerksrolle eingetragenen Handwerkern?
3. zu den landwirtschaftlichen Unternehmern®

4. zu den auf Antrag versicherungspflichtig Gewordenen’.

Personen, die an der Ausiibung einer Erwerbstitigkeit gehindert sind,
werden wie unselbstindig Erwerbstitige versichert, sofern der Hinde-
rungsgrund in einer Wehrdienstleistung oder einer Ersatzdienstleistung

3 Zur Definition: § 1228 Abs. 2 RVO, § 4 Abs. 2 AVG, § 30 Abs. 2 RKG.
4 §1227 Abs. INT.3u. 4 RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 3, 4,5, 6 u. 6a. AVG.
5 §1 Abs. 2 HwVG.

8 § 1 GAL. Landwirtschaftliche Unternehmer haben nur bei Erwerbsunfi-
higkeit einen Rentenanspruch: § 2 Abs. 2 Bst. a. GAL.

7 §1227 Abs. 1 Nr. 9 RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 11 AVG.
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liegt. Sie bleiben versichert, d.h. eine schon bestehende Versicherung
wird fortgesetzt, sofern der Hinderungsgrund in einer Krankheit oder
einer RehabilitationsmaBnahme liegts.

Personen, die aus anderen als den genannten Griinden an der Aus-
iibung einer Erwerbstitigkeit gehindert sind oder die aus gesell-
schaftlich sanktionierten oder beliebigen persénlichen Griinden nicht
erwerbstétig sind, sowie Selbstindige, die nicht zu den vier genannten
Gruppen gehoren, haben insoweit bei einer Minderung ihrer Erwerbs-
fahigkeit Anspriiche auf Renten, als sie

— entweder durch eine frithere Pflichtversicherung bereits einen (un-
verlierbaren) Anspruch erworben haben

— oder von der jedermann offenstehenden? Moglichkeit der freiwilli-
gen Versicherung bzw. freiwilligen Weiterversicherung Gebrauch
gemacht haben.

30 Alle genannten Personen haben nur dann Rentenanspriiche,
wenn sie mindestens fiinf Jahre erwerbstitig oder versichert waren.
Dabei werden infolge der Nachversicherungsvorschriften!® Zeiten einer
Erwerbstitigkeit im Beamtenverhiltnis und in privatrechtlichen Ar-
beitsverhiltnissen zusammengerechnet. Kriegs- und militdrdienstbe-
dingte Unterbrechungen der Erwerbstitigkeit bzw. Verzégerungen der
Aufnahme einer Erwerbstitigkeit werden als Ersatzzeiten in die 5-Jah-
resfrist einbezogen.

31 AuBer den genannten Personengruppen sind die meisten der so-
genannten kammerfihigen freien Berufe aufgrund von Landesgeset-
zen durch besondere Versicherungs- und Versorgungswerke gegen die
Folgen einer Minderung der Erwerbsfihigkeit gesichert. Auf Einzelhei-
ten dieses Versicherungsschutzes kann nicht eingegangen werden.

32 Gegen Einbullen von Ertrégen ihrer Arbeitskraft infolge Beein-
trichtigungen ihrer Leistungsféhigkeit sind also grundsétzlich nicht ge-
sichert:

1. Alle Personen, die noch nicht fiinf Jahre lang erwerbstéitig sind!l,
also alle Berufsanfinger in den ersten fiinf Berufsjahren, unabhin-
gig davon, ob sie noch sehr jung sind und deshalb noch nicht lange
erwerbstdtig sein konnten, ob sie eine lange Ausbildung absolviert

8 § 1227 Abs. 1 Nr. 6, 7 u. 8a. RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 8, 9 u. 10a. AVG, § 29
Abs.1Nr. 2,3 u.4a. RKG, § 7 Abs. 2 Nr. 3 USG.

% Nur bei Beamten eingeschrinkten.
10 § 1232 RVO, § 9 AVG.

11 Falls nicht Zeiten der Erwerbstiitigkeit und Ersatzzeiten zusammen fiinf
Jahre erreichen.
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haben und deshalb erst seit kurzem eine Erwerbstiitigkeit ausiiben,
ob sie zunichst keinen Arbeitsplatz gefunden haben, als sie erwerbs-
tiatig werden wollten, ob sie friiher als nicht versicherte Selbstindige
titig waren und erst in spdteren Berufsjahren eine gesicherte Té#tig-
keit aufgenommen haben bzw. in die Versicherung eingetreten sind
oder ob sie frither im Familienverband ihren Unterhalt gefunden
haben und erst vor kurzer Zeit, moglicherweise in hoherem Lebens-
alter, eine Erwerbstatigkeit (wieder) aufgenommen haben.

2. Alle Selbsténdigen, die nicht versicherungspflichtig!? und nicht frei-
willig versichert!® sind.

3. Alle Personen, die ihre Arbeitskraft nicht erwerbswirtschaftlich ver-
wertet, sondern durch ihre Arbeitsleistung unmittelbar zum Unter-
halt der Familie beigetragen haben, insbesondere also die ausschlie3-
lich im Haushalt tidtigen Frauen.

4. Alle Personen, die — aus welchen Griinden auch immer — nicht er-
werbstétig sind, die aber in Zukunft zur Sicherung ihres Unterhalts
auf die Ausiibung einer Erwerbstitigkeit angewiesen sein werden
oder zumindest angewiesen sein konnten, wie insbesondere nicht
erwerbstédtige Hausfrauen nach dem Tod ihres Mannes oder nach
einer Scheidung, Kinder und Jugendliche nach dem Tod ihrer Eltern,
Schiiler und Studenten nach Abschluf ihrer Ausbildung, Strafge-
fangene nach ihrer Entlassung.

33 Dagegen haben bei einer Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit alle
diejenigen, die — sei es aufgrund einer Pflichtversicherung, einer frei-
willigen Versicherung oder einer Nachversicherung — die fiinfjahrige
Wartezeit erfiillt haben, auch dann einen Anspruch auf Rentenleistun-
gen, wenn sie bei Eintritt der Minderung der Erwerbsfidhigkeit nicht
erwerbstitig sind, u. U. nie erwerbstdtig waren und auch ohne Eintritt
einer Minderung der Erwerbsfidhigkeit nicht erwerbstitig geworden
wiren.

34 Witwen und geschiedene Frauen haben — unabhingig davon, ob
ihnen bei einer Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit eine eigene Rente
zusteht — Anspriiche, die teils dem Grund und teils der Héhe nach da-
von abhingig, teils aber auch davon unabhingig sind, ob und in wel-
chem Ma@e ihre Erwerbsfahigkeit gemindert ist.

Jede Witwe erhilt aus der Rentenversicherung eine Witwenrente, die
jedoch bei einer Minderung ihrer Erwerbsfahigkeit wesentlich héher
ist. Dagegen ist das Witwengeld aus der Beamtenversorgung sowohl von

12 Vgl. Tz. 29 Abs. 2.
13 vgl. Tz. 29 Abs. 4.
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der Erwerbsfihigkeit als auch von einer Erwerbstitigkeit!? der Witwe
unabhingig?®. Der Versorgungsausgleich bei der Scheidung ist grund-
sétzlich nicht davon abhéngig, ob die Frau erwerbsfihig und ob sie er-
werbstitig ist. Inwieweit die Situation der Frau bei einer Minderung
ihrer Erwerbsfahigkeit durch den Versorgungsausgleich verbessert
wird, héngt vom Verhéltnis der Anspriiche ab, die Mann und Frau vor
und wihrend der Ehe erworben haben. Ist die Frau schon im Zeitpunkt
der Scheidung in ihrer Erwerbsfiahigkeit gemindert, steht ihr auler den
Sozialleistungen auch eine Unterhaltszahlung von ihrem fritheren Mann
zul®. Solche Unterhaltszahlungen sind durch die sogen. Geschiedenen-
witwenrenten!” im Grundsatz abgesichert, wobei die Héhe dieser Ren-
ten sich jedoch nicht (allenfalls sehr indirekt) nach der Héhe des Unter-
haltsanspruchs richiet!s.

2.1.2.2. Gesicherte Tdtigkeiten und Ereignisse

35 Neben der Sicherung bestimmter Personengruppen gegen die
Folgen einer jeden Minderung der Erwerbsfihigkeit, unabhingig von
allen Umsténden ihrer Entstehung??, gibt es Sicherungen, die nur dann
einsetzen, wenn die Erwerbsfihigkeit bei oder infolge einer bestimmten
Tatigkeit oder eines bestimmten Ereignisses beeintrichtigt wird?. Diese
besonders gesicherten Tatigkeiten und Ereignisse sind vor allem Ar-
beitsleistungen in fremdem Betrieb, bestimmte selbstindige Berufs-
titigkeiten sowie Tétigkeiten, die im 6ffentlichen Interesse liegen oder
durch 6ffentliche Instanzen veranlaBt oder zu verantworten sind.

36 Gesicherte Arbeitstdtigkeiten sind insbesondere:

1. Unselbstéindige Arbeit in fremdem Betrieb?!.

2. Die Titigkeit von Heimarbeitern, Zwischenmeistern und Hausge-
werbetreibenden??,

14 Soweit die Erwerbstiitigkeit nicht im Beamtenverhiltnis ausgelibt wird.

15 Im Gegensatz zur Rentenversicherung hat in der Beamtenversorgung
der Witwer die gleichen Rechte wie die Witwe, Vgl. § 28 BeamtVG.

18 § 1572 BGB.

17 § 1265 RVQ, § 42 AVG, § 65 RKG, § 22 Abs. 2 BeamiVG.

8 Die Geschiedenenwitwenrente bemif3it sich nach der Rente des fritheren
Mannes (§ 22 Abs. 2, § 26 Abs. 1 BeamtVG) und — sofern dieser wieder ge-
heiratet hatte — der Ehedauer (§ 1268 Abs. 4 RVO, § 45 Abs. 4 AVG, § 69
Abs. 4 RKG). Der Unterhaltsanspruch bestimmt sich dagegen nach den ehe-
lichen Lebensverh#linissen und umfaft den gesamten Lebensbedarf einschl.
der Kosten einer Kranken-, Invaliditidts- und Alterssicherung (§ 1518 BGB).

1% Im folgenden allgemeine oder a-kausale Systeme genannt.

20 Im folgenden kausale Systeme genannt.

21 § 539 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5, 8, 12, 13 u. 16 iVm. §§ 539 Abs. 2 und 540 RVOQ,
§ 31 BeamtVG (fiir Richter iVm, § 1 Abs. 2 BeamtVG), §§ 27, 80 u. 81 SVG.

22 § 539 Abs. 1 Nr. 2 RVO.
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3. Selbstindige Arbeit bestimmter Art, vor allem die von landwirt-
schaftlichen Unternehmern, Kiistenschiffern und Kiistenfischern,
Kiinstlern, Artisten und Schaustellern, im Gesundheits- oder Vete~
rindrwesen oder in der Wohlfahrtspflege Tétigen sowie bestimmten
Lehrpersonen?3.

4. Selbsthilfearbeit im Wohnungsbau?,

Aullerdem sind Tétigkeiten gesichert, die mit einem Arbeitsverhilt-
nis oder mit Unterbrechungen eines Arbeitsverhiltnisses in Verbin-
dung stehen?3,

37 Gesicherte Téatigkeiten und Ereignisse, die im 6ffentlichen Inter-

esse oder im Verantwortungsbereich 6ffentlicher Instanzen liegen, sind

insbesondere:

1. der militdrische oder militdrdhnliche Dienst?

2. die Hilfe bei Ungliicks- und Notfillen??

3. bestimmte gemeinniitzige Tatigkeiten?®

4. die Tétigkeit in oder zur Unterstiitzung von Gffentlichen Institutio-
nen?®

5. die Verfolgung aus politischen Griinden??

38 Dariiber hinaus sind einige andere Titigkeiten und Ereignisse
gesichert, die mehr oder weniger mit 6ffentlichen Einrichtungen und
Anordnungen in Verbindung stehen, darunter der Besuch von Kinder-
girten, Schulen und Ausbildungsstitten®! und die Schidigung durch
Gewalttaten?®.

39 Die — keineswegs erschépfend beschriebene — Sicherung gegen
die Folgen einer Minderung der Erwerbsfihigkeit, die durch bestimmte
Tatigkeiten oder Ereignisse eingetreten ist, erweitert z. T. den Kreis
derer, die bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit anspruchsberech-
tigt sind, z. T. aber auch nur die Anspriiche derer, die ohnehin gegen
jede Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit gesichert sind.

25 §539 Abs. 1 Nr.5,6,3,7,8,12cu. 14c RVO.
24 § 539 Abs. 1 Nr. 15 RVO.

25 §§ 550 u. 548 Abs. 1 Satz 2 RVO, § 31 Abs. 2 BeamtVG, § 539 Abs. 1
Nr. 4, 8,11 u. 17 RVO.

# § 1 BVG, §§ 80 u. 81 SVG.

27 §539 Abs. 1 Nr. 8,9a u. 12a RVO, § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG.
28 § 539 Abs. 1 Nr. 10 u. 16 RVO, §§ 51 u. 52 BSeuchG.

2 §539 Abs. 1 Nr.9b, 9¢, 12 u. 13 RVO.

% §§ 1 u. 31 BEG, §§ 1.u. 4 HHG.

31-8 539 Abs. 1 Nr. 14 RVO.

32 §1 Abs. 1 u. 2 OEG.
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Die Sicherung gegen Arbeitsunfille fiihrt fast immer zu einem zu-
sétzlichen Anspruch, der zu dem Anspruch aus der Sicherung gegen jede
Art von Minderung der Erwerbsfihigkeit, unabhiingig von ihrer Ent-
stehung, hinzutritt. Sie fithrt andererseits auch dann zu einem Renten-
anspruch, wenn nur wihrend einer sehr kurzen Zeit eine Erwerbstitig-
keit ausgeiibt worden ist und auch bei Erwerbsfihigkeit in Zukunft
keine Erwerbstitigkeit ausgeiibt worden wire. Ahnliches gilt fiir die
Sicherung gegen Schidigungen infolge anderer Arbeitstatigkeiten.

Bei Beamten treten die Leistungen, die bei einem Dienstunfall ge-
wahrt werden, an die Stelle der Versorgung, auf die sie bei jeder auf
anderen Griinden beruhenden Dienstunfihigkeit Anspruch haben. Die
Leistungen der Unfallversicherung treten dagegen neben die Leistun-
gen der Rentenversicherung, wobei allerdings z. T. Anrechnungen er-
folgen3s.

Bei den anderen erwihnten Sicherungen bestimmter Tétigkeiten und
Ereignisse 148t sich keine Regel dafiir aufstellen, ob sie den Kreis der
gegen eine Minderung der Erwerbsfihigkeit gesicherten Personen aus-
dehnen oder ob sie nur ohnehin gegen Minderungen der Erwerbsfihig-
keit gesicherten Personen zusétzliche Anspriiche verschaffen.

Die Frage, inwieweit Anspriiche aus kausalen und aus allgemeinen
Systemen einander ausschlieBen, nebeneinander bestehen kdénnen oder
aufeinander angerechnet werden, wird in Abschnitt 2.1.4. wieder auf-
gegriffen.

40 Titigkeiten und Ereignisse, die zu Minderungen der Erwerbs-
fihigkeit gefithrt haben, bieten im Rahmen der bestehenden kausalen
Systeme immer dann keine Anspruchsgrundlage fiir Rentenzahlungen,
wenn sie sich im Arbeitsbereich nicht versicherter Selbstindiger?* und
nicht erwerbstiatiger Hausfrauen®® oder im Freizeitbereich abgespielt
haben.

Die einzige Ausnahme findet sich in § 1252 Abs. 2 RVO, § 29 Abs. 2
AVG und § 52 Abs. 2 RKG. Danach ist bei jedem Unfall, unabhéngig da-
von, wo und wie er sich ereignet hat, ein Rentenanspruch gegeben, wenn
der Unfall innerhalb der ersten sechs Jahre nach Abschlufl einer Aus-
bildung zu volliger Erwerbsunfihigkeit gefiihrt hat und der Verun-
gliickte mindestens wihrend 6 der letzten 24 Monate versicherungs-
pflichtig war.

41 Theoretisch wire es sicher méglich, alle Tatigkeiten und Ereig-
nisse, die zu Minderungen der Erwerbsfihigkeit fiihren kénnen, liicken-

3 Vel. Tz. 69.
34 Vgl. Tz. 32 Nr. 2.
3% Vgl. Tz. 32 Nr. 3.

3 Schifer
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los zusammenzustellen und die bestehenden gesetzlichen Regelungen
anhand solcher Zusammenstellung daraufhin zu iiberpriifen, inwieweit
sie Sicherungsliicken lassen. Faktisch wird weder die Vorstellungskraft
noch die Sammlung empirischen Materials ausreichen, um zu einer voll-
stdndigen Liste s#dmtlicher potentiell schidigender Tatigkeiten und
Ereignisse zu kommen.

Selbst wenn es gelinge, alle Minderungen der Erwerbsfahigkeit nach
Ursache und Herkunft zu klassifizieren, kénnte dadurch jedoch immer
noch kein konsistentes System der Sicherung gegen Minderungen der
Erwerbsfihigkeit gewonnen werden. Denn die einzelne Person kann
sehr wohl durch mehrere Ereignisse, deren Wirkung sich akkumuliert,
in ihrer Erwerbsfihigkeit gemindert sein. Andererseits kann das gleiche
schidigende Ereignis die Erwerbsfihigkeit in hochst unterschiedlichem
MaBe mindern, je nachdem, ob die geschiddigte Person zuvor voll lei-
stungsfdhig oder bereits durch ein anderes Ereignis in ihrer Leistungs-
fahigkeit beeintrachtigt war.

Bestehende Sicherungsliicken lassen sich daher nicht durch Vervoll-
standigung des Katalogs kausaler Leistungskriterien schlieen.

42 Das Nebeneinander der Sicherung bestimmter Personenkreise
gegen Minderungen der Erwerbsfihigkeit und der Sicherung gegen sol-
che Minderungen der Erwerbsfihigkeit, die infolge bestimmter Téatig-
keiten und Ereignisse eingetreten sind, also das Nebeneinander allge-
meiner und kausaler Systeme, muBl zwangsldufig immer zu Uberschnei-
dungen dieser Systeme und damit zur Kumulation von Rentenansprii-
chen fihren.

Wenn es andererseits — wie in der vorstehenden Textziffer dargelegt
— nicht moglich ist, einen Katalog potentiell schidigender Titigkeiten
und Ereignisse zu erstellen, der einerseits vollstindig wire, anderer-
seits keine Doppelzihlungen und Uberschneidungen enthielte, kann die
Beseitigung von Sicherungsliicken und von Leistungskumulationen,
also ein widerspruchsfreies und einheitliches Leistungssystem bei Min~
derungen der Erwerbsfihigkeit, nur durch Einbeziehung aller siche-
rungsbediirftigen Personen unter Verzicht auf alle kausalen Kautelen
erreicht werden.

2.1.3. Unterschiedliche Leistungsbemessung

43 Die Rentenformeln der bestehenden Systeme fithren zu sehr un-
terschiedlichen Ergebnissen, gemessen an dem Verhiltnis zwischen den
Einkommen, die bei voller Erwerbstétigkeit und die bei Mlnderung der
Erwerbsfihigkeit verfiigbar sind.
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Einzelheiten der unterschiedlichen Bemessungsregeln werden bei
den Erérterungen, die flir einen Vorschlag zur Neuregelung anzustellen
sind, dargestellt und diskutiert’s, Hier soll nur ein — notgedrungen
relativ schematischer — Uberblick iiber die Auswirkungen dieser Be-
messungsregeln gegeben werden.

44 Die Hohe der Sozialeinkommen hingt insbesondere davon ab, aus
welchen Einkommen sie abgeleitet werden und inwieweit sie von einem
Zeitfaktor abhingen. Die Nettorelation zwischen Erwerbseinkommen
und Sozialeinkommen hiingt dariiber hinaus davon ab, wie die beiden
Einkommensarten besteuert werden. Bei den folgenden Berechnungen
wird stets von der Lohnsteuer ausgegangen, die ein Alleinverdiener-
Ehepaar zu zahlen hat, d. h. von der Steuerklasse III. Auflerdem wird
berticksichtigt, daB aus Lohneinkiinften von Arbeitern und Angestellten
durchschnittlich rund 16,5°% Sozialversicherungsbeitrige abzufiihren
sind.

2.1.3.1. Kriegsopferrenten

45 Die Grundrente und die Ausgleichsrente aus der Kriegsopferver-
sorgung sind von der Hoéhe des Einkommens vor Eintritt der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit unabhingig. Bei ihrer jihrlichen Anpas-
sung richten sie sich nach der Entwicklung der Durchschnittseinkom-
men. Insoweit gibt es keine Regel fiir die Relation der Kriegsopferren-
ten zu frither verdienten Einkommen. Auf die Ausgleichsrente werden
Erwerbseinkiinfte mit Ausnahme eines Freibetrages, der jahrlich der
Einkommensentwicklung angepafit wird, voll angerechnet®. Insoweit
ist die Rentenhshe vom jeweils noch verdienten Einkommen abhin-
gig. .
Der Berufsschadensausgleich bemifit sich nach einem mutmaSBlichen
Einkommen, das ohne Eintritt einer Minderung der Erwerbsfahigkeit
hitte verdient werden kénnen. Er belduft sich auf 40 %o des angenom-
menen Einkommensverlustes, der nicht bereits durch die Ausgleichs-
rente gedeckt ist. Er wird nur bis zu einer bestimmten Obergrenze ge-
leistet3s.

46 Bei einem erwei'bsunféihigen Beschiadigten, der neben seiner
Kriegsopferrente kein weiteres Einkommen hat, wiirde die Rente®

— Uber 100 % des Bruttoeinkommens liegen, wenn dieses niedriger als
die Summe von Grundrente und voller Ausgleichsrente gewesen
wire, ' ‘ ’

3¢ Vgl. insbes. Tz.'272 - 274, 286 u. 290.
37 § 33 BVG.

38 § 30 Abs. 3 u. 4 BVG.
3% Grundrente + volle Ausgleichsrente + Berufsschadensausgleich.

3*
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— zwischen 100 %o und 68,4 %6 des Bruttoeinkommens liegen, wenn die-
ses zwischen den Summen aus Grundrente und voller Ausgleichs-
rente und dem hochsten beim Berufsschadensausgleich bertiicksichti-
gungsfihigen Einkommen gelegen hiitte,

~— unter 68,4 %o des Bruttoeinkommens liegen, wenn dieses das hochste
beim Berufsschadensausgleich beriicksichtigungsfihige Einkommen
iiberstiegen hiitte,

47 Im Nettovergleich wiirde die Rente 100 %o des Erwerbseinkom-
mens erreichen, wenn das Bruttoeinkommen etwa 36 % iiber der Sum-
me von Grundrente und voller Ausgleichsrente gelegen hiitte. Bei nied-
rigeren Erwerbseinkommen steigt die Rente iiber 100 % des Nettoer-
werbseinkommens. Bei einem Bruttoeinkommen, das den Héchstbetrag
des im Berufsschadensausgleich berticksichtigungsfihigen Einkommens
erreicht hitte, wiirde die Rente ebenfalls gut 100 %o des Nettoerwerbs-
einkommens ausmachen. Bei hoéheren Erwerbseinkommen sinkt die
Rente allmihlich immer weiter unter 100 %o des Nettoerwerbseinkom-
mens, weil sie absolut gleich bleibt.

48 Die Summe aus Grundrente und voller Ausgleichsrente, die bei
einer MdE von 50 % gezahlt wird, macht knapp 40 %o der bei Erwerbs-
unfihigkeit gezahlten aus. Der Berufsschadensausgleich kann bei einem
solchen Vergleich nicht einbezogen werden, weil er von den individuel-
len Einkommensverhéiltnissen des Geschidigten abhingt.

2.1.3.2. Unfallrenten

49 Renten aus der Unfallversicherung werden nach dem unmittel-
bar vor Eintritt der MdE erzielten Einkommen berechnet®. Auf die
Dauer der ausgeilibten Erwerbstitigkeit oder der Versicherungszeit
kommt es nicht an.

50 Bei einem erwerbsunfihigen Beschidigten wiirde die Unfallrente
konstant bei 662/s s des Bruttoeinkommens liegen, solange dieses den
beriicksichtigungsfihigen Hochstbetrag des Jahresarbeitsverdienstest!
nicht {iberstiegen hat. Dieser Prozentsatz sinkt kontinuierlich, je weiter
das Erwerbseinkommen iiber dem héchsten beriicksichtigungsfahigen
Jahresarbeitsverdienst lag.

51 Die Nettoversorgung liage bei der gesetzlich vorgesehenen Hochst-
grenze des Jahresarbeitsverdienstes bei 97 %/o. Dieser Prozentsatz sinkt
sowohl bei hsheren Erwerbseinkommen, weil die Rente nicht weiter

40 § 581 Abs. 1 RVO.
4 § 575 Abs. 2 RVO.
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steigt, als auch bei niedrigeren Erwerbseinkommen, weil die Steuerab-
ziige prozentig,al geringer werden. Bei Erwerbseinkommen von 1000 DM
im Monat liegt er aber immer noch bei 85 %.

52 Teilrenten aus der Unfallversicherung sind stets proportional zu
dem festgesetzten Grad der MdE®2.

2.1.3.3. Erwerbsunfdhigkeits- und Berufsunfihigkeitsrenten

53 Renten aus der Rentenversicherung werden nach dem Einkom-
men berechnet, das wihrend der gesamten Versicherungszeit im Durch-
schnitt erzielt worden ist. Da dieses Durchschnittseinkommen auf die
allgemeine Bemessungsgrundlage bezogen wird, ist es gegeniiber dem
aktuellen Einkommensniveau in nicht unerheblichem MaBe deflatio-
niert. Da die allgemeine Bemessungsgrundlage das Einkommensniveau
beschreibt, das etwa drei Jahre zurtickliegt, ergibt sich bei Lohnsteige-
rungsraten von 7% - 7,5 %, wie sie in den letzten Jahren gegeben wa-
ren, eine BezugsgroBe fiir die Rentenberechnung, die um etwa 20 %o un-
ter den durchschnittlichen Arbeitsverdiensten bei Eintritt der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit liegt.

54 Die Hohe der Renten aus der Rentenversicherung ist sehr stark
von einem Zeitfaktor abhingig. Ist nur die Mindestzeit von 5 Jahren
anrechnungsfihig, ergibt sich bei Erwerbsunfihigkeit eine Rente, die
lediglich 7,5 %o der persénlichen Bemessungsgrundlage ausmacht. Wenn
die allgemeine Bemessungsgrundlage um 20 %o hinter dem aktuellen
Einkommensniveau zurtickbleibt, erreicht eine solche Rente nur 6 %o des
durchschnittlichen Bruttoeinkommens vor Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit. Solche unzureichenden Kleinrenten erhalten Er-
werbsgeminderte, die erst mit fortgeschrittenem Alter erwerbstitig
geworden waren, so daB ihnen keine oder nur eine sehr kurze Zurech-
nungszeit zugute kommt,

Fillt die anrechnungsfihige Versicherungszeit die Gesamtzeit vom
Beginn des erwerbsfihigen Alters (15 Jahre) bis zur Altersgrenze der
Zurechnungszeit (55 Jahre) aus, belduft sich die Rente bei Erwerbsun-
fahigkeit auf 60 % der persénlichen Bemessungsgrundlage. Wenn die
allgemeine Bemessungsgrundlage um 20 % hinter dem aktuellen Ein-
kommensniveau zuriickbleibt, erreicht eine solche Rente 48°%o des
durchschnittlichen Bruttoeinkommens vor Eintritt der Minderung der
Erwerbsfdhigkeit. Solche Renten erhalten Erwerbsgeminderte, die eine
sehr regelmifliige soziale Biographie haben.

Das Maximum der Renten aus der Rentenversicherung wird erreicht,
wenn die anrechnungsfihige Versicherungszeit das volle erwerbsfihige

4 § 581 Abs. 1 Nr. 2 RVO.
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Alter (15 -65 Jahre) umfafit. Dann ergibt sich bei Erwerbsunfihigkeit
eine Rente von 75 % der persdnlichen Bemessungsgrundlage. Wenn die
allgemeine Bemessungsgrundlage um 20 %, hinter dem aktuellen Ein-
kommensniveau zurilickbleibt, erreicht diese Hochstrente 609% des
durchschnittlichen Bruttoeinkommens. Solche Renten erhalten Erwerbs-
geminderte nur, wenn sie bis unmittelbar vor Erreichen der Alters-
grenze voll erwerbstétig waren.

55  Der Nettoversorgungsgrad ist nicht durch eine allgemeine Regel
zu bestimmen, weil er von der Progressionsstufe abhingt, der das indi-
viduelle Erwerbseinkommen bei der Besteuerung unterlegen hat. All-
gemein 148t sich nur sagen, dal er um so héher ist,

— je lénger die anrechnungsfihige Versicherungszeit ist,

— je hoher die Einkiinfte in fritheren Phasen der Erwerbstitigkeit im
Verhiltnis zu den Einkiinften' vor Eintritt der Minderung der Er-
werbsfihigkeit waren,

— je hdéher das Erwerbsemkommen und damit die Steuerprogression
war, der es unterlag,

— und je weniger andererseits das durchschnittliche Erwerbseinkom-~
men tiber der Leistungsbemessungsgrenze® lag.

Grenzwerte der Nettoversorgung lassen sich vielleicht durch folgende
Fille bezeichnen, bei denen ein im Verh#ltnis zum allgemeinen Ein-
kommensniveau gleichbleibendes Einkommen wihrend des gesamten
Erwerbslebens und ein Nachhinken der allgemeinen Bemessungsgrund-
lage um 20 %o hinter dem aktuellen Einkommensniveau unterstellt wird:

1. Das Bruttoerwerbseinkommen lag an der Grenze, an der die Steu-
_erpflicht beginnt (nach dem geltenden Steuerrecht sind das 750 DM
im Monat); die anrechnungsfihige Vers1cherungsze1t belauft sich ge-
rade auf die Wartezeit von fiinf Jahren. Die Erwerbsunfah1gke1ts—
rente macht dann 6 %o des Nettoerwerbselnkommens aus.

2. Das Bruttoerwerbseinkommen lag an der Grenze, an der die Steuer-
pflicht beginnt; die anrechnungsfahlge Versicherungszeit belduft
sich auf die Gesamtzeit vom Beginn des erwerbstdhigen Alters bis
zur AItersgrenze der Zurechnungszeit. Die Erwerbsunfihigkeits-
rente macht dann 48 %o des Nettoerwerbseinkommens aus.

3. Das Bruttoerwerbseinkommen lag an der Beitragsbemessungsgrenze
der Rentenversicherung (1977 sind das 3 400 DM im Monat); die an~
rechnungsfihige Versicherungszeit beliuft sich auf 5 Jahre. Die Er<
werbsunfah1gke1tsrente macht dann 7 1 % des Nettoerwerbsemkom-
mens aus.

4 § 1255 Abs. 1 2. Halbsatz RVO § 32 Abs 1 2. Halbsatz AVG § 54 Abs 1
2. Halbsatz RKG.



2.1. Die gesetzlichen Regelungen 39

4. Das Bruttoerwerbseinkommen lag an der Beitragsbemessungsgrenze
der Rentenversicherung; die anrechnungsfihige Versicherungszeit
belduft sich auf 40 Jahre. Die Erwerbsunfihigkeitsrente macht dann
56,9 %o des Nettoerwerbseinkommens aus.

56 Die Berufsunfghigkeitsrente, also die Rente bei einer MdE von
50 %o, betrégt bei sonst gleichen Voraussetzungen %/s der Erwerbsun-
fahigkeitsrente, also der Rente bei einer MdE von 100 %b.

57 Geht man wie bei der Rentenniveausicherungsklausel** davon
aus, dafl bei einem normalen Arbeitsleben die Altersrente aus 40 an-
rechnungsfihigen Versicherungsjahren berechnet wird, wiren bei Er-
werbsunfihigkeitsrenten, die unter Beriicksichtigung einer Zurech-
nungszeit berechnet werden, also bei Erwerbsunfihigkeit, die vor dem
55. Lebensjahr eintritt, bei einem normalen Arbeitsleben nur 30 an-
rechnungsfihige Versicherungsjahre zu erwarten, demgeméi8 also eine
Erwerbsunfihigkeitsrente, die nur 75 % der Altersrente ausmacht. Da
die Rentenniveausicherungsklausel eine Altersrente in Héhe von 50 %o
des aktuellen Durchschnittsverdienstes aller unselbstindig Erwerbsti-
tigen garantieren soll, bedeutet dies, daB bei vorzeitiger Erwerbsunfi-
higkeit eine Rente von 37,5 %o des durchschnittlichen Bruttoeinkommens
als ausreichend und erstrebenswert angesehen wird. Bei einem dem
Durchschnittseinkommen aller unselbstindig Erwerbstéitigen entspre-
chenden Verdienst bedeutet das eine Erwerbsunfihigkeitsrente von
etwas {iber 509%: des Netto-Erwerbseinkommens, wihrend sich die
entsprechende Altersrente gem. der Rentenniveausicherungsklausel auf
70 %o des Netto-Erwerbseinkommens beliefe.

2.1.3.4, Beamte’riversqrgung

58 Beamtenpensionen werden grundsétzlich nach dem Gehalt be-
rechnet, das dem Beamten bei Erreichen der Altersgrenze zugestanden
hittets. Insofern beriicksichtigt die Beamtenversorgung die vorausseh-
bare Einkommensentwicklung, die sich infolge der Minderung der Er-
werbsfihigkeit nicht mehr realisiert hat. Die Ankniipfung an die aktuel-
le Besoldungsgruppe des Beamten riickt die Beamtenversorgung eher in
die Nihe der Unfallversicherung als der Rentenversicherung.

Bei der Pensionsberechnung wird immer die Besoldungsgruppe zu-
grunde gelegt, der der Beamte bei Eintritt der Dienstunfiahigkeit ange-
hort hat. Ist der Beamte beférdert worden, werden die héheren Beziige
nur beriicksichtigt, wenn er sie mindesiens 2 Jahre lang erhalten hat.
Hat der Beamte frither ein mit hdheren Beziigen verbundenes Amt be-

4 § 1272 Abs. 2 RVO, § 49 Abs. 2 AVGQ, § 71 Abs. 2 RKG.
45 8§ 5 Abs. 2 BeamtVG.
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kleidet, werden diese der Pensionsberechnung zugrunde gelegt, wenn
er sie mindestens zwei Jahre lang erhalten hat.

59 Die Hohe der Beamtenpension ist von der Linge der Dienstzeit
abhingig. Sie setzt nach der Wartezeit von fiinf Jahren mit 35 %o der
mafigeblichen Dienstbeziige ein®” und steigt bis auf maximal 75 % der
maBgeblichen Dienstbeziige nach 35 Dienstjahren?s. Die Ankniipfung an
die Dienstzeit riickt die Beamtenversorgung eher in die Nidhe der Ren-
tenversicherung als der Unfallversicherung.

Wie in der Rentenversicherung gibt es bei vorzeitigen Minderungen
der Erwerbsfihigkeit eine Zurechnungszeit bis zum vollendeten 55. Le-
bensjahr, die allerdings nur zu einem Drittel anrechnungsfihig ist4,
Diese Reduzierung der Zurechnungszeit wird einerseits dadurch mehr
oder weniger kompensiert, da3 der jdhrliche Steigerungsfaktor der Be-
amtenversorgung in den ersten 5 Dienstjahren 7 %, vom 5. - 10. Dienst~
jahr allerdings nur 0% und in den folgenden 15 Dienstjahren 2 %% be-
trigt, wihrend die Rentenversicherung einen linearen Steigerungsfak-
tor von 1,5% hat. Andererseits bewirkt sie wegen der Konstanz des
Pensionssatzes zwischen dem 5. und dem 10. Dienstjahr, daB gerade bei
frithzeitiger — némlich zwischen dem 5. und dem 10. Dienstjahr eintre-
tender — Dienstunfihigkeit bis zu 15 Jahren der Zurechnungszeit verlo-
ren gehen konnen, d. h. trotz Beriicksichtigung bei der Pensionsberech-
nung nicht zu einer Erhéhung der Pension fiihren.

In der Beamtenversorgung gibt es als Dienstzeit anrechnungsfihige
Zeiten, die den Ersatz- und Ausfallzeiten der Rentenversicherung ent-
sprechen®®.

Im Gegensatz zur Rentenversicherung gibt es in der Beamtenversor-
gung ein Mindestruhegehalts!,

60 Die Relation zwischen Gehalt und Pension kann also von 35 %o
bis 75 %o variieren. Dabei handelt es sich jedoch um das Verhiltnis zwi-
schen zwei Bruttogréfien, wihrend die Renten aus der Kriegsopferver-
sorgung und aus der Unfallversicherung immer??, die Renten aus der
Rentenversicherung praktisch weitgehend5? steuerfrei bleiben.

46 § 5 Abs. 1, 3 u. 5. BeamtVG.

47 § 14 Abs.1 Satz 1i.V.m. § 4 Abs. | Satz 1 Nr. 1 BeamtVG.
48 § 14 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG.

4 § 13 Abs. 1 BeamtVG.

50 Vgl. §§ 8, 9 u. 12 BeamtVG.

51 § 14 Abs. 1 Satz 2 u. 3 BeamtVG.

52 § 3 Nr. 6 u. 1 a) EStG.

53 § 22 Nr. 1 a) EStG.
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61 Dall Beamtenpensionen, abgesehen von dem Versorgungsfreibe-
trag nach § 19 Abs. 2 EStG, wie jedes andere Einkommen besteuert wer-
den, bewirkt, daB Brutto- und Nettorelationen bei der Beamtenversor-
gung ndher beieinander liegen als bei Renten aus der Sozialversiche-
rung und aus der Kriegsopferversorgung. Wie in der Rentenversiche-
rung 1406t sich der Nettoversorgungsgrad jedoch nicht durch eine allge-
meine Regel bestimmen. Er hingt vielmehr von der Steuerprogression
ab, der sowohl die Dienstbeziige des Beamten als auch die Pensionen
unterliegen. Daher kénnen, wie bei der Rentenversicherung, nur Grenz-
werte anhand von Beispielsfdllen angegeben werden:

1. Ein Beamter in der Besoldungsgruppe A 1 hat nur eine ruhegehalts-
fahige Dienstzeit von 5 Jahren; er erhilt bei Dienstunfihigkeit das
Mindestruhegehalt nach § 14 Abs. 1 Satz 2 und 3 BeamtVG. Die Net-
topension macht dann 89 % des Nettogehalts aus.

2. Ein Beamter in der Besoldungsgruppe A 1 erhilt die Héchstpension
von 75 %o der Endstufe dieser Besoldungsgruppe. Die Nettopension
macht dann 83 %o des Nettogehalts aus.

3. Ein Beamter in der Besoldungsgruppe A 16 hat nur eine ruhege-
haltsfihige Dienstzeit von 5 Jahren; er erhilt bei Dienstunfihigkeit
35 der Endstufe der Besoldungsgruppe A 16%. Die Nettopension
macht dann 59 % des Nettogehalts aus.

4. Ein Beamter in der Besoldungsgruppe A 16 erhilt die Hochstpen-
sion von 75 % der Endstufe dieser Besoldungsgruppe. Die Nettopen-
sion macht dann 84 %e des Nettogehalts aus.

62 In der Beamfenversorgung gibt es keine abgestuften Grade der
Minderung der Erwerbsfihigkeit. Ein Beamter, der das ihm zugewie-
sene Amt nicht mehr wahrnehmen kann, ist dienstunfihig und in den
Ruhestand zu versetzen®. Beim Beamten sind also Berufsunfdhigkeit
und Erwerbsunfihigkeit identische, nicht, wie in der Rentenversiche-
rung, unterschiedliche Sicherungstatbestédnde.

63 Beim Dienstunfall eines Beamten gibt es ebenso wie beim Ar-
beitsunfall eines Arbeiters oder eines Angestellten keine Wartezeit3®.
Das Unfallruhegehalt ist, sofern die Hichstpension von 75 % noch nicht
erdient ist, hsher als das normale Ruhegehalt bei Dienstunfahigkeit. Es
kann zwischen 662%/s %0 und 75 % der ruhegehaltsfdhigen Dienstbeziige
liegen. Bei einem Dienstunfall ist auch das Mindestruhegehalt héher??.

5¢ Das Alter ist dabei mit 40 Jahren angenommen, so da die Zurechnungs-
zeit nach § 13 Abs. 1 BeamtVG nicht zu einer Erh6hung des Mindestpensions-
satzes fiihrt.

55 § 26 Abs. 1 BRRG, § 42 Abs. 1 BBG.

5 § 36 Abs. 1 BeamtVG.

57 § 36 Abs. 3 Satz 3 BeamtVG.
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Die Nettoversorgung eines Beamten, der durch einen Dienstunfall
in seiner Erwerbsféhigkeit gemindert ist, hat daher nach unten eine ge-
ringere Schwankungsbreite als die Nettoversorgung eines auBerhalb
des Dienstes geschiidigten Beamten%. Ihre Untergrenze liegt bei etwa
74 .

64 Durch einen Dienstunfall verletzte Beamte erhalten einen Un-
fallausgleich in Hohe der Grundrente nach § 31 Abs. 1-4 BVG%, Der
Unfallausgleich ist also vom Grad der MdAE, nicht von der Hohe der
Dienstbeziige und von der Linge der Dienstzeit abhingig. Der Unfall-
ausgleich ist steuerfrei®®.

2.1.4. Kumulationen und ihre Begrenzung
durch Anrechnungs- und Ruhensvorschriften

65 Es ist unmoglich, alle theoretisch denkbaren Kumulationen von
Renten bei Minderungen der Erwerbsfdhigkeit und ihre Auswirkungen
zu erdriern®l. Die folgende Darstellung beschrinkt sich auf die Zwei-
fachkombinationen der wichtigsten Rentenarten.

Die Kombination von Renten wegen Minderung der Erwerbsfihig-
keit mit anderen, z. B. mit Witwenrenten, wird nicht behandelt, cbwohl
Witwenrenten in der Regel bei Erwerbsunféhigkeit hoher sind und in-
sofern die Funktion einer Invaliditdtsrente haben.

Rentenkumulationen im Haushalt werden nicht behandelt, sondern
nur Kumulationen bei einer Person.

66 Rentenkumulationen entstehen immer dann, wenn eine Person,
die gegen jede Minderung der Erwerbsfihigkeit gesichert ist, durch eine
Téatigkeit oder ein Ereignis geschidigt wird, fiir die es gesonderte Si-
cherungen gibt. Das Nebeneinander allgemeiner, ohne Bezug auf die
Entstehung einer Minderung der Erwerbsfihigkeit konstruierter Sy-
steme und kausaler Sondersysteme lost zwangsliufig mehrfache Ren-
tenanspriiche aus.

Rentenkumulationen entstehen auBlerdem, wenn es mehrere a-kau-
sale Leistungssysteme gibt, die nur bestimmte Personengruppen erfas-
sen. Sie kénnen nach Berufen, Regionen oder anderen Kriterien geglie-
dert sein. Bei dem Wechsel von Personen aus einer Sicherungseinrich-
tung in die andere entstehen dann in der Regel mehrere Rentenan-
spriiche. -

58 Vgl Tz. 61.

5 § 35 Abs. 1 BeamtVG.
60 § 3 Nr. 6 EStG.

8t vgl. Tz. 27.
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67 Die einzelnen Zweige der Rentenversicherung haben zwar recht-
lich selbstdndige Triger, die jeweils fiir bestimmte -Berufe und in der
Arbeiterrentenversicherung fiir bestimmte Regionen zustindig sind.
Durch die Vorschriften iber die Wanderversicherung® werden sie je-
doch im Leistungsrecht praktisch zu einer Institution. Das ist bei ihnen
deshalb relativ einfach méglich, weil eine Person in der Regel nicht
gleichzeitig, sondern nur nacheinander bei verschiedenen Trigern ver-
sichert sein kann.

Wer in mehreren Zweigen der Rentenversicherung versichert war,
erhiilt eine Gesamtleistung, die sich rechnerisch aus den Einzelansprii-
chen zusammensetzt, die aber in einer Summe von einem Triger ge-
zahlt wird®. Dabei wird die gleiche Zeit in der Regel nur einmal be-
riicksichtigt$t, es sei denn, es lige wirklich eine Doppelversicherung vor,
z.B. wenn jemand gleichzeitig in einem Beschéftigungsverhilinis als
Arbeiter und als Angestellter gestanden hat. Eine Gesamtleistung aus
der Rentenversicherung 1st daher grundsitzlich einer Einzelrente gleich-
zustellen.

68 Eine dhnliche Abstimmung {iber den Zeitfaktor, wie sie bei der
Rentenberechnung vorgenommen wird, wire auch zwischen Rentenver-
sicherung und Beamtenversorgung denkbar. Sie ist in diesem Fall je-
doch sehr viel schwieriger, weil der Zeitfaktor der Beamtenversorgung
stark degressiv ist.

Versorgungsbeziige aus einem Beamtenverhilinis, das nach dem
31.12. 1965 begrindet worden ist, werden gekiirzt, wenn sie zusammen
mit Renten aus der Rentenversicherung eine bestimmte Héochstgrenze
{iberschreiten. Als Hochstgrenze gilt das Ruhegehalt, das sich aus der
Endstufe der jeweiligen Besoldungsgruppe ergibe, wenn die ruhege-
haltsfihige Dienstzeit vom vollendeten 17. Lebensjahr an gerechnet
wiirde®s. Sie kann maximal bei 75 % der Endstufe der Besoldungsgrup-
pe, aus. der sich das Ruhegehalt berechnet, liegen. Eine Gesamtversor-
gung, die sich aus einer Beamtenpension und einer Rente aus der Ren-
tenversicherung zusammensetzt, kann demnach die hochstmoégliche Pen-
sion nur dann iibersteigen, wenn schon die Rente allein héher ist. Da die
Rente steuerfrei ist, ergibt sich jedoch eine um so bessere Nettoversor-
gung, je hther der Rentenanteil an der Gesamtversorgung. ist, je stir-
ker also die steuerpflichtige Pension gekiirzt wird. Im Extremfall, wenn,
die Pension ganz entfiele, kénnte die Nettoversorgung 75 % der Brut-
tobeziige erreichen. Wenn schon die Rente allein héher ist als die’
Héchstpension, steigt die Nettoversorgung noch weiter.

62 §§ 1309 u. 1310 RVO, §§ 88 u. 89 AVG, §§ 100 u. 101 RKG
62 § 1311 RVO, § 90 AVG, § 102 RKG..

84 § 1310 Abs. 4 RVO, § 89 Abs. 4 AVG, § 101 Abs. 4 RKG

8 § 55 Abs. 2 Nr. 1 BeamtVG. S
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Bei der Kiirzung des Ruhegehalts bleiben Renten insoweit auBer
Ansatz, als bei ihrer Berechnung Zeiten einer freiwilligen Versiche-
rung beriicksichtigt worden sind®®,

69 Eine Rente aus der Unfallversicherung wird in aller Regel®? mit
einer Rente aus der Rentenversicherung zusammentreffen, weil Perso-
nen, die einen Arbeitsunfall erleiden kénnen, in aller Regel rentenver-
sichert sind und bei einem Arbeitsunfall die Wartezeit immer als erfiillt
gilt®s. In diesem Fall ruht die Rente aus der Rentenversicherung inso-
weit, als beide Renten zusammen 85 %o der persénlichen Bemessungs-
grundlage oder, wenn das giinstiger ist, 85 %o des Jahresarbeitsverdien-
stes tibersteigen®® Knappschaftliche Renten werden nur insoweit ge-
kiirzt, als sie zusammen mit der Unfallrente 1005 der persénlichen
Bemessungsgrundlage und 100 %o des Jahresarbeitsverdienstes tiberstei-
gen.

Beim Zusammentreffen von Renten aus der Unfallversicherung und
Renten aus der Rentenversicherung wird daher, trotz Rentenkiirzung,
das Nettoeinkommen fast immer hoher sein als es vor Eintritt der Min-
derung der Erwerbsfihigkeit war. Bereifs durch die Arbeitnehmeran-
teile zur Sozialversicherung sinkt das Bruttoeinkommen eines Arbeit-
nehmers mit Bezligen unter der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetz-
lichen Krankenversicherung auf unter 85 %o, Dazu kommen noch die
Steuerabziige, die im Durchschnitt bei rund 15 % liegen®™. Ein durch-
schnittlich verdienender Arbeitnehmer erhilt also knapp 70 %o seines
Bruttoarbeitseinkommens ausgezahlt, ein Erwerbsunfihiger kann da-
gegen bis zu 85 %0 oder — bei knappscchaftlichen Renten — sogar bis zu
100 /o erhalten. Das bedeutet eine Erhéhung des verfiighbaren Einkom-
mens infolge der unfallbedingten Erwerbsunfihigkeit um fast 25 %o bzw.
um mehr als 45 %o,

70 Beim Dienstunfall eines Beamten tritt das Unfallruhegehalt an
die Stelle des normalen Ruhegehalts. Es tritt also keine Kumulation
auf, und daher gibt es auch keine Anrechnungs- oder Ruhensvorschrif-
ten.

71 Erleidet ein Beamter einen Arbeitsunfall, der kein Dienstunfall
ist, hat er grundsétzlich Anspruch auf eine Unfallrente. Diese Rente
wird jedoch nur insoweit gezahlt, als sie die Dienst- oder Versorgungs-
beziige, die der Beamte nach dem Unfall erhilt, {ibersteigt’’. Im Ergeb-

% § 55 Abs. 4 BeamtVG.

87 d. h. auBer bei einer MdE unter 50 %b.

88 § 1252 Abs. 1 Nr. 1 RVO, § 29 Abs. 1 Nr. 1 AVG, § 52 Abs. 1 Nr. 1 RKG.
8 § 1278 Abs. 1 RVO, § 55 Abs. 1 AVG.

“ Sozialbericht 1976, S. 198 {.

1 § 576 Abs. 1 Satz 2 RVO.



2.1. Die gesetzlichen Regelungen 45

nis bedeutet diese Regelung, daB die Dienst- oder Versorgungsbeziige
auf die Unfallrente angerechnet werden. Allerdings verbleibt den Be-
amten die Rente mindestens in Hhe des Betrages, der bei einem Dienst-
unfall als Unfallausgleich zu gew#hren wire™,

Fiihrt der Arbeitsunfall zur Dienstunfihigkeit, wird die Rente inso-
weit gezahlt, als sie zusammen mit der Pension, die der Beamte erhilt,
das Unfallruhegehalt, das er bei einem Dienstunfall erhalten hitte,
nicht iibersteigt™. In diesem Fall stockt also die Unfallrente das Ruhe-
gehalt bis zur Hohe des Unfallruhegehalts auf. Wegen der Steuerfrei-
heit der Unfallrente ist die Nettoversorgung jedoch giinstiger als durch
ein Unfallruhegehalt’.

72 Auf ein vorzeitiges Alfersgeld wegen Erwerbsunfihigkeit aus der
landwirtschaftlichen Altershilfe werden Renten aus der Rentenversi-
cherung, Renten aus der Unfallversicherung und Beziige aus der Beam-
tenversorgung voll angerechnet, soweit sie ein Viertel des Altersgeldes
nicht tibersteigen?. Dem Berechtigten verbleiben also auf jeden Fall
75 % des Altersgeldes.

73 Die Grundrente aus der Kriegsopferversorgung wird unabhiingig
von allen sonstigen Einkiinften nur nach dem Grad der MdE gewéahrt.

Auf Ausgleichsrenten werden alle Einkiinfte mit Ausnahme eines
Sockelbetrages voll angerechnet?™, Zu den anzurechnenden Einkiinften
gehoren auch Beamtenpensionen, Renten aus der Rentenversicherung
und aus der Unfallversicherung und Altersgelder flir Landwirte®.

Der Berufsschadensausgleich bemiBit sich nach dem eingetretenen
Einkommensverlust™, also der Differenz zwischen dem Einkommen,
das ohne Minderung der Erwerbsfihigkeit wahrscheinlich erzielt wor-
den wire, und dem tatsichlich bezogenen Einkommen?. Zu den Einnah-
men aus friherer selbstindiger oder unselbstindiger Tatigkeit gehoren
auch Beamtenpensionen, Renten aus der Rentenversicherung und aus
der Unfallversicherung und Altersgelder fiir Landwirte80, Da der Be-
rufsschadensausgleich sich auf 40 %o des Einkommensverlustes beldufts?,

72 Vgl. Tz. 64.

78 § 576 Abs. 1 Satz 3 RVO.

74 Vgl. dazu Tz. 68 Abs. 2.

75 § 4 Abs. 5 GAL.

7% § 33 Abs. 1 BVG.

77 § 1 DVO zu § 33 BVG.

78 § 30 Abs. 3 BVG.

79 § 30 Abs. 4 Satz 1 BVG.

8 §9 Abs. 2DVO zu § 30 Abs. 3 u. 4 BVG.
81 § 30 Abs. 3 BVG.



46 - 2. Das geltende System

kann man auch umgekehrt sagen, daB Renten und Pensionen zu 40 %o
auf ihn angerechnet werden.

Da bei einer Kriegs- und Wehrdienstbeschidigung das Erfordernis
der Wartezeit entfdlit®?, erhalten Arbeitnehmer und sonstige versicherte
Personen in aller Regel neben einer Kriegsopferrente auch eine Rente
aus der Rentenversicherung oder eine Pension. Beamte, die keinen Pen-
sionsanspruch haben, sind nachzuversichern, so dafl auch sie Anspruch
auf eine Rente aus der Rentenversicherung haben.

T4 Beruht ein Anspruch auf Unfallrente oder auf Beamtenversor-
gung auf derselben Ursache wie ein Anspruch auf Kriegsopferversor-
gung, so ruht die Kriegsopferrente in Hohe der Unfallrente oder in
Hohe des Unterschieds zwischen einer Versorgung nach allgemeinen
beamtenrechtlichen Bestimmungen und aus der beamtenrechtlichen
Unfallfiirsorge®:.

2.2. Statistisch nachweisbare Auswirkungen
2.2.1. Untersuchungsziel und Datenmaterial

75 Im folgenden soll empirisch untersucht werden, welche Liicken
der Einkommenssicherung, welche Ungleichbehandlungen infolge un-
terschiedlicher Bemessung der einzelnen Leistungsarten und welche
Ungleichbehandlungen infolge von Kumulationen sozialer Leistungen
es bel Personen gibt, die in ihrer Erwerbsfdhigkeit gemindert sind. Da-~
bei sollen in erster Linie, aber nicht ausschlieflich, die unterschiedli-
chen Renteneinkiinfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der ge-
setzlichen Unfallversicherung und der Kriegsopferversorgung als mog-
liche Quelle der Ungleichbehandlung betrachtet werden. ‘

76 Dazu bendtigt man zunichst Daten liber Umfang und Struktur
der Erwerbsminderung mit der entscheidenden Angabe, wie stark die
betroffenen Personen in ihrer Erwerbsfihigkeit beeintrichtigt sind,
und zwar im Vergleich zu Personen, die voll leistungsfihig sind, im
tibrigen aber die gleichen sozialen Merkmale aufweisen. Sodann bené-
tigt man Daten tber die Hohe und Struktur der Sozialeinkommen, die
diese Personen aufgrund ihrer Erwerbsminderung von den verschiede-
nen Sozialleistungstrigern erhalten. Das Einkommen schien von der
Themenstellung der Untersuchung her der wichtigste Indikator fir die
soziale Lage der Leistungsbezieher zu sein.

82 § 1252 Abs. 1 RVO, § 29 Abs. 1 AVG, § 52 Abs. 1 RKG.
83 § 65 Abs. 1 BVG. :
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Daneben kann man als weitere Indikatoren fiir die Beschreibung der
sozialen Lage behinderter Personen heranziehen:

1. Die Arbeitszeit des Erwerbsgeminderten, weil diese einen Anhalts-
punkt fiir die Integration in die Arbeitswelt und fiir die verbliebene
Erwerbsfahigkeit gibt;

2. die GroBe des Haushalts, in dem der Erwerbsgeminderte lebt, da die-
ses Merkmal einen Hinweis auf die Integration in Primirgruppen
bzw. in den Komplementirbereich zur Arbeitswelt gibt;

3. die Stellung des Erwerbsgeminderten innerhalb des Haushalts, weil
diese ein Indiz fiir soziale Abhingigkeit und soziale Verantwortung
sein kann;

4. das Vorhandensein weiterer erwerbsgeminderter Personen im Haus-
halt, weil daraus moglicherweise auf eine {iberproportionale Hilfs-
bediirftigkeit geschlossen werden muf.

Uber die subjektive Befindlichkeit, die fiir den Erwerbsgeminderten
selbst wohl wichtigster , Indikator® seiner Lebenslage ist, kdnnen keine
Aussagen gemacht werden, weil es dariiber keine Daten gibt und weil
sich ein solcher psychischer Indikator nicht stringent aus den genannten
sozialen Indikatoren ableiten 148t.

77 Zunichst muBten alle Erwerbsgeminderten, auch solche, die nach
gegenwirtigem Sozialrecht nicht berechtigt sind, soziale Leistungen zu
erhalten, erfait werden.

Uber diese Bevolkerungsgruppe gibt es in der Bundesrepublik ge-
genwirtig keine Gesamtstatistik. Die Erwerbsgeminderten werden
zwar von den einzelnen Sozialleistungstridgern erfaBt. Daraus erhilt
man aber nur Statistiken iiber Rentenfille, nicht iiber Personen, und
diese Statistiken greifen natiirlich auch nur so weit, wie Erwerbsminde-
rungen sozialrechtlich anerkannt sind. Liicken, Ungleichbehandlungen
bei verschiedenen Trigern und Kumulationen kdnnen so nicht erkannt
werden.

Als beste mogliche Approximation an die effektiven Daten der Er-
werbsgeminderten bot sich an, die Zusatzerhebung des Mikrozensus
vom April 1974 tUber die Behinderten in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu benutzen. Im Rahmen dieses Mikrozensus wurden die beiden
Zusatzfragen gestellt, ob in dem jeweiligen Haushalt jemand chronisch
krank oder kérperlich, geistig oder seelisch behindert ist. :

78 Die Beantwortung dieser Fragen war freiwillig; es konnte mit ja
oder nein geantwortet, die Antwort konnte aber auch verweigert wer-
den. Diese Freiwilligkeit bei der Beantwortung diirfte zu Fehlern ge-
fithrt haben. Insbesondere sind wahrscheinlich psychische und: nicht
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sichtbare Behinderungen nur zum Teil angegeben und sozialrechtlich
anerkannte Behinderungen relativ hiufiger genannt worden als Be-
hinderungen, die nicht amtlich festgestellt sind.

Diese beiden Fehlerquellen flihren wahrscheinlich zu einem zu ge-~
ringen Schitzwert fiir die Behinderten, da man annehmen muf, dafl
keine Behinderungen angegeben worden sind, die in Wirklichkeit gar
nicht vorhanden sind. Der Antwortfehler wirkt also vermutlich nur in
einer Richtung, ndmlich auf den Ausweis einer zu geringen Zahl von
Behinderten und chronisch Kranken. Dieser Vorbehalt gegeniiber dem
Datenmaterial gilt fiir die gesamte folgende Analyse.

79 Wenn auf die Frage nach einer Behinderung oder chronischen
Krankheit mit , Ja“ geantwortet worden war, wurde bei der Befragung
anschlieBend die Art der Behinderung festgehalten. Dabei war ein Ver-
zeichnis der moglichen Behinderungen vorgegeben, aus dem die Ant-
wort ausgewdhlt werden sollte. Die verschiedenen Behinderungen wur-~
den von ihrem medizinischen bzw. psychischen Erscheinungsbild her
dargestellt, z.B. ,Ké&rperbehinderung der oberen GliedmalBen“ oder
»geistige Behinderung®.

Aus diesen sehr weiten Kategorien konnten keine Riickschliisse auf
Art und Grad der Minderung der Erwerbsfihigkeit gezogen werden.
Aus diesem Grunde wurde darauf verzichtet, die Behinderungen nach
ihrer Art differenziert zu analysieren.

80 Zu den systematischen Fehlern tritt noch ein Stichprobenfehler
hinzu, da der Mikrozensus keine Vollerhebung ist.

Der Mikrozensus ist keine Stichprobe nach dem Zufallsprinzip, son-
dern nach dem Anordnungsprinzip, so dafl schon hier, in der Auswahl-
phase, systematische Fehler auftreten. Da die Auswahl aber auch zu-
fallsbedingt ist, tritt dariiber hinaus noch ein Zufallsfehler auf.

Als Faustregel kann gelten, da nur solche Besetzungszahlen aus dem
Mikrozensus fir die Grundgesamtheit in der Bundesrepublik reprisen-
tativ sind, die groBer als 50 sind. Nur wenn diese Bedingung erfiillt
war, sind die entsprechenden Werte hochgerechnet worden. In den Ta-
bellen sind stets hochgerechnete Werte ausgewiesen.

2.2.2. Abgrenzung des Kreises der Erwerbsgeminderfen

81 Aus der Gesamtzahl der Behinderten und chronisch Kranken
mufite fiir die folgenden Untersuchungen die Gruppe der Erwerbsge-
minderten herausgefiltert werden. Dazu schienen zwei Indikatoren ge-
eignet:
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1. Die Arbeitszeit: Wer weniger als 40 Stunden wochentlicher Arbeits-
zeit angab, legte die Vermutung nahe, daBl er wegen einer Minde-
rung seiner Erwerbsfidhigkeit nicht voll erwerbstitig war.

2. Das Bestehen von Sozialleistungsanspriichen: Wer, trotz einer wi-
chentlichen Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden, eine Sozialleistung
bezog, mufite — zumindest zunichst — ebenfalls als erwerbsgemin-
dert angesehen werden.

Beide Annahmen sind aus mehreren Griinden problematisch,

82 Auch wer mehr als 40 Stunden arbeitet, kann erwerbsgemindert
sein, weil er

1. vor Eintritt der Behinderung weit mehr als 40 Stunden gearbeitet
haben konnte und danach seine Arbeitszeit reduzieren mufite, ohne
allerdings unter die 40-Stunden-Grenze zu fallen, oder

2. eine objektive Minderung der Erwerbsfihigkeit durch vermehrte
physische und psychische Anstrengung wettgemacht haben kann,
ohne dafl der Arbeitsmarkt diesen Zusatzaufwand entgolten hitte,
oder

3. einen anderen Beruf angenommen haben kann, in dem er méglicher-
weise ein geringeres Einkommen erzielf, aber gleichwohl 40 Stunden
oder mehr arbeitet und so den Eindruck erweckt, er sei nicht er-
werbsgemindert.

Wer weniger als 40 Stunden arbeitet, muf§ andererseits keineswegs
erwerbsgemindert sein, weil er mdoglicherweise wegen einer Tétigkeit
im Haushalt, wegen einer Aushildung oder einfach wegen einer grofie-
ren Priferenz fiir Freizeit auch ohne Behinderung iiberhaupt nicht oder
weniger als ein Vollerwerbstatiger gearbeitet hitte.

83 Wer eine Sozialleistung aufgrund einer Schidigung erhidlt, die
nach den gegenwirtigen Kriterien des Sozialrechts zu einem Soziallei-
stungsanspruch fiihrt, muB nicht tatsiichlich nach Arbeitsmarkt-Krite-
rien erwerbsgemindert sein. Insbesondere bei kausalen Leistungen,
die bei einer MdE von weniger als 50 % gewihrt werden, ist oft die ef-
fektive Minderung der Erwerbsfdhigkeit geringer als die anerkannte,
so daB durch die Sozialleistung weit mehr als der monetire Erwerbs-
schaden kompensiert wird, so daB sie funktionell zu einem Schmerzens-
geld wird oder zumindest einen Teil Schmerzensgeld enthélt.

84 Trotz dieser Bedenken wurde aus der Gruppe der Behinderten
und chronisch Kranken die Gruppe der Erwerbsgeminderten wie folgt
herausgefiltert: Es wurden alle Behinderten und chronisch Kranken
ausgeschlossen, die

4 Schéfer
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1. iiber 40 Stunden pro Woche arbeiten und keine Rentenleistung er-
halten,

2. mithelfende Familienangehérige bzw. selbstindige Landwirte sind,

3. bei der Frage nach dem Haushaltseinkommen keine Angabe gemacht
haben,

4. in Anstalten leben.

Der Ausschlufl nach Pkt. 1. ist sachlich begriindet: Es sollten diejeni-
gen nicht einbezogen werden, die an der Arbeitszeit gemessen nicht er-
werbsunfihig sind und auch keinen Anspruch auf Rentenleistungen
haben. Der Ausschluf3 nach den Punkten 2. u. 3. ist rechentechnisch be-
griindet: man kann nur diejenigen einbeziehen, von denen eine nume-
rische Angabe liber ihr Einkommen vorliegt. Bei mithelfenden Fami-
lienangehorigen und selbstindigen Landwirten wird die Einkommens-
héhe in den Mikrozensus-Daten aber nicht ausgewiesen. Die Anstalts-
bevtlkerung (Pkt. 4) wurde nicht einbezogen, weil deren Angaben {iber
Einkommen und HaushaltsgroBe sachlich etwas ganz anderes bedeuten
als bei Privathaushalten, insbesondere wenn Pflegekosten {iber die So-
zialhilfe aufgebracht werden miissen. In Anstalten lebten ca. 3 %o aller
Behinderten und chronisch Kranken im erwerbsfdhigen Alter.

85 Die folgende statistische Analyse bezieht alle Erwerbsgeminder-
ten im Sinne dieser Abgrenzung in die Betrachtung ein, nicht nur die-
jenigen, die Anspriiche aus der Rentenversicherung, der Unfallversiche-
rung, der Kriegsopferversorgung, der Beamtenversorgung oder auf eine
sonstige 6ffentliche Sozialleistung haben, sonst kdnnte es ex definitione
keine Sicherungsliicken geben. Der Begriff Erwerbsminderung ist also
in einem sehr weiten Sinn verstanden: auch wer vor der Behinderung
nicht erwerbstitig war und ohne Behinderung nicht erwerbstétig wire,
wird als in seiner Erwerbsfihigkeit gemindert angesehen.

Das gesamte Datenmaterial bezieht sich nur auf die Altersgruppen
zwischen 15 und 65 Jahren, da einerseits das System der sozialen Siche-
rung vom 65. Lebensjahr an Altersrenten vorsieht, die Frage nach einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit von diesem Alter an also irrelevant
wird, andererseits Personen unter 15 Jahren ihren Lebensunterhalt in
der Regel noch nicht durch eigene Erwerbstitigkeit bestreiten. Ob und
in welchem AusmaB gegenwirtig behinderte Kinder einmal erwerbs-
gemindert sein werden, wie hoch also der kiinftige Bestand an Erwerbs-
geminderten sein wird, ist nicht untersucht worden. Gegenwiirtig Er-
werbsgeminderte, bei denen die Ursache der Behinderung in der Kind-
heit liegt, sind mit erfaBt. Demnach wird vom Bestand an Erwerbsge-
minderten zum Zeitpunkt der Mikrozensus-Erhebung ausgegangen, chne
zu priifen, ob es Anzeichen dafiir gibt, daB sich in Zukunft ihr Anteil
an der Bevilkerung im erwerbsfihigen Alter dndern wird.



2.2. Statistisch nachweisbare Auswirkungen 51

Nach dieser Abgrenzung gibt es in der Bundesrepublik 2 023 500 Er-
werbsgeminderte bzw. Erwerbsunfihige.

86 Die Zahl aller Behinderten und chronisch Kranken im erwerbs-
fiéhigen Alter betrug im Jahr 1974 3 246 800. In der letzten Mikrozen-
sus-Erhebung davor (1966) wurde eine Zahl von 4 054 000 geistig und
korperlich Behinderten, darunter 2 378 170 Nicht-Erwerbspersonen im
Alter von 15 - 65 Jahren ermittelt. Diese Zahl der Nicht-Erwerbsperso-
nen ist mit der hier ermittelten von 2 023 500 nicht ganz vergleichbar,
da durch den Ausschlu bestimmter Personenkreise die Gruppe der
Erwerbsgeminderten und Erwerbsunfihigen etwas anders abgegrenzt
ist.

Inwieweit sich die Gruppe der Erwerbsgeminderten nach Umfang
und Struktur zwischen 1966 und 1974 verdndert hat, ist nicht gepriift
worden. Dennoch kann der Vergleich mit den Zahlen von 1966 als Be-
statigung dafir gewertet werden, daB die Zahl der Erwerbsgeminder-
ten in der hier ermittelten GréBenordnung von 2 Mill. liegt.

2.2.3. Die Einkommenslage der Erwerbsgeminderten

2.2.3.1. Sicherungsliicken

87 Nach eigener Angabe erhalten 603 200 Erwerbsgeminderte {iber-
haupt kein Einkommen, das sind 29,8 % aller Erwerbsgeminderten, also
fast jeder Dritte. Es fragt sich, inwieweit es gerechtfertigt ist, daB diese
Personen nach gegenwirtigem Sozialrecht keine Anspriiche auf soziale
Leistungen gegeniiber 6ffentlichen Stellen haben.

88 Geht man davon aus, daB jeder, der erwerbsunfihig oder er-
werbsgemindert ist, insoweit eine soziale Leistung erhalten sollte, als er
ohne Minderung der Erwerbsfihigkeit erwerbstitig wére, so mul man
eine Vergleichszahl ermittein, wie hoch der Anteil der Einkommenslo-
sen in der gesunden Bevdlkerung ist. Das ist in der nachstehenden Ta-
belle geschehen.

Ohne Einkommen
20 - 65jdhrigea) Insgesamt
Anzahl in %
Wohn-
bevdlkerung 35.112.000 7.712.000 21,96
Erwerbs-
geminderte 1.968.000 576.000 29,00

a) Die Gruppe der 15 - 20jahrigen muBte ausgeschlossen werden, da fir diese bei den
Einkommenslosen in der Wohnbevélkerung keine Zahlen verfligbar waren.

4



b2 2. Das geltende System

Aus diesen Zahlen konnte man mit aller Vorsicht schlieSen, da8 es in
der Tat eine Sicherungsliicke gibt. 29 %/ der Erwerbsgeminderten haben
nach eigener Angabe kein Einkommen, aber nur 22 % der Gesamtbe-
vilkerung (in der freilich die Erwerbsgeminderten enthalten sind). Bei
den Erwerbsgeminderten sind es also 7 Prozent-Punkte mehr, die kein
Einkommen erhalten; auf die Gesamtmasse der Erwerbsgeminderten in
der Bundesrepublik bezogen sind das rund 142 500 Personen.

89 Wenn die Gruppe der Erwerbsgeminderten hinsichtlich der ver-
schiedenen Merkmale genauso strukturiert wire wie die Gesamtbevol-
kerung, kénnte man in diesen iiber 142 000 Féllen die Erwerbsminde-
rung bzw. die Tatsache, dafl die Einkommensminderung nicht zu einem
Anspruch auf Sozialeinkommen fiihrt, als einzigen Grund fiir die Ein-
kommenslosigkeit ansehen.

Bei einer solchen SchluBifolgerung wird allerdings unterstellt, daBl der
Anteil der Einkommenslosigkeit in der Wohnbevilkerung gerechtfertigt
ist, daB es also in der gesunden Bevilkerung keine Liicken der Siche-
rung gegen andere soziale Risiken gibt. Da diese Unterstellung sicher
nicht zutreffend ist, mufl angenommen werden, daBl die Sicherungs-
liicke bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit groBer ist als die ge-
nannte Zahl von 142 500 Féallen.

Diese Zahl besagt nur, dall die Zahl! der Rentenbezieher um iiber
142 000 groBer sein miiite, wenn der Anteil der Einkommensbezieher
unter den Erwerbsgeminderten ebenso hoch sein sollte wie in der Ge-
samtbevélkerung. Uber die Hohe der Einkommen, die den Einkom-
mensbeziehern zur Verfiigung stehen, ist {iberhaupt nichts ausgesagt.
Sie kann AuBerst minimal sein. Jeder, der irgendwelche Einkiinfte an-
gegeben hat, ist zu den Einkommensbeziehern gezihlt worden, sowohl
bei der Wohnbevislkerung wie bei den Erwerbsgeminderten.

90 Als Einkommenshbezieher ist auch gezidhlt worden, wer als Ein-
kommensart Sozialhilfe angegeben hat. Unter den Erwerbsgeminder-
ten betragt die Zahl derer, die ihren Lebensunterhalt {iberwiegend von
Sozialhilfe bestreiten, 74 700. Auch diese Personen miifiten als nicht ge-
sichert gezdhlt werden, so dafl sich die Sicherungsliicke auf rund 217 000
Fille erhoht.

2.2.3.2. Rentenhohe nach Rentenarten

91 Im vorliegenden Datenmaterial wurden als mogliche Arten von
Sozialeinkommen die folgenden vier genannt:

Erste eigene Rente und zweite eigene Rente, erste Witwenrente und
zweite Witwenrentel. Diese Einkommensarten sind im Datenmaterial



2.2. Statistisch nachweisbare Auswirkungen 53

danach aufgeschliisselt, ob es sich um Renten aus der Rentenversiche-
rung, um Beamfenpensionen, um Kriegsopferrenten, um Renten aus
der Unfallversicherung oder um , iibrige 6ffentliche Renten“ handelt.

Uber die Hohe dieser verschiedenen Arten von Sozialeinkommen lie-
gen keine Daten vor, sondern nur iiber das Gesamteinkommen. Es wird
angenommen, dafl ein unterschiedliches Nettoeinkommen mit auf die
unterschiedliche Bemessung der verschiedenen Arfen von Sozialein-
kommen zuriickzufiihren ist. Andere Faktoren, die das Nettoeinkom-
men beeinflussen, sind wahrscheinlich besonders die geleistete Arbeits-
zeit, das Geschlecht und das Alter.

92 Die unterschiedliche Bemessung 148t sich nicht direkt erfassen.
Man kann nur untersuchen, welche Einkommensunterschiede zwischen
Personen bestehen, die Renten von den verschiedenen Trigern bezie-
hen. Die Triger werden also gewissermaBen stellvertretend fiir das von
ihnen angewendete Rentenrecht als Ursache von Ungleichbemessungen
angesehen. Das bedeutet, dafl Ungleichbemessungen innerhalb eines
Trigers aus den Daten nicht erkannt werden kénnen.

Als konkrete Untersuchungsobjekte werden alle Personen, die nur
eine erste eigene Rente erhalten, und alle Personen, die nur eine erste
Witwenrente erhalten, herausgegriffen und danach untersucht, wie sich
ihr Nettoeinkommen voneinander unterscheidet, je nachdem von wel-
chen Trigern sie die Rente beziehen. Fille von Kumulationen, also der
Bezug einer zweiten eigenen Rente oder einer zweiten Witwenrente
oder der gleichzeitige Bezug von eigener Rente und Witwenrente, wer-
den anschlieBend gesondert im Abschnitt 2.2.3.3. untersucht.

93 In den folgenden Tabellen wird jeweils das 50. Perzentil ausge-
wiesen. Das 50. Perzentil des Monatseinkommens ist dasjenige Monats-
einkommen, das von 50 % der Einkommensbezieher unter- und von 50 %
iiberschritten wird. Es ist hier eine errechnete Griéfle. Da die genaue
Héhe der Einkommen in einer Einkommensklasse nicht bekannt ist,
mufite interpoliert werden. Das 50. Perzentil ist etwas aussagekriftiger
als der hdufigste Wert, da dieser nur die Klassenmitte der (unter Be-
ricksichtigung der Klassenbreite) am dichtesten besetzten Klasse an-
gibt. Bei linkssteilen Verteilungen, die Einkommensverteilungen mei-
stens sind, liegt der hiufigste Wert weiter links, auf der Einkommens-
skala also weiter unten als das 50. Perzentil. Das arithmetische Mittel
liegt weiter rechts, auf der Einkommensskala also weiter oben als das
50. Perzentil. Es hat von allen MaBen den geringsten Aussagegehalt,
wenn es um die Kennzeichnung von typischen Einkommensfillen geht.

1 AulBlerdem sind Erwerbseinkommen, Mieteinnahmen und private Trans-
fers erfafit. :
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94 Das 50. Perzentil der Monatseinkommen aller Erwerbsgeminder-
ten, die nur eine erste eigene Rente als Sozialleistung erhalten, ist in
der folgenden Tabelle angegeben.

Pro-Kopf-Netto-
Nettoeinkommen des eIi;IKO%n;fré im
; Erwerbsgeminderten aushalt des
Einkommensart Erwerbsgeminderten
in DM in DM

Rente aus der

Rentenversicherung 575 545
Beamtenpension 1.232 668
Kriegsopferrente 1.269 644

Rente aus der

Unfallversicherung 1.152 581
Ubrige 6ffentliche Rente 556 505

95 Das Gesamteinkommen kann in den Fillen, die in der Tabelle der
Tz. 94 erfafit sind, nur aus Erwerbstitigkeit, Kapitaleinkommen und
aus dem jeweils angegebenen Sozialeinkommen stammen. Das Pro-
Kopf-Einkommen des Haushalts kann natiirlich aus sehr vielen ver-
schiedenen Quellen, darunter auch aus Sozialleistungen an andere Haus-
haltsmitglieder stammen. Tabellen dieser Art vermégen nicht mehr, als
einen ersten Eindruck von der Einkommenslage der Erwerbsgeminder-
ten zu verschaffen. Zur Ursachenanalyse sind sie nicht geeignet.

96 Das Einkommen der Erwerbsgeminderten ist bei den Beziehern
einer Leistung aus der Kriegsopferversorgung und der Unfallversiche-
rung wesentlich héher als bei Beziehern von Leistungen aus der Ren-
tenversicherung. Beim Pro-Kopf-Einkommen im Haushalt des Erwerbs-
geminderten sind solch starke Einkommensunterschiede nicht mehr er-
kennbar.

Zu beachten ist, daB hier nur Aussagen iiber Mittelwerte der Ein-
kommensverteilung gemacht worden sind, nicht iiber die Streuung der
einzelnen Sozialeinkommensarten {iber die verschiedenen Einkom-
mensgréBenklassen. Das MaBl' dieser Streuungen wurde nicht berech-
net. Es wire sehr interessant, weil sich hinter den Streuungen Ungleich-
behandlungen durch das gegenwértige Sozialrecht verbergen koénnen,
ist aber wegen der geringen Besetzungszahlen und der daraus folgen-
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den geringen Reprisentativitit mancher Einkommensgruppen wenig
sinnvoll.

Aus den angegebenen Mittelwerten kann die sehr wichtige Frage,
ob und inwieweit Einkommensunterschiede der Minderung der Er-
werbsfihigkeit angemessen sind, nicht beantwortet werden, da sich
liber den Grad der Minderung der Erwerbsfihigkeit aus den Daten
nichts direkt ablesen 148t.

97 Das 50. Perzentil der Monatseinkommen aller Erwerbsgeminder-
ten, die nur eine erste Witwenrente als Sozialleistung erhalten, ist in
der folgenden Tabelle angegeben.

Pro-Kopf-Netto-
Nettoeinkommen des eixllkonrrllrrllfté im
i Erwerbsgeminderten aushalt des
Einkommensart Erwerbsgeminderten
in DM in DM

Rente aus der

Rentenversicherung 584 589
Beamtenpension 848 800
Kriegsopferrente 625 644

Rente aus der

Unfallversicherung (700) (733)
Ubrige 6ffentliche Rente (561) (650)

98 Bei der Interpretation der Werte, die in der Tabelle der Tz. 97
ausgewiesen sind, ist zu beachten, daf3 es sich bei dem untersuchten
Empfingerkreis um Hinterbliebene handelt, die in ihrer Erwerbsf&hig-
keit gemindert sind, die aber kein Sozialeinkommen erhalten, das we-
gen der Minderung ihrer Erwerbstihigkeit gewdhrt wiirde. Sie erhal-
ten vielmehr nur eine Witwenrente, die allerdings sowohl in der Ren-
tenversicherung als auch in der Unfallversicherung als auch in der
Kriegsopferversorgung wegen ihrer Minderung der Erwerbsfihigkeit
hoher sein kann als sie ohne Minderung der Erwerbsfihigkeit wire.

99 Auch diese Erwerbsgeminderten haben neben dem méglichen Er-
werbs- und Kapitaleinkommen nur ein Sozialeinkommen. Das indivi-
duelle Einkommen der Erwerbsgeminderten und das Pro-Kopf-Ein-
kommen im Haushalt der Erwerbsgeminderten sind etwa gleich groS.
Es liegt bei Sozialeinkommen aus der Kriegsopferversorgung etwas
hoher als bei Sozialeinkommen aus der Rentenversicherung.
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Bezieherinnen von nur einer Witwenrente sind, an ihrem individuel-
len Einkommen gemessen, bei Renten aus der Rentenversicherung mit
den Beziehern von nur einer eigenen Rente gleichgestellt, bei Renten
aus der Kriegsopferversorgung dagegen sehr viel schlechter gestellt als
diejenigen, die eine eigene Rente beziehen.

Am Familieneinkommen gemessen fallen die Unterschiede auch bei
Kriegsopferrenten nicht mehr ins Gewicht. Das Pro-Kopf-Einkommen
im Haushalt der Erwerbsgeminderten ist bei Empfingern nur einer
eigenen Rente aus der Kriegsopferversorgung ebenso hoch wie bei Emp-
fangern nur einer Witwenrente.

100 Die Tabellen in den Textziffern 94 und 97 lassen vielfdltige In-
terpretationen zu. Es ist versucht worden, durch weitere statistische Be-
rechnungen zu klidren, worauf unerwartete Unterschiede oder unerwar-
tete Ubereinstimmungen in der Hohe der Einkommen beruhen kénnen.
Die Resultate waren jedoch nicht eindeutig. In der Regel standen sie
nicht im Widerspruch zu Erklirungszusammenhingen, die auf reinen
Vermutungen beruhen, konnten diese aber auch nicht zweifelsfrei be-
stitigen. Daher wird darauf verzichtet, sowohl diese Berechnungen wie
auch die Vermutungen mitzuteilen.

101 Aussagen dariiber, ob durch Renten wegen Minderungen der
Erwerbsfihigkeit die Versorgungsziele realisiert werden, die fiir die je-
weiligen Leistungssysteme entweder ausdriicklich formuliert oder im-
manent in ihnen enthalten sind, kdnnen mit Hilfe der verfiigbaren
Mikrozensus-Daten nicht gemacht werden, soweit es um Leistungssy-
steme geht, die einkommensproportionale Renten vorsehen. Denn der
Mikrozensus hat nur die Einkommen zum Stichtag erhoben, nicht aber
frither — vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfdhigkeit — verdien-
te Einkommen. Eine Statistik, aus der Lebenseinkommensverliufe zu
entnehmen wiren, gibt es aber nicht. Lebenseinkommensverliufe las-
sen sich jedoch aus Querschnittsdaten schitzen. Fiir die Probleme, die
in diesem Gutachten behandelt werden, wire eine solche Schitzung
moglich gewesen, wenn die Daten der nicht behinderten Erwerbstiti-
gen verfligbar gewesen wiren. Bei den Verhandlungen im Statistischen
Bundesamt ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dafl Aussagen
liber erwerbsgeminderte Personen nur durch Vergleich mit voll lei-
stungsféhigen Personen gemacht werden kénnen und daB fiir diesen
Vergleich Daten des gesunden Bevélkerungsteils erforderlich sind. Die
Herausgabe dieser Daten war jedoch nicht zu erreichen.

102 Renten aus der Unfallversicherung und aus der Kriegsopferver-
sorgung sind offensichtlich in erheblichem Umfang ,Teilrenten®, die zu
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einem vollen Erwerbseinkommen hinzutreten. 66,8 %o aller Empfinger
von Unfallrenten und 73,4 % aller Empfinger von Kriegsopferrenten
sind voll erwerbstiitig?. Demgegeniiber sind 93,8 %0 der Bezieher von
Renten aus der Rentenversicherung und 87,1 %o der Bezieher von Be-
amtenpensionen nicht erwerbstitig.

2.2.3.3. Kumulationen

103 Als Kumulation gilt der gleichzeitige Bezug mehrerer Arten von
Sozialeinkommen durch eine Person. Die fiir die Einkommensvertei-
lung auBerordentlich wichtige Frage der Kumulation mehrerer Sozial-
einkommen im Haushalt kann aus dem verfligbaren Datenmaterial
nicht beantwortet werden.

Aufgrund der Datenerfassung bietet sich an, die Kumulation von So-
zialeinkommen unter drei Fragestellungen zu beschreiben:

1. Wie hoch ist die Gesamtzahl der erwerbsgeminderten Personen, bei
denen mehrere Sozialeinkiinfte kumulieren?

2. Wie hoch sind die Gesamteinkiinfte der erwerbsgeminderten Per-
sonen, die ein, zwei oder drei Sozialeinkommen erhalten, unabhéin-
gig davon, welche Arten von Sozialeinkommen sie beziehen?

3. Wie hoch sind die Gesamteinkiinfte der erwerbsgeminderten Perso-
nen, die Zweifachkombinationen der wichtigsten Sozialeinkommens-
arten erhalten?

104 Nach dem vorliegenden Material scheint das Problem der Ren-
tenkumulationen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit quantitativ
eine erhebliche Bedeutung zu haben. 30,6 %o aller Behinderten und chro-
nisch Kranken, die bei der Frage nach den Einkommensarten angegeben
hatten, daB sie eine Sozialleistung erhalten, beziehen zwei oder drei
Renten. Eine dritte Rente mufl dabei immer eine Witwenrente sein,
da der Mikrozensus nur nach einer ersten und zweiten eigenen und
einer ersten und zweiten Witwenrente gefragt hat.

105 Das 50. Perzentil der Monatseinkommen aller Erwerbsgemin-
derten, die mehrere Sozialleistungen erhalten, ist in der folgenden Ta-
belle angegeben.

2 RegelmiBige wochentliche Arbeitszeit 40 Std. und mehr,
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Pro-Kopf-Netto-
Nettoeinkommen des einkommen im
Anzahl der bezogenen Erwerbsgeminderten Haushalt des
Sozialeinkommen Erwerbsgeminderten
in DM in DM

Eine Rente 753 580

Zwei Renten 859 665

Drei Renten 950 715

106 Diese Daten bestétigen die plausible Vermutung, daB mit der
Anzahl der Sozialeinkommen das Gesamteinkommen der erwerbsge-
minderten Personen steigt. Bei niheren Betrachtungen ergibt sich, daf3
mit jeder zusitzlichen Einkommensquelle der Einkommenszuwachs ge-
ringer wird.

Auf die Einkommenssituation des Haushalts schligt die Kumula-
tionsh#ufigkeit etwas weniger durch.

107 Der Mikrozensus weist folgende Fille von Zweifachkombinatio-
nen eigener Renten aus den vier wichtigsten Sozialleistungszweigen
nach (es ist zu beachten, daB hier ausnahmsweise nicht hochgerechnete
Grundzahlen des Mikrozensus angegeben sind):

— Rente aus der Rentenversicherung -+ Beamtenpension ........ 140
— Rente aus der Rentenversicherung + Kriegsopferrente ...... 446
— Rente aus der Rentenversicherung + Rente aus der Unfallver-

o e s X=3 o3 o 183
— Beamtenpension + Kriegsopferrente ............c.iiiiinann 51
— Beamtenpension + Rente aus der Unfallversicherung ........ 3
— Kriegsopferrente + Rente aus der Unfallversicherung ........ 29

Von diesen Kumulationsarten werden diejenigen, die mehr als fiinf-
zigmal auftreten und damit Hochrechnungen erlauben, im folgenden
daraufhin untersucht, zu welchem Gesamteinkommen der Erwerbs-
geminderten sie fithren. Kumulationsarten, die weniger als flinfzigmal
auftreten, miissen als nicht reprisentativ gelten. Sie werden deshalb in
Klammern ausgewiesen und nicht weiter untersucht. Das muBB jedoch
keineswegs besagen, daB sie sozialpolitisch weniger bedeutsam oder
weniger problematisch wiren.

108 Das 50. Perzentil der Monatseinkommen von Erwerbsgeminder-
ten, die aus der Beamtenversorgung, der Rentenversicherung, der Un~
fallversicherung und der Kriegsopferversorgung zwei eigene Soziallei~
stungen erhalten, ist in der folgenden Tabelle angegeben.
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Pro-Kopf-Netto-
. Nettoeinkommen des einkommen im
Kumulationen Erwerbsgeminderten Haushalt des
eigener Renten Erwerbsgeminderten
inDM in DM
Rente aus der
Rentenversicherung 1.225 698
+ Beamtenpension
Rente aus der
Rentenversicherung 1.024 597
+ Kriegsopferrente
Rente aus der
Rentenversicherung
+ Rente aus der 1.003 517
Unfallversicherung
Beamtenpension
+ Kriegsopferrente 1438 57
Kriegsopferrente
+ Rente aus der (1.235) (559)
Unfallversicherung

Bei diesen besonderen Kumulationsarten ist die Hohe des Einkom-
mens auffallend. Sie liegt in allen Féallen héher als das 50. Perzentil bei
Empfang von zwei und sogar noch hoher als das 50. Perzentil bei Emp-
fang von drei Sozialeinkommen3,

2.24. Weitere Indikatoren fiir die soziale Lage der Erwerbsgeminderfen

109 Die Integration von Behinderten und chronisch kranken Perso-
nen in die Arbeitswelt kann daran gemessen werden, ob sie {iberhaupt
am Erwerbsleben teilnehmen, oder daran, wie intensiv sie teilnehmen.
Indikator wire im einen Fall die ,Beteiligung am Erwerbsleben®, im
anderen Fall die ,normalerweise geleistete Arbeitszeit®.

Die Arbeitszeit kann dariiber hinaus ein Indikator fiir die Belastung
sein, die Erwerbsgeminderte trotz der Beeintrichtigung ihrer Lei-
stungsfihigkeit zum Zweck der Einkommenserzielung auf sich nehmen
miissen oder freiwillig auf sich nehmen. Nach den Ergebnissen des Mi-

3 Vgl. die Tabelle in Tz. 105.
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krozensus waren 77,9 % aller Erwerbsgeminderten nicht erwerbstitig.
9,8 %o arbeiteten zwischen 1 und 39 Wochenstunden. 12,2 % arbeiteten
normalerweise 40 Std. pro Woche oder linger; sie miissen iiberwiegend
als voll erwerbsfihig angesehen werden.

110 In der folgenden Tabelle ist die Beteiligung der Erwerbsgemin-
derten am Erwerbsleben mit der der Gesamtbevélkerung im erwerbs-
fdhigen Alter verglichen.

Wonmbevirgerung | Srerbegemindort

Beteiligung am im erwzrl‘t”fah‘gen Beteiligung am
Erwerbsleben er Erwerbsleben

Anzahl in % Anzahl in %
Erwerbstétige 25.988.000 65,59 447,100 33,32
Erwerbslose 381.000 0,96 51.900 3,86
Nicht-Erwerbspersonen | 13.251.000 33,44 842.700 62,81
Zusammen 39.620.000 99,99 1.341.700 99,99

Kann man die Prozentuierung der Wohnbevélkerung (in der freilich
die Erwerbsgeminderten enthalten sind) als Kennzahl fiir die Neigung
zur Teilnahme am Erwerbsleben auffassen, so ergibt sich aus dem Ver-
gleich die Vermutung, daB Erwerbsgeminderte wegen ihrer Behinde-
rung in erheblichem Umfang ganz aus dem Erwerbsleben ausscheiden
miissen.

Unter den Erwerbsgeminderten ist auch der Anteil der Erwerbslosen
relativ hoch, namlich viermal so hoch wie bei der Wohnbevélkerung
insgesamt. Diese Personen sind nach Arbeitsmarktbegriffen arbeitslos.
Die Arbeitslosenquote ist bei den erwerbsgeminderten Erwerbsperso-
nen mehr als siebenmal so hoch wie bei der Gesamtheit aller Erwerbs-
personen.

111 Die ,Stellung im Haushalt“ ist ein Indikator fiir die Rollenver-
teilung im wichtigsten Lebensbereich neben dem Arbeitsbereich. Sie
kann Informationen iiber familiire Verantwortungen einerseits, Ab-
héngigkeiten andererseits geben.

52,9 %o, also iiber die Hilfte der Erwerbsgeminderten sind Haushalts-
vorstinde und haben damit nicht nur eine besondere Verantwortung,
sondern wahrscheinlich — durch die ihnen verbliebene Fihigkeit, Er-
werbseinkommen zu erzielen, und durch ihre Anspriiche auf Sozialein-
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kommen - auch einen entscheidenden Einflu$3 auf die Hohe des Haus-
haltseinkommens.

Knapp 40 % aller Erwerbsgeminderten sind Ehegatten, 5,4 %o sind
Kinder des Haushaltsvorstands.

112 In 2,9 % aller Haushalte mit Behinderten und chronisch Kran-~
ken im erwerbsfihigen Alter gibt es 2 Behinderte, in 20,8 %0 aller Haus-
halte gibt es 2 chronisch Kranke, in weiteren rd. 1,6 %o gibt es mehr als
2 Behinderte oder chronisch Kranke.

113 Haushalte, in denen keine erwerbsgeminderten bzw. behinder-
ten oder chronisch kranken Personen leben, sind nicht gesondert aus-
gewiesen. Daher konnte die Struktur von Haushalten mit leistungsge-
minderten und Haushalten ohne leistungsgeminderte Angehdrige nicht
direkt miteinander verglichen werden. Gewisse Aufschliisse vermag je-
doch vielleicht ein Vergleich zwischen Haushalten mit erwerbsgemin-
derten Mitgliedern und allen Haushalten, deren Haushaltsvorstand un-
ter 65 Jahren alt ist, zu geben. Ein solcher Vergleich ist in der folgen-
den Tabelle angestellt worden,

Anzahl der
Personen in
Anzahl der
Haushalts- Personen Ha.ushqlten
vorstinde in Haushalten Anzahl der der jeweiligen
Haushalts- unter der jeweiligen | _Erwerbs- Haushalts-
groge 65 Jahren Haushalts- | Seminderten ; nga%‘;’l:'n
grofe Erwerbsgemin-
derte leben
inTsd. in% {inTsd. in% (inTsd. in% |inTsd. in %
1 Person 3.447 19,5 3.447 6,6 385 19,0 385 7,4
2 Personen 4322 244 8.644 16,6 809 40,0 1618 309
3 Personen 4.016 22,7 | 12.048 23,2 403 19,9 1.209 23,1
4 Personen 3.379 19,1 | 13.516 26,0 243 12,0 972 18,6
5 Personen
und mehr 2.527 14,3 | 14336 27,6 183 9,0 1.045 20,0
Insgesamt | 17.691 100,0 | 51.991 100,0 2023 99,9 5.229 100,0

Die Tabelle zeigt, dal fast jeder flinfte Erwerbsgeminderte allein lebt
und somit zumindest nicht stindig eine Person zur Verfiigung hat, die
bei Problemen, die aus seiner Behinderung oder seiner chronischen
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Erkrankung erwachsen, helfen kénnte. Der Anteil der Erwerbsgemin-
derten, der allein lebt, ist jedoch andererseits nur unwesentlich grofler
als der der Gesamtbevilkerung im erwerbsfihigen Alter (genauer: der
Anteil der Gesamtbevilkerung, der in Haushalten mit einem Haushalts-
vorstand unter 65 Jahren lebt). Wie stark die Lebensfiihrung erwerbs-
geminderter Personen beeintréchtigt ist und in welchem MaBe sie auf
die Hilfe anderer angewiesen wiren, 148t sich aus Befragungen, die im
Rahmen des Mikrozensus durchgefithrt worden sind, nicht entnehmen.
Es lassen sich daher auch keine Vermutungen dariiber anstellen, ob
Erwerbsgeminderte wegen einer evtl. Hilfebediirftigkeit eher als Ge-
sunde und voll Leistungsfihige geneigt wiren, in einer gréBeren Haus-
haltsgemeinschaft zu leben, und ob daher die Fiihrung eines Ein-Perso-
nen-Haushalts bei ihnen in geringerem Mafle auf einem freiwilligen
Entschlull beruht.

Auffallend in der Tabelle ist der hohe Anteil der Erwerbsgeminder-
ten an den Zweipersonen-Haushalten. Dabei diirfte es sich vor allem um
#ltere Ehepaare handeln, deren Kinder den elterlichen Haushalt bereits
verlassen haben und die zu den Altersgruppen kurz vor der Pensionie-
rung gehoren, auf die sich vorzeitige Invalidisierungen konzentrieren.
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3.1. Grundsiitze

114 Wenn man eine Vereinheitlichung der Rentenleistungen bei
Minderung der Erwerbsfihigkeit anstreben, aber nicht zu dem System
einer einheitlichen Staatsbiirgerversorgung tibergehen, sondern grund-
legende Prinzipien der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik
Deutschland aufrecht erhalten und vielleicht sogar konsequenter ver-
wirklichen will, mu§ man die Reform des Leistungsrechts an den fol-
genden drei Grundsitzen orientieren:

1. Grundsitzlich sollten alle Personen gegen das Risiko gesichert sein,
infolge Beeintridchtigungen ihrer geistigen und kérperlichen ILei-
stungsfdhigkeit nicht in dem gleichen Mafle zur Sicherung ihres Un-
terhalts bzw. des Unterhalts ihrer Familie (erwerbs-)tdtig sein zu
konnen, wie sie bei voller Leistungsfihigkeit gewesen wéren.

2. Rentenleistungen im Falle einer Minderung der Erwerbsfihigkeit
sollten grundsétzlich nach MaBgabe der EinbuBlen an Arbeitsertrigen
und des Mehraufwandes, die durch die Minderung der Leistungsfa-
higkeit bedingt sind, erbracht werden, und zwar ohne irgendwelche
Differenzierungen danach, wie es zu der Minderung der Leistungs-
fahigkeit gekommen ist.

3. Die Finanzierung der vereinheitlichten Rentenleistungen sollte nach
dem Muster einer Sozialversicherung erfolgen, d.h. lberwiegend
durch Beitrige, die einerseits — als Beitridge der Versicherten! —
nach dem Erwerbseinkommen, andererseits — als Beitrdge von
potentiellen Schadensstiftern und Haftpflichtigen — gem&f dem
» Verursacherprinzip“ nach dem jeweiligen Risiko zu bemessen wi-
ren. Globale Zuschiisse aus allgemeinen Steuermitteln, die auch zur
Zeit schon zu den Ausgaben der Rentenversicherungen, die nicht
Leistungen der Alterssicherung sind, beitragen?, sollten zumindest
in der bisherigen Hohe weiter zur Verfiigung stehen; Einsparungen,
die infolge der Abldsung bestehender 6ffentlicher Leistungen durch

1 Fiir die Beitrdge der Versicherten‘kann auch ein Dritter zahlungspflichtig
sein, wie es zur Zeit zum Beispiel bei Wehrdienstleistenden und Arbeits-
losen der Fall ist. )

2 §1389 Abs. 1 RVO, § 116 Abs. 1 AVG.
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ein vereinheitlichtes System erzielt wiirden, miiiten sie entspre-
chend erhéhen.

Diese Grundsitze werden in den folgenden Textziffern 115 bis 122
kurz erldutert.

115 Das Sicherungsbediirfnis fiir den Fall einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit ist nur davon abhingig, ob und inwieweit man fiir sei-
nen Lebensunterhalt auf Arbeitsleistung angewiesen ist, nicht aber vom
Bestehen eines Arbeitsverhéltnisses. Das Bestehen eines Arbeitsver-
hiltnisses ist lediglich ein — in der Mehrzahl der Fille ziemlich siche-
res — Indiz dafiir, dal man fiir seinen Lebensunterhalt {iberwiegend
auf Lohneinkiinfte angewiesen ist. Wer Arbeitsleistungen auBerhalb
eines unselbstiandigen Arbeitsverhéltnisses erbringt oder wer noch nicht
oder voriibergehend nicht am Erwerbsleben teilnimmt, kann jedoch fiir
die Sicherung seines Lebensunterhalts in der Zukunft ebenso wie ein
Arbeitnehmer darauf angewiesen sein, dafl er in seiner Leistungsfihig-
keit unbeeintrichtigt bleibt. Infolgedessen wiren Sicherungsliicken fir
den Fall einer Minderung der Erwerbsfihigkeit nur dann mit Gewil3-
heit auszuschliefen, wenn das Leistungssystem prinzipiell die gesamte
Bevoblkerung umfassen wiirde.

116 Wer fiir die Sicherung seines Lebensunterhalts méglicherweise
in Zukunft auf seine Arbeitsfihigkeit angewiesen ist, muf3 es nicht in
dem Augenblick sein, in dem eine Minderung der Erwerbsfihigkeit ein-
tritt. Wer vor Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht er-
werbstitig war, hat seinen Lebensunterhalt bis dahin entweder durch
Unterhaltsleistungen Dritter, insbesondere innerhalb der Familie, oder
aus eigenem Vermogen bestritten. Diese Unterhaltsquellen fallen durch
Eintritt einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit nicht weg; wohl aber
entfdllt der Ertrag einer Arbeitsleistung, die nicht der Einkommenser-
zielung gedient hat. Solche naturalen Arbeitsertrige, insbesondere die
durch hauswirtschaftliche, erzieherische und pflegerische Titigkeiten
erzielten, sind jedoch ebenso wie die Erwerbseinkommen Teil des Fa-
milienunterhalts, der also durch die Minderung der Erwerbsfihigkeit
einer Hausfrau und Mutter auch dann, wenn sie nicht erwerbstéitig war,
geschmilert wird. Sollte dieser Verlust ausgeglichen werden, miiflte
man den Wert der familienwirtschaftlichen Téatigkeiten einer Hausfrau
zur Anspruchs- und Bemessungsgrundlage einer Rente machen — was
zugleich bedeutet, daB3 bei erheblicher Reduzierung oder bei Wegfall der
Verpilichtungen im Familienhaushalt auch diese Rente entsprechend
reduziert werden oder wegfallen miite. Eine Invalidenrente, die die
Unfihigkeit, ein Erwerbseinkommen zu erzielen, ausgleicht, wire einer
Hausfrau, die nicht erwerbstitig war, dagegen erst dann zu gewéihren,
wenn die familienrechtlichen Unterhaltsanspriiche entfallen.
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117 Einbeziehung der Gesamtbevilkerung in ein vereinheitlichtes
Rentensystem bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit bedeutet also,
wie das Beispiel nichterwerbstitiger Hausfrauen zeigt, keineswegs, da8
jeder Biirger im Falle einer Beeintrichtigung seiner Leistungsfihig-
keit die gleichen Leistungen erhielte. Wer Anspriiche auf welche Art
und welche Héhe von Leistungen haben sollte, ergibt sich erst aus den
Erérterungen iiber die Voraussetzungen, die Arten und die Bemessung
der in einem vereinheitlichten System zu gew#hrenden Leistungen, die
in den folgenden Abschnitten 3.2. bis 3.6. angestellt werden.

118 Sozialpolitisch 148t sich eigentlich nur ein System, das allein den
Schaden? als Leistungsgrund gelten 148t, legitimieren. Der Sozialpoliti-
ker wird immer darauf insistieren miissen, daf} die ungleiche Behand-
lung gleicher Sachverhalte sich zu rechtfertigen habe, nicht die gleiche
Behandlung.

Unterschiedliche Ursachen des gleichen Schadens fithren aber nicht zu
einem differenzierten Ausgleichsbedarf. Die Frage, welcher Ausgleich
aus der Situation des Geschidigten heraus als notwendig, angemessen
oder gerecht gelten kann, 148t die Kausalitdt vollig aus dem Argumen-
tationszusammenhang verschwinden. Die Erwerbschancen eines Ver-
letzten und die zur Behebung oder zur Milderung der Schadigungsfol-
gen erforderlichen Aufwendungen hingen ebenso wie sonstige Beein-
trachtigungen seiner Lebenslage ausschlieBlich von Art und AusmafB
der Schiédigung ab, nicht dagegen von dem Hergang oder dem Ort des
schidigenden Ereignisses, also von dem, was man itblicherweise Kau-
salitdt nennt. Daher ist die Verursachung einer Leistungsminderung
grundsétzlich kein geeigneter Ankniipfungspunkt fiir ein Soziallei-
stungssystem?.

119 AuBerdem lassen sich Unzuldnglichkeiten, die aus dem bestehen-
den Nebeneinander verschiedener Systeme fiir Leistungen bei Minde-
rungen der Erwerbsfihigkeit resultieren, nur beheben, wenn man nach
dem Prinzip ,gleiche Leistungen bei gleichen Schiden® verfihrt. Es ist
unmittelbar evident, dal nur bei einer derartigen Gleichbehandlung
vermieden werden kann, bestimmte Schiden mehrfach und andere
iiberhaupt nicht auszugleichen. Denn alle kausalen Kautelen definieren
zwangsldufig bestimmte Schadenszustinde aus dem Katalog der er-
satzberechtigenden Sachverhalte hinaus, so daB Restgruppen entstehen,
die nichts bekommen. Auf der anderen Seite lassen sich bei kausalen
Ableitungen Uberschneidungen (entweder von mehreren kausalen oder

3 Im Falle einer Minderung der Erwerbsfihigkeit also vor allem die da-
durch bedingte Einkommenseinbufle, daneben aber auch erhohte Aufwen-
dungen und den Wegfall naturaler Arbeitsertrige.

4 Wohl aber fiir ein Finanzierungssystem; vgl. dazu Tz. 121.

5 Schifer
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von kausalen mit allgemeinen Systemen) schlechterdings nicht vermei-~
den, so daB unausweichlich Kumulationen mehrerer, durch den glei-
chen Sachverhalt ausgelgster Leistungen erzeugt werden. Wird dage-
gen auf jede differentielle Behandlung Erwerbsgeminderter verzich-
tet, so ist eo ipso sowohl die Liickenlosigkeit des Ausgleichssystems ga-
rantiert als auch die Mehrfachliquidation des gleichen Schadens ausge-
schlossen.

120 Systeme einer einheitlichen Staatshiirgerversorgung lassen sich
nur einerseits als Garantierung der , basic needs®, andererseits als Um-
verteilungssysteme legitimieren. Will man demgegeniiber den im So-
zialleistungssystem der Bundesrepublik vorherrschenden Grundsatz
der Einkommensproportionalitit von Rentenzahlungen aufrecht erhal-
ten, so mu3 man eine Finanzierung durch — prinzipiell ebenfalls ein-
kommensproportional zu bemessende — Beitrige vorsehen.

Die Beitragsfinanzierung ist dariiber hinaus ein wesentliches Ele-
ment der Vermittlung von Gefiihlen sozialer Sicherheit. Die Beitrags-
zahlung macht Anspriiche auf Sozialleistungen aus eigenen Vorleistun-
gen begriindbar; umgekehrt 148t sich die Beitragspflicht nur aus einer
verldBlichen und, zumindest im Prinzip, berechenbaren Leistungszu-
sage rechtfertigen. Beitragsfinanzierte Rentenanwartschaften riicken
daher wirtschaftlich und psychologisch in die Nihe von Eigentums-
rechten, auch wenn sie nicht in vollem Rechtssinn als Eigentum gelten
koénnen. Beitragsfinanzierung eines Rentensystems bedeutet aullerdem
die Absonderung des politischen Prozesses der Mittelaufbringung und
Mittelverfiigungs. Sozialversicherungsbeitrige haben eine eindeutige
Zweckbestimmung; sie sind keine allgemeinen Deckungsmittel fiir den
offentlichen Haushalt und somit dem fiskalischen Zugriff entzogen.
Durch Beitragsfinanzierung werden also starke politische und institu-
tionelle Sperren gegen die Manipulierbarkeit des Leistungssystems er-
richtet. Das gibt den Erwartungen und dem Vertrauen der Biirger auf
soziale Sicherheit einen gewissen Bestandsschutz.

121 Der Verzicht auf jede Art von kausal differenzierenden Leistun-
gen im Falle einer Minderung der Erwerbsfihigkeit® ist keineswegs
gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine kausal differenzierende
Aufbringung der Mittel. Die ,,Verursacher* von Gefahren fiir die In-
tegritit und die Leistungsfihigkeit anderer diirfen gerade dann nicht
aus ihrer finanziellen Verantwortung fiir die ihnen zuzurechnenden
Schiden bzw. Schadensfolgen entlassen werden, wenn die sogenann-
ten kausalen Systeme, die aus Einstands- und Haftungspflichten poten-

5 Vgl. Hans F. Zacher, in: Deutsche Rentenversicherung Nr. 4/1977, S. 2186.
8 Vgl. dazu Tz. 118.
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tieller Schadensstifter begriindet werden, in ein vereinheitlichtes Sy-
stem von Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit integriert
werden sollen. Sonst wire rechtspolitisch eine ,Haftungsersetzung durch
Versicherungsschutz®, die mit einer Vereinheitlichung der Rentenlei-
stungen bei Minderungen der Erwerbsfdhigkeit zwangsliaufig verbun-
den ist, kaum durchzusetzen. Das Prinzip ,gleiche Leistungen bei glei-
chen Schiden“ bedeutet keine Entlassung aus irgendeiner Haftpflicht;
es korrespondiert vielmehr mit dem Prinzip ,risikodquivalente Bei-
trige durch alle Gefahrenstifter®,

122 Die staatlichen Zuschiisse zu einem vereinheitlichten Leistungs-
system werden aus dem geltenden Rentenrecht libernommen. Sie las-
sen sich jedoch auch inhaltlich begriinden, wenngleich aus diesen Be-
griindungen ihre Hohe nicht eindeutig herzuleiten ist. Man konnte den
Staat sozusagen als ersatzpflichtig filir entgangene Beitrige ansehen,
wenn er — aus wehrpolitischen, bildungspolitischen, familienpolitischen
oder dhnlichen Griinden — die Austibung einer Erwerbstitigkeit ver-
hindert oder.die Nichtausiibung einer Erwerbstitigkeit fordert?’. Man
kénnte den Staat fiir Schiden verantwortlich machen, wenn er be-
stimmte Gefahrenquellen fordert, zuldft oder nicht beseitigt. Man
konnte ganz allgemein aus dem Staatszweck, die 6ffentliche Sicherheit
und Ordnung aufrecht zu erhalten, eine Einstandspflicht fiir alle Schi-
den herleiten, die bei besserer Erfillung dieser Aufgabe vermeidbar
gewesen wiren., Unabhingig von solcher Zurechenbarkeit wiirden je-
denfalls bereits bestehende 6ffentliche Verpflichtungen® durch ein ver-
einheitlichtes System abgeltst, und insofern wiren auch die entspre-
chenden &ffentlichen Mittel zu libertragen. Insbesondere miifite der ge-
samte Etat fiir Kriegsopferrenten dem neuen Leistungssystem als zu-
sétzlicher Finanzierungsbeitrag zur Verfiigung stehen.

123 Die Untersuchung der Moglichkeiten einer Vereinheitlichung
von Rentenleistungen bei Minderungen der Erwerbsfdhigkeit mufl die
Fragen beantworten, wie ‘

— die unterschiedlichen Kataloge von Leistungsarten in den bestehen-
den Systemen ‘

— die Definition des ,,Versicherungs-“, des Leistungsfalles, also die Be-
griffsbestimmung, was eine leistungsbegriindende Minderung der
Erwerbsfihigkeit ist,

— die sonstigen Leistungsvoraussetzungen, z. B. Wartezeiten (also die
Mindestdauer von Beitragszahlungen),

7 Ersatz-, Ausfall- und dhnliche Zeiten.
8 Fiir Impfschidden, Verbrechensopfer, Tumultschiden, Schiden durch

Tatigkeiten im 6ffentlichen Interesse oder fiir das Allgemeinwohl im Sinne
von § 539 Abs. 1 Nr. § RVO u. &.

5
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— die Bemessungskriterien fiir die einzelnen Leistungsarten

vereinheitlicht werden kénnen und welche Konsequenzen sich daraus

fir

— die Finanzierung des vereinheitlichten Leistungssystems und fir

— die Organisation und die Institutionen der bisher bestehenden Sy-
steme

ergeben.

Sie sollte aber auch danach fragen, ob die Unterschiede zwischen Lei-
stungsberechtigten und Ausgeschlossenen bestehen bleiben oder ob
nicht ein vereinheitlichtes Leistungssystem einheitlich fiir alle von einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit Bedrohten bzw. Betroffenen gelten
sollte.

Diese Frage wird im folgenden?® zuerst behandelt. Den anderen Fra-
gen sind dann die weiteren Abschnitte!® gewidmet.

124 Die folgenden Vorschlige und Begriindungen fiir die Reform
des Systems von Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit
gehen von einer Konzeption aus, die weitgehend der entspricht, die
1971 von einem Arbeitskreis der Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt
veroffentlicht worden ist!!. Dieser Arbeitskreis ist von einer Gliederung
der gesamten Bevélkerung in drei Gruppen ausgegangen, die durch
eine gesellschaftliche Normvorstellung dariiber, aus welchen Quellen
der Lebensunterhalt bestritten werden soll, definiert sind!2.

Die erste Gruppe wird grundsétzlich auf eigene Erwerbstétigkeit ver-
wiesen. Sie hat daher keinen Anspruch auf Einkommenstransfers, muf3
aber — und zwar unabhingig davon, ob im Einzelfall tatsdchlich eine
Erwerbstatigkeit ausgelibt wird oder nicht — Beitridge zur Finanzierung
des Sozialleistungssystems aufbringen. Zu ihr gehéren alle erwerbsfi-
higen Personen!® mit Ausnahme eines Elternteils in Familien, in denen
erziehungs- oder versorgungsbediirftige Kinder leben. Alleinstehenden
mit Kindern soll keine Erwerbstétigkeit zugemutet werden.

Bei der zweiten Gruppe wird unterstellt, da ihr Lebensunterhalt
innerhalb des Familienverbandes gesichert ist. Sie hat daher ebenfalls
keinen Anspruch auf Einkommenstransfers, braucht aber auch nicht zur

% Abschnitt 3.2.

10 Abschnitte 3.3. bis 3.8.

11 Sozialbudget — Sozialplanung, Bd. 19 der Schriften der Gesellschaft fiir
sozialen Fortschritt, Berlin 1971.

12 Vgl. Sozialbudget — Sozialplanung, S. 22 - 29.

13 Als erwerbsfihig gelten nach der Vorstellung des Arbeitskreises der
Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt alle Personen im erwerbsfdhigen Alter,
falls sie nicht zur zweiten oder zur dritten Gruppe gehoren.
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Finanzierung des Sozialleistungssystems beizutragen. Zu ihr gehdren
Kinder, die noch erziehungs- und versorgungsbediirftig sind, dltere Kin-
der, die sich noch in Ausbildung befinden, sowie der zweite Elternteil
in Familien mit erziehungs- und versorgungsbediirftigen Kindern.

Die dritte Gruppe schliefilich umfafit diejenigen Personen, die weder
auf eigene Erwerbstitigkeit noch auf eine Unterhaltsgew#hrung durch
Angehérige angewiesen sein sollen. Diese Gruppe hat einen Anspruch
auf laufende Unterhaltszahlungen aus dem Sozialleistungssystem, aber
selbstverstéindlich keine Beitragspflichten. Zu ihr gehéren
1. Vollwaisen, die noch erziehungs- und versorgungsbediirftig sind, so-

wie &ltere, die sich noch in Ausbildung befinden,

2. alle Personen, die das Pensionsalter tiberschritten haben,

3. Alleinstehende mit Kindern, die noch erziehungs- und versorgungs-
bediirftig sind,

4. Invalide (wobei der Arbeitskreis der Gesellschaft fiir sozialen Fort-
schritt Invaliditit bei einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit von
50 %o annimmt),

5. Kranke, die vor ihrer Krankheit erwerbstiitig waren,

6. Schwangere und Woéchnerinnen, die erwerbstitig waren und

7. unfreiwillig Arbeitslose.

Es gibt also drei Arten von Unterhaltsquellen, ndmlich

— eigene Erwerbstitigkeit
— familien- (und evtl. andere privat-)rechtliche Unterhaltsanspriiche

und
— Transferzahlungen aus dem Sozialleistungssystem

denen die drei Gruppen der

— voll Erwerbsfiahigen, die nicht an einer Erwérbstéitigkeit gehindert
sind, '

— der Kinder und der Erwerbsfihigen, die aus gesellschaftlich gebil-
ligten Griinden nicht erwerbstétig sind, und

— der noch nicht, voriibergehend nicht oder nicht mehr Erwerbsfihi-
gen und der unfreiwillig Arbeitslosen

korrespondieren.

125 Auch wenn es nicht besonders erwihnt wird, gilt fiir die folgen-
den Uberlegungen, daB alle Groen, die genannt werden, voll dynami-
siert (lohnwertbezogen) sein miissen. Jede Festschreibung absoluter
Geldbetrdge mull3 ein System, das der langfristigen Ansammlung von
Anwartschaften und der langfristigen Einkommenssicherung dient, bin-
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nen weniger Jahre in Widerspriiche, in neue Ungleichheiten und Un-
gerechtigkeiten fiihren.

3.2, Gesicherter Personenkreis
-3.2.1. Unselbstindig Erwerbstitige

126 Personen, die ihren Lebensunterhalt durch Einkiinfte aus regel-
méaBig ausgetibter unselbstindiger Arbeit bestreiten, sind alle gegen
Minderungen ihrer Erwerbsfihigkeit gesichert. Das Erfordernis der
RegelmiBigkeit der ausgeiibten unselbstindigen Arbeit ergibt sich dar-
aus, dall Arbeiter, Angestellte und Beamte nur dann eine Rente bzw.
Pension wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit erhalten, wenn die auf
die Wartezeit anrechnungsfihigen Versicherungszeiten! bzw. die ruhe-
gehaltsfihige Dienstzeit mindestens fiinf Jahre betragen?.

127 Bei diesem Personenkreis, der bei einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit grundsitzlich Anspruch auf eine Rente bzw. Pension
hat, kann jedoch die Hohe der Leistung so gering sein, dafBl sie den Si-
cherungszweck nicht zu erfiillen vermag. Das ist immer dann der Fall,
wenn die anrechnungsfihigen Versicherungsjahre bzw. die ruhegehalts-
féhigen Dienstzeiten® sehr kurz sind, also insbesondere dann, wenn das
Arbeits- bzw. Beamienverhilinis erst im hoheren Lebensalter begriin~
det wird, so daB kurze Versicherungs- bzw. Dienstzeiten nicht oder
nicht nennenswert durch Zurechnungszeiten® aufgestockt werden. In der
gleichen Situation kénnen sich Angestellte befinden, die zwar regelmé-
Big ein Einkommen aus unselbstindiger Arbeit erzielt haben, die aber
bei Wegfall der Versicherungspflichtgrenze bereits. ein relativ hohes
Lebensalter erreicht hatten und infolgedessen nur wenige anrechnungs-
f&hige Versicherungsjahre haben.

Ob und wie solche zwar vorhandenen, aber unzureichenden Anspriiche
auf Invaliditdtsrenten auf ein den Sicherungszweck erfiillendes Niveau
gebracht werden kinnen, wird bei den Bemessungskriterien fiir Renten
und Pensionen erértert werden?,

128 Von der Regel, daB alle Arbeiter, Angestellten und Beamten bei
Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit Anspriiche auf Leistungen haben,

1 Beitragszeiten und Ersatzzeiten.

2 § 1246 Abs. 3 und § 1247 Abs. 3 a iVm 1250 Abs. 1 RVO § 23 Abs. 3 und‘
§ 24 Abs. 3a iVm § 27 Abs. 1" AVG, § 49 Abs. 1 iVm §°50 Abs. 2 RKG,
§ 4 Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG.

1 §1253 RVO, § 35 AVG, § 56 RKG, § 4 Abs 1 Satz 2 BeamtVG.

4 § 1260 RVO, § 37 AVG, § 53 RKG, § 13 Abs. 1 BeamtVG

5 Vgl. insbes. Abschnitt 3.6.1.4. :
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gibt es zwei Ausnahmen. Die erste bilden jene Angestellten, die gem.
Art. 2 § 1 ANVNG oder Art. 2 § 1 KNVNG auf Antrag von der Versiche-
rungspilicht befreit worden sind. Sie muBiten jedoch® eine sogenannte
befreiende Lebensversicherung nachweisen, so dafl insofern ein privat-
rechtlicher Sicherungsanspruch gegeben ist, der einer Rente anndhernd
dquivalent sein muB.

129 Die zweite Ausnahme bilden jene Arbeiter, Angestellten und
Beamten, die bei Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit noch
keine Wartezeit bzw. Dienstzeit von fiinf Jahren erreicht haben, also
insbesondere jene, die ganz am Anfang einer beruflichen Karriere in
unselbstédndiger Arbeit invalide geworden sind. Diese Gruppe der Friih-
invaliden sollte in ein reformiertes vereinheitlichtes Leistungssystem
einbezogen werden?”.

3.2.2, Selbstindig Erwerbstitige

130 Die soziale Rentenversicherung, urspriinglich als Arbeiter-, dann
als Arbeitnehmerversicherung konzipiert und begriindet, erfaf3t inzwi-
schen auch einen erheblichen Teil der selbstédndig Erwerbstitigen. Ge-
naue Zahlen liegen dariliber nicht vor. Fiir 1972 wird angegeben, daB3
von rund 2,8 Mill. Selbstdndigen rund 1,8 Mill. der Altershilfe fiir Land-
wirte, der Handwerkerversicherung oder berufssténdischen Versor-
gungseinrichtungen angehért hdttens.

In der Arbeiterrentenversicherung sind® Hausgewerbetreibende und
Heimarbeiter, Kiistenschiffer und Kiistenfischer sowie!® Handwerker, in
der Angestellienversicherung!! Lehrer, Erzieher, Musiker, Artisten, He-
bammen, Kranken-, Wochen-, Séuglings- und Kinderpileger sowie See-
lotsen, bei den landwirtschaftlichen Alterskassen?? alle landwirtschaft-
lichen Unternehmer pflichtversichert. Alle anderen selbstéindig Er-
werbstédtigen koénnen beantragen, in der Arbeiterrentenversicherung
oder in der Angestelltenversicherung versicherungspflichtig zu wer-
den?’s.

¢ Sofern sie nicht zu der Gruppe gehbrien, die inzwischen mindestens das
60. Lebensjahr vollendet hat.

7 Vgl. die Abschnitte 3.2.3. und 3.6.2.

8 Dieter Schewe u. a.: Ubersicht liber die soziale S1cherung, 10. Auﬂ Bonn:
1977, S. 59.

9 Gern. § 1227 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 RVO.

10 Gem. § 1 Abs. 1 HwVG.

i1 Gem. § 2 Abs. I Nr. 3-6 AVG.

2 Gem. § 1 GAL.

13 Gem. § 1227 Abs. 1 Nr. 9 RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 11 AVG.
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131 Ein reformiertes vereinheitlichtes System von Leistungen bei
Minderungen der Erwerbsfihigkeit sollte alle selbstindig Erwerbstiti-
gen einbeziehen.

Es ist ein weit verbreitetes, aber deshalb nicht weniger unbegriinde-
tes MiBlverstindnis, daB das Bediirfnis nach Sicherung des Einkom-
mens einzig und allein aus der Arbeitnehmereigenschaft resultiere. Es
kann hier keine wirtschafts- und sczialgeschichtliche Begriindung fiir
die Notwendigkeit sozialer Sicherungssysteme gegeben werden. Die
Arbeits- und Wirtschaftsweise einer entwickelten industriellen Gesell-
schaft, die vor fast hundert Jahren Anlaf§ zur Errichtung der sozialen
Arbeiterversicherung gab, garantiert jedenfalls auch selbstindig Er-
werbstidtigen keine Sicherheit ihres Einkommens. Zumindest der gro-
Bere Teil der Selbstédndigen kann kontinuierliche Einkiinfte nur durch
kontinuierliche Arbeitsleistung erzielen und ist daher wie Arbeitneh-
mer auf seine Arbeitsfihigkeit angewiesen.

132 Ob ein Selbstindiger Beeintrichtigungen seiner Arbeitsfihig-
keit besser als ein Arbeitnehmer liberstehen kann, hingt davon ab, ob
sein Betrieb auch ohne ihn weiterlduft und Ertrige erbringt. Das ist zu-
nichst eine Frage nach der Art des ,,Gewerbes®, aus dem der Selbstin-
dige seine Einkiinfte bezieht. Wenn man es in Begriffen des Steuer-
rechts ausdriickt!?, so sind auf jeden Fall Einkiinfte aus selbstidndiger
Arbeit bestenfalls kurzfristig auch ohne Arbeitsleistung zu erzielen, fal-
len dagegen bei mittel- oder langfristiger Arbeitsunfihigkeit vollig
aus. Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft und Einkiinfte aus Ge-
werbebetrieb vertragen unter Umstinden eine ldngere Untatigkeit des
Betriebsinhabers?s,

133 Wie es mit der Stetigkeit der Einkiinfte von selbstindig Er-
werbstédtigen steht, ist dariiber hinaus vor allem eine Frage der Be-
triebsgréflie. Wenn der Betrieb jahrelang ohne Mitarbeit des Inhabers
weiterlduft, so ist sein Einkommen von Arbeitsunfihigkeit kaum be-
droht. Beruht der Betrieb aber tiberwiegend oder ausschlieBlich auf
seiner persténlichen Arbeitsleistung, so sind die Lebensrisiken fiir ihn
in keiner Weise kleiner als fiir den Arbeitnehmer. Alle Selbstindigen,
die allein oder nur mit wenigen Hilfskriften arbeiten, sind ebenso wie
Arbeitnehmer aut die Verwertung ihrer Arbeitskraft angewiesen. Der
Arzt, der Rechtsanwalt, der Steuerberater, der Architekt, der freie

14 vgl. § 2 Abs. 1 EStG.

15 Einkiinfte aus Vermietung und Verpaclitung und Einkiinfte aus Kapital-
vermogen fallen demgegeniiber nahezu unabhingig von einer Arbeitsleistung
an, weil es sich eben nicht um Arbeits-, sondern um Kapitaleinkilinfte han-
delt; sie bleiben daher erhalten, so lange nur noch die Fihigkeit besteht,
das Vermégen zu verwalten oder die notwendigen Anweisungen fiir die
Verwaltung durch Dritte zu geben. :
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Schriftsteller und alle anderen freien Berufe, der selbstindige Land-
wirt, soweit er kein Latifundienbesitzer ist, der selbstindige Handels-
vertreter, der kleine Handwerker, Gastwirt, Einzelhdndler, Fuhrunter-
nehmer und selbst der kleine Fabrikant, sie alle sind, wenn sie invalide
werden, grundsitzlich in keiner anderen Lage als Arbeitnehmer und
daher ebenso wie diese fiir den Fall des dauerhaften Verlustes der Ar-
beitsfdhigkeit sicherungsbediirftig. Ihre Situation unterscheidet sich
von der eines Arbeitnehmers zwar dadurch, dafBl sie tiber ein mehr oder
weniger grofes Betriebsvermdgen verfiigen. Soweit es itberhaupt ver-
wertbar ist, bietet es aber nur in wenigen Féllen mehr als nur eine
kurzfristige Uberbriickungshilfe. Wenn es nicht mehr als Hilfsmittel
fiir eigene Arbeitsleistung, sondern als selbstindige Einkommensquelle
dienen soll, ist es als Grundlage einer langfristigen, angemessenen Un-
terhaltssicherung nur in wenigen Ausnahmeféllen ausreichend. Oft
fiihrt sogar nicht erst Vollinvaliditit, sondern bereits nachlassende Lei-
stungsfiahigkeit zu einem sozialen Abstieg. So ist es nicht verwunder-
lich, daB noch nicht gesicherte freie Berufe, aber auch selbstindige Ge-
werbetreibende entweder nach Einbeziehung in die soziale Sicherung
dréngen oder vielfach von den Moglichkeiten einer freiwilligen Versi-
cherung Gebrauch machen.

134 Das Mif3verstéindnis, selbstindig Erwerbstitige benotigten keine
Sicherung ihrer Einkiinfte, erklirt sich wahrscheinlich daraus, dag8 diese
Einkiinfte als reine Kapitaleinkiinfte fehlgedeutet werden. Auch die
alte, die vorindustrielle Sicherheit beruhte nicht auf der Selbstdndig-
keit und nur in einem sehr eingeschrinkten Sinne auf dem Eigentum.
Beides konnte den Lebensunterhalt nur langfristig garantieren, solange
es durch Zunftordnungen und andere Beschrinkungen abgesichert war.
Es war nicht eigentlich das Eigentum, das in dlteren Wirtschafts- und
Lebensformen Sicherheit gewihrte, sondern viel eher das Monopol auf
die ,Stelle”, das durch die restlose Aufteilung des kultivierten Bodens
und durch die Sperrung des Marktes durch Zunftordnungen, Marktord-
nungen u. i. faktische und rechtliche Zwinge aufrecht erhalten wurde.
Dafi der monopolistische Stelleninhaber zugleich verpflichtet war, fiir
alle zu sorgen, die zu seinem Hause gehorten, bezog die Unselbsténdi-
gen in diese Sicherheit mit ein. Seit das Stellenmonopol gefallen ist und
die Mirkte gesffnet worden sind, ist die Sicherheit des Selbstindigen,
auch die des Gewerbebetriebes, mehr und mehr geschwunden, selbst
dann, wenn der Betrieb an sich groB3 genug ist, um ohne die Mitarbeit
des Inhabers weiter zu produzieren. Solche Gefihrdung und mdgliche
Verdringung selbstindiger Existenzen durch expandierende oder neu
auftauchende Konkurrenten ist zwar an sich nichts anderes als die er-
wiinschte Wirkung des Wettbewerbssystems. Es kann jedoch nicht {iber-
sehen werden, dafi der auf diese Weise aus dem Markt gedringte Selb-
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stindige gerade bei Funktionsfihigkeit des Konkurrenzmechanismus
auf eine Situation zurtickgeworfen wird, in der er fiir seine Unterhalts-
sicherung ebenso wie Arbeitnehmer auf seine Arbeitsfihigkeit ange-
wiesen ist.

Moderne industrielle Wirtschaften sind keine stationfren, sondern in
hohem Grade dynamische Systeme. Sie sind auf Wachstum und Struk-
turverschiebungen und damit auf permanente Veréinderungen angelegt.
Fiir die Existenz der Selbstindigen, nicht zuletzt der selbstéindigen Ge-
werbetreibenden, bedeutet das, dafl sie nicht mehr durch den Besitz an
Produktionsmitteln gesichert sind. Wo Stillstand zum Riickschritt und
dauerhafter Stillstand zum Untergang fiihrt, gilt auch fiir den einzel-
nen Fabrikanten und Kaufmann, was Friedrich List vor 120 Jahren fiir
die gesamte Volkswirtschaft gesagt hat: ,Die Kraft, Reichtiimer zu
schaffen, ist. .. unendlich wichtiger als der Reichtum selbst!6.“

135 Soziale Sicherung der Selbstidndigen ist daher ein notwendiges
Korrelat zu einem Wirtschaftssystem, das keine Bestandsgarantie fiir
etablierte Erwerbsverhiltnisse kennt, das vielmehr auf dynamische,
seien es expansive oder strukturelle Veridnderungen angewiesen ist und
das solche Verdnderungen durch die Selektion selbstéindiger Existenzen
im WettbewerbsprozeB durchsetzt. Eine moderne dynamische Wirt-
schaft ist ,auf die Elastizitit und Mobilitit einzelner Teilbereiche und
Individuen angewiesen, wenn sie die Stetigkeit gesamtwirtschaftlicher
Entwicklungen sicherstellen soll. ... Gesamtwirtschaftliches Wachstum
ist — wie das Wachstum jedes Organismus — mit Strukturinderungen
verbunden; es gibt immer einzelne Bereiche oder Betriebe die im Zuge
dieser Proportionsverschiebungen relativ oder gar absolut schrumpfen.
... Wollte man das mit Sicherheit verhindern, so miiBte man tief in die
Zusammensetzung dieser Aggregate und damit in die wirtschaftlichen
Dispositionen der Individuen zu Gunsten einer zentralen Regulierung
eingreifen und dabei auch die im Zuge des Wachstums erforderlichen
Proportionsverschiebungen verhindern. So muBl die Wirtschaftspolitik
wenigstens zu einem erheblichen Teil auf Kompensation ausgerichtet
sein: Nicht Struktur- und Proportionsverinderungen zu verhindern,
sondern sie durch entgegengerichtete Bewegung in anderen Aggrega-
ten auszugleichen, ist weitgehend ihre Stetigkeitsaufgabe“t”.

136 Solche im Zuge des Wirtschaftswachstums strukturell notwendi-
gen Verinderungen treten nicht zuletzt in der Form auf, daB zuvor

18 Friedrich List: Das nationale System der politischen Okonomie. Zitiert
nach Bd. VI der Schriften, Reden und Briefe Friedrich Lists, hg. v. Arthur
Sommer, Berlin 1930, S. 173.

17 Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland — Bericht der
Sozialenquéte-Kommission, Stuttgart, Berlin, K&ln, Mainz o.J., Tz. 409. VgL
dort auch Tz. 534 £f. :
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selbstéindig Erwerbstétige ithren eigenen Betrieb aufgeben und in eine
unselbsténdige Erwerbstitigkeit iiberwechseln. Es sei hier nur an die
beiden Beispiele der Landwirtschaft und des Einzelhandels erinnert.
Es kann aber iiberhaupt nicht zweifelhaft sein, dafi der fiir die Gesamt-
wirtschaftsstruktur notwendige EntschluB, eine selbstindige Téatigkeit
aufzugeben und in ein abhingiges Beschéftigungsverhélinis {iberzu-
wechseln, auBerordentlich erschwert wird, wenn fir die Invaliditéts-
und Alterssicherung keinerlei Anspriiche aus der Zeit der Selbstédndig-
keit bestehen, sondern erst nach Aufnahme einer unselbstéindigen Er-
werbstdtigkeit allmihlich angesammelt werden kénnen. Daher wiirden
einerseits die notwendigen strukturellen Verinderungen des Erwerbs-
systems erleichtert und gefdrdert, wenn auch Selbsténdige eine #hn-
liche Einkommenssicherung genieflen wiirden wie Arbeitnehmer. Ande-
rerseits wire die Einsicht, dafl die Aufgabe einer selbstindigen Er-
werbstitigkeit zu Gunsten eines unselbstdndigen Beschaftigungsver-
héltnisses sinnvoll und notwendig ist, weniger unzumutbar, wenn aus
der selbstindigen Titigkeit soziale Sicherungsanspriiche {ibernommen
werden konnten, die denen eines gleich lange erwerbstétigen Arbeit-
nehmers dquivalent wiren.

137 Es ist nur ein verschwindend geringer Teil der Selbsténdigen,
fiir den diese Uberlegungen nicht zutreffen. Die Empfehlung, alle Selb-
stindigen in ein reformiertes, vereinheitlichtes Leistungssystem bei
Minderung der Erwerbsfahigkeit einzubeziehen, stiitzt sich daher vor
allem auf die folgenden vier Griinde:

1. Einkiinfte aus selbstindiger Erwerbstitigkeit kénnen nur in Aus-

nahmefillen als reine Kapitaleinkiinfte angesehen werden, die un-
' abhingig von der Erwerbsfihigkeit wiren und auch bei Invaliditit
ungeschmélert anfielen.

2. In einem dynamischen, auf Wachstum und Strukturverénderung an-
gelegten und angewiesenen Wirtschaftssystem bieten auch gréflere
Vermogen jedenfalls dann keine zuverlissige langfristige Sicherheit,
wenn sie als Betriebskapital eingesetzt sind.

3. Bei der Mehrheit der selbstindig Erwerbstdtigen bietet das verwert-
bare Betriebsvermogen nicht viel mehr als eine kurzfristige Uber-
brickungshilfe, so daB sie fiir eine langfristige angemessene Ein-
kommenssicherung bei Invaliditit und im Alter auf Transfereinkom-
men angewiesen sind.

4. Ein dynamisches, auf Wachstum und Strukturveréinderungen ange-
legtes und angewiesenes Wirtschaftssystem erfordert laufende Um-
setzungen aus selbstidndiger in unselbstindige Erwerbstitigkeit. Sol-
che Umsetzung wird fiir die Betroffenen erleichtert und eher zu-
mutbar (und das Wirtschaftssystem wird damit insgesamt flexibler
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und das Erwerbssystem mobiler), wenn Anspriiche auf soziale Si-
cherungsleistungen unabhéingig davon gemacht werden, ob sie durch
selbstdndige oder durch unselbstindige Erwerbstdtigkeit erworben
worden sind.

3.2.3 Friihzeitig Erwerbsgeminderte

138 Der sozialpolitische Zweck eines Rentensystems bei Minderung
der Erwerbsfiahigkeit besteht grundsitzlich darin, die Unterhaltsmittel
zu ersetzen, die infolge einer Beeintrichtigung der Arbeitsfihigkeit
nicht mehr erworben werden konnen. Insofern miite es, wenn man es
mit zivilrechtlichen Regelungen vergleicht, eher am Schadensersatz-
recht im Sinne des § 249 BGB als an einem Lebensversicherungs- oder
dhnlichen Kapitalansammlungsvertrag orientiert sein. Denn der siche-
rungsbediirftige Einkommensausfall liegt ja in der Zukunft und ist
nicht abhéingig von (sondern eher umgekehrt proportional zu) Versiche-
rungsbeitrigen, die in der Vergangenheit gezahlt worden sind.

139 Die geltende Regelung in den Rentenversicherungen und der
Beamtenversorgung, nach der eine fiinfjihrige Wartezeit Voraussetzung
fiir den Anspruch auf eine Rente bei Minderung der Erwerbsfihigkeit
ist, erscheint insofern durchaus sinnvoll, als es ein Indiz dafiir geben
muf}, daB der Lebensunterhalt langfristig aus Erwerbstitigkeit be-
stritten wird. Wer auch ohne eine Minderung seiner Erwerbsfihigkeit
in Zukunft nicht oder nur kurzfristig und voriibergehend erwerbstitig
gewesen wire, bendtigt auch bei Eifitritt einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit keine Dauerrente, da er ja keinen oder keinen wesentlichen
Einkommensausfall erleidet und seine — nicht durch Erwerbstitigkeit
erworbenen — Unterhaltsmittel durch eine Minderung seiner Erwerbs-
fihigkeit nicht beeintréchtigt werden.

Daher sollten in einem vereinheitlichten Leistungssystem nicht mehr, wie
heute in der Unfallversicherung, Renten gewihrt werden, wenn zufillig
wéahrend einer nur sehr kurzfristigen Erwerbstiitigkeit! eine Minderung der
Erwerbsfihigkeit eintritt, die Erwerbstitigkeit aber auch bei voller Erwerbs-

fahigkeit nicht fortgesetzt worden wire, so daf3 insofern auch kein Schaden
entstanden ist.

140 Andererseits gibt es selbstverstindlich Félle, in denen bei Ein-
tritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit noch gar- keine Er-
werbstétigkeit vorliegt, ohne Eintritt der Minderung der Erwerbsfi-
higkeit aber langfristig und kontinuierlich eine Erwerbstitigkeit aus-
gelibt worden wire, die aber nach geltendem Recht nicht gesichert sind.

18 Im Extremfall auf dem Wege zur Arbeitsstdtte am ersten Arbeitstag,
also ohne daB iiberhaupt eine Arbeit aufgenommen worden ist.
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Das trifft fiir alle Fille von Friithinvaliditit zu, deren Entstehungszeit-
punkt zwischen einer vorgeburtlichen Schidigung und den ersten fiinf
Jahren einer Erwerbstitigkeit liegt. Der AusschiuB3 dieser Friithbehin-
derten aus den allgemeinen Renten- und Pensionssystemen stellt die
grofte systematische Liicke der geltenden Regelungen dar. Wahrschein-
lich bilden sie auch statistisch die Mehrzahl der Fille, in denen heute
trotz Erwerbsunfihigkeit keine (oder nur Sozialhilfe-)Leistungen ge-
wéhrt werden. Aus vorliegenden Erhebungen 148t sich das aus metho-
dischen Griinden nicht nachweisen, da nicht erfragt wird, warum keine
Anspruchsgrundlage fiir eine Invaliditits-Rente vorhanden ist. Sollte
die Statistik dariiber Aufschliisse liefern, miifite sowohl die zeitliche
Entstehung der Minderung der Erwerbsfihigkeit als auch der gesamte
Ausbildungs- und Berufsgang erhoben werden, um feststellen zu kén-
nen, ob die Schidigung so friih eingetreten ist, dall keine (oder nur eine
fiir die Erfiillung der Wartezeit zu kurze) Erwerbstitigkeit ausgeiibt
werden konnte.

141 In ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei Minderung der Er-
werbsfihigkeit sollten daher alle einbezogen werden, die erwerbsun-
fahig geworden sind, ehe sie fiinf Jahre lang erwerbstétig sein konn-
ten. Gesetzestechnisch wére das am einfachsten und zugleich véllig ziel-
konform dadurch zu bewerkstelligen, daff auch chne Erfiillung der finf-
jahrigen Wartezeit jeder einen Anspruch auf Rente hat, der nach dem
Zeitpunkt, bis zu dem fiir ihn gemiB § 2 BKGG Anspruch auf Kinder-
geld bestand, nicht mindestens fiinf Jahre lang erwerbsfdhig gewesen
ist.

Da nach § 2 Abs. 2 BKGG Kindergeld grundsétzlich bis zur Vollen-~
dung des 18. Lebensjahres gezahlt wird, wiirde eine solche Klausel be-
wirken, daf} jeder, der vor Vollendung des 23. Lebensjahres erwerbs-
unfdhig wird, einen Anspruch auf Rente hitte. Ist die Ausbildung mit
dem 18. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen, so verschiebt sich!® der
Zeitpunkt, zu dem die Aufnahme einer Erwerbstitigkeit erwartet und
zugemutet wird, und damit auch der Zeitpunkt, bis zu dem der An-
spruch auf eine Rente unabhingig von der Erfiillung der Wartezeit ist,
in der Regel®® um maximal 9 Jahre. Verzogert sich der Abschluf der
Ausbildung durch Ableistung von Wehr- oder Zivildienst, durch eine
Tatigkeit als Entwicklungshelfer oder wegen mangelnder Studienplitze,
so verliangert sich?! diese Frist nochmals. Fehlen Ausbildungs- oder Ar-
beitsplitze und kann deshalb eine versicherungspflichtige Tatigkeit nicht
aufgenommen werden, so wird? Kindergeld bis zur Vollendung des 23.

13 Wegen § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BKGG.
20 Wegen § 2 Abs. 3 Satz 1 BKGG.

2l Gem. § 2 Abs. 3 Satz 3 BKGG.

22 Gem. § 2 Abs. 4 a BKGG.
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Lebensjahres gezahlt, so dafl in solchen Féllen erst bei einer Minderung
der Erwerbsfihigkeit, die nach Vollendung des 28. Lebensjahres ein-
tritt, der Anspruch auf Rente von der Erfiillung der Wartezeit abhin-
gig wéire. Auch andere Griinde, die zu Verzégerungen beim Abschluf
der Ausbildung oder bei Aufnahme einer Erwerbstitigkeit fiihren,
nidmlich die Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres und die Er-
fiilllung von familiiren Pflichten im eigenen Haushalt, wiirden2?® durch
entsprechende Fristverldngerung beriicksichtigt. Schlieflich und vor al-
lem wiren® bei der vorgeschlagenen Regelung alle schwerbehinderten
Kinder und Jugendlichen ohne jede Versicherungs- oder Dienstzeit
anspruchsberechtigt.

142 Die Einbeziehung der friihzeitig Erwerbsgeminderten in ein
vereinheitlichtes Leistungssystem bei Minderung der Erwerbsfihigkeit
gemil vorstehender Textziffer bedeutet nicht, daBB an alle behinderten
Kinder, Jugendlichen, Schiiler und Studenten Renten gezahlt werden
sollen. Sie bedeutet nur, dafi die Erfiillung der Wartezeit keine An-
spruchsvoraussetzung ist. Der grundsitzlich vorhandene Anspruch soll-
te sich jedoch erst dann aktualisieren und demgemif die Zahlung von
Renten erst dann einsetzen, wenn ohne Behinderung eine Erwerbsté-
tigkeit aufgenommen oder eine begonnene Erwerbstédtigkeit nicht ab-
gebrochen worden wire. Wird eine Erwerbstitigkeit ausgeiibt, sind
aber seit Wegfall des Anspruchs auf Kindergeld noch keine fiinf Jahre
vergangen, so wirde der Anspruch auf Zahlung einer Rente mit Ein-
tritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit entstehen. Tritt eine Minde~
rung der Erwerbsfihigkeit schon wéhrend des Anspruchs auf Kinder-
geld ein, so wiirde der Anspruch auf Zahlung einer Rente mit dem Weg-
fall des Anspruchs auf Kindergeld entstehen.

Dieser Vorschlag ist in der Uberlegung begriindet, ,,daB die Verant-
wortung der Familie fiir den Lebensunterhalt der Kinder erhalten blei-
ben soll, auch wenn die Kinder krank oder (vielleicht schon von Geburt
an) invalide sind“?5, § 2 BKGG beschreibt sehr genau jenen Kreis von
Kindern, die auch dann, wenn sie gesund sind, von ihren Eltern unter-
halten werden und nicht von eigener Erwerbstitigkeit leben. Insofern
fallt bei ihnen kein Erwerbseinkommen aus, das durch eine Rente er-
setzt werden miiflte, und insofern haben die Eltern keine zusitzlichen
Unterhaltslasten, die sie fiir gesunde Kinder nicht auch zu tragen hit-
ten.

143 Es sei ausdriicklich darauf hingewiesen, dafl diese Argumenta-
tion sich nur auf die Gewihrung von Rentenleistungen bezieht, deren

23 Gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 4 und 5 BKGG.
24 Wegen § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BKGG.
2 Sozialbudget — Sozialplanung, S. 27.
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Funktion darin besteht, Verluste an Arbeitsertrigen auszugleichen. Es
wird im folgenden vorgeschlagen?¥, in einem vereinheitlichten Lei-
stungssystem bei Minderung der Erwerbsfihigkeit auch Leistungen zur
Deckung von Pflegekosten und bei besonders schweren Verletzungen
und Behinderungen schmerzensgelddhnliche ,Integrititsrenten® vorzu-
sehen. Diese beiden Leistungsarten sollten gerade in Anbetracht der oft
aullerordentlich grofen finanziellen, physischen und psychischen Bela-
stungen, die Eltern mit behinderten Kindern zu tragen haben, neben
dem Kindergeld gewihrt werden.

144 AuBlerdem mulBl an dieser Stelle ausdriicklich daran erinnert
werden, daB nur Rentenleistungen behandelt werden, nicht aber die
vorrangigen Aufgaben der Behandlung, Rehabilitation und Pflege. Den-~
noch sei wenigstens in Parenthese darauf hingewiesen, da vor und
neben jeder Rentenzahlung dafiir gesorgt werden miiite, ,daB allen
Behinderten die gebotenen medizinischen, erzieherischen, beruflichen
und sozialen Hilfen schnell und unbiirokratisch erreichbar sind, unab-
hingig davon, ob es sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene han-
delt und ob die Behinderung angeboren ist, auf einer Erkrankung,
einem Unfall oder einer Kriegsbeschidigung beruht“%.

145 Fiir ein Kind, das wegen kérperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung auBlerstande ist, sich selbst zu unterhalten, besteht?® der
Anspruch auf Kindergeld zeitlich unbegrenzt. Er entfdllt nur, wenn
entweder seine (allein anspruchsberechtigten) Eltern sterben oder wenn
es verheiratet und sein Ehegatte imstande ist, es zu unterhalten. In die-
sem (einzigen Ausnahme-)Fall kann der Anspruch auf Zahlung einer
Rente nicht an den Wegfall des Kindergeldanspruchs gebunden wer-
den. Das wiirde némlich zu unsinnigen Ergebnissen fiihren. Denn ein
seit seiner Kindheit oder Jugend Behinderter wiirde gerade dann keine
Invaliditdtsrente erhalten, wenn sein Ehegatte auBerstande ist, ihn zu
unterhalten, weil solange ja ein Anspruch auf Kindergeld besteht; da~
gegen enistinde ein Anspruch auf Zahlung einer Invaliditéitsrente,
wenn sein Ehegatte imstande ist, ihn zu unterhalten, weil dann der
Anspruch auf Kindergeld entfillt.

Deshalb sollte Personen, die wegen korperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung weder einen Beruf erlernen noch eine Erwerbs-
titigkeit ausiiben kénnen, in einem vereinheitlichten Leistungssystem
bei Minderung der Erwerbsfihigkeit ein Anspruch auf Invaliditéts-
rente eingeriumt werden. Dann wire die Fortzahlung des Kindergel-

26 Vgl. die Abschnitte 3.3.1. und 3.3.3.
- 27 Sozialbericht 1970, Teil A, Tz. 48.
- 28 Wegen § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3iVm § 2 Abs. 4 BKGG.
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des {iber das 18. Lebensjahr hinaus nicht mehr erforderlich. Wiirde die
entsprechende Vorschrift des BKGG gestrichen, erhielten Personen, die
weder ausbildungs- noch erwerbsfihig sind, nach dem im Vorstehen-
den gemachten Vorschlag von der Vollendung des 18. Lebensjahres an
eine Rente wegen Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit.

146 Der Vorschlag zur Einbeziehung von friithzeitis Erwerbsgemin-
derten in ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei Minderung der Er-
werbsfahigkeit 146t sich wie folgt zusammenfassen:

1. In § 2 des BKGG werden Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 4 gestrichen.

2. In das neue Recht wird die Vorschrift aufgenommen

— daBl die Erfillung der fiinfjihrigen Wartezeit (Versicherungs-
oder Dienstzeit) keine Leistungsvoraussetzung ist, wenn eine
Minderung der Erwerbsfihigkeit friither als fiinf Jahre nach Weg-
fall des Anspruchs auf Kindergeld gem. § 2 BKGG eingetreten ist,

— und daB in diesen Fillen die vorgesehenen Leistungen von dem
Zeitpunkt an gewdhrt werden, an dem die Minderung der Er-
werbsfihigkeit eingetreten ist, jedoch nicht vor Wegfall des An-
spruchs auf Kindergeld gemil § 2 BKGG.

3.2.4. Hausfrauen

3.24.1. Der Wert der Hausfrauenarbeit

147 Minderungen der Erwerbsfiahigkeit flihren nicht immer zu einer
Minderung des Erwerbseinkommens. Wenn auch ohne Minderung der
Erwerbsfihigkeit keine Erwerbstitigkeit ausgelibt wird, entsteht kein
Verlust an Geldeinkommen. Das bedeutet jedoch nicht, daB es keine
Verluste an wirtschaftlichen Werten, keine EinbuBBe an Unterhaltsmit-
teln und keine Verschlechterung der Versorgung und Lebenshaltung
der Familie geben kénne. Fiir den Haushalt bringen vielmehr Arbeits-
leistungen, die der Selbstversorgung dienen, ebenso einen Ertrag und
eine ,,Wertschopfung®“ wie Erwerbseinkommen, auch wenn sie nicht in
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erfafit werden. Denn die Be-
diirfnisse der im Haushalt zusammenlebenden Menschen werden nun
einmal nicht allein durch Marktkiufe, sondern zu einem ganz erheb-
lichen Teil durch ,Selbstversorgung® gedeckt. Den groften Teil dieser
Eigenleistungen erbringt die (nicht erwerbstitige) Hausfrau. Erst die
Kombination von erwerbswirtschaftlicher und hauswirtschaftlicher Be-
tatigung, die Verwendung des Geldeinkommens und die Leistung der
Hausfrau zusammen, ergeben das wirtschaftliche Fundament eines Fa-
milienhaushalts. Es wire daher vollig falsch, eine Beteiligung der Frau
am Unterhalt der Familie nur dann anzunehmen, wenn sie einer aufler-
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hiuslichen Erwerbstétigkeit nachgeht. Hausarbeit ist vielmehr ein
vollgiiltiger, werteschaffender Beruf wie jeder andere auch. Infolge-
dessen schadigt eine verminderte hauswirtschaftliche Leistungsfihig-
keit die Familie grundsitzlich ebenso wie eine verminderte erwerbs-
wirtschaftliche Leistungsfihigkeit.

148 Die werteschaffenden Leistungen der Hausfrauen und Miitter
und damit auch die moglichen Verluste und Schidigungen bei Minde-
rungen ihrer Leistungsfihigkeit werden oft erheblich unterschétzt und
unterbewertet, sowohl individuell als auch in ihrer Gesamtheit. Schon
die Sozialenquéte hat?® darauf hingewiesen, daff die voll im Haushaltf
beschiiftigten Frauen zumindest zahlenmiBig in der Volkswirtschaft
dasselbe Gewicht haben wie die in allen Industriegruppen Beschaftig-
ten. Sie stehen jedoch ,in der Optik an der falschen Stelle, wenn man
sie mit den unterhaltsbediirftigen Kindern und Jugendlichen in die-
selbe Kategorie verweist. ... Das Bild des Faktischen wiirde viel deut-
licher, wenn man fiir die Altersstufe 20 - 65 Jahre auf der Frauenseite
eine zweite Kategorie neben der der Erwerbspersonen einfiihrte: Ver-
heiratete, voll im Haushalt Titige. Dann wiirde das Bild der Frauen im
Aktivalter dem der Minner genau entsprechen: es wiirde zeigen, daf
in der Zeit der vollen Schaffenskraft vom 25. -~ 50. Lebensjahr fast alle
Minner und Frauen tétig sind und Werte schaffen, die ihren eigenen
Unterhalt, den der gleichzeitig lebenden heranwachsenden Generation
und den der Alten gewé&hrleisten®o,

Alle diese Leistungen und Werte gehen jedoch in keine Berechnung
des. Sozialprodukts ein, weil sie auBerhalb des marktvermittelten
Tauschverkehrs erbracht werden. Ihr ,merkantiler® Wert lieBe sich je-
doch durchaus ermitteln. Die Deutsche Gesellschaft fiir Hauswirt-
schaft hat in Zusammenarbeit mit dem Verband fiir Arbeitsstudien
(REFA) ermittelt, daBl in allen deutschen Haushalten jdhrlich 45 - 50
Mrd. Arbeitsstunden geleistet werden, kaum weniger als in der ge-
samten Erwerbswirtschaft. Durch analytische Arbeitsbewertungen ist
ermittelt worden, daf3 eine Hausfrau mit Kindern, gemessen an den Ge-
hiltern, die in Wirtschaft und Verwaltung gezahlt werden, oft weit
tiber 2 000,— DM im Monat verdienen miifites!.

149 Daran wird deutlich, daff sowohl von der Arbeitslast wie auch
vom Arbeitsertrag her eine Hausfrau und Mutter einen vollen Beruf
auslibt, dafl sie ebenso berufsunfihig werden kann wie ein Arbeitneh-

20 In Tz. 53.

3¢ Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 54.

31 Deist und BoOhner: Arbeitsbewertung in der Hauswirtschaft. Miinchen
1977, S. 374 £f.

6 Schifer
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mer und daB ihre Berufsunfihigkeit den Unterhalt der Familie ebenso
schmilern kann wie die des Mannes.

Es wird auBerdem deutlich, daB die Gesellschaft an der Erhaltung der
Arbeitskraft und Leistungsfihigkeit dieser Frauen und Miitter in den
Haushalten ein ebenso elementares Interesse haben muf3 wie an der der
Arbeitnehmer. Dies gilt insbesondere fiir die Miitter, denen Pflege, Bil-
dung und Erziehung der Kinder obliegt. Fiir ihre Aufgabe gibt es nédm-
lich auflerhalb der Familien nur wenige Arbeitskrifte, und die Kosten
der auBlerfamilialen Erziehung steigen sténdig. Ist aber die Leistungs-
fahigkeit einer Hausfrau und Mutter stark gemindert, kann sie diese
Aufgaben kaum noch angemessen erfiillen. ,Ein gewerblicher Betrieb
oder eine Offentliche Verwaltung mit einer Vielzahl von Beschiftigten
kann Arbeitsausfall infolge Krankheit durch Stellvertretung ausglei-
chen. Bei langandauernder und schwerwiegender Leistungsminderung
des Beschiftigten kann der Betrieb oder die Verwaltung den Arbeits-
platz mit einem anderen Beschiftigten besetzen. Der Leistungsgemin~
derte scheidet infolge Erwerbs- oder Berufsunfghigkeit aus. All das ist
im Haushalt nicht méglich, es gibt weder Stellvertretung noch Ausschei-
den; die iibrigen Familienmitglieder werden in Mitleidenschaft gezo-
gen. Wenn die Hausfrau und Mutter krank wird, mufl sie sehen, wie
der Haushalt trotzdem weiterlduft’.”

150  Der Zweck von Renten bei Minderung der Erwerbsfihigkeit
besteht darin, den Wert jener Arbeitsertiridge zu ersetzen, die ohne Min-
derung der Leistungsfidhigkeit auch in Zukunft erzielt worden wiren.
Ist die Hausfrauenarbeit nicht nur so wertvoll und produktiv, sondern
dariiber hinaus so unersetzlich, wie die vorgetragenen Argumente be-
haupten, miiBte die Unfihigkeit, den Hausfrauenberuf weiter auszu-
tuben, der Unfihigkeit, einem Gelderwerb nachzugehen, gleichgestellt
werden. Die Gleichstellung hétte zwei Aspekte: Einerseits wére das
Bediirfnis nach Sicherung des Unterhalts und der Versorgung der Fa-
milie prinzipiell das gleiche, unabhingig davon, ob der aus Hausfrauen-
tatigkeit oder der aus Erwerbstétigkeit stammende Anteil betroffen ist;
andererseits wire die Begriindung fiir eine Ersatzleistung die gleiche,
wenn Hausfrauentitigkeit ebenso wichtig und ebenso werteschaffend
ist wie Erwerbstitigkeit.

151 Sozialrechtlich wire die Gleichstellung dadurch zu bewerkstel-
ligen, daBl Arbeitszeiten im Haushalt ebenso als Versicherungszeiten
bzw. Dienstzeiten gelten wie Arbeitszeiten im Erwerbsbetrieb. Entspre-
chende Forderungen sind immer wieder erhoben worden. Schon 1942

32 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 57.
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ist im Beveridge-Plan auf die Notwendigkeit einer Hausfrauenver-
sicherung hingewiesen worden?,

Die Sozialenquéte-Kommission hat 1966 grofen Wert darauf gelegt,
daB} das von ihr vorgelegte Modell der Hilfe fiir langfristige Leiden und
Gebrechen sich in jedem Falle auf die Gesamtbevilkerung, also auch
auf nichterwerbstitige Hausfrauen, beziehen miisse®*. Auch der Deut-
sche Juristentag hat sich 1968 dafiir ausgesprochen, eine eigenstindige
soziale Sicherung der Hausfrau anzustreben und Zeiten der Hausfrau-
entétigkeit schon durch eine sofortige Teilreform bei der Rentengewéh-
rung anzurechnen?®, Seitdem haben die Fragen, wie bei der Reform des
Scheidungsrechts der Versorgungsausgleich zu regeln sei und wie dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Mérz 1975, das dem Ge-
setzgeber die Anpassung der Sicherung von Witwen und Witwern in
der Rentenversicherung an die Erfordernisse des Gleichheitssatzes auf-
gibt, Geniige getan werden kann, zu einer so intensiven und offensicht-
lich nicht mehr zum Verstummen zu bringenden Diskussion und zu
einer solchen Fiille von Vorschligen und Modellen gefiihrt, da8 hier auf
Einzelnachweise verzichtet werden muf.

152 Die Vorschldge sind sich fast alle darin einig, die spezifische
Aktivitdt und Produktivitit der Hausfrau und Familienmutter sozial-
rechtlich dadurch aufzuwerten, daB die Arbeitsleistung in der Familie,
obwohl sie unentgeltlich erbracht wird, der auBerh&uslich gegen Ent-
gelt geleisteten Berufsarbeit insoweit gleichgestellt wird, als es um die
soziale Sicherung der Frau insbesondere gegen die langfristigen Risiken
der Erwerbsfdhigkeit und des Alters geht. Dadurch wiirde nicht nur die
wirtschaftliche Situation fiir die Frau verbessert und erleichtert, son-
dern auch ihr Sozialprestige gehoben und die gesellschaftliche Bedeu-
tung der Versorgung, Pflege und Erziehung der Kinder in der Familie
anerkannt.

Meinungsverschiedenheiten bestehen jedoch schon dariiber, ob die
Arbeitsleistung der Hausfrau und Mutter primére Anspriiche an das
Sicherungssystem begriinden oder ob sie sich nur leistungssteigernd
auswirken kénne, wenn bereits anderweitig ein Anspruch entstanden
ist. Bei allen dariiber hinausgehenden Einzelheiten der vorgelegten
Pline gibt es eine Fiille teils prinzipiell, teils nur in Nuancen unter-
schiedlicher Vorschlige.

33 Vgl. William Beveridge: Social Insurance and Allied Services. New York
1969, Tz. 19, 308 und 309.

34 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz, 835.

35 Verhandlungen des 47. Deutschen Juristentages, Bd. 2, Teil O, Miinchen
1969, S. 163.
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3.2.4.2. Analogien und Unterschiede
zwischen Erwerbstitigkeit und Hausfrauentdtigkeit

153 Das geltende Recht kennt nur in Ausnahmefillen Leistungen an
erwerbsgeminderte Hausfrauen, die nicht erwerbstédtig waren. Leistun-
gen, die direkt an die Hausfrauentitigkeit ankniipfen, gibt es nur in
der Kriegsopferversorgung. Da aus Arbeitsleistungen im Haushalt kein
Markteinkommen erzielt wird, aus dem Beitrige zu den Sozialversiche-
rungen zu enfrichten wiren, entsteht auch kein eigener Rentenanspruch
der Hausfrau. Denn der juristische Anspruchsgrund fiir eine Rente wird
durch Beitragszahlungen gelegt. Die sozialpolitische Begriindung des
Anspruchs, daB der Verlust von Arbeitsertrigen infolge Minderung der
Leistungsfdhigkeit ausgeglichen werden soll, ist rechtstechnisch iiber
die Beitragszahlung vermittelt. Da der Beitrag nach dem Einkommen
und die Rente nach den Beitrdgen bemessen wird, haben die Beitridge
die Schliisseifunktion, die Hohe der Einkommensersatzleistung in eine
Relation zu der Hohe des entgangenen Einkommens zu bringen. ,Hier
zeigt sich, dall der Trend zur Gleichstellung von Verdienermann und
Verdienerfrau und zur Vernachlissigung der Gleichheit von Hausfrau
und Verdiener nicht nur von den betroffenen Interessen, sondern auch
vom Wesen der Sozialversicherung her vorgezeichnet ist. Gerade auf
der Beitragsseite erweist sich, daB Sozialversicherung gruppenbezogen
... ist: Sie setzt spezifische Gemeinsamkeiten in Vorsorgefghigkeit und
-bediirftigkeit voraus, wie sie klassisch beim Arbeitnehmer anzutreffen
sind. Das prinzipielle Fehlen der Vorsorgefdhigkeit drangt aber das
Risiko der Hausfrau von dem System eher ab?.“

154 Dem ist entgegenzuhalten, daB auch das geltende Recht in Form
der Ersatzzeiten und der Ausfallzeiten eine Fiille von Versicherungs-
zeiten kennt, die ohne Beifragszahlung bei der Rentenberechnung be-
riicksichtigt werden. Ersatzzeiten und Ausfallzeiten sind aber regelmi-
Big solche Zeiten, in denen eine Erwerbstitigkeit entweder, wie bei
Wehrdienst und Arbeitslosigkeit, unméglich ist oder, wie wihrend einer
Ausbildung, nicht zugemutet werden soll. Zeiten einer Hausfrauen-
tatigkeit wiren dem zumindest so lange gleichzustellen, wie Kinder zu
versorgen und zu erziehen sind.

Es kommt sogar noch hinzu, da8 durch die Arbeit einer Hausfrau und
Familienmutter ein , Beitrag“ spezifischer Art fiir die Rentenversiche-
rungen erbracht wird. Die heute Erwerbstdtigen sind nidmlich darauf
angewiesen, daf die nichste Generation fiir die Finanzierung ihrer
Renten aufkommt. Die néchste Generation von Erwerbstitigen aufzu-
ziehen, ist aber die Last der heute erwerbstéitigen Eltern. Sie zahlen also

38 Hans Zacher, in: Deutsche Rentenversicherung, Nr. 4/1977, S. 219.
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sozusagen doppelt. Sie sorgen gleichzeitig durch ihre Beitragszahlung
fiir die heutigen Rentenbezieher und durch Versorgung und Erziehung
ihrer Kinder flir die zukiinftigen Beitragszahler, die in der nichsten
Generation auch die Alten und Invaliden mit zu ernihren haben wer-
den, die keine oder nur wenige Kinder gehabt haben.

155 Dennoch bestehen zwei wesentliche Unterschiede zwischen Er-
satz- und Ausfallzeiten nach geltendem Recht und Zeiten einer Arbeits-
titigkeit als Hausfrau und Mutter.

Ersatz- und Ausfallzeiten werden ja deshalb angerechnet, weil be-
stimmte Verzogerungen bei der Aufnahme einer Erwerbstitigkeit und
bestimmte Unterbrechungen einer Erwerbstitigkeit, die erzwungen
sind oder gesellschaftlich als legitim und erwiinscht angesehen werden,
sich nicht in entsprechend reduzierten Renten auswirken sollen. Es wird
grundsitzlich von einem vollen Erwerbsleben ausgegangen, in dem es
lediglich einige Ausfiille gibt, die der Erwerbstitige nicht zu vertreten
hat oder nicht vertreten miissen soll.

Eine Hausfrauentitigkeit kann man sicher auch als gesellschaftlich
legitim oder erwiinscht bezeichnen, zumindest solange erziehungs- und
versorgungsbediirftige Kinder vorhanden sind; in diesem Fall kann
man vielleicht sogar davon sprechen, daB die Nichterwerbstitigkeit
durch familidre Pflichten erzwungen ist. Wird dadurch eine sonst kon-
tinuierlich ausgeiibte Erwerbstitigkeit unterbrochen, kann man inso-
weit durchaus Zeiten, in denen eine Frau ihre Kinder versorgt, in Ana-
logie zu Ersatz- und Ausfallzeiten setzen. Es wire jedoch-eine vdllig
wirklichkeitsfremde Unterstellung, wollte man jede Hausfrauentitig-
keit als lebenslangen Fulltime-Job ansehen. Selbst wenn lebenslang die
Hausfrauenrolle ausgetibt wird, sind doch Arbeitslast und Arbeitsertrag
in verschiedenen Phasen der Familienentwicklung auBerordentlich un-
terschiedlich. Sie héingen vor allem davon ab, wie viele Personen, nicht
nur Kinder, im Haushalt versorgungs-, pflege- und erzichungsbediirftig
sind und wie groB ihre Abhingigkeit ist. Daher gibt es oft den mehr-
fachen Wechsel zwischen voller Erwerbstitigkeit, Teilzeitbeschiftigung
und voller Hausfrauentitigkeit. Aber auch das Mehrphasenmodell, das
man oft als typisch fiir den Lebenslauf einer Frau ausgegeben hat%, ent-
spricht nicht den realen Lebensverhiltnissen. Die soziale Wirklichkeit
ist wesentlich vielfidltiger und vielschichtiger. Die Alternative, dafli man
entweder erwerhstédtig und keine Hausfrau oder nicht erwerbstitige
Hausfrau sein konne, ist ein fiktives Konstrukt. Ebensowenig gibt es
eine klare Alternative zwischen der Doppelverdiener-Ehe und der Ehe
der klaren Trennung von Verdienerrolle und Hausfrauenrolle; viel-

37 Ausbildung — Erwerbstitigkeit — Mutterschaft und Versorgung der
Kinder — Riickkehr in das Erwerbsleben — Ruhestand.
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mehr nehmen die Mischfélle zu, in denen diese beiden Rollen auf die
beiden Ehegatten wverteilt sind. Die Erwerbstitigkeit verheirateter
Frauen (auBlerhalb der Land- und Forstwirtschaft) nimmt zwar ab,
wenn sie Kinder haben, und zwar um so mehr, je jinger und je zahl-
reicher die Kinder sind. Aber die Unterschiede sind nicht so groB, als
daf nicht andere Faktoren einen stirkeren Einflul haben miiBten3s,

156 Ersatz- und Ausfallzeiten sind nach geltendem Recht so defi-
niert, dafl sie nicht mit Zeiten der Erwerbstitigkeit zusammenfallen
konnen. Zeiten einer Hausfrauentitigkeit sind — und zwar auch dann,
wenn versorgungs- und erziehungsbediirftige Kinder vorhanden sind
~— in der sozialen Wirklichkeit zu oft mit Zeiten der Erwerbstitigkeit
identisch, als daB man solche Kombination als seltene und untypische
Ausnahme vernachldssigen koénnte. Schon deshalb kann man Zeiten
einer Hausfrauentitigkeit nicht undifferenziert als Ersatz- oder Aus-
fallzeiten in das heutige Rentenrecht einbauen. Wiirde man sie — was
dem Charakter der Ersatz- und Ausfallzeiten nach geltendem Recht ent-
spriche — dann nicht anrechnen, wenn sie mit Zeiten einer Erwerbs-
tdatigkeit zusammenfallen, so wiirde sich die Erwerbstétigkeit {iber-
haupt nicht auf den Rentenanspruch auswirken, weil auch ohne Bei-
tragszahlungen die gleiche Versicherungszeit erreicht worden wire.
Wiirde man dagegen — was aber der Systematik der Rentenversiche-
rung vollig widerspriche — eine Kumulation von (Hausfrauen-)Ersatz-
bzw. Ausfallzeiten und (Erwerbstétigen-)Beitragszeiten zulassen, um so
der Doppelbelastung einer Frau, die zugleich berufstitig ist und eine
Familie versorgt, Rechnung zu {ragen, so wiirden teilweise groteske
Uberversorgungen entstehen. Man wird daher noch nach anderen Diffe-
renzierungen suchen miissen, nach denen Zeiten einer Hausfrauentétig-
keit sozialrechtlich sinnvoll beriicksichtigt werden kénnen.

157 Die gro8te Schwierigkeit liegt darin, daBl durch eine eigenstén-
dige soziale Sicherung der Hausfrau jener fiir sie spezifische produktive
Beitrag zu dem familidren Leistungs- und Unterhaltsverband gesichert

38 I April 1974 waren von allen verheirateten Frauen im Alter von
15 bis unter 65 Jahren,

die keine Kinder unter 18 Jahren hatten, 42,9 %,
die Kinder unter 18 Jahren hatten, 33,5 %
die Kinder unter 15 Jahren hatten, 32,8 %
die Kinder unter 6 Jahren hatten, 28,3 %
die nur 1 Kind unter 18 Jahren hatten, 40,39/
die nur 1 Kind unter 15 Jahren hatten, 39,3 %
die nur 1 Kind unter 6 Jahren hatten, 31,3 %

die 3 und mehr Kinder unter 18 Jahren hatten, 23,3 %/o

die 3 und mehr Kinder unter 15 Jahren hatten, 21,3 %

die 2 und mehr Kinder unter 6 Jahren hatten, 18,0 %/

auBlerhalb der Land- und Forstwirtschaft erwerbstitig (Statistisches Jahr-
buch 1976, S. 155). :
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werden soll, der in natura anfillt. Zweifellos wiichst der Wohlstand
der Familie durch die Leistungen der Hausfrau; er ist gewissermaBen
durch die Summe des Geldeinkommens, das in der Regel der Vater
(oder zum Teil auch die Mutter) verdient, und des Naturaleinkommens,
das liberwiegend durch die Arbeit der Mutter entsteht, bestimmt. Diese
Summe ist der zu sichernde Tatbestand, nicht nur das durch Geldein-
kommen gewdhrleistete Versorgungsniveau. Da die Titigkeit einer
Hausfrau kein Geldeinkommen abwirft, werden daraus aber keine Bei-
trige (und keine Steuern) abgefiihrt. Der naturale Arbeitsertrag der
Hausfrau wird von der Familie v5llig abgabenfrei konsumiert. Das ist
der groBe Widerspruch zu allen Regeln, die sonst im System sozialer
Sicherung gtiltig sind.

Dieser Widerspruch kann nicht durch einen Hinweis auf die Ersatz-
und Ausfallzeiten gelost werden; er wird dadurch nur um so deutlicher.
Ersatz~ und Ausfallzeiten werden gerade deshalb berticksichtigt, weil
kein Arbeitsertrag anfillt. Zeiten der Hausfrauentitigkeit sollen dage-
gen beriicksichtigt werden, weil ein Arbeitsertrag anfillt, der dem aus
einer Erwerbstitigkeit durchaus gleichwertig ist. Das mull als eine
génzlich antinomische Forderung erscheinen. Die Logik des Rentenver-
sicherungssystems besteht zwar darin, entgangene Arbeitsertrige aus-
zugleichen, aber die Verbindung zwischen Ausfall und Ausgleich ist
durch die Beitrige vermittelt. Sie sind nach dem Einkommen bemes-
sen und die Leistungen sind nach ihnen bemessen, und gleichzeitig sind
sie als Teil des Arbeitsertrages die Deckung fiir die Leistungen. Man
kann nicht die beiden Enden dieses Systems, den Arbeitsertrag und die
Rente, zusammenbringen und das vermittelnde Zwischenstiick, die Bei-
trige, einfach auslassen.

158 Der — soweit doch immerhin vorhandenen — Systemlogik der
Rentenversicherung wiirde es entsprechen, Beitragszahlungen aus dem
zusédtzlichen (Natural-)Einkommen, das durch die Hausfrauentitigkeitf
entsteht, zu fordern und entsprechende Renten zu gewdhren. Das ent-
spricht aber nicht der Systemlogik des Familienverbandes. Nach ihr
sind Geldeinkommen durch Erwerbstitigkeit und Naturaleinkommen
durch Hausfrauentitigkeit nicht einfach addierbar, weil sie nicht substi-
tuierbar sind. Das Familiensystem kann zwar ebensowenig auf Erzie-
hung, Pflege und Versorgung der Kinder verzichten (woraus die For-
derung nach Sicherung der Leistungsfdhigkeit der Familienmutter folgt)
wie auf Geldeinkommen (woraus die Forderung nach Sicherung gegen
Erwerbsunfihigkeit des Verdieners folgt). Aber eine Familie kann nicht
mit immer weniger Geld leben, wenn nur die Hausfrau immer mehr fut;
sie kann jedoch auch nicht die Funktion der Hausfrau und Mutter durch
immer hdheres Einkommen ersetzen. Deshalb kann die Hausfrauen-
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arbeit, obwohl produktiv und werteschaffend, keine Beitragsgrundlage
fiir die Sozialversicherung sein.

Daran ist die eigenstindige soziale Sicherung der Hausfrau bisher
gescheitert. Eine Arbeitsleistung, aus deren Ertrag keine Beitrige ab-
gefiihrt werden, kann nicht Anspruchsgrundlage in einem Versiche-
rungssystem sein. Auf der anderen Seite ist es schlechterdings unzu-
mutbar, der Familie die dreifache Belastung aufzuerlegen, auf ein Er-
werbseinkommen der Mutter zu verzichten, den Unterhalt ihrer Kinder
zu bestreiten und dann auch noch zusitzliche Beitrdge fiir die soziale
Sicherung der Hausfrau und Mutter aufzubringen. Eine eigensténdige
soziale Sicherung der Hausfrau scheint also nicht nur eine Antinomie,
sondern eine Aporie zu sein. , Gleichwohl ist Beitragsgerechtigkeit das
wohl schwierigste Prinzip, dem sich die Gleichbehandlung von Mann
und Frau und von hiuslicher Arbeitsrolle und Verdienerrolle in der
Rentenversicherung gegeniiber sieht. ... Darauf, glaubwiirdige For-
meln fiir die Auflésung des Widerspruchs zwischen der Beitragsgerech~
tigkeit der Rentenversicherung und der sozialen Sicherung der Haus-
frau zu finden, kommt alles an, um sowohl die Gleichbehandlung von
Mann und Frau in der Rentenversicherung zu gewihrleisten als auch
die Rentenversicherung ihrem Wesen gerecht zu erhalten?®.”

3.2.4.3. Die spezifischen Risiken
der nichterwerbstitigen Hausfrau

159 Nichterwerbstiatige Hausfrauen gegen das Risiko einer Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit zu sichern, ist offensichtlich das schwierigste
Problem einer Reform des geltenden Sozialrechts, die eine Vereinheit-~
lichung und nicht eine weitere Verkomplizierung bringen soll. Im fol-
genden soll deshalb zunichst genauer analysiert werden, welche spe-
zifischen Sicherungsbediirfnisse sich aus der Rolle einer nichterwerbs-
titigen Hausfrau und Mutter ergeben. Daran anschlieffiend soll versucht
werden, diese spezifischen Sicherungsbediirfnisse angemessen in ein
System einzuordnen, das sich einerseits gegen sie sperrt, weil es vom
Arbeitsverhiltnis ausgeht, das andererseits mehr Klarheit, mehr Be-
rechenbarkeit, mehr Ubersichtlichkeit, mehr VerliBlichkeit und mehr
Einheitlichkeit viel nétiger hitte als weitere Feinheiten, weitere Son-
derfille, weitere Differenzierungen, weitere Komplikationen und wei-
tere Ungleichheit.

160 Das Invaliditdtsrisiko der nichterwerbstitigen Hausfrau hat
zwei grundsitzlich verschiedene Aspekte: Auf der einen Seite geht es

3 Hans F. Zacher, in: Deutsche Rentenversicherung, Nr. 4/1977, S. 220 £.



3.2. Gesicherter Personenkreis 89

um die Sicherung des spezifischen Beitrags der nichterwerbstitigen
Hausfrau zum familidren Leistungs- und Unterhaltsverband, also um
den Ausfall der Selbstversorgungsleistung im Haushalt; auf der ande~
ren Seite steht die Sicherung des Unterhalts einer nichterwerbstitigen
Hausfrau, also der Ausfall der Selbstvorsorgemdéglichkeit bei Verzicht
auf eigenen Einkommenserwerb. Der zweite Aspekt enthélt wiederum
zwei durchaus unterschiedliche Probleme. Eine Frau, die einen Fami-
lienhaushalt fiihrt, ist durch die Erziehung und Versorgung ihrer Kin-
der nicht nur voriibergehend in ihrer Erwerbsfihigkeit behindert. Zwar
beansprucht von einem bestimmten Lebensalter der Kinder an die
Sorge fiir sie nicht mehr so stark, dafl der Mutter eine Erwerbstitigkeit
nicht ebenso zumutbar wire wie anderen Personen im erwerbsfihigen
Alter. Insofern ist ihre Fihigkeit, Einkommen zu erwerben und daraus
Beitrage zu zahlen, nur so lange eingeschrinkt, wie die Kinder auf ihre
Anwesenheit und auf ihre Sorge angewiesen sind. Da sich aber beruf-
liche Karrieren nicht beliebig unterbrechen und wieder aufnehmen las-
sen, muB} auch bei spiterer Riickkehr der Mutter in das Erwerbsleben
mit einer nicht aufholbaren Minderung ihrer Verdienstchancen gerech-
net werden.

161 Das Risiko des Ausfalls der Selbstversorgungsleistung im Haus~
halt betrifft weniger die Hausfrau selbst als die anderen Familienmit~
glieder. Zwar darf auch das Eigeninteresse der Frau nicht iibersehen
werden, bei schwerer Krankheit oder Behinderung von den hausfrau-
lichen Diensten und von der miitterlichen Sorge entlastet zu werden,
ohne die Vernachlissigung dieser Aufgaben und damit den Verfall eines
geordneten Familienhaushalts beflirchten zu miissen. Vor allem geht es
aber um die Sicherung des Unterhaltsbeitrages, den eine Familienmut~
ter durch ihre Hausfrauendienste leistet und der dem Beitrag des er-
werbstitigen Familienvaters um so mehr vergleichbar ist, je groBer die
Familie ist. Insofern ist nur indirekt die Gleichbehandlung der Haus~
frauenrolle mit der Erwerbstitigenrolle angesprochen; unmittelbar
geht es vielmehr um die Gleichbehandlung von Kindern, die den viter-
lichen Unterhalt verloren haben, mit solchen, die die miitterliche Be-
treuung entbehren miissen.

Hier ist nun allerdings die Ungleichheit offensichtlich. Das Risiko,
infolge Invaliditit (oder Alter oder Tod) kein Einkommen mehr erzie-
len zu konnen, ist in allen Sicherungssystemen grundsitzlich — wenn
auch vielleicht nicht immer quantitativ ausreichend — berticksichtigt.
Bei dem analogen Risiko, infolge Invaliditdt (oder Alter oder Tod) die
hauswirtschaftliche, piddagogische und pflegerische Versorgung der Fa-
milie nicht mehr leisten zu kénnen, ,stehen wir zun#chst vor einer gih-
nenden Liicke an sozialer Sicherung. ... Fiir die titige Unterhaltsrolle
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der Mutter als solche gibt es nicht einmal den Versuch eines Surroga-
tes*0,

162 Grundsitzlich sollte ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei
Minderung der Erwerbsfihigkeit das Risiko der Leistungsminderung
einer Familienmutter mit einbeziehen. Daher wird vorgeschlagen, Zei-
ten, in denen eine nichterwerbstitige Hausfrau sich um erziehungs- und
versorgungsbediirftige Kinder kiimmert, den Beitragszeiten -— nicht
nur den Ersatz- oder Ausfallzeiten — gleichzustellen. Dabei sind ver-
schiedene Entscheidungen fiir das Problem denkbar, von welchem Alter
an Kinder nicht mehr als erziehungs- und versorgungsbediirftig gelten.
Dieses Problem wird in Abschnitt 3.4.2. wieder aufgegriffen.

163 Bei Ausfall der Hausfrauendienste in einer Familie mit erzie-
hungs- und versorgungsbediirftigen Kindern hitte die Ersatzleistung
aus dem sozialen Sicherungssystem die Funktion, entweder die notwen-
digen Ersatzdienste zu finanzieren -— unabhingig davon, ob sie lber
den allgemeinen Arbeitsmarkt oder iiber entsprechende Oo6ffentliche
Einrichtungen bereitgestellt werden — oder dem bisher erwerbstitigen
Ehepartner durch Zahlung eines Ersatzeinkommens, das den Unterhalt
der Familie gewihrleistet, die Ubernahme der hiuslichen Dienste zu
ermdoglichen. In beiden Fillen miite die Bemessung grofBziigig sein. Bei
der ersten Alternative miite sie der Bezahlung, die eine hauswirt-
schaftlich, padagogisch und pflegerisch geschulte Kraft erhilt, entspre-
chen, im zweiten Fall miiBite sie an dem Einkommen orientiert sein, auf
das der zuvor erwerbstétige Ehepartner verzichtet. Dieses Problem wird
in Abschnitt 3.6.3. wieder aufgegriffen.

164 Die Beriicksichtigung von Zeiten, in denen unter Verzicht auf
eine Erwerbstitigkeit ein Haushalt mit erziehungs- und versorgungs-
bediirftigen Kindern gefiihrt wird, miifte alleinsiehende Miitter wie
auch Viter einbeziehen. Es ist jedoch nicht Gegenstand dieser Unter-
suchung, wie der Unterhalt einer Halbfamilie mit einem erwerbsfihigen
Elternteil gesichert werden kann. Aus dem Gesamtkonzept des vorge-
legten Reformvorschlages ergeben sich allerdings auch Ansatzpunkte
fiir die Lésung dieses Problems; sie kénnen jedoch nicht im einzelnen
ausgefiihrt werden.

165 Der Ausfall der Selbstvorsorgemdéglichkeit einer Frau, die we-
gen der Versorgung eines Familienhaushalts auf eigene Erwerbstitig-
keit verzichtet, betrifft das Risiko ihrer perstnlichen Unterhaltssiche-
rung. Solange sie in einem voll funktionsfihigen familidren Unterhalts-
verband lebt, ist das kein Problem. Als voll funktionsfdhig muf} in die-

4 Hans F. Zacher, in: Deutsche Rentenversicherung, Nr. 4/1977, S. 204.
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sem Sinne jede bestehende Ehe angesehen werden, in der ein Ehepart-
ner in vollem Verdienst steht. Aus dessen Einkommen wird der Fami-
lienunterhalt bestritten, auch der Unterhalt der nichterwerbstétigen
Hausfrau, Auch bei zunehmender Erwerbstétigkeit verheirateter Frau-
en wird dieser Typus der familiaren Versorgungsgemeinschaft noch
lange Zeit so weit verbreitet sein, daBl er bei einer Konzeption fiir die
soziale Sicherung der Frau nicht als Aushahmeerscheinung vernach-
lassigt werden kann. Auch das ab 1.7.1977 neugefafite Familienrecht
geht nach wie vor von solcher Rollenverteilung aus, wobei allerdings
die ,Hausfrauen“~Rolle nicht mehr durch gesetzliche Vermutung der
Frau zugewiesen ist, sondern durch Vereinbarung zwischen den Ehegat-
ten geregelt wird®,

Bei diesem Typ familifirer Versorgungsgemeinschaft wird der Unter-
halt der Frau in keiner Weise beeintrichtigt, wenn sie invalide wird. Es
entsteht dadurch keine Schmilerung des Familieneinkommens und
keine Gefdhrdung ihres persdnlichen Unterhalts. Eine Minderung der
Erwerbsfihigkeit fiihrt bei einer Person, die nicht erwerbstitig ist
und auch bei fortdauernder voller Erwerbsfihigkeit nicht erwerbstétig
geworden wire, zu keinem Einkommensausfall. Wo kein Erwerbsein-
kommen verloren geht, braucht auch keines ersetzt zu werden.

166 Es wire daher eine unvertretbare Hypertrophierung sozialer
Leistungen, wollte man*? jedem Erwerbsgeminderten , Transferzahlun-
gen zum Einkommensausgleich“ gewéhren, unabhingig davon, ob er bis
zur Invalidisierung erwerbstitig war oder nicht, also unabhingig da-
von, ob iiberhaupt ein Einkommensverlust auszugleichen ist. Es gibt
einerseits keinen Grund dafiir, einem Ehepaar, das immer nur von
einem Einkommen gelebt hat, plétzlich ein zweites dazuzugeben, auf
das es aus freiem Entschiufl verzichtet hat. Es wire andererseits eine
heillose Uberforderung der sozialen Sicherung, wollte man um einer
abstrakten formalistischen Gleichheit der Frau willen nicht mehr aner-
kennen, dafl eine gut funktionierende, intakte Unterhaltsgemeinschaft
einen anderen Bedarf hat als die Bruchstiicke einer zerst6rten.

167 Auch die nicht erwerbstitige Hausfrau miiBte aber gegen das
Invaliditdtsrisiko fiir den Fall geschiitzt sein, dafl die Unterhaltsge-
meinschaft nicht mehr intakt oder nicht mehr voll funktionsfihig ist, so
daB sie auf die erwerbswirtschaftliche Verwertung ihrer Arbeitsfahig-
keit angewiesen wire. Dieser Fall tritt bei Auflosung der Ehe durch
Scheidung oder Tod ein, aber auch dann, wenn der bisherige Erndhrer
der Familie seine volle Verdienstfdhigkeit verliert oder ganz aus dem

4 Vgl §§ 1356 und 1360 BGB.
42 Wie es die Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt vorgeschlagen hat. Vgl
Sozialbudget — Sozialplanung, Berlin 1971, S, 55.
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Erwerbsleben ausscheidet. Zwar verbleiben der nichterwerbstitigen
Hausfrau stets entweder Unterhaltsanspriiche oder sozialrechtliche An-
spriiche, die eine Art Surrogat fiir Unterhaltsanspriiche sind. Sie be-
riicksichtigen jedoch teilweise nicht, ob die Frau noch erwerbsfihig oder
ob sie invalide ist, und sie beriicksichtigen nie, daB3*® auch die nichter-
werbstétige Frau durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beigetragen
hat, indem sie den Haushalt gefiihrt hat.

Dadurch ergeben sich mannigfache Widerspriichlichkeiten, unzuléng-
liche Versorgungen, unsystematische Ungleichheiten und sozial kaum
legitimierbare Leistungen. Eine Frau, die bei der Scheidung erwerbs-
unfihig ist, hat nach § 1572 BGB einen Unterhaltsanspruch, zu dem
nach § 1578 Abs. 3 BGB auch ein Anspruch auf eine angemessene Al-
tersversicherung gehért. Der Mann mufl also nach der Scheidung eine
zweite Alterssicherung neben seiner eigenen finanzieren, wihrend
seine Witwe aus einem einzigen Beitrag einen Anspruch hitte. Wird die
Frau nach der Scheidung wieder erwerbstitig und erst kurz darauf
erwerbsunfihig, verbleibt ihr nur ein im Versorgungsausgleich halbier-
ter Rentenanspruch. Stirbt der Mann kurz nach der Scheidung, muB
sich die Frau ebenfalls mit den halben Rentenanspriichen, die wihrend
der Zeit ihrer Ehe entstanden sind, zufriedengeben; wére der Mann
kurz vor der Scheidung gestorben, hitte sie als Witwenrente 60 %o der
Anspriiche aus seinem gesamten Erwerbsleben erhalten. Endet die Ehe
durch Scheidung, wird die Frau grundsitzlich auf eigene Erwerbstitig-
keit verwiesen; endet sie durch Tod des Mannes, erhilt die Frau, auch
wenn sie erwerbsfihig ist und erwerbstitig wird, eine Witwenrente. Ist
die Versorgungsgemeinschaft insofern voll funktionsfihig, als die Frau
unbeschrinkt erwerbstitig sein und ein gutes Einkommen erzielen
kann, erhilt der Mann gleichwohl eine volle Invaliditdtsrente; ist die
Frau ebenfalls erwerbsunfihig und kann keinen Beitrag mehr zum ge-
meinsamen Familienunterhalt leisten, erhht sich die Rente des Man-
nes — und damit das gemeinsame Familieneinkommen — um keinen
Pfennig.

168 Diese — im einzelnen zwar sicher begriindbaren, aber inkonsi-
stenten — Regelungen beruhen auf drei prinzipiellen logischen System-
fehlern:

1. Die Arbeitsleistung einer nichterwerbstitigen Hausfrau dient als
Begriindung und Ankniipfungspunkt fiir sozialrechtliche Leistungen,
wird aber weder bei der Finanzierung des Systems noch bei der Be-
messung der Einzelleistung beriicksichtigt.

2. Jeder verheirateten Frau werden die aus der Hausfrauenrolle abge-
leiteten Anspriiche zuerkannt, unabhingig davon, ob ihr Beitrag zum

4 Gem. § 1360 Satz 2 BGB.
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gemeinsamen familifiren Unterhalt iiberhaupt aus der Arbeitslei-
stung im Haushalt oder nicht vielmehr aus einer Erwerbstétigkeit
bestanden hat, so daB die — unterhaltsrechtliche oder sozialrecht-
liche — Versorgung aus der Hausfrauentitigkeit und die Sicherung
aus eigener Erwerbstitigkeit grundsatzlich kumulieren.

3. Bei Wechsel des Familienstandes einer Frau (ledig, verheiratet, ge-
schieden, wieder verheiratet, alleinstehend mit Kindern, alleinste-
hend ohne Kinder, verwitwet) kumulieren die verschiedenen Siche-
rungsformen nicht mehr, sondern sie alternieren, so daB sich die An-
spriiche bei langfristigem Einkommensausfall aus heterogenen Stiik-
ken sozialer Sicherung gegen Ausfall eigenen Erwerbs und gegen
Unterhaltsausfall aus beendeten Ehen addieren*, Dabei werden mit-
unter ganze Abschnitte dieser Biographie unterhalts- oder sozial-
rechtlich geléscht, wenn eine anders als durch Tod aufgeléste Ehe
keinen Unterhalt und damit keine Sicherung zuriicklaft oder eine
spédtere Ehe Unterhalt und Sicherung als letzte Wirkungen der frii-
heren tilgt.

3.2.4.4. Sicherung von Hausfrauen gegen Invaliditit

169 Demgegeniiber sollte ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei
Minderung der Erwerbstihigkeit von folgenden Grundsitzen ausgehen:

1. Erwerbsfihigen Personen ist grundsétzlich zuzumuten, dafl sie durch
Erwerbstitigkeit selbst fiir ihren Unterhalt sorgen. Das gilt auch fiir
verwitwete und geschiedene Ménner und Frauen.

2. Auch erwerbsfihigen Ehefrauen ist grundsétzlich zuzumuten, durch
eigene Erwerbstitigkeit fiir ihren Unterhalt zu sorgen. Aber der
Riickzug der Ehefrau auf die Fiihrung des ehelichen Haushalts ist
legitim?®, Es steht Eheleuten frei zu vereinbaren, daB nur einer von
ihnen erwerbstitig ist und der andere’® seine Verpflichtung, durch
Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, durch die Fiihrung
des Haushalts erfiillt.

Es ist jedoch illegitim, den Beitrag eines Ehegatten zum Unterhalt
der Familie, der in der Fihrung des Haushalts besteht, steuer- und
abgabenfrei zu konsumieren und die soziale Solidargemeinschaft
dafiir in Anspruch zu nehmen, daf3 auch der zweite Ehegatte, der
freiwillig auf Dauer auf die Erwerbsrolle verzichtet hat, gegen Ein-
kommensausfall gesichert wird.

4 Vgl. Hans F. Zacher, in: Verhandlungen des 47. Deutschen Juristentages,
Bd. 2, Teil O, Miinchen 1968, S. 20.

4 Hans F. Zacher, S. 12.
4 Gem. § 1360 BGB.
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3. Die Sicherung der familidren Unterhaltsgemeinschaft ist daher
grundsitzlich dadurch zu gewd#hrleisten, daB aus dem gemeinsamen
Arbeitsertrag von Mann und Frau im Erwerbsleben und im Haus-
halt ein Beitrag abgeftihrt wird und da8 sich der Einkommensersatz
bei Invaliditdt und Alter nach diesem gemeinsamen Arbeitsertrag
bemift.

4. Jedes Kind hat ein Recht auf Unterhalt, Sorge, Pflege und Erzie-
hung. ,Pflege und Erziehung der Kinder sind das natiirliche Recht
der Eltern und die zuvérderst ihnen obliegende Pflicht*’.“ Daher hat
jedes Kind ein Recht darauf, in der Familie aufzuwachsen und erzo-
gen zu werden. Dieses Recht ist nur gewihrleistet, wenn ein Eltern-
teil nicht voll durch Erwerbstitigkeit absorbiert wird. Daher ist in
Familien mit erziehungs- und versorgungsbediirftigen Kindern
einem Elternteil keine Erwerbstitigkeit und infolgedessen auch
keine Beitragszahlung zu sozialen Sicherungseinrichtungen zuzu-
muten®®, Dag gilt fiir Halbfamilien ebenso wie fiir Vollfamilien. Da-
gegen ist in Vollfamilien dem zweiten erwerbsfihigen Elternteil zu-
zumuten, durch Erwerbstitigkeit fiir den Unterhalt der Familie Sor-
ge zu tragen.

Kinder haben ein Recht darauf, daBl ihnen auch bei Leistungsminde-
rung eines Elternteils oder beider Eltern sowohl der Unterhalt als
auch erzieherische und pflegerische Sorge und Zuwendung erhalten
bleiben.

5. Unterbrechungen einer Berufsausbildung und einer Berufsausiibung
fithren auch bei voller kirperlicher und geistiger Leistungsfidhigkeit
zu einer sozialen Minderung der Erwerbsfihigkeit. Wenn es legitim
ist, daB3 eine Ehefrau sich auf die Fiihrung des ehelichen Haushalts,
eine Mutter auf die Erziehung der Kinder und die Fithrung des Fa-
milienhaushalts konzentriert, ist das Interesse, nicht mehr in das
Erwerbsleben zuriickzukehren, als um so berechtigter anzuerken-
nen, je linger der Verzicht auf Erwerbstitigkeit gedauert hat und
je alter die Frau ist, wenn ihre Familienpflichten enden. Die Fihig-
keit, durch Erwerbstdtigkeit fiir den eigenen Unterhalt zu sorgen,
kann daher nicht unabhingig davon beurteilt werden, wie lange und
mit welchem Lebensalter sich jemand der Kindererziehung und der
Haushaltsfiihrung gewidmet hat.

170 Der unter Umstéinden mehrfache Rollenwechsel einer Frau zwi-
schen Erwerbstitigkeit ohne Familienpflichten, Erwerbstitigkeit neben
Haushaltsfithrung, Versorgung und Erziehung von Kindern, Fithrung

17 Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG. Vgl. auch § 1 JWG.

18 Vgl. Hans F. Zacher, S. 12: Der Riickzug der Mutter auf die Erziehung
der Kinder und die Fihrung des Familienhaushalts ist zu fordern.
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eines Haushalts mit erwachsenen Kindern oder ohne Kinder und Wie-
deraufnahme einer Erwerbstitigkeit je nach der Berufsausbildung und
Berufsausiibung, die neben anderen Verpflichtungen méglich war, das
alles entweder in einer Ehe mit einem erwerbsfihigen Mann, in einer
Ehe mit einem erwerbsunfihigen Mann oder als geschiedene oder ver-
witwete Frau, wiirde den Vorschlag nahelegen, ein in den Anspruchs-
voraussetzungen und in der Anspruchshéhe sehr differenziertes Lei-
stungssystem fiir Hausfrauen und Miitter vorzuschlagen.

Hat eine Frau Kinder zu versorgen und zu erziehen, wére es bei
einer Minderung ihrer Leistungsfihigkeit angemessen,

— entweder ihr eine Rente zwecks Finanzierung von Hilfskriften zu
gewidhren, deren Hohe dann sowohl davon abhingen miifite, wel-
che Arbeiten im Haushalten sie noch verrichten kann, als auch von
der Zahl und dem Alter der Kinder, die zu versorgen sind,

— oder hauswirtschaftliche, pflegerische und padagogische Ersatzkrif-
te {iber Sozialstationen oder dhnliche 6ffentliche Einrichtungen ko-
stenlos zur Verfligung zu stellen,

— oder ihrem — erwerbsfihigen — Mann eine Rente zu zahlen, die
so hoch ist, daB er sich anstelle der Mutter unter Verzicht auf Er-
werbstitigkeit um die Familie und den Haushalt kiimmern kann.

Hat eine alleinstehende Frau Kinder zu versorgen und zu erziehen,
stellen sich die gleichen Fragen; aber es ist zusitzlich, und zwar unab-
héngig davon, ob die Mutter erwerbsfihig ist oder nicht, das Problem
zu 1l0sen, wie der Unterhalt dieser Halbfamilie sichergestellt werden
soll.

Wird eine Frau, die nur ihrem erwerbstitigen Mann den Haushalt
fithrt, so stark geschidigt, daB sie dazu nicht mehr imstande ist, kénnte
man sowohl an eine Rentenzahlung denken, die die Bezahlung einer
Haushaltshilfe ermoglicht, als auch die Meinung vertreten, daB das
Ehepaar wie bisher von dem vollen Erwerbseinkommen des Mannes
existieren kann, dem die Nebenbeschiftigung der Fiihrung eines Zwei~
personen-Haushalts ebenso zugemutet werden koénne wie einem Al-
leinstehenden die Fiihrung eines Einpersonen-Haushaltes.

Ist nur ein Partner eines kinderlosen Ehepaares erwerbsunfihig,
kann man die Meinung, es sei gleichgiiltig, ob Mann oder Frau von
einer Erwerbsbehinderung betroffen sind, mit ebenso guten Griinden
vertreten wie die Meinung, einer Frau, die sich jahrzehntelang um Kin~
dererziehung und Familienhaushalt gekiimmert habe, sei es weder zu-
zumuten noch moglich, durch Erwerbsarbeit fiir den angemessenen Un-
terhalt eines Ehepaares Sorge zu tragen.

Wird eine Frau — wie nach dem seit dem 1.7.'1977 geltenden Schei-
dungsrecht — bei Aufldsung ihrer Ehe grundsitzlich auf eigene Er-
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werbstitigkeit und daraus abgeleitete Vorsorge fiir den Fall einer Min-
derung ihrer Erwerbsfihigkeit verwiesen, scheint eine Art von Uber-
gangsrente, die ihr eine Nachqualifizierung ermdglicht und ihr eine
ausreichende Frist flir die Suche einer angemessenen Beschiftigung
beldfBit, der Besonderheit einer solchen Situation durchaus angemessen.
Wenn man das fiir richtig hélt, fragt sich jedoch, warum filir eine ver-
witwete Frau, die sich in der gleichen Situation wie eine geschiedene
befindet, nicht das gleiche gelten soll.

171 Solchen Verfeinerungen der sozialen Sicherung, die sicher den
Besonderheiten des Lebenslaufes einer nicht, einer nur kurzfristig,
einer regelmifBig, aber mit groBen Unterbrechungen, einer nur vor-
libergehend oder einer zwar kontinuierlich, aber nur ,part-time® er-
werbstitigen Frau am ehesten gerecht wiirden, stehen jedoch die Sy-
stemerfordernisse eines gerechten, berechenbaren und verlifilichen So-
zialversicherungssystems entgegen. Die beschriebenen Feinheiten wi-
ren mehr Angelegenheit eines Fiirsorge- als eines sozialen Sicherungs-
systems. Die Sozialversicherung befalt sich mehr mit mutmaBlicher als
mit bewiesener Not, und sie ist eine Einrichtung, die viel mehr von der
Vorstellung einer durchschnittlichen als einer individuellen Bediirftig-
keit beherrscht wird?*. Sie ist, wie Juristen zu sagen pflegen, abstrakter
Natur; sie nimmt in Kauf, daB auch der eine Leistung bekommt, der sie
nicht braucht, und sie nimmt ebenso in Kauf, dafl jemand eine Leistung
nicht bekommt, dessen Bediirftigkeit auBler Frage steht. Das entschei-
dende ist die Berechenbarkeit, und zwar sowohl fiir den einzelnen Be-
troffenen und Begilinstigten als auch fiir die verwaltenden und zuteilen-
den Institutionen. Berechenbarkeit ist fiir den Versicherten deshalb so
wichtig, weil sie Handlungsspielrdume offenh#lt und damit Freiheit
schafft; denn nur Leistungen, die verbindlich, vorhersehbar und vor-
ausberechenbar sind, lassen sich in die eigene Lebensplanung mit ein-
kalkulieren.

Diese Eigenschaften gewinnt die Sozialversicherung dadurch, dafl sie
sowohl die Leistungsvoraussetzungen als auch die Leistungshéhen typi-
siert. Sie mull die Tatbestinde, an die das Gesetz Leistungen knilpft,
nach moglichst einfachen Merkmalen fixieren, und sie mufl ebenso klar
und eindeutig im voraus festlegen, welche Leistung zusteht, wenn der
Versicherungsfall eintritt.

172 Der erforderliche Kompromif3 zwischen sehr differenzierten so-
zialen Situationen und sozialrechtlicher Einfachheit und Eindeutigkeit
sollte bei der Sicherung von Hausfrauen gegen Minderungen der Er-

9 Vgl, Eveline M. Burns: The American Social Security System. Boston
1949, S. 35.
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werbstéhigkeit die folgenden Kriterien und Abgrenzungen zugrunde
legen:

1.

Die Sicherung aus eigener Erwerbstatigkeit verdringt die Sicherung
aus der Hausfrauenrolle, Zeiten, in denen eine Hausfrauen-
tatigkeit geleistet wird, werden also insoweit nicht als Versiche-
rungszeiten gerechnet, als sie mit Zeiten einer Erwerbstitigkeit
zusammenfallen. Das gilt grundsitzlich unabhingig davon, ob es
sich um eine volle Erwerbstitigkeit oder um eine Teilzeitbeschifti-
gung handelt. Aber wenn die Erwerbstitigkeit gegeniiber der Haus-
frauenarbeit zeitlich stark zurlicktritt, sollte es eine , Geringfiigig-
keitsgrenze* geben, bis zu der die Erwerbstitigkeit unberiicksichtigt
bleibt und die Versicherung aus der Hausfrauenrolle erfolgt.

Alle nichterwerbstéitigen Hausfrauen sind kraft ihrer Hausfrauen-
tatigkeit gegen Minderung der Erwerbsfihigkeit versichert. Haus-
frauen sind in diesem Zusammenhang alle Verheirateten und alle
Alleinstehenden mit erziehungs- und versorgungsbediirftigen Kin-
dern. Fiir nichterwerbstitige Hausfrauen mit erziehungs- und ver-
sorgungsbediirftigen Kindern werden die Beifrige iiber einen Fa-
milienlastenausgleich aufgebracht; in allen anderen Féllen ist er aus
dem Einkommen des Ehepaares zu zahlen.

Zahl und Alter der Kinder sind im Prinzip nicht ausschlaggebend
fur die Leistung bei ,,Hausfrauen-Invaliditdt®; sie kénnen aber unter
Umsténden eine Rolle bei der Beurteilung spielen, ob ,Hausfrauen-
Invaliditdt“ vorliegt. Es wird davon ausgegangen, daB eine Mutter
fiir ein Kind die gleichen Arten von Arbeiten ausfithren mufl wie fiir
mehrere Kinder, so dafl zu priifen ist, welche Arten hauswirtschaftli-
cher Arbeiten sie infolge der Schidigung nicht mehr leisten kann.

Wird eine nichterwerbstitige Hausfrau ohne erziehungs- und ver-
sorgungsbediirftige Kinder erwerbsunfihig, erhilt sie keine Rente,
so lange ihr Mann erwerbsfihig ist, da in diesem Fall kein Einkom-
mensverlust eintritt und da ein alleinstehender Erwerbsunfihiger
auch keine zusitzliche Leistung erhilt, wenn er seinen Haushalt
nicht mehr fithren kann.

Wird der Mann einer nichterwerbstédtigen Hausfrau, die keine er-

ziehungs~ und versorgungsbediirftigen Kinder hat, erwerbsunfihig,

gilt folgendes:

— Der Mann erhilt die aus seinem Erwerbseinkommen abgeleitete
Rente, so lange die Frau erwerbsfihig und ihr eine Erwerbsté-
tigkeit zumutbar ist.

— Das Ehepaar erhilt eine Rente aus den gemeinsamen Anspriichen
von Mann und Frau, wenn auch die Frau erwerbsunfihig oder
ihr eine Erwerbstitigkeit nicht zuzumuten ist.

7 Schifer
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6. ,Integritdtsrenten“ und Pflegegelder® werden in jedem Falle ge-
zahlt, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen.

Folgerungen aus diesen Thesen werden insbesondere in den Abschnit-
ten 3.4.2, 3.6.3. und 3.7.2.2. gezogen.

3.2.5. Sonderfille und Liicken

173 Durch die Vorschldge in den Abschnitten 3.2.1. bis 3.2.4. sind die-
jenigen Personen noch nicht erfaBft, die weder aus eigener Erwerbsti-
tigkeit noch im Rahmen des familiiren Unterhaltsverbandes aus der
Erwerbstitigkeit eines anderen Familienmitgliedes leben. Sie kénnen
entweder an einer Erwerbstitigkeit gehindert sein oder freiwillig auf
eine Erwerbstitigkeit verzichtet haben.

174 Zeiten, in denen jemand an der Ausiibung einer Erwerbstitig-
keit gehindert war, sollten grundsitzlich als Versicherungszeiten ange-
rechnet werden. Das bedeutet, dafi Zeiten einer Arbeitslosigkeit, einer
krankheitsbedingten Arbeitsunfihigkeit und der Arbeitsfreistellung
vor und nach einer Niederkunft nicht nur, wie bisher, als Ausfallzeiten
bei der Rentenberechnung, sondern vielmehr als Ersatzzeiten auch fir
die Wartezeit beriicksichtigt werden sollten. Andernfalls wiirden dieje-
nigen, deren Erwerbstitigkeit durch solche erzwungene Untétigkeit
unterbrochen wird, entsprechend linger als 5 Jahre brauchen, bis sie
gegen eine Minderung der Erwerbsfahigkeit gesichert wiren. Das aber
wiirde dem Ziel einer das Leistungsrecht bei Minderung der Erwerbs-
fihigkeit vereinheitlichenden Reform, insbesondere dem Ziel, auch die
Friihbehinderten, die schon in den ersten Jahren ihrer Erwerbstitig-
keit dauerhaft geschadigt wurden, gegen Invaliditit zu sichern, wider-
sprechen. Daher miiiten die genannten Zeiten auch ohne vorangegan-
gene Erwerbstitigkeit ein Versicherungsverhiltnis begriinden.

175 Die einzige Liicke, die das hier vorgeschlagene vereinheitlichte
Leistungssystem bei Minderung der Erwerbsfdhigkeit bewuBt 146t, trifft
diejenigen, die ihren Unterhalt aus anderen Einkommensquellen dek-
ken und deshalb freiwillig darauf verzichten, eine Erwerbstétigkeit
auszuiiben. Soweit die Unterhaltsmittel nicht durch Bettelei oder
durch strafbare Handlungen beschafft werden, kénnen sie nur aus Zu-
wendungen Dritter oder aus eigenem Vermédgen stammen. In diesen
Fillen ist jedenfalls kein Erwerbseinkommen vorhanden, das gegen
Ausfall bei Erwerbsunfihigkeit gesichert werden mii3te.

176 Freilich ist auch beim Vorhandensein eines groBfen Vermdigens
nicht mit Sicherheit auszuschlieBSen, daf3 dessen Besitzer irgendwann in

50 Vgl. dazu die Abschnitte 3.3.1. und 3.3.3.
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der Zukunft einmal auf seine Arbeitsfihigkeit angewiesen sein konnte,
um seinen Lebensunterhalt sicherzustellen. Will man auch dieses Rest-
risiko erfassen und nicht der privaten Vorsorge diiberlassen, miilite
man — da ein Arbeitszwang, der dann auch zu Beitragszahlungen und
Versicherungsanspriichen fithren wiirde, weder rechtlich moglich noch
sozial erwiinscht ist — einen Versicherungs- und Beitragszwang fiir alle
Personen im erwerbsfihigen Alter unabhiingig von einer Erwerbstétig-
keit einfiihren. Das wiirde dann aber eine Fiille von Ausnahmerege-
lungen erforderlich machen, weil alle, die nicht erwerbstitig sein kén-
nen oder die aus sozial legitimen und gesellschaftlich akzeptierten
Griinden nicht erwerbstéitig sind, von der Beitragspflicht befreit wer-
den miiBten. Demgegeniiber erscheint ein System, das die Versiche-
rungspflicht an die Erwerbstitigkeit und die Hausfrauentitigkeit
kniipft, wesentlich einfacher, iibersichtlicher und zweckméBiger.

177 Dariiber hinaus entspricht ein solches System aber auch den so-
zialen Zielen einer Sicherung gegen die Folgen von Minderungen der
Erwerbsfihigkeit besser. Zwar kann es sein, daf} es einige Leute (in der
Bundesrepublik mégen es vielleicht ein paar hundert sein) gibt, die das
Vermogen, aus dem sie bisher gelebt haben, verlieren, nachdem sie
erwerbsunfihig geworden sind, und die dann durchaus eine Sicherung
dafliir brauchen konnten, daf3 sie nun ihren Unterhalt nicht durch Er-
werbstitigkeit verdienen kénnen. In diesen Fillen handelt es sich aber
eigentlich nicht um das Risiko einer Minderung der Erwerbsfihigkeit,
das ja darin besteht, das Erwerbseinkommen zu verlieren, sondern
vielmehr um das Risiko des Vermdgensverlustes. Dieses Risiko ist aber
nicht Gegenstand eines sozialen Sicherungssystems. Wiirde man alle
selbstindigen Erwerbslosen, die von ihrem Vermoégen leben, gegen eine
Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit zwangsversichern, miifite man ihnen
auch die vorgesehenen Leistungen zahlen, falls eine Minderung der
Erwerbsfahigkeit eintritt. Das erscheint sozial zweckwidrig, weil sie ja
durch die Minderung der Erwerbsfihigkeit keinerlei Unterhaltsmittel
verloren haben.

3.2.6. Freiwillige Hoherversicherung

178 Bei Einbeziehung aller Erwerbstitigen und aller Hausfrauen in
ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei Minderung der Erwerbsfihig-
keit wird die Einkommensstreuung der Versicherten erheblich grofer
sein als in der heutigen Rentenversicherung. Man wird daher noch we-
niger als bisher auf bestimmte Beitrags- und Leistungsbemessungs-
grenzen verzichten konnen, die allerdings so gezogen — und das heifit
gegeniiber den derzeit geltenden erhht — werden sollten, daB nur au-
Bergewohnlich hohe Einkommen, nicht aber bereits alle héheren Ar-

bid
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beitnehmereinkommen abgeschnitten werden. Solche Bemessungsgren-
zen sind eine erhebliche Behinderung von Vereinheitlichungsbemiihun-
gen, weil es sie in der Beamtenversorgung bisher nicht gibtsl.

179 Je niedriger solche Bemessungsgrenzen angesetzt werden, desto
begrindeter wire es vom Sicherungszweck eines Leistungssystems bei
Minderung der Erwerbsfihigkeit, eine freiwillige Absicherung der
iibersteigenden Einkommensteile zuzulassen. Solche freiwillige Hoher-
versicherung koénnte ihrerseits nach oben limitiert werden. Sie sollte
auf jeden Fall nicht {iber das tatsichlich erzielte Einkommen hinaus
mdoglich sein. Da aber die Moglichkeiten privater Zusatzvorsorge fiir
den Fall einer Minderung der Erwerbsfihigkeit begrenzt und unvoll-
kommen sind, erscheint gerade beim Invaliditdtsrisiko eine volle Ein-
beziehung zumindest der Arbeitseinkiinfte in die soziale Sicherung ge-
boten. Das Ziel einer einkommensadiquaten Sicherung, das die deut-
sche Sozialversicherung und Beamtenversorgung bestimmt und dem
man gerade im Invaliditdtsfall, bei dem ein Arbeitsleben vielleicht sehr
friihzeitig und oft iiberraschend unterbrochen wird, einen hohen Rang
zuerkennen mufl, kann nicht auf einmal bei bestimmten Einkommen
illegitim werden, deren Hohe durch Tarifvertrige oder Besoldungs-
gesetze gesellschaftlich legitimiert ist.

180 Eine Obergrenze fiir einkommensproportionale (Beitrdge und)
Leistungen 148t sich fiir die Alterssicherung besser begriinden als fiir
die Invaliditdtssicherung. Das Alter ist ein erwarteter Lebensabschnitt
auf den man sich einrichten, fiir den man planen und fiir den man vor-
sorgen kann. Im Alter sind auBerdem die Aufwendungen und die An-
spriiche, die an die Menschen gestellt werden, in der Regel geringer als
in den Aufbau- und Ausbauphasen eines Haushalts. Im Alter hat man
in der Regel nicht mehr fiir den Unterhalt und fiir die Ausbildung
von Kindern aufzukommen. Man hat in der Regel einen Haushalt ein-
gerichtet und allenfalls noch Ersatzanschaffungen nétig. Man hat daher
in der Regel keine Ratenzahlungsverpflichtungen mehr, und selbst die
Hypotheken fiir das Eigenheim sind oft schon abgetragen. Im Invalidi-
tatsfall gilt fiir das alles um so mehr das Gegenteil, je frither die Inva-
liditdt eintritt. Invaliditdt ist nicht, wie das Alter, eingeplant, sondern
wirft alle Planungen iiber den Haufen. Je frither die Invaliditidt ein-
tritt, desto weniger kann man gespart haben, und desto héher sind oft
die langfristig eingegangenen Verbindlichkeiten, deren Hohe in beson-
derem MaBe von dem erzielten Einkommen und teilweise sogar von
den Einkommenserwartungen abhingig ist.

Ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei Minderung der Erwerbs-
fihigkeit sollte daher eine relativ hohe Beitrags- und Leistungsbemes-

5t Vgl. dazu Abschnitt 3.6.1.2,
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sungsgrenze flir die Pflichtversicherung vorsehen und dariiber hinaus
die Mdglichkeit einrdumen, durch freiwillige Hoherversicherung bis zu
einer zweiten Obergrenze die von der Pflichtversicherung nicht erfaB-
ten Einkommensteile zu sichern.

181 In einem vereinheitlichten Leistungssystem bei Minderung der
Erwerbsfihigkeit, das den hier vorgeschlagenen personellen Umfang
hitte, wiren andere Formen freiwilliger Versicherung weder erforder-
lich noch erwiinscht.

3.3. Leistungsarten

182 In dieser Untersuchung werden nur Rentenleistungen behandelt,
die bei dauerhafter Minderung der Erwerbsfihigkeit gewdhrt werden.
Dennoch mufl auf drei Punkte, die mit der Heilbehandlung und Reha-
bilitation zusammenhéngen, hingewiesen werden.

1. Die Vereinheitlichung des Leistungssystems bei Minderung der Er-
werbsfihigkeit sollte sich (man ist versucht zu sagen: selbstver-
stdndlich) auch auf die Heilbehandlung und auf RehabilitationsmaB-
nahmen erstrecken. Das Rehabilitationsangleichungsgesetz hat zwar
bereits weitgehend sichergestellt, daf alle Rehabilitationstréger bei
gleichen Tatbestinden unabhiingig von Art oder Ursache gleiche Lei-
stungen erbringen. Ein einheitliches Leistungsrecht bei Minderung
der Erwerbsfihigkeit konnte diesen Ansatz vervollstindigen und
dariiber hinaus die schon in der Sozialenquéte aufgestellte Maxime
verwirklichen, daf3 die Einheitlichkeit von Recht, Organisation und
Finanzierung die beste Losung seil.

2. Rehabilitation und Rente diirfen keine Alternativen sein. Vor einer
Verrentung sollten selbstverstindlich alle Moglichkeiten genutzt
werden, den Zustand des Geschidigten so schnell und so weitgehend
wie mdglich zu verbessern. Aber diese Bemiihungen diirffen auch
nach einer Verrentung nicht eingestellt werden, so lange noch Aus-
sichten bestehen, den pathologischen Befund zu mindern und die
Folgen einer nicht voll auszuheilenden Krankheit oder Verletzung
zu mildern, z.B. einen Erwerbsunfihigen durch Behandlungsmal-
nahmen besonderer Art von fremder Pflege unabhingig zu machen.
Rehabilitationsmafnahmen diirfen nicht nur unter dem Niitzlich-
keitsgesichtspunkt der Renteneinsparung gesehen werden. Sie sol-
len vielmehr die Gesundheit und Leistungsfihigkeit eines Behin-
derten fordern, auch dann, wenn dadurch seine Erwerbsfihigkeit
nicht wiederhergestellt, vielleicht sogar nicht einmal vergréBert
wird.

1 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 855.
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3. Auch wihrend der Heilbehandlung und Rehabilitation sind Geldlei-
stungen als Einkommensersatz notwendig. Da sie grundsitzlich die
gleiche Funktion wie Dauerrenten haben, kénnen sie auch nach den
gleichen Grundsitzen bemessen werden. Ob und inwieweit Modi-
fikationen angebracht wiren, kann hier nicht erértert werden.

183 Abgesehen von der Deckung der Behandlungs- und Rehabilita-
tionskosten kennen die derzeit bestehenden Systeme zur Sicherung ge-
gen die Folgen einer Minderung der Erwerbsfihigkeit folgende Lei-
stungsarten:

1. Rentenartige Zahlungen, die zur Deckung eines auBlerordentlichen
Aufwandes, der zur Uberwindung der Folgen der Behinderung er-
forderlich ist, geleistet werden (Pflegegelder) und die daher in jihrer
Funktion eher den Behandlungs- und Rehabilitationsaufwendungen
— wenn auch in Form einer Geld- anstatt einer Sachleistung — als
den laufenden Renten vergleichbar sind.

2. Renten, die entweder ein verlorengegangenes Einkommen zu einem
bestimmten Prozentsatz und — aufler bei der Beamtenversorgung —
innerhalb bestimmter Hochstgrenzen ersetzen oder die einen als
notwendig oder als angemessen erachteten Lebensunterhalt sicher-
stellen sollen.

3. Renten, die — sei es expressis verbis, sei es auch nur faktisch bei an-
derer offiziell gegebener Begriindung — als Entschidigung fiir be-
stimmte Leidenszustéinde, unabhingig von der Einkommenssituation
des Betroffenen, gewihrt werden und die damit Schmerzensgeld-
charakter haben?. ‘ :

4. Einmalige Zahlungen, durch welche ein Rentenanspruch kapitali-
siert wird, der offensichtlich als fiir die Einkommenssicherung nicht
erforderlich angesehen wirds?.

5. Einmalige Zahlungen, die durch Kapitalisierung eines Teiles eines
Rentenanspruches die langfristige Senkung des Aufwandes fiir Woh-
nen bewirken sollen?. '

Ein vereinheitlichtes System.von Leistungen bei Minderung der Er-
werbsfihigkeit sollte alle diese Leistungsarten als Typus ebenfalls vor-
sehen. Uber alle bisher realisierten Losungen hinaus miite eine neue
Leistungsart hinzutreten, nédmlich die Zahlung von Beitrégen zur Si-
cherung der Versorgung im Alter, die wegen der Minderung der Er-

2 Kleine ,Teilrenten“ der Unfallversicherung, Grundrenten der Kriegéop-
ferversorgung, zu denen keine Ausgleichsrente hinzutritt,

3 Abfindung kleiner Unfallrenten gem. § 604 RVO.

4 Abfindungen von Unfallrenten gem. §§ 607 und 609 RVO sowie von
Grundrenten aus der Kriegsopferversorgung gem. § 72 und § 74 BVG.
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werbsfihigkeit nicht mehr aufgebracht werden kénnen. Mit Erreichen
der Altersgrenze wiirde dann eine normale Altersrente an die Stelle
der Rente wegen Minderung der Erwerbsfshigkeit treten, soweit sie
Einkommensersatzfunktion hat. Fiir die Krankenversicherung Erwerbs-
geminderter erscheint dagegen die seit dem 1.7, 1977 geltende Regelung
im Grundsatz angemessen.

3.3.1. Pflegegelder

184 Hilfen und Hilfsmittel, die erforderlich sind, um Riickfille oder
Verschlechterungen des erreichten Gesundheitszustandes zu vermei-
den, sollten auch nach Abschlufi des Rehabilitationsverfahrens im enge-
ren Sinne weiter gewihrt werden’. Insofern sind Zuschlige zur Rente,
die derartige zusitzliche Belastungen abgelten sollen, weder erforder-
lich noch gerechtfertigt. Gelingt eine véllige Wiederherstellung und
Wiedereingliederung nicht, bedingen die auf Dauer bleibenden Scha-
densfolgen jedoch in manchen Féllen besondere Aufwendungen, die
nicht Heilbehandlungskosten sind, sondern Erleichterungen bei der Le-
bensfiihrung und der Lebensbewiltigung verschaffen oder die Ausnut-
zung der verbliebenen Fihigkeiten zu eigener Lebensgestaltung er-
mdglichen. Das reicht vom Unterhalt eines Blindenhundes iiber die Be-
triebskosten eines Elektrofahrstuhls oder die Aufwendungen fiir haufi-
gere Taxifahrten bis zur dauernden Betreuung durch eine Pflegeper-
son; auch an unter Umstdnden erhéhte Mietaufwendungen fiir eine be-
sonders behindertengeeignete Wohnung wire zu denken.

185 Wenn durch eine Minderung der Erwerbsfihigkeit ein derarti-
ger laufender oder sich regelméBig wiederholender zusitzlicher Bedarf
entsteht, sollte er — sofern es sich nicht nur um geringfiigige Betrige
handelt und auch nicht mit einer Kompensation durch Minderaufwen-
dungen an anderer Stelle, etwa durch Einsparung des eigenen Autos,
gerechnet werden kann — durch Zahlung einer Geldrente gedeckt wer-
den, die in den verschiedenen Formen des Pflegegeldes ihr Vorbild hat.

Hier klafft in dem Leistungsspektrum der allgemeinen Sicherungs-
systeme eine sehr auffillige und sehr breite Liicke. Fiir den Fall einer
Pflegebediirftigkeit kennen die allgemeinen Systeme nur die Kranken-
hauspflege, also Leistungen bei akuter und schwerer Erkrankung oder
Verletzung. Bei voriibergehenden, leichteren, keine Krankenhausbe-
handlung erfordernden Krankheiten und Verletzungen gibt es nur recht
zaghafte, begrenzte Ansidtze in Form von hiuslicher Krankenpflege
nach § 185 Abs. 1 Satz 2 RVO und von Hauspflege nach § 199 Abs. 2 RVO.

5 Vgl. Tz. 33 Nr. 2.
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Bei allen chronischen Behinderungen sind Leistungen, die einen pflege-
rischen Bedarf decken kdnnten, nur in kausalen Systemen vorgesehen;
den allgemeinen Sicherungssystemen sind solche Leistungen dagegen
durchweg unbekannt.

186 Ein vereinheitlichtes System von Leistungen bei Minderung der
Erwerbsfahigkeit sollte dieses Konstruktionselement aus den kausalen
Sondersystemen iibernehmen und den Leistungskatalog eines allge-
meinen Systems erstmals entsprechend anreichern. Wiirde die Verein-
heitlichung der Leistungen bei Minderung der Erwerbsfihigkeit zu
einem volligen Wegfall aller Pflegegelder fiihren, so wire das — und
nicht eine eventuelle Kiirzung ihrer Renten — der eigentliche und ent-
scheidende Verlust, den die Reform den bisher durch kausale Sonder-
systeme ErfaBten zumuten wiirde. Umgekehrt liegt in dem Ausschlufl
jeder pflegegeldihnlichen Zahlung eine gravierende Diskriminierung
all derer, die keine zusétzlichen Leistungen aus einem kausalen Sonder-
system erhalten.

187 Die vereinheitlichten Leistungen bei Minderung der Erwerbs-
fahigkeit sollten daher ein Pflegegeld fiir alle Erwerbsgeminderten
umfassen, deren Zustand einen erheblichen, regelmiBigen und linger-
fristig im Durchschnitt gleichbleibenden Mehraufwand bedingt oder
notwendig macht. Die Héhe des Pflegegeldes sollte grundsétzlich nach
dem effektiven Mehrbedarf bemessen werden. In solcher definitorischer
Aussage stecken verschiedene Bedingungen und Bemessungskriterien:

1. Die Mehraufwendungen miissen erheblich sein. Kleinere zus#tzliche
Ausgaben miissen zugemutet werden kénnen. Wenn z. B. nur einmal
im Monat anstelle eines 6ffentlichen Nahverkehrsmittels ein Taxi
benutzt werden muB, kann das keinen Anspruch auf ein laufendes
»Pilegegeld® begriinden.

2. Die Mehraufwendungen miissen regelmiBig erforderlich sein. Ein-
malige auBlerordentliche Aufwendungen kénnen keine laufenden zu~
sdtzlichen Rentenzahlungen auslosen. So sind z. B. die Kosten des
Umzugs in eine Wohnung, die auch im Rollstuhl zugénglich ist, oder
die Kosten der Einrichtung einer Kiiche, in der man auch im Roll-
stuhl arbeiten kann, sicher sehr erheblich; aber sie fallen auf jeden
Fall einmalig an und kénnen deshalb nicht in Rentenform abgegol-
ten werden.

3. Die erforderlichen Mehraufwendungen miissen nicht stindig, son-
dern nur im lingerfristigen Durchschnitt gleich bleiben. Aufwen-
dungen, die zwar nur in gréBeren Abstdnden erforderlich werden,
sich aber doch regelmiBig wiederholen, kénnen durchaus in laufende
Zusatzrenten umgerechnet werden. ‘
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4. Ein durch dauerhafte Behinderungen bedingter Mehrbedarf fiihrt
nur dann auch zu Mehraufwendungen, wenn er nicht anderweitig
gedeckt ist. Soweit der Mehrbedarf in stindigen #rztlichen Kontrol-
len, regelmiBig notwendigen ambulanten oder stationiren Behand-
lungen oder laufend benétigten orthopidischen Hilfsmitteln besteht,
ist er durch Sachleistungsanspriiche sichergestellf, die sich entweder
gegen die Krankenversicherung oder gegen die neue, vereinheit-
lichte Invaliditatsversicherung richten.

5. Mehraufwendungen entstehen noch nicht dadurch, da bestimmte
Bedarfsgegenstinde flir einen Behinderten weniger leicht entbehr-
lich sind als fiir einen Gesunden. Wem nicht zuzumuten ist, jeden
Tag einkaufen zu gehen, der wird auf einen Kiihlschrank, und wem
es nicht moglich ist, in eine StraBenbahn zu steigen, der wird auf ein
Auto viel stirker angewiesen sein als ein Nichtbehinderter. Wenn
aber alle Arbeitnehmerhaushalte mit mittlerem Einkommen iber
einen Kiihlschrank und drei Viertel von ihnen iiber ein Auto verfi-
gen®, wird man daraus dennoch keinen Mehrbedarf fiir Behinderte
ableiten kénnen.

6. Der Mehraufwand mufl notwendig sein, um Folgen der Gebrechlich-
keit auszugleichen. Er muf} in einem Bedingungszusammenhang mit
der Gebrechlichkeit stehen und darf sich nicht aus mehr oder weni-
ger willkiirlichen, wenn auch verstindlichen Kompensationen erge-
ben. Man wird es z. B. nicht als ausreichendes Argument flir Mehr-
aufwendungen deckende Rentenleistungen anerkennen konnen,
wenn jemand hiufige Theater- und Konzertbesuche damit begriin-
det, daB ihm das kostenlose Vergniigen spazierenzugehen seit seiner
Behinderung versagt sei.

188 Die Bemessung des ,Pflegegeldes” nach dem effektiven Mehr-
aufwand bedeutet, daB nicht ein standardisierter, mutmaBlicher Bedarf
zugrunde gelegt wird, sondern daB die persdnlichen Verhiltnisse mit
beriicksichtigt werden. Insbesondere bei Hilflosigkeit, die von fremder
Wartung und Pflege abhingig macht, wire es den tatsichlichen Lebens-
verhiltnissen nicht angemessen, wiirde man unabhéingig davon, ob An-
gehorige die Pflege tibernehmen wollen und konnen, in jedem Fall die
gleichen Leistungen gew#hren. Wenn eine nichterwerbstitige Frau jah-
relang ihren Haushalt und ihren Mann versorgt hat und sie selbst noch
leistungsfihig ist, wird man ihre Bereitschaft unterstellen kénnen und
miissen, diese Aufgabe auch weiter zu erfiillen, wenn sie schwieriger
wird. Man sollte die Bereitschaft, in der Familie fiireinander einzuste-
hen und auch Belastungen auf sich zu nehmen, zwar nicht iiber die

6 Statistisches Jahrbuch 1976, S. 496.
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Grenze des Zumutbaren hinaus als selbstverstindlich unterstellen,
aber doch auch nicht so gering einschitzen und damit sozial und mensch-
lich entwerten, da man sie wie ein normales Arbeitsverhiltnis hono-
rieren zu miissen glaubt. Demgegentiiber erscheint eine Losung, wie sie
die Sozialhilfe gefunden hat, durchaus sach- (und d. h. hier vor allem:
familien-)gerecht, falls man sie unabhingig von Einkommensgrenzen
praktiziert: Fiir Pflegepersonen, ,die dem Pflegebediirftigen naheste-
hen®, die Beitridge fiir eine angemessene Alterssicherung zu {iberneh-
men, ihnen ,die angemessenen Aufwendungen ... zu erstatten® und
ihnen gegebenenfalls angemessene Beihilfen zu gewihren?. Diese Lo-
sung weist zugleich auch auf einen wichtigen Zusammenhang zwischen
einer sozialen Sicherung aus der Arbeitsrolle im Haushalt einerseits
und der Bereitschaft und Fihigkeit zu pflegerischen Diensten innerhalb
der Familie andererseits hin, den Zacher kiirzlich den Zusammenhang
zwischen Hausfrauenrolle und Pilegenotstand genannt hat: ,Unsere
Gesellschaft ist in Wenigem so reinlich, wie in der Scheidung pflegen-
der menschlicher Sorge vom h#uslichen Alltag. Dies bewirkt vielfach
EinbuBlen an menschlicher Erfiillung bei denen, welche die Pflegelast
meinen von sich weisen zu sollen oder sie wirklich von sich weisen miis-
sen. Und fiir die ganze Gesellschaft bewirkt es Kosten. Das Potential
an hiuslicher Pflege aber hingt fast nur davon ab, wieviel Menschen es
gibt, die Hausfrauenrollen nicht nur nebenher einnehmens.“

189 Solchen Maximen scheint zunichst die reine Kostenerstattung,
wie sie beim Dienstunfall des Beamten vorgesehen ist?, am ehesten zu
entsprechen, wihrend die Regelung in der Kriegsopferversorgung mit
genau fixierten Stufen der Pflegezulage auf eine ,Knochentaxe® hin-
auszulaufen scheint, bei der die Einordnung bestimmter Verletzungen
in vorgegebene Schemata an die Stelle des jeweiligen personlichen
Mehrbedarfs tritt. Es ist jedoch zu bedenken, daf3 auch Zulagen, die den
effektiven Mehraufwand als Bemessungsgrundlage nehmen, keine indi-
vidualisierenden Leistungen nach fiirsorgerischen Grundsétzen, son-
dern eine Versicherungsleistung mit Rechtsanspruch sein sollten, fiir
die man eine gewisse Einheitlichkeit der Mafistdbe braucht und inso-
fern auch eine gewisse Standardisierung nicht vermeiden kann. Der
Gegensatz ist jedoch insofern ein scheinbarer, als die Bemessung einer
Pflegezulage rein nach dem physischen Zustand des Behinderten eben-
falls eine hochst individuelle Eigenschaft betrifft und lediglich diese
eine individuelle Eigenschaft isoliert und andere individuelle Verhilt-
nisse aufler acht 148t.

7 § 69 Abs. 2 BSHG.
8 Hans F. Zacher, in: Deutsche Rentenversicherung Nr. 4/1977, S. 212.
9 § 34 Abs. 1 BeamtVG.
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190 Der hier unterbreitete Vorschlag, ,Pflegegelder” grundsitziich
nach dem effektiven Mehraufwand zu bemessen, entspricht formal am
ehesten der geltenden Regelung in der Unfallversicherung, die einen
breiten, aber inhaltlich nicht spezifizierten Rahmen vorgibt und zu-
148t, ihn bei hoheren effektiven Kosten zu iiberschreiten!®. Er weicht
von dieser Regelung (und noch stirker von der Praxis der Unfallver-
sicherung) jedoch in drei Punkten ab:

1. Aufler den Pflegekosten fiir einen Hilflosen sollten auch andere
Mehraufwendungen, die zur Milderung der Folgen einer Behinde-
rung notwendig sind, bertiicksichtigt werden.

2. Werden Pflegeleistungen von Familienangehorigen, insbesondere
Ehegatten, erbracht, sollten einerseits nicht fiktive Kosten erstattet
werden, andererseits die soziale Sicherung der Pflegeperson aus ih-
rer pflegerischen Tatigkeit gewéhrleistet sein.

3. Werden bei der Festsetzung einer Zulage die individuellen Verhilt-
nisse des Behinderten (insbesondere im Sinne des vorstehenden
zweiten Punkies) als Grundlage der Bemessung genommen, mii3te
bei einer wesentlichen Verdnderung dieser Verhilinisse eine Neu-
festsetzung der Zulage vorbehalten bleiben, auch wenn Art und
Schwere der Behinderung sich nicht gedindert haben.

Pflegezulagen miiBten, soweit die Voraussetzungen noch gegeben
sind, auch zur Altersrente gezahlt werden.

3.3.2. Renten

191 Rentenzahlungen sollten nach Mafigabe des Verlustes an Ar-
beitsertrigen, der durch die Minderung der Erwerbsfihigkeit bedingt
ist, geleistet werden. Dieser Grundsatz hort sich sehr einfach an. Er
wirft jedoch bei seiner Anwendung, insbesondere bei einer gesetzgebe-
rischen Festlegung, welcher Verlust an Arbeitsertrigen als durch eine
Minderung der Erwerbsfihigkeit bedingt angesehen werden soll, eine
solche Fiille von Problemen auf, dafl sie in mehreren besonderen Ab-
schnitten behandelt werden!l.

3.3.3. Integrititsrenten

192 Im allgemeinen gilt als unbestritten, dafl erlittene Schmerzen
und EinbuBen an korperlicher Integritidt als solche bei Sozialleistungen
— auch wenn sie kausal definiert sind — nicht berlicksichtigt werden.

10 § 558 Abs. 3 RVO.
1 Vgl. die Abschnitte 3.4. bis 3.6.
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Diese These ist kaum haltbar. Es gibt ganz offensichtlich Sozialrenten
bei Personenschiden, die weder Aufwendungen noch einen Verdienst-
ausfall ersetzen. Das ist insbesondere bei Grundrenten aus der Kriegs-
opferversorgung, die an Bezieher hoher Einkommen gezahlt werden,
nicht zu libersehen. Sie sind daher auch offen ,,als pauschale Abgeltung
fiir die EinbuBe an kérperlicher Unversehrtheit, die jeder Beschidigte
ohne Riicksicht auf seine Einkommensverhiltnisse durch die Folgen sei-
ner Schidigung erlitten hat“!?, und als ,Entschidigung fiir ausgestan-
dene und fortdauernde Leiden sowie fiir gesellschaftliche Beeintrich-
tigungen im Verkehr mit Menschen, die folglich auch einem ,Reichen®
zugebilligt werden miisse'®, deklariert worden.

193 Weniger deutlich und schon gar nicht offen zugegeben ist ein
ganz #hnlicher Sachverhalt bei den Verletztenrenten aus der Unfall-
versicherung. Sie werden gewidhrt, wenn , die Erwerbsfihigkeit des
Verletzten um wenigstens ein Flinftel gemindert ist“!4. Diese Definition
verschleiert jedoch nur, daBl bei leichter Verletzten oft gar keine effek-
tive Minderung der Erwerbsféhigkeit vorliegt — was iibrigens in ganz
dhnlicher Weise fiir die Kriegsopferversorgung gilt. Was als ,,Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit” deklariert, amtlich anerkannt und mit Ren-
ten abgegolten wird, stellt vielmehr ,das Ergebnis des Bemtihens dar,
dall AusmaB korperlicher oder geistiger Versehrtheit einschliefilich da-
mit verbundener Beschwerden, Unbequemlichkeiten und psychischer
Belastungen in Prozentzahlen auszudriicken“!’, ohne daf dieser Pro-
zentsatz etwas mit einem Einkommensverlust zu tun haben mu8.

Die Verletztenrenten haben daher, wie Gitter ausfiihrlich dargestellt
hat', einen Funktionswandel erfahren. Bis zum ersten Weltkrieg hit-
ten die festgesetzte Minderung der Erwerbsfihigkeit und der Lohnaus-
fall sich weitgehend gedeckt, weil der verletzte Arbeitnehmer — falls es
ihm liberhaupt gelang, einen seiner Leistungsminderung entsprechen-
den Arbeitsplatz zu finden — sich mit einem individuell vereinbarten
Leistungslohn habe begniigen miissen, so daB die Unfallrente eine tat-
séchlich gegebene Lohneinbufle ausgeglichen habe. Heute sei dagegen
bei allen Minderungen der Erwerbsfihigkeit um weniger als 50 %0 kaum
ein Verdienstausfall festzustellen.

12 Dieter Schewe und Karlhugo Nordhorn: Ubersicht {iber die soziale
Sicherung in Deutschland. 6. Aufl,, Bonn 1967, S. 138.

13 Ludwig Preller: Praxis und Probleme der Sozialpolitik. Tiibingen und
Ziirich 1970, S. 481.

14 § 581 Abs. 1 Nr. 2 RVO.

15 Wolfgang Gitter: Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht, Tibingen
1969, S. 163.

18 Gitter, Abschnitt ,Das Prinzip abstrakter Schadensberechnung®, S. 159 ff.
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194 Einkommensminderungen treten heute in der Regel nicht mehr
in solcher Kontinuitit auf, wie die fein abgestuften Teilrenten glauben
machen, sondern in Spriingen, oft in Form der Alternative ,volle Be-
rufstitigkeit oder ,volle Pensionierung®. Daher sind die Teilrenten
der Unfallversicherung ,heute in der Mehrzahl der Fille weder Scha-
densersatzrente noch soziale Unterhaltsrente, sondern Versehrtenrente
fiir den Korperschaden“1?,

Das ist ein sozial sehr unbefriedigendes Ergebnis. Wenn némlich Per-
sonen mit einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit unter 50 % kaum
einen Einkommensverlust haben, dann steht praktisch die gesamte Ren-
te flir den Ausgleich des ,Immaterialschadens® zur Verfligung. Wenn
dagegen bei steigenden Prozentsidtzen der Minderung der Erwerbsfihig-
keit auch der effektive Einkommensverlust immer gréfier wird, nimmt
der Anteil der Rente, der den Einkommensverlust ausgleichen muf, im-
mer mehr zu und folglich der Teil, der Schmerzensgeldcharakter hat,
immer mehr ab. ,Je schwerer die Verletzung ist, desto geringer ist also
typischerweise der Prozentsatz der Rente, der fiir den Ausgleich der im-
materiellen Schiden zur Verfligung steht. Darin liegt aber eine umge-
kehrte und deshalb sinnwidrige Proportion ... Die gegenwirtig ge-
handhabte Schadensberechnung bei der Verletztenrente der Unfallver-
sicherung fiihrt daher weder zu einem anndherungsweise zutreffenden
Ausgleich des Erwerbsschadens allein noch zu einem sinnvollen Aus-
gleich des materiellen und zugleich des immateriellen Schadens!8.«

195 In der Kriegsopferversorgung, fiir die sogar ausdriicklich fest-
gelegt ist, daB beil Festsetzung der Minderung der Erwerbsfihigkeit
seelische Begleiterscheinungen und Schmerzen zu beriicksichtigen sind?,
gilt grundsétzlich das gleiche. Grundrenten, zu denen keine Ausgleich-
renten gezahlt werden, die also von leichter Verletzten oder von Emp-
fangern hoherer Einkommen bezogen werden, haben keine Einkom-
mensersatzfunktion, sondern wiederum Schmerzensgeldcharakter. Je
starker die effektive Erwerbskraft geschédigt ist und je geringer die
sonstigen Einkiinfte sind, desto mehr miissen die Grundrenten der Dek-
kung des Lebensunterhaltes dienen, desto weniger stehen sie also fiir
die Kompensation der Beschwerden und Beschwernisse, die Folgen der
Verletzung sind, zur Verfligung.

196 In den gegenwirtigen Systemen fiir Leistungen bei Minderun-
gen der Erwerbsfihigkeit gibt es also durchaus Renten, die funktionell
einen Schmerzensgeldcharakter haben, die

17 Gitter, S. 166.
18 QGitter, S. 168.
18 § 30 Abs. 1 Satz 1 BVG.
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— teilweise als solche, ndmlich als Entschidigung fiir nicht auszuglei-
chende Schmerzen, Beschwerden und Behinderungen,

— teilweise als Kostenersatz fiir Aufwendungen, die der Uberwindung
von Folgen der Behinderung dienen,

— teilweise als Belohnung fiir die besonderen Anstrengungen, die da-
mit verbunden sind, trotz der Behinderung ein Arbeitseinkommen
zu erzielen,

— und teilweise als Ersatz eines Einkommensverlustes, der effektiv gar
nicht eingetreten ist, begriindet werden.

Weil diese Renten nicht offen als Schmerzensgeld ausgewiesen, son-
dern stets mit einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit begriindet wer-
den, weil sie folglich Schmerzensgeldcharakter nur dann haben, wenn
kein Verdienstausfall eingetreten ist, weil sie diesen Charakter aber zu-
nehmend verlieren, je mehr sie einen effektiven Verdienstausfall dek-~
ken miissen, entsteht immer jene vorhin erwihnte umgekehrte und
deshalb sinnwidrige Proportionalitit zwischen Leidenszustinden und
Zuwendungen.

197 Ein vereinheitlichtes System von Leistungen bei Minderungen
der Erwerbsfihigkeit sollte einen Ausgleich fiir Integritdtsverluste der
Person nicht vollig ausschlieBen, aber eine direkte und deshalb sinn-
volle Proportionalitdt zwischen Leidenszustinden und Zuwendungen
herstellen. ,,Der immaterielle Schadensausgleich durch eine Versehrten-
rente, die auch als Integrititsrente bezeichnet werden kénnte“??, sollte
allerdings keine Regelleistung sein, die zu jeder Rente wegen Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit hinzuirite. Bei voll auszuheilenden oder
leichteren Verletzungen, auch bei Dauerfolgen, die nach einer Anpas-
sungs- und Gewdohnungszeit nicht mehr als besonders einschneidend
empfunden werden, sollte auf solche schmerzensgeldihnlichen Integri-
tatsrenten vollig verzichtet werden.

Wer aber — etwa durch den Verlust lebenswichtiger Organfunktio-
nen — dauernd in seiner physischen Integritét beeintrichtigt ist, wer
blind geworden ist oder geldhmt, wer sein Gehor verloren hat, wer le-
benslang entstellt oder von Schmerzen heimgesucht ist, der ist in seiner
Lebensgestaltung so entscheidend beeintrichtigt und um so wesentliche
Aspekte eines humanen Daseins verkiirzt, daB es unbillig wire, ihm
nur den Ertrag der eingebiiliten Arbeitskraft zu ersetzen. Denn die Min-
derung der Lebensmoglichkeiten, die Reduzierung der Selbstentfaltung
durch besonders schwerwiegende Behinderungen und anhaltende Lei-
denszustinde wiegt flir den Verletzten oft schwerer als der erlittene
materielle Verlust.

20 Gitter, S. 197.
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Deshalb sollten bei auBergewshnlich schwerwiegenden und belasten-
den Dauerfolgen — aber auch nur dann — schmerzensgeldihnliche
Integritétsrenten vorgesehen werden.

198 Uber die Hohe solcher Integritdtsrenten kann nur diskretionir
entschieden werden. Bei immateriellen Schiden ist eine ,richtige“ Be-
wertung grundsitziich unmdéglich. Es kdme allerdings darauf an, eine
Regelung zu finden, die im interpersonalen Vergleich als gerecht emp-
funden wird. Das wird nur méglich sein, wenn man — zumindest als
Beispiele — bestimmte Arten der Behinderung typisiert und ihnen in
einer Art von Schmerzensgeldtabelle bestimmte Betridge zuordnet. Da-
her wird eine Regelung empifohlen, die sich an dem Muster der
Schwerstbeschidigtenzulage nach § 31 Abs. 5 BVG orientiert.

199 Integritdtsrenten wiren, soweit die Voraussetzungen unverin-
dert geblieben sind, auch zusétzlich zur Altersrente weiter zu zahlen.

200 Die Einfihrung einer gesonderten Integritdtsrente brichte eine
klare Trennung der Funktion des Ausgleichs immaterieller Schiden
von der des Ersatzes wirtschaftlicher Verluste. Damit wiirde ein gewis-
ser Entscheidungszwang ausgeiibt. Bisher zum Teil unbewufite, zum
Teil verschwiegene, zum Teil vielleicht sogar bewufit verschleierte Ziel-
setzungen und Werturteile miiiten offengelegt werden. Der Ausgleich
fiir EinbuBen an personaler Integritdt miifite entweder explizit legiti-
miert oder explizit eliminiert werden. Es fiele schwer, ihn weiterhin
den weniger Geschidigten unter den Kriegsopfern und Unfallverletz-
ten vorzubehalten und alle anderen Gruppen, auch sehr viel schwerer
geschidigte Kriegsopfer und Unfallverletzte, davon auszuschlieBen.

Andererseits béte sich eine Integritidtsrente aber auch gerade als In-
strument an, mit dem Leistungsdifferenzierungen nach der Schadens-
entstehung, auf die man absolut nicht verzichten zu kénnen glaubt, eini-
germafen sachgerecht bewirkt werden konnten. Wenn man die Opfer
des Krieges und der Arbeit durch einen ,Ehrensold” oder eine sonstige
Gratifikation besonders auszeichnen will, so konnte man fiir derartige
Gruppen Sondertaxen fiir die Bewertung ihrer Leiden schaffen, die so-~
wohl hohere Entschidigungssiitze als auch eine bereits bei geringeren
Graden der Versehrtheit einsetzende Entschidigung vorsehen konnten.
Beabsichtigte Begilinstigungen und Benachteiligungen wiirden dann
aber offen als solche ausgewiesen und begriindet werden miissen.

3.3.4. Abfindungen

201 Der Schmerzensgeldcharakter vieler Grundrenten aus der
Kriegsopferversorgung und vieler Teilrenten aus der Unfallversiche-~
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rung entsteht, wie dargelegt, dadurch, daB aufgrund einer Verletzung
eine Minderung der Erwerbsfihigkeit angenommen und entschidigt
wird, die Minderung der Erwerbsfihigkeit aber nicht oder nicht in der
angenommenen Hohe eingetreten ist, so daf} die gezahlte Entschidigung
tatséchlich fiir den Ausgleich nichtwirtschaftlicher Nachteile zur Verfii-
gung steht. Wenn man eine Vereinheitlichung und eine Gleichbehand-
lung anstrebt und deshalb die Renten mit Einkommensersatzfunktion
nach dem tatsichlichen Einkommensverlust und die Renten mit
Schmerzensgeldfunktion nach dem Grad der anhaltenden Schmerzen
und Behinderungen bemessen will, so wiirden alle Renten bei kleine-
ren Verletzungen, die keinen oder keinen erheblichen Verdienstausfall
zur Folge haben, entfallen. Die Verletzung bleibt aber, auch wenn sie
keinen Verdienstausfall zur Folge hat. Es fragt sich daher, ob man leich-
tere Verletzungen nicht doch als solche entschidigen sollte oder miifite.

202 Grundsétzlich kann es nicht Aufgabe eines sozialen Sicherungs-
systems sein, bei jeder Beeintrichtigung des Wohlbefindens einen Aus-
gleich durch mehr materielle Geniisse zu ermdglichen. Es gibt weder
eine soziale Begriindung noch eine sinnvolle technische Moglichkeit fiir
die Errichtung einer Sozialversicherung gegen schwere personliche
Schicksale. Es ist die allgemein akzeptierte Funktion der sozialen Siche-
rung, Einkommensersatz — auch iiber einen Minimalstandard hin-
aus — zu gewihrleisten und die Finanzierung bestimmter, genau defi-
nierter auBlerordentlicher Aufwendungen zu libernehmen oder zu er-
leichtern. Die vorgeschlagene Integrititsrente liegt schon an der Grenze
einer solchen Funktion. Deshalb miilte sie auf besonders schwere und
anhaltende Leiden und Gebrechen beschrinkt bleiben, bei denen jede
Moglichkeit der Lebenserleichterung und Lebensbewéltigung geboten
werden soll, ohne genau zu untersuchen, ob es sich um Folgekosten der
Behinderung oder um eine Kompensation handelt. Ein allgemeines
Schmerzensgeld nach den Normen des Privatrechts sollte es deshalb bei
Sozialleistungen nicht geben.

203 Man wird hier aber vielleicht doch nicht ganz von der Ursache
abstrahieren diirfen. Ein Verletzter, der sich sein Unheil selbst zu-
schreibt oder es als schicksalhaft ansieht, wird es leichter ertragen kon-
nen und leichter damit fertig werden als ein anderer, der den Schul-
digen kennt und sich nicht ohne Recht fragt, wieso jemand ihn ,unge-
straft“, ohne ihm wenigstens materiell eine gewisse Genugtuung zu
verschaffen, schidigen diirfe. Die ,distributive Gerechtigkeit* (Josef
Esser) erfordert wahrscheinlich keinen Ausgleich fiir eine Verletzung,
aus der sich keine wirtschaftlichen Nachteile ergeben. Die ,kommuta-~
tive Gerechtigkeit” (Josef Esser) ist aber ohne einen solchen Ausgleich
wahrscheinlich nicht herzustellen.



3.3. Leistungsarten 113

Will man diesen Gefiihlen, diesem Gerechtigkeitsempfinden Rech-
nung tragen, miiite man iiber die vorgeschlagenen Integrititsrenten
hinausgehende Schmerzensgeldzahlungen zulassen, bei denen dann al-
lerdings auf den Grundsatz der Einheitlichkeit aller Leistungen ver-
zichtet und eine Differenzierung nach der Verursachung zugelassen
werden miifite. Wenn jemand an einem Schaden ,,schuld® ist, kann das
Rechtsempfinden einen Ausgleich fordern, wo das soziale Empfinden
ihn fiir ungerechtfertigt hilt.

204 Entschlief3t man sich zu solchen Leistungen, sollten sie aber auch
wie Schmerzensgelder und nicht als Dauerrenten konstruiert sein, d. h.
nicht dem Muster der Unfall-Teilrenten und der Kriegsopfer-Grund-
renten, sondern dem der Abfindung kleiner Dauerrenten nach § 604
RVO folgen.

Der Vorschlag — der hier nur als Eventualvorschlag unterbreitet
wird — wiirde darauf hinauslaufen, Verletzungen ohne wirtschaftliche
Dauerfolgen, die einem Verursacher zurechenbar sind, durch einmalige
Zahlungen, die klaren Schmerzensgeldcharakter haben, abzufinden.
Solche Abfindungen sollten allerdings niedriger sein als nach § 604
RVO, d.h. eindeutig unter dem Kapitalwert einer lebenslangen Rente
liegen. Andernfalls wiirde nur die Zahlungsform geindert, die Dispro~
portionalitdt der Leistungen bei leichten Verletzungen und bei schwe-
ren Verletzungen aber wieder eingefiithrt. Dem Rechtsempfinden wire
auch mit wesentlich niedrigeren Abfindungen Geniige zu tun, weil die
Geldillusion und die Minderschitzung zukiinftiger Bediirfnisse der ein~
maligen Zahlung einen héheren subjektiven Wert geben und weil auf
der anderen Seite bei kleinen Dauerrenten der subjektive Bezug des
Begiinstigten zu der Schadensursache sehr schnell verloren geht.

3.3.5. Kapitalisierung von Renten

205 Die Kapitalisierung von Renten, die dem Erwerb von Grund-
eigentum, Wohnungseigentum und &hnlichen Zwecken dient, ist nur
eine andere Zahlungsform. Sie kénnte auch in einem vereinheitlichten
System von Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit vorge~
sehen werden.

Es fragt sich allerdings, ob die Zweckbindung dieser Abfindung nicht
eine andere Festsetzung ihres Umfanges nahelegt. Es wird ja gewisser-~
maBen der Anteil der Rente, der ohne Eigentumserwerb langfristig fiir
Miet- oder Hypotheken-Tilgungs-Zahlungen hitte aufgewandt werden
miissen, kapitalisiert. Dem entspriache die Kapitalisierung von hoch~
stens einem Viertel der Rente fiir die gesamte Laufzeit besser als die

8 Schifer
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jetzt vorgesehene Kapitalisierung der halben Rente auf 10 Jahre?!. Da es
sich aber, wie gesagt, nur um Zahlungsmodalititen handelt, brauchen
Einzelheiten hier nicht erértert zu werden.

3.3.6. Beitriige zur Alterssicherung

206 ~ Das Risiko einer Minderung der Erwerbsfihigkeit ist von dem
Risiko, daB die Dauer der Versorgungsbediirftigkeit im Alter nicht in-
dividuell kalkulierbar ist, zu unterscheiden. Eine vorzeitige Minderung
der Erwerbsfihigkeit bedeutet wegen des Ausfalls oder der Minderung
der Erwerbseinkiinfte grundsitzlich, daB keine oder zumindest keine
ausreichenden Beitrige flir eine Alterssicherung aufgebracht werden
konnen. Der Schaden, der durch vorzeitige Minderung der Erwerbs-
fahigkeit eintritt, besteht also auch in diesem Ausfall von Finanzie-
rungsmitteln flir das Alterssicherungssystem. Andererseits ist die Ver-
sorgungsbediirftigkeit im Alter keine Schadensfolge einer vorzeitigen
Minderung der Erwerbsfihigkeit, sondern vielmehr auch dann gegeben,
wenn bis zum Pensionsalter eine volle Exrwerbstitigkeit ausgelibt wird.

Es wird daher in Reformmodellen fiir die Sicherung bei Invaliditit
oft vorgeschlagen, eine institutionelle und finanzielle Trennung gegen-
iiber der Alterssicherung vorzunehmen. Das wiirde bedeuten, daBl zu
der sozialen Sicherung bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit auch
die Zahlung von Beitridgen zur Sicherung der Versorgung im Alter ge-
horte und daB mit Erreichen der Altersgrenze die Renten, die den Ein-
kommensverlust durch eine Minderung der Erwerbsfihigkeit kompen-
sieren sollen, entfielen und durch normale Altersrenten ersetzt wiirden.

207 Ein vereinheitlichtes System von Leistungen bei Minderungen
der Erwerbsfahigkeit sollte solche Vorschlige aufgreifen. Es dient nicht
nur der klaren Kalkulierbarkeit zweier vollig unterschiedlicher Risi-
ken, wenn sie getrennt ausgewiesen werden. Auf die Trennung von In-
validitét- und Alterssicherung, sowohl in Bezug auf ihre Finanzierung
als auch in Bezug auf unterschiedliche Leistungsbemessungskriterien,
kénnte nur dann verzichtet werden, wenn sie lediglich zu einem Ver-
rechnungsverkehr zwischen verschiedenen Instituten fiihren wirde,
aber weder auf die HI6he der Renten noch auf die Aufbringung der Mit-
tel eine Auswirkung hétte. Das ist jedoch weder nach den geltenden
Regelungen noch nach den hier vorgeschlagenen der Fall.

208 Nach den gelienden Regelungen sind die Empfanger von Unfall-
und Kriegsopferrenten unzureichend versorgt. Sie erhalten zwar auch

2l Dieser Vorschlag geht davon aus, daf ein Viertel des Einkommens als
maximale Mietbelastung angesehen werden diirfte.
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nach Uberschreiten der Altersgrenze ihre Rente weiter. Man muf zum
Lebensunterhalt einer Familie aber auch die Vorsorge fiir den Todes-
fall des Ernahrers, also die Sicherstellung einer Hinterbliebenenver-
sorgung rechnen. Die Hinterbliebenen von Empfingern einer Unfall-
oder Kriegsopferrente erhalten jedoch nur dann Leistungen, wenn der
Tod eine Folge des Arbeitsunfalles oder der Kriegsheschidigung war,
nicht aber, wenn er eine Folge von Zustdnden und Ereignissen war, die
mit dem Arbeitsunfall oder der Kriegsbeschidigung in keinem kausalen
Zusammenhang stehen.

209 In ein anderes System der Hinterbliebenensicherung sind aber
wéhrend der Zeit der Minderung der Erwerbsfihigkeit keine oder zu-
mindest keine ausreichenden Beitrige eingezahlt worden, so dafl also
auch keine ausreichende Hinterbliebenensicherung aus einem anderen
System besteht. Zwar werden Zeiten einer unfallbedingten Arbeitsun-
fdahigkeit in der Rentenversicherung als Ausfallzeit angerechnet. Da-
durch kann aber kein Rentenanspruch entstehen, wenn nicht schon vor-
her die Wartezeit erfiillt war. Nur wenn bei Eintritt der Erwerbsunfi-
higkeit bereits die Wartezeit erfiillt war und der Geschidigte selbst
auch eine Erwerbsunfihigkeitsrente bezogen hat bzw. bezogen hitte,
wenn er den Arbeitsunfall tiberlebt hitte, haben die Hinterbliebenen
einen Rentenanspruch. Zeiten, in denen infolge eines Arbeitsunfalles
die Erwerbsfihigkeit lediglich gemindert war, aber noch eine Erwerbs-
tatigkeit ausgelibt worden ist, gehen nur mit dem geminderten Teil-
verdienst in die Rentenberechnung ein. Zeiten des Bezugs einer Kriegs-
opferrente werden in der Rentenversicherung iiberhaupt nicht bertick-
sichtigt, so daBl Hinterbliebene von Kriegsopfern unter Umstinden
keine Sicherung haben. Soweit Zeiten einer Minderung der Erwerbs-
fihigkeit bei der Rentenberechnung beriicksichtigt werden, entsteht
ein Finanzierungsdefizit zu Lasten der Beitragszahler der Rentenver-
sicherung, weil die fiir die Sicherung bei einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit zustindigen Institutionen, die Unfallversicherung und die
Kriegsopferversorgung, keine Beitriige an die Rentenversicherung ab-
geflihrt haben.

210 In dem vorliegenden Reformmodell wird zwar die Vereinheit-
lichung aller Leistungen bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit
ohne Riicksicht auf deren Ursache, aber zugleich auch die Beibehaltung
eines kausal differenzierenden Finanzierungssystems vorgeschlagen.
Daher kann auf den Ansatz von Beitrdgen zur Alters- und Hinterblie~
benensicherung zusitzlich zu jeder Rente wegen einer Minderung der
Erwerbsftihigkeit nicht verzichtet werden. Sonst wiirden die nach kau-
salen Kriterien Verantwortlichen nicht mit allen Kosten belastet, die
sie durch die Schidigung eines Erwerbstétigen verursacht haben.

g*
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211 In dem vorliegenden Reformmodell wird fiir die Renten wegen
Minderungen der Erwerbsfihigkeit eine andere Bemessung als fiir Al-
tersrenten vorgeschlagen. Deshalb kann nicht darauf verzichiet wer-
den, dem Erwerbsgeminderten zu Lasten der Sicherungsinstitute fiir
Minderungen der Erwerbsfihigkeit Beitrdge zur Alters- und Hinter-
bliebenensicherung auf seinem Anwartschaftskonto gutzubringen.

212 Im Vorgriff auf spitere Uberlegungen muB hier darauf hinge-
wiesen werden, da die unterschiedliche Bemessung von Invaliditits~
und von Altersrenten aus dem unterschiedlichen Charakter der Risiken
»Minderung der Exwerbsfihgikeit” und , Alter” begriindet wird.

Bei der Sicherung gegen eine Minderung der Erwerbsfihigkeit itber-
wiegt der Risikocharakter. Bei einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit
ist unsicher, ob sie eintritt und wann sie eintritt. Man kann sich nicht
durch planméfige Spartitigkeit dagegen sichern, sondern nur durch
eine echte Risikoversicherung. Deren Charakter entspricht es aber, den
effektiv entstandenen Schaden zu ersetzen, der bei einer Minderung
der Erwerbsfihigkeit in dem Einkommen besteht, das wahrend des zu-
kiinftigen Erwerbslebens ohne Minderung der Erwerbsfihigkeit hétte
erzielt werden kénnen. Deshalb wird bei den Renten wegen Minderung
der Erwerbsfihigkeit in dem hier unterbreiteten Vorschlag nicht auf
den Gesamtdurchschnitt vergangener Einkommen abgestellt, sondern
auf die Téatigkeit unmittelbar vor Eintritt der Minderung der Erwerbs-
fahigkeit und auf den daraus als wahrscheinlich abzuleitenden Einkom-~
mensverlust in der Zukunfit.

Bei der Alterssicherung iiberwiegt demgegeniiber der Spareffekt.
Der Zeitpunkt, zu dem die Altersgrenze erreicht wird, ist bekannt. Man
weif, daBl man ein volles Arbeitsleben zur Verfiigung hat, um eine Al-
tersversorgung aufzubauen. Der Risikoanteil bei der Alterssicherung
beschrinkt sich auf die UngewiBheit, fiir welche Zeit die aufgebaute
Alterssicherung reichen mufl. Daher ist es bei den Altersrenten ge-
rechtfertigt, von der Gesamtsumme aller wihrend der gesamten Ver-
sicherungszeit gezahlten Beitrige auszugehen. Daher — nicht nur we-
gen der thematischen Begrenzung dieser Untersuchung — wird auch
keine Anderung des geltenden Rechnungsmodus fiir Altersrenten vor-
geschlagen.

213 Es kommt hinzu, dall eine Minderung der Erwerbsfdhigkeit nicht
Erwerbsunfihigkeit bedeuten mufB. Die verminderte Erwerbstitigkeit
wird mit Erreichen des Pensionsalters aber ebenso eingestellt wie eine
volle Erwerbstitigkeit. Dann muB sich die Altersrente nach der Summe
der noch erzielten und der wegen der Minderung der Erwerbsfihigkeit
nicht mehr erzielten Einkiinfte berechnen. Daher miissen fiir den Teil,
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der durch eine Rente wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit ersetzt
war, zusdtzliche Beitrdge zur Alferssicherung geleistet werden.

214 Beitrige zur Alferssicherung miissen aus all diesen Griinden als
besondere Leistungsart bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit vor-
gesehen werden. Sie haben die Funktion,

-— potentielle Schadensverursacher risikodquivalent zu belasten und

— von einer Minderung der Erwerbsfidhigkeit Betroffene einkommens-
dquivalent fiir das Alter zu sichern.

Diese Beitrdge miissen — wie die Rente — nach dem Einkommen be-
messen werden, das ohne Minderung der Erwerbsfidhigkeit erzielt wor-
den wire.

3.3.7 Beitrige zur Krankenversicherung

215 Die normale Sicherung im Krankheitsfall muB8 auch nach Ein-
tritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit aufrechterhalten bleiben.
Es miissen also auch nach Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihig-
keit Krankenversicherungsbeifriige gezahlt werden. Die Beitrige Er-
werbsgeminderter zur gesetzlichen Krankenversicherung sollten wie
bei allen anderen Versicherten als gleichbleibender Prozentsatz ihres
Einkommens festgesetzt sein. Bei teilweise noch Erwerbstitigen wire
dieser Prozentsatz sowohl auf das Erwerbseinkommen als auch auf die
Rente anzuwenden. Das entspricht den derzeit geltenden Regelungen.

Fir Mitglieder einer privaten Krankenversicherung ermiBigt sich
der Beitrag nach Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht.
Bs erscheint daher angemessen, daf3 ihnen neben der Rente als beson-
dere Leistungsart ein Anteil an den Kosten ihrer Krankenversicherung
gewdhrt wird. Auch das entspricht den geltenden Regelungen.

3.4. Leistungsfall

3.4.1. Der Grad der Minderung der Erwerbsfihigkeit

216 Der Leistungsfall wire — in einer ganz allgemeinen Formulie-
rung — eine Verletzung oder Krankheit, die infolge Verminderung der
Arbeitsfihigkeit zu einer erheblichen Beeintrichtigung des (Familien-)
Unterhalts fiihrt. Eine Vereinheitlichung der Sicherungssysteme gegen
eine Minderung der Erwerbsfidhigkeit miiBte sich nicht zuletzt auch
auf die Formeln beziehen, wann eine dadurch bedingte erhebliche
Schmilerung des Unterhalts anerkannt werden mus8.
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217 Die derzeit praktizierten Systeme haben dafiir sehr verschie-
dene Regeln:

— In der Unfallversicherung gibt es eine MdE von 20 - 100 %
— In der Kriegsopferversorgung gibt es eine MdE von 25 - 100 /o

— In der Rentenversicherung gibt es (in dem Begriff der Berufsunfi-
higkeit) eine Minderung der Erwerbsfihigkeit von 50 %o und (in dem
Begriff der Erwerbsunfihigkeit) eine Minderung der Erwerbsfihig-
keit von 100 %

— In der Beamtenversorgung gibt es (in dem Begriff der Dienstunfi-
higkeit) nur eine Minderung der Erwerbsfidhigkeit von 100 %o.

Ein vereinheitlichtes System sollte einen Kompromifl zwischen den —
unrealistischen — kontinuierlichen Abstufungen der Minderung der
Erwerbsfiahigkeit, wie sie heute in der Unfallversicherung und in der
Kriegsopferversorgung gelten, und den — ebenfalls nicht ganz reali-
stischen, aber doch realitdtsniheren — scharf getrennten zwei Stufen
der Minderung der Erwerbsféhigkeit, die derzeit von den Rentenver-
sicherungen praktiziert werden, finden. Das Problem besteht jedoch
weniger darin, welche Abstufungen noch vorhandener Erwerbsfihig-
keit vorgesehen und beriicksichtigt werden sollen, sondern vor allem
in der oft allzu groBen Diskrepanz zwischen der amtlich bestétigten
und der im Erwerbsleben tatsichlich zu beobachtenden Minderung der
Erwerbsfghigkeit.

218 Das Beamtenrecht beriicksichtigt nur das Amt, das ein Beamter
vor der Beschadigung innehatte. Wenn ein Beamter seine Dienstpflich-
ten in diesem Amt nicht mehr erfiillen kann, ist er dienstunfghig?!.

Alle anderen Systeme, die Abstufungen kennen, gehen zunichst da-
von aus, inwieweit liberhaupt noch irgendeine Erwerbstéitigkeit aus-
gelibt werden kann. Die juristische Formel dafiir ist, daf die Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit nach der Beeintrédchtigung im allgemeinen
Erwerbsleben zu beurteilen sei. Ist eine absolute Unfihigkeit, einer Er-
werbstétigkeit nachzugehen, nicht gegeben, werden bei der differen-
zierteren Beurteilung der verbliebenen Erwerbskraft neben der allge-
meinen Arbeitsfihigkeit in einem beliebigen Beruf auch Einbuflen be-
riicksichtigt, die sich durch Entwertung der Ausbildung und der erwor-
benen beruflichen Kenntnisse und Fahigkeiten bei einem Berufswech-
sel ergeben bzw. ergeben wiirden.

219 Die noch verbliebene Erwerbsfihigkeit, die den Grad einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit im Rechtssinne bestimmt, setzt sich

1§42 Abs. 1 BBG. Vgl. auch Gutachten der ,, Treuarbeit“, Bundestagsdruck-
sache 7/6569, Tz. 39.
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also immer zusammen aus der Fihigkeit, iiberhaupt noch irgend etwas
zu arbeiten, der Fihigkeit, den spezifischen Anforderungen bestimmter
Berufe gerecht zu werden, und der Fihigkeit?, sich auf einen anderen
Beruf umzustellen und erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten in dem
neuen Beruf zu verwerten. Die Schwierigkeit, eine geminderte Er-
werbsfihigkeit genau zu bestimmen, liegt weniger darin, da alle die-
se drei Fihigkeiten individuelle Eigenschaften sind, die folglich nur
durch individuelle Untersuchung festgestellt werden kénnen, sondern
vor allem darin, daB sie sich tiberhaupt nicht objektiv feststellen lassen.

Diese Schwierigkeit 148t sich auch nicht durch eine medizinische
Scheinobjektivitit, die die Juristen abstrakte Schadensbemessung nen-
nen, beseitigen. Sie bleibt mit der Festlegung, wann der Versicherungs-
fall einer Minderung der Erwerbsfihigkeit gegeben ist, untrennbar
verbunden; aber sie 148t sich doch verringern, wenn man einige zusétz-
liche Beurteilungsregeln einfiihrt. :

220 Minderungen der Erwerbsfdhigkeit konnten durch zwei Krite-
rien relativ klar definiert werden:

1. Durch den physischen bzw. psychischen Zustand des Behinderten,
also sozusagen durch einen medizinischen Befund, der die Beein-
trichtigung der Arbeitsfihigkeit aus dem Gesundheitszustand ablei-
tet und als eine Art physischer Arbeitsproduktivitit miBt.

2. Durch die faktische Verminderung des Erwerbseinkommens, das
vor Eintritt der Minderung der Erwerbsféhigkeit erzielt worden ist,
also durch einen sozial-Okonomischen Befund, der die Minderung
der Erwerbsfihigkeit sowohl aus der wirtschaftlichen Verwertbar-
keit der Arbeitskraft als auch aus der Berufskrarriere des Behin-
derten ableitet und in Geldgréen mifit.

221 Das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik ist grundsétzlich
darauf ausgerichtet, Einkommen zu ersetzen, die nicht mehr durch Ar-
beitsleistungen erzielt werden kénnen. Insofern wire die zweite Alter-
native fiir die Definition einer Minderung der Erwerbsfihigkeit das
Verfahren, das den dominanten Intentionen des derzeitigen Siche-
rungssystems am besten entspriiche. Die Minderung der Erwerbsfihig-
keit wire dann der Prozentsatz, um den das Erwerbseinkommen ge-
mindert ist. Sie wére also durch einen einzigen eindeutigen empiri-
schen Befund definiert.

222 Eine solche sehr einfache und zunichst auch sehr plausibel er-
scheinende Lé&sung mufl jedoch schon deshalb ausscheiden, weil es fiir
Schwankungen des individuellen Erwerbseinkommens noch andere

2 Juristisch gesprochen der Zumutbarkeit.
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Grinde als eine Minderung der Erwerbsfihigkeit gibt. Invaliditats-
renten sollen nur jene Minderungen der Erwerbseinkommen ausglei-
chen, die Folge einer geminderten Erwerbsfihigkeit sind. Empirisch
festgestellte Einkommensminderungen miiten daher zun&chst immer
analytisch in einen durch gesundheitliche Schidigungen bedingten und
einen davon unabhingigen Teil zerlegt werden. Denn Invaliditétsren-
ten konnen nicht den Sinn haben, Erwerbsgeminderten eine Garantie
gegen Einkommensschwankungen zu geben, die im Erwerbsleben nor-
mal] sind und von denen auch voll Erwerbsfihige betroffen werden.

Dariiber hinaus muB beriicksichtigt werden, daBl das Einkommen, das
ein Erwerbsgeminderter erzielt, nicht nur von dem Grad seiner Behin~
derung, sondern — ganz dhnlich wie bei unbeschrinkt Erwerbsfihigen
— auch von seiner individuellen Arbeitsmotivation, von seiner inneren
Einstellung zu einer beruflichen Titigkeit, von seinen Bemiihungen, die
Folgen seiner Beschddigung zu iberwinden, und von seiner Bereitschaft
und Fihigkeit, Erschwernisse infolge seiner Behinderung auf sich zu
nehmen oder durch vermehrte Anstrengungen zu kompensieren, ab-
hingt. Wiirde der Grad der Behinderung ausschlieBlich nach der Min~
derung des Einkommens bemessen, kénnte auch bei leichten Dauer-
schiden durch Aufgabe jeder Erwerbstitigkeit die Einstufung als voll
Erwerbsunfihiger erreicht werden. Eine solche Versuchung wére si~
cher nicht gering, wenn — was fiir schwer Behinderte erstrebenswert
ist — die Renten bei Invaliditiit relativ groBziigig bemessen werden. Die
Hohe des Erwerbseinkommens ist zumindest dann, wenn nicht eindeu-~
tig eine véllige Arbeitsunfihigkeit gegeben ist, zu sehr von willkiirli~
chen Verhaltensweisen abhiingig und daher zu beliebig und zu stark
beeinfluBSbar, als daf§ sie allein den Leistungsfall und den Grad einer
Minderung der Erwerbsfdhigkeit definieren konnte.

223 Gegeniiber solcher Manipulierbarkeit scheint die erste der in
der Textziffer 220 genannten Definitionen einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit besser objektivierbar zu sein. Inwieweit ein Behinder-
ter noch arbeitsfihig ist, 14Bt sich zwar nicht so eindeutig feststellen
wie die Hohe seines Einkommens, weil es keine numerische MeBskala
fiir physische Arbeitsfihigkeit gibt. Physische Arbeitsfihigkeit kann,
nicht zuletzt im interpersonalen Vergleich, nicht exakt beziffert wer-
den. Sie ist jedoch, im Gegensatz zu der Einkommenshéhe, nicht von
der Verhaltensweise des Betroffenen abhingig und kann von ihm
nicht willkiirlich verédndert werden.

224 Die Feststellung des Grades einer Minderung der Erwerbsfahig~
keit basiert daher heute weitgehend auf medizinischen Befunden. Sie
stellt ,das Ergebnis des Bemiihens dar, das AusmaB korperlicher oder



3.4. Leistungsfall 121

geistiger Versehrtheit einschlieBlich damit verbundener Beschwerden,
Unbequemlichkeiten und psychischer Belastungen in Prozentzahlen
auszudriicken“3,

Es kann hier unerésrtert bleiben, wie erfolgreich dieses Bemiihen ist,
inwieweit die als MJdE ausgewiesenen Prozentzahlen die physische Ar-
beitsfidhigkeit und Belastbarkeit oder die besonderen Anstrengungen
und Schmerzen bei der Verrichtung bestimmter Arbeiten auch nur eini-
germallen angemessen auszudriicken vermégen. Selbst wenn das der
Fall wire, bliebe der entscheidende Einwand bestehen, dafl physische
Arbeitsfihigkeit nicht mit Erwerbsfihigkeit identisch ist, weil der Ar-
beitsmarkt nur mehr oder weniger standardisierte Beschiftigungen an-
bietet, nicht aber kontinuierliche Erwerbsméglichkeiten fiir jeden Grad
der Rest-Arbeitsfihigkeit in jedem Beruf. Weder die Arbeitszeit noch
die Arbeitsintensitét lassen sich individuell nach dem Grad der ver-
bliebenen Arbeitsfihigkeit aushandeln.

Der Ubergang von voller Arbeitsfihigkeit zu voélliger Arbeitsunfi-
higkeit ist zwar gleitend, nicht aber — wie Albers meint! — der Uber-
gang von der Erwerbsfihigkeit zur Erwerbsunfihigkeit. Die Moglich-
keiten, trotz Behinderung eine Erwerbstitigkeit auszuiiben, verindern
sich vielmehr sprunghaft, weil nicht Arbeitsplitze an individuelle Ar-
beitsfihigkeiten angepal3t werden, sondern nur bestimmte, reduzierte
Typen von Beschiftigungsverhiltnissen verfiigbar sind, die je nach der
verbliebenen Arbeitsfdhigkeit noch tibernommen werden kénnen.

225 Die effektiven Minderungen der Erwerbsfihigkeit im realen
Erwerbsleben lassen sich vielleicht durch die folgende beispielhafte
Typologie von Beschiftigungsverhiltnissen, die trotz Behinderung
wahrgenommen werden kénnen, beschreiben:

1. Volle Weiterfiihrung des bisher ausgeiibten Berufs ohne Einkom-
mensminderung.

2. Volle Weiterfithrung des bisher ausgeiibten Berufs bei Wegfall von
Erschwernis-, Leistungs- und Uberstundenzuschligen.

3. Weiterfithrung des bisher ausgeiibten Berufs in einer anderen, et-
was weniger beanspruchenden Stelle.

4. Volle Ausiibung eines &hnlichen Berufs nach Umsetzung in eine
andere Position.

5. Volle Auslibung eines anderen Berufs nach Umschulung.

3 Wolfgang Gitter: Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht. Tiibingen
1969, S. 163. )

4 Willi Albers: Moglichkeiten einer stiirker final orientierten Sozialpolitik,
Gottingen 1976, S. 75.
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6. Ubergang zu Teilzeitarbeit im bisher ausgetibten Beruf.

7. Ubergang zu Teilzeitarbeit nach Umsetzung auf eine andere Posi-
tion.

8. Ubergang zu Teilzeitarbeit nach Umschulung.
9. RegelmifBige, aber nur noch geringfiigige Erwerbstitigkeit.
10. Ubernahme gelegentlicher Aushilfstitigkeiten.

226 Etwas anders sehen die Méglichkeiten fiir die Erwerbstétigkeit
behinderter Selbstindiger aus. Einerseits konnen viele Selbsténdige,
insbesondere freie Berufe, ihre Arbeitszeit und Arbeitsintensitdt kon-
tinuierlich variieren; andererseits ist der Wechsel in einen anderen Be-
ruf, d. h. der Aufbau einer neuen selbstindigen Existenz bei einer Be-
hinderung, die die weitere Ausiibung des bisherigen Berufes nicht mehr
zuliBt, in der Regel unmoglich. Beim Ubergang von einer selbstindigen
zu einer abhingigen Erwerbstétigkeit stellen sich die gleichen Probleme,
wie sie fiir die Feststellung der Erwerbsminderung von Arbeitnehmern
beschrieben wurden.

227 Die Minderung der Erwerbsfihigkeit kann also weder allein
nach dem tatsédchlichen Erwerbseinkommen noch allein nach der — zu-
dem nicht genau bestimmbaren — Arbeitsfihigkeit bemessen werden.
Im einen Fall bliebe die Abhingigkeit von mehr oder weniger beliebi-
gen individuellen Verhaltensweisen, im anderen Fall die Abhingigkeit
von standardisierten Arbeitsbedingungen im realen Erwerbsleben un-
beriticksichtigt. Eine sinnvolle und problemadiguate Bemessung einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit miiite die beiden Kriterien kombinie-
ren. Sie miiBte ausgehen von der Arbeitsfihigkeit, die sich aus dem me-
dizinischen Befund herleitet, diirfte diese aber nicht mit der Erwerbs-
fihigkeit gleichsetzen, sondern miifite ihre wirtschaftliche Verwerthar-
keit unter den Bedingungen des gegebenen Arbeitsmarktes ebenso
berticksichtigen wie die Minderungen der Verdienstchancen, die sich bei
einem Berufswechsel ergeben kénnen.

Formelhaft zusammengefaBft kénnte man sagen, daB eine Minderung
der Erwerbsfihigkeit sich aus der Differenz zwischen dem Einkom-
men, das ohne Behinderung hiitte erzielt werden kénnen, und dem Ein-
kommen, das nach Durchfithrung aller méglichen Rehabilitationsmali-
nahmen in real vorhandenen Erwerbspositionen erzielt werden kann,
ergibt.

228 Die Probleme der Feststellung einer Minderung der Erwerbs-
fihigkeit werden mit einer solchen Umschreibung nicht einfacher und
schon gar nicht gelést. Da sie sich nicht eindeutig l16sen lassen, soll die
Praxis der #rztlichen Begutachtung hier nicht niher untersucht wer-
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den. Fir den Begriff ,Minderung der Erwerbsfihigkeit” und damit fiir
die Definition des Leistungsfalles in einem.vereinheitlichten Invalidi-
titsrentensystem kommt es darauf an, dal Minderung der Erwerbs-
fahigkeit weder mit Minderung der Arbeitsfdhigkeit noch mit Minde-
rung des Erwerbseinkommens gleichgesetzt werden darf. Weder das
fiktive Kontinuum von Graden der Erwerbsminderung der Unfallver-
sicherung, das véllig von den effektiv erzielten Einkommen abstrahiert,
noch das , Alles-oder-Nichts-Prinzip“ der Rentenversicherung und der
Beamtenversorgung, das von den abgestuften Graden der Verdienst-
kraft abstrahiert, vermag die Minderung von Verdienstchancen der so-
zialen Wirklichkeit entsprechend zu erfassen.

229 Dazu einige Beispiele:

1. Die MdJE eines Unfallverletzten ist mit 30 % anerkannt. Er hat seine bis-
herige Arbeitsstelle behalten, und er verdient das Gleiche wie vor dem
Unfall. Er erhilt zu seinem ungeschmaéilerten Lohn ein (steuerfreies) Zu-
satzeinkommen in Héhe von 20 % des vollen Arbeitslohnes.

2. Ein Unfallverletzter ist so schwer behindert, dafl er keine Arbeitsstelle
mehr findet. Seine MdE ist mit 70 % anerkannt, da er physisch noch im-
stande wire, leichtere Arbeiten auszufithren, die ihm, wenn er sie finde,
309/ des vollen Arbeitslohnes einbrichten, Er erhilt eine um 30 % gerin-
gere Rente als ein Kollege in der gleichen Situation, der als erwerbs-
unfihig anerkannt ist.

3. Ein Arbeiter, der mit 15 Jahren versicherungspflichtig geworden ist,
wiirde im Falle der Erwerbsunfihigkeit 6090 seines durchschnittlichen
Einkommens als (steuerfreie) Rente erhalten. Da er schon in jungen Jah-
ren sehr gut verdient hat und sein Lohn daher waihrend seines bisherigen
Erwerbslebens annihernd konstant war, wiirde die Rente auch 60 % sei-
nes zuletzt vor der Behinderung verdienten Lohnes ausmachen. Infolge
seiner Behinderung verdient er noch 55% seines fritheren Lohnes, ist
also noch nicht berufsunfihig und erhélt infolgedessen iiberhaupt keine
Rente. Nach den Abziigen von seinem Lohn verbleiben ihm nur etwa
zwei Drittel dessen, was er als Vollinvalider erhalten wiirde.

3.4.2. Anrechnung von Erwerbseinkiinften

230 In einem vereinheitlichten Leistungssystem sollte die Fihigkeit,
durch eine Erwerbstitigkeit Einkiinfte zu erzielen, realistischer, d.h.
mehr nach den Bedingungen des realen Arbeitsmarktes eingeschiitzt
werden als in den bestehenden Systemen. Dartiber hinaus miite die
einmal anerkannte und festgesetzte Minderung der Erwerbsfihigkeit
revidierbar sein, wenn sie mit der effektiven Minderung des Erwerbs-
einkommens in offensichtlichem Widerspruch steht. Der Verwaltungs-
akt der Anerkennung eines bestehenden Grades der Minderung der
Erwerbsfihigkeit diirfte sich nicht gegen die Realitit auf Dauer durch-
setzen, sondern miiBte sich von ihr korrigieren lassen. Das wiirde am



124 3. Vorschldge zur Neuregelung

besten und technisch am einfachsten dadurch erreicht, da die Rente
um einen bestimmten Prozentsatz der Erwerbseinkiinfte gekiirzt wird.
Solche elastisch gehaltenen Anrechnungsbestimmungen wiirden auch
die Problematik der Festsetzung eines bestimmten Grades der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit wesentlich entschirfen, weil eine falsche
Einschidtzung der noch verbliebenen Erwerbsfihigkeit mehr oder we-~
niger automatisch korrigiert und kompensiert wiirde.

231 Die Anrechnung von Erwerbseinkiinften lieBe sich durch zwei
verschiedene Verfahren bewerkstelligen, die aber grundséitzlich zu dem
gleichen Ergebnis fiihren. Wenn, wie heute, die geminderte Erwerbs-
fahigkeit in bestimmten Prozentsitzen der vollen festgesetzt wird,
miifite dieser Grad der Minderung der Erwerbsfihigkeit regelmifig,
wenn auch nicht unbedingt laufend, aufgrund der erzielten Erwerbs-
einkiinfte lberpriifft werden. Man konnte sich aber auch darauf be-
schrinken, eine vorliegende Erwerbsminderung als solche festzustel-
len, ohne ihren genauen Grad zu bestimmen, und die jeweilige Renten-
héhe durch laufende Anrechnung der Erwerbseinkiinfte variieren. Das
zweite Verfahren wire etwas anfélliger gegeniiber nicht voll kontrol-
lierbaren Verhaltensweisen der Behinderten im Erwerbsleben. Bei bei-
den Verfahren wire eine Kontrolle der Erwerbseinkiinfte dadurch ge-
geben, daB sie bei dem gleichen Versicherungstriger, der die Invalidi-
tiatsrenten zahlt, beitragspflichtig sind.

232 Es wird hier also dem Vorschlag und der Begriindung gefolgt,
die Albers fiir eine einheitliche Invaliditdtssicherung unter Wegfall des
Kausalprinzips vorgelegt hat®. Er hat zu Recht darauf hingewiesen, daB
bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit, anders als im Alter, die
Einkommenssicherung nicht unabhingig von eventuell vorhandenen
anderen Einkiinften sein kann. Im Alfer mutet die Gesellschaft ihren
Mitgliedern die Sicherung der Existenz durch eigene Erwerbstitigkeit
nicht mehr zu. Bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit mutet sie sie
ihnen nur insoweit nicht mehr zu, als die Erwerbsfihigkeit gemindert
ist. Diese Feststellung aber ist objektiv unmdglich, und die Arzte, die
sie heute zu treffen haben, sind dadurch weitgehend tiberfordert.

Deshalb sollite Erwerbsgeminderten kein unabdingbarer Rentenan-
spruch unabhingig von ihrer tatsichlichen Erwerbstitigkeit und ihrem
tatséchlichen Einkommen eingerdumt werden, sondern die Hohe des
Anspruchs von der verbliebenen Erwerbsfihigkeit abhingig sein, die
sich in den erzielten Einkiinften niederschligt.

5 Willi Albers: Moglichkeiten einer starker final orientlerten Sozialpolitik.
Gdottingen 1976, S. 71 £, und 74 f.
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233 Eine solche Regelung wiirde einerseits die Folgen unzulénglicher
drztlicher Entscheidungen bei der Feststellung der Minderung der Er-
werbsfihigkeit mildern und eine ausreichende Sicherung auch dann ge-
wihrleisten, wenn objektiv oder subjektiv, voriibergehend oder dau-
ernd nur eine geringere Erwerbstitigkeit mdglich ist, als bei Festset-
zung der Minderung der Erwerbsfdhigkeit angenommen worden war,
andererseits wiirde sie die Folgen einer zu grofiziigigen Feststellung,
dal3 eigene Erwerbstitigkeit nicht mehr zumutbar sei, ebenfalls mil-
dern und das Interesse der Behinderten wachhalten, ihre Existenz im
Rahmen des Moglichen durch eigene Arbeit zu sichern. Deshalb sollten
die Kiirzungs- bzw. Anrechnungsvorschriften so ausgestaltef werden,
daB sie keine Anti-incentive-Wirkung auf die Erwerbstitigkeit der Be-
hinderten haben. Die Renten diirften also nicht in dem MaBe gekiirzt
werden, wie sich das Arbeitseinkommen erh6ht. Denn fiir die Einglie-
derung der Behinderten in die Gesellschaft ist ihre Selbstindigkeit, die
sie oft vor allem in einer Arbeitsleistung finden kénnen, Voraussetzung.
Sollten sich dabei im Grenzfall Gesamteinkiinfte ergeben, die hoher als
das normale Arbeitseinkommen sind, wire dies eher hinzunehmen als
eine Beeintrichtigung des Willens, sich trotz erschwerter Bedingungen
die Existenz selbst zu sichern,

Dem Vorschlag von Albers, die Rente nie ganz wegfallen zu lassen,
sondern auch bei vollem Arbeitseinkommen noch eine Mindestrente von
10 - 15 v. H. des Arbeitseinkommens vor der Schidigung zu zahlen, wird
allerdings nicht gefolgt.

Eine solche Garantie einer ,Grundrente“ unabhingig von der tat-
sidchlichen Erwerbsfihigkeit und dem tatsidchlichen Einkommen wiirde
den Zustand konservieren, der heute in der Unfallversicherung und
zum Teil in der Kriegsopferversorgung besteht und der die leichter Be-
hinderten gegeniiber den sehr schwer Behinderten ungerechtfertigt be-
glinstigt. Ein hohes Arbeitseinkommen ist nur dann zu erzielen, wenn
die verbliebene Erwerbsfihigkeit relativ hoch ist.

Eine auch in diesen Fidllen garantierte Mindestrente wiirde wieder
den Schmerzensgeldcharakter haben, der den meisten kleineren Teil-
renten aus der Unfallversicherung und vielen Grundrenten aus der
Kriegsopferversorgung heute zukommt.

234 Der Leistungsfall ,Minderung der Erwerbsfihigkeit® sollte an
die geminderte Verdienstkraft im Erwerbsleben ankniipfen. Er sollte
also noch nicht gegeben sein, wenn jemand zwar eine dauerhafte Schi-
digung erlitten hat, aber in der Einsatzfihigkeit auf seinem bisherigen
Arbeitsplatz nicht gemindert ist. Darliber hinaus muB es sicher eine
Bagateligrenze geben, d. h. eine Untergrenze des Verlustes an Erwerbs-
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einkommen, bis zu der Einkommensminderungen als zumutbar ange-
sehen werden und noch keine Rentenanspriiche auslosen. Es stellt sich
die Frage, wo diese Grenze liegen soll, jenseits derer Einkommensver-
luste als so erheblich angesehen werden, dafl der Versicherungsfall
eintritt und Rentenzahlungen zum Einkommensausgleich geleistet wer-
den.

235 Diese Frage ist zwar grunds&tzlich nur diskretion#r zu entschei-
den. Sie kann jedoch nicht unabhéingig davon gesehen werden, wie hoch
das Rentenniveau eines Sozialleistungssystems angesetzt ist. Das Ren-
tenniveau ist zwar seinerseits nicht werturteilsfrei begriindbar, sondern
ebenfalls mehr oder weniger gewillkiirt. Aber die beiden Gréflen soll-
ten doch in einer sinnvollen und angemessenen Relation zueinander
stehen.

Eine solche Relation ist dann nicht mehr gegeben, wenn ein Erwerbs-~
geminderter, aber noch Erwerbstitiger weniger verdient als die Rente,
die er bei Erwerbsunfihigkeil erhalten wiirde, sein Einkommensver~
lust aber rentenrechtlich noch nicht als Minderung der Erwerbsfdhig-~
keit anerkannt wird. Man kann sicher dariiber streiten, ob der Grund-
satz, daB arbeitslose Sozialeinkiinfte immer niedriger sein miiften als
die Arbeitseinkiinfte, aus denen sie abgeleitet sind, unabdingbar ist. Im
Krankheitsfall ist er ohnehin lingst aufgegeben worden, und bei man~
chen anderen Sozialleistungen ist er zwar nicht ausdriicklich und vor-~
sétzlich, aber doch faktisch auBler Kraft gesetzt, insbesondere infolge
von nicht systemgerecht geregelten Kumulationen. Aber es ist sicher ein
innerer Widerspruch in einem System von Renten bei Minderungen der
Erwerbsfiahigkeit, wenn der Versicherungsfall erst eintritt, nachdem
das mit der verbliebenen Erwerbsfihigkeit noch erzielbare Einkommen
unter die Rente abgesunken ist, die bei Vollinvaliditdt zustiinde. Inso~
fern ist die Berufsunfidhigkeitsgrenze der Rentenversicherungen, die
eine Minderung der Erwerbsfihigkeit um mehr als die Hélfte voraus-~
setzt®, zu hoch angesetzt, weil die Erwerbsunfihigkeitsrente durchaus
iiber den Einkiinften liegen kann, die jemand erzielt, der nach diesen
Vorschriften noch als berufsfihig gilt’. Allgemein 148t sich sagen, dafi
der Versicherungsfall einer Minderung der Erwerbsfihigkeit bei um
so geringeren Einkommensverlusten einsetzen miiite, je hoher das Ni~
veau der Invalidititsrente ist. Ein verbessertes Leistungsniveau miifite
daher mit einer Herabsetzung der Bagatellgrenze, bis zu der Einkom-
mensminderungen als unerheblich gelten, verbunden sein.

6 § 1246 Abs. 2 RVO, § 23 Abs. 2 AVG, § 46 Abs. 2 RKG.

7 Dabei ist natiirlich vorausgesetzt, daBl die wirkliche Minderung der Er-
werbsfihigkeit zugrunde gelegt wird und nicht, wie es heute vielfach ge-~
schieht, irgendeine andere Folge eines Dauerleidens, die entgegen dem
Sprachsinn als Minderung der Erwerbsfihigkeit bezeichnet wird.
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3.4.3 Berufsunfihigkeit von Hausfrauen

236 Die Definition des Leistungsfalles ,Minderung der Erwerbs-
fahigkeit* wirft sehr spezifische und eigentiimliche Probleme auf, wenn
nichterwerbstitige Hausfrauen in ein vereinheitlichtes Leistungssy-
stem einbezogen werden. Die sozialrechtlichen Uberlegungen, die an
eine tatsiichlich ausgeiibte Erwerbstitigkeit ankniipfen, reichen in die-
sem Fall nicht aus. Erleidet eine im Haushalt arbeitstdtige, aber nicht
erwerbstitige Frau eine dauerhafte Behinderung, miissen andere, zu-
satzliche Dimensionen der Fihigkeit, zum Unterhalt eines Familien-
haushalts beizutragen, eingefithrt werden.

Es ist schon bei der Begriindung der Einbeziehung nichterwerbstiti-
ger Hausfrauen in ein vereinheitlichtes Leistungssystem bei Minderun-
gen der Erwerbsfihigkeit® ausfiihrlich darauf hingewiesen worden,
welche spezifischen Sicherungsbediirfnisse sich aus der Rolle einer
nichterwerbstitigen Hausfrau und Mutter ergeben? und durch welche
Arten von Sicherungskonstruktionen diesen Bediirfnissen grundsétzlich
Rechnung getragen werden koénnte!®, Dazu ist hier nur nachzutragen,
welche Besonderheiten sich daraus fiir die Definition des Leistungs-
falles bei nichterwerbstitigen Hausfrauen ergeben.

237 Das Risiko einer Minderung der Erwerbsfihigkeit hat fiir eine
nichterwerbstitige Hausfrau drei ganz verschiedene Erscheinungs-
formen:

1. Die Minderung der Fahigkeit, durch Erwerbstitigkeit Einkiinfte zu
erzielen, also die Minderung der Erwerbsfihigkeit im {iblichen
Sinne bzw. im Sinne der Ausfihrungen in den Abschnitten 3.4.1.
und 3.4.2.

2. Die Minderung der Fiahigkeit, nach langjéhriger Hausfrauentitig-
keit einen angemessenen Beruf auszuiiben, auch wenn keine Min-
derung der Erwerbsfdhigkeit im {iblichen Sinne besteht.

3. Die Minderung der Fihigkeit, den Beruf der Hausfrau weiter aus-
zuiiben.

Diese drei Aspekte miissen gesondert betrachtet werden.

238 Die Minderung der Fihigkeit, durch Erwerbstitigkeit Einkiinfte
zu erzielen, ist bei nichterwerbstitigen Hausfrauen grundsitzlich eben-
so zu beurteilen wie bei Erwerbstitigen. Es fehlt jedoch die Moglich-
keit, an die vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit ausge-

8 Vgl. Abschnitt 3.2.4.
? Vgl. Abschnitt 3.2.4.3.
10 Vgl. Abschnitt 3.2.4.4.
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ubte Erwerbstitigkeit anzukniipfen, und damit ein wichtiges Beurtei-
lungskriterium fiir das Maf} der eingetretenen Minderung der Erwerbs-
fihigkeit. Bei nichterwerbstétigen Hausfrauen wird daher die Minde-
rung der Leistungsfihigkeit etwas abstrakter beurteilt und festgestellt
werden miissen, weil die Konkretisierung bzw. Korrektur dieser Fest-
stellung durch Anrechnung noch erzielter Erwerbseinkiinfte auf die
Rente entfallt.

Im Rahmen des hier vorgeschlagenen Reformmodells ist das jedoch
nur von geringem Belang, weil im Gegensatz zu den geltenden Rege-
lungen der Rentenversicherung und der Kriegsopferversorgung Per-
sonen, die vor und bei Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit
nicht erwerbstitig waren, grundsitzlich keine Rente mehr erhalten sol-
len. Die Erwerbsfihigkeit einer Frau, die nicht erwerbstitig war, spielt
daher nur dann eine Rolle, wenn das Erwerbseinkommen des Mannes,
aus dem bisher der Unterhalt des Haushalts bestritten worden ist, weg-
fillt, sei es wegen Erwerbsunfihigkeit des Mannes, wegen seines Ein-
tritts in den Ruhestand oder durch seinen Tod. In diesen Féllen geht es
jedoch zun#chst nicht um abgestufte Grade der Erwerbsfdhigkeit der
Frau als vielmehr um die — wesentlich leichter zu treffende — Fest-
stellung, ob der bisher nichterwerbstdtigen Frau die Aufnahme einer
Erwerbstitigkeit moglich und zumutbar ist.

239 Die Minderung der Fihigkeit, nach lingerer Hausfrauentitig-
keit in einen Beruf zuriickzukehren, gehort im Grunde mit zu den Zu-
mutbarkeitskriterien. Man wird eine Frau, die voll erwerbsfihig ist,
um so weniger auf eigene Erwerbstitigkeit verweisen kénnen, je dlter
sie ist, je langer sie sich der Filihrung des Haushalts gewidmet hat und
je kiirzer sie in fritheren Jahren erwerbstitig war.

Es wird darauf verzichtet, fiir diese drei Kriterien genaue Grenz-~
werte vorzuschlagen. Die Altersgrenze, von der an eine Frau nicht mehr
auf eigene Erwerbstitigkeit verwiesen werden sollte, kénnte zwischen
45 und 55 Jahren liegen. Die Dauer der Beschrinkung auf die Haus~
frauenrolle, die von der Verpflichtung zur Riickkehr in das Erwerbsle-
ben entbindet, konnte man zwischen 10 und 25 Jahren ansetzen. Die
Liange der Erwerbstitigkeit, die vor dem Riickzug auf die Titigkeit als
Hausfrau und Mutter ausgeiibt worden ist, wird kaum fiir sich allein
sinnvoll festgelegt werden konnen. Uberhaupt wire an eine Kombina-
tion der drei genannten Kriterien zu denken, etwa derart, daB} bei
jahrzehntelanger, nur relativ kurz durch reine Hausfrauentitigkeit un-
terbrochener Erwerbstitigkeit die Alfersgrenze hdher angesetzt wird,
wihrend bei einer dreifligjdhrigen Frau, die jung geheiratet hat und
immer nur Hausfrau war, die Aufnahme einer Erwerbstitigkeit durch~
aus erwartet werden kann.
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240 Die Minderung der Fihigkeit, den Beruf der Hausfrau und Mut-
ter auszuiiben, ist der spezifische Leistungsfall, der fiir nichterwerbs-
tidtige Frauen definiert werden muB. Es ist schon frither begriindet
worden'’, dafl er nur bei Familienhaushalten, nicht aber bei kinderlosen
Ehepaaren eintreten sollte. Seine Besonderheit liegt darin, daBl er nicht
nach der Féhigkeit, am allgemeinen Erwerbsleben teilzunehmen, be-
urteilt werden kann, sondern in einer ganz spezifischen Berufsunfihig-
keit liegt, die noch dazu unter Umsténden haushaltsspezifisch sein kann.

241 Der Beitrag der nichterwerbstédtigen Hausfrau zum familidren
Leistungs- und Unterhaltsverband besteht in ganz bestimmten Arbei-
ten, die zur Fithrung des Haushaltes und zur Versorgung der Kinder
erforderlich sind. Er entfillt in dem MaBe, in dem sie diese bestimm-
ten Arbeiten nicht mehr ausfithren kann, auch wenn sie fdhig sein soll-
te, andere Arbeiten noch zu verrichten. Die Berufsunfihigkeit einer
Hausfrau ist deshalb danach zu beurteilen, welche Arten hauswirt-
schaftlicher Arbeiten sie infolge ihrer Behinderung nicht mehr leisten
kann und welche Arten hauswirtschaftlicher Arbeiten zur Versorgung
gerade ihrer Familie erforderlich sind.

Die erste Frage betrifft die physische Leistungsfihigkeit der Frau,
die dhnlich wie die allgemeine Erwerbsfahigkeit durch drztliche Begut~
achtung aufgrund medizinischer Befunde beurteilt werden kann. Die
zweite Frage ist weniger von der Zahl als von dem Alter der Kinder
abhingig, da einerseits prinzipiell fiir ein Kind die gleichen Arbeiten
auszufiithren sind wie fiir mehrere Kinder, andererseits mit zunehmen-~
dem Alter die Kinder weniger auf versorgende Arbeitsleistungen der
Mutter angewiesen sind, auch wenn sie ihre Aufsicht, ihren Rat, ihre
Anleitung, ihre Anteilnahme und ihre Fiirsorge noch dringend brau~
chen.

242 Bis zu welchem Alter Kinder auf welche Arbeitsleistungen ihrer
Mutter angewiesen sind, ist nicht mit letzter Préazision bestimmbar. In
sozialrechtlichen Regelungen und Diskussionen werden die verschie~
densten Altersgrenzen genannt. 1972 hatte die Bundesregierung die
Einfiihrung eines ,Babyjahres® angekiindigt, also die rentenrechtliche
Anerkennung der Titigkeit im Familienhaushalt wihrend des ersten
Lebensjahres eines Kindes!?. Der DGB hat vor zwei Jahren ,,Vorschli-
ge und Modelle“ zu dem Problem ,Rentenversicherung der Frau® zur
Diskussion gestellt, nach denen Zeiten der Kindererziehung bis zum
vollendeten 3. Lebensjahr als Beitragszeiten anerkannt werden solleni?,

1 ygl Tz 172, Nr. 4.

12 Vgl. Sozialbericht 1972, S. 4 und S. 50.
13 Vgl. Gewerkschaftliche Monatshefte Nr. 11/1975, S. 720.

9 Schiifer
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Die Krankenversicherung und die Unfallversicherung erkennen — zu-
mindest indirekt — die Versorgungsbediirftigkeit eines Kindes bis zum
8. Lebensjahr an!4. Die Gesellschaft fiir sozialen Fortschritt hat postu-
liert, daB die Familie bis zum 15. Lebensjahr fiir den Unterhalt und die
Versorgung der Kinder verantwortlich sein soll'®, Die Rentenversiche-
rungen stellen bei der Witwenrente die Versorgung eines Kindes unter
18 Jahren einer Erwerbsunfihigkeit gleich!®, Bei der Bemessung der
Erziehungsrente an einen geschiedenen Elternteil wird die Versorgung
eines Kindes unter 18 Jahren einer Berufsunfihigkeit, die Erziehung
von drei Kindern unter 18 Jahren oder von zwei Kindern unter 6 Jah-
ren einer Erwerbsunfihigkeit gleichgestell{!?,

243 Die Arbeitsleistung einer Mutter wird durch die Pilege, Ver-
sorgung und Erziehung von Kindern, die noch nicht schulpflichtig sind,
sicher voll beansprucht. Wihrend der Schulzeit geht sie wohl allméh-
lich zuriick. Die Berufsunfshigkeit einer Hausfrau und Mutter sollte
daher rentenrechtlich mindestens bis zum 6. und wahrscheinlich hch-
stens bis zum 15. Lebensjahr anerkannt werden. Wenn hier darauf ver-
zichtet wird, genauere Altersgrenzen vorzuschlagen, so hauptsiichlich
deshalb, weil es zunichst einmal grundsitzlich auf die Einbeziehung
nichterwerbstitiger Frauen in die Sicherung gegen eine Minderung der
Leistungsfihigkeit ankommt. Am schwersten betroffen von einem Aus-
fall der Mutter sind kleine Kinder. Deshalb sollte, wenn sich das ganze
Reformkonzept nicht auf einmal realisieren 1#8f, mit Leistungen an
ihre Miitter begonnen und bei der Uberleitung des alten in neues Recht
eine allmihliche Erhshung der Altersgrenze der Kinder vorgesehen
werden?s,

244 Mehrere Kinder kénnen die Belastung der Mutter erhéhen, aber
auch verringern. Viele Kinder mit geringem Altersabstand machen
mehr Arbeit als wenige, auch wenn die Art der zu verrichtenden Ar-
beiten sich nur wenig dndert; dagegen kdnnen griofiere Kinder die Mut-
ter im Haushalt und bei der Versorgung kleinerer Geschwister unter
Umsténden nicht unwesentlich entlasten. Daher wird vorgeschlagen, bei
der Definition des Leistungsfalles , Berufsunfihigkeit einer Hausfrau
und Mutter” die Zahl der Kinder nicht zu beriicksichtigen.

1 Vgl § 185b Abs. 1 Satz 2 und § 569 a Nr. 4 RVO.
15 Vgl. Sozialbudget-Sozialplanung, S. 27.

16 § 1268 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RVO, § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AVG, § 69
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RKG, § 590 Abs. 2 RVO.

17 § 1265 a Abs. 1 RVO, § 42 a Abs. 1 AVG, § 65 a Abs. 1 RKG.
Abs. 5 AVG, § 52 Abs. 1 Nr. 1 RKG.
13 Die stufenweise Einbeziehung von nichterwerbstitigen Miittern nach

dem Alter ihrer Kinder hitte allerdings gravierende Nachteile und wird
deshalb nicht beflirwortet. Vgl. Tz. 464.
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3.5. Leistungsvoraussetzungen
3.5.1. Einschrinkung oder Aufgabe der Erwerbstitigkeit

245 Leistungssysteme, die bei jeder dauerhaften Minderung der Er-
werbsfihigkeit eine Rente gewédhren wiirden, ohne weitere Anspruchs-
voraussetzungen zu kodifizieren, sind dem Gutachter unbekannt. Es
fragt sich also, welche weiteren Voraussetzungen erfiillt sein miissen,
damit bei Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit ein Renten-
anspruch entsteht.

Da Renten im Fall einer Minderung der Erwerbsfihigkeit den Haupt-
zweck haben, den Verlust des Einkommens auszugleichen, der infolge
der Minderung der Erwerbsfihigkeit eintritt, liegt es nahe, die Aus-
tibung einer Erwerbstétigkeit vor und bei Eintritt einer Minderung der
Erwerbsfihigkeit sowie die Einschrinkung dieser Erwerbstitigkeit in-
folge der Minderung der Erwerbsféhigkeit zur Voraussetzung fiir eine
Rentenleistung zu machen.

246 In den geltenden Systemen ist das nur teilweise der Fall. Die
Kriegsopferversorgung stellt auf eine abstrakte Erwerbsfihigkeit ab.
Ob jemals eine Erwerbstédtigkeit ausgeiibt worden ist oder mutmallich
ausgeiibt worden wire, wenn keine Kriegsopferschidigung eingetreten
wiére, ist bei ihr ohne Belang. Die Rentenversicherungen setzen — in
Form des Erfordernisses einer flinfjihrigen Wartezeit — zwar voraus,
daB wihrend einer bestimmten Mindestzeit eine Erwerbstidtigkeit
ausgelibt worden ist; es ist jedoch ohne Belang, ob diese Erwerbstitig-
keit auch bei Eintritt der Minderung der Erwerbsfidhigkeit noch aus-
gelibt wird, ob sie schon vorher aufgegeben worden ist oder eventuell
sogar mehrere Jahrzehnte in der Vergangenheit liegt.

In der Beamtenversorgung ist eine finfjahrige Wartezeit ebenfalls
Voraussetzung fiir Versorgungsbeziige bei Minderung der Erwerbsfi-
higkeit; dartiber hinaus ist aber die Auslibung des Dienstes bis zum
Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit erforderlich. Ein Beam-
ter, der vor Eintritt seiner Dienstunfihigkeit in ein anderes, ein privat-
rechtliches Arbeitsverhiltnis iibergewechselt ist, hat seine Beamten-
eigenschaft und damit auch seine Versorgungsanspriiche verloren. Wird
er in diesem Status dienst- bzw. berufs- oder erwerbsunfihig, erhilt er
keine Leistungen aus seiner fritheren Beamtentétigkeit. Insofern ist der
Anspruch auf eine Leistung im Falle einer Minderung der Erwerbsfi-
higkeit bei Beamten an die Voraussetzung gebunden, daf} sie ihren Be-
ruf bis zum Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit ausgetibt
haben.

g«
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Die Unfallversicherung kennt zwar einerseits keine Wartezeit, aber
andererseits auch keinerlei Leistungsanspruch, wenn nicht unmittelbar
im Zeitpunkt des Eintritts einer Minderung der Erwerbsféhigkeit eine
Erwerbstitigkeit ausgeilibt worden ist!.

247 Ist bis zum Eintritt einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit eine
Erwerbstitigkeit ausgeiibt worden, liegt die Vermutung nahe, daf die
Rentengewidhrung von der Einschrinkung oder der Aufgabe der Er-
werbstitigkeit — und damit von der Verringerung oder von dem Ver-
lust des Erwerbseinkommens — abhingig sei. Das ist jedoch nur bei der
Beamtenversorgung — und auch bei ihr nur scheinbar — der Fall.

Versorgungsbeziige werden einem Beamten zwar nur bei Eintritt in
den Ruhestand, d.h. bei Verlust seiner Dienstbeziige, gewihrt, aber
sie sind nicht an die Bedingung gebunden, daB er kein privatrechtliches
Arbeitsverhéltnis eingeht. Die Rentenversicherungen und die Unfall-
versicherungen stellen zwar darauf ab, inwieweit jemand noch fihig
ist, eine Erwerbstitigkeit auszuiiben, aber sie priifen nicht nach, ob die
Erwerbstitigkeit tatsdchlich eingeschrinkt oder ganz aufgegeben wird.
Zumindest bei der Unfallversicherung ist es moglich, daB die vor Ein-
tritt der angeblichen Minderung der Erwerbsfihigkeit ausgetibte Er-
werbstitigkeit in vollem Umfang und mit ungeschmilerten Einkiinften
fortgesetzt wird und dennoch ein Rentenanspruch besteht. Die Kriegs-
opferversorgung nimmt insofern eine Ausnahmestellung ein, als sie
zwar auch die ausgeiibte Erwerbstitigkeit nicht iiberpriift, aber durch
Anrechnung der Einkiinfte, die Schwerbeschidigte erzielen, die Ge-
wihrung der Ausgleichsrente indirekt an die Reduktion des tatséch-
lich erzielten Erwerbseinkommens bindet. Ahnliches gilt fiir den Be-
rufsschadensausgleich der Kriegsopferversorgung.

248 Demgegentiiber geht der hier unterbreitete Vorschlag von der
Primisse aus, dafl die Gewidhrung von Renten wegen einer Minderung
der Erwerbsfihigkeit grundsitzlich davon abhingig sein und danach
bemessen werden soll, inwieweit Einkiinfte aus Erwerbstatigkeit ein-
gebiiBt, werden, die ohne die Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielt
worden wiren. Dieser Leitsatz besagt, daB auf die mutmaBliche Ein-
kommenseinbuBle in der Zukunft, nicht auf irgendwelche frithere Er-
werbstitigkeit und nicht auf irgendwelche abstrakte Behinderung ab-
gestellt wird. Es mul3 jedoch irgendwelche Indizien dafiir geben, wel-
ches Erwerbseinkommen in Zukunft mutmaBlich erzielt worden wére.
Es wird vorgeschlagen, das nach zwei Kriterien zu beurteilen:

1 Abgesehen von den Aufopferungsanspriichen nach § 539 Abs. 1 Nr. 8 -13
RVO, die vollig systemwidrig in der Unfallversicherung untergebracht wor-
den sind, und den ebenfalls unechten Versicherungsleistungen nach § 539
Abs. 1 Nr. 14 und 15 RVO.
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1. Ob und wie lange unmittelbar vor Eintritt der Minderung der Er-
werbsfahigkeit eine Erwerbstitigkeit ausgeiibt worden ist, gilt als
Indiz dafiir, inwieweit in Zukunft eine Erwerbstitigkeit beabsich-
tigt war.

2. Die Verminderung des Erwerbseinkommens gegeniiber dem vor
Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielten gilt als Indiz
dafiir, in welchem MaBe die Erwerbsfihigkeit gemindert ist.

Das erste Kriterium wird dadurch beriicksichtigt, daBl einerseits in
der Regel eine Wartezeit Voraussetzung fiir die Rentengewahrung ist?
und andererseits das durchschnittliche Einkommen wihrend eines mit-
telfristigpen Zeitraumes vor Eintritt der Minderung der Erwerbsféhig-
keit der Rentenbemessung zugrunde gelegt wird®. Das zweite Kriterium
wird dadurch beriicksichtigt, da die tatsédchliche Minderung der Er-
werbsfahigkeit durch Anrechnungsvorschriften laufend iliberpriift und
korrigiert wird*.

249 Wiederum gelten besondere Bedingungen filir alle diejenigen,
deren Berufstitigkeit nicht der Einkommenserzielung dient, d.h. fir
die nichterwerbstitigen Hausfrauen, oder deren Erwerbsfihigkeit in
so frithen Lebensjahren gemindert war, dafl eine Erwerbstédtigkeit ent-
weder liberhaupt nicht aufgenommen werden konnte oder so friih un-
terbrochen wurde, dafl aus ihrem bisherigen Verlauf keine mutmaf-
liche berufliche Karriere abgeleitet werden kann. Diese Besonderheiten
sind zum Teil schon in fritheren Abschnitten behandelt worden®, zum
Teil werden sie in dem folgenden Abschnitt® weiter diskutiert. Bei nicht-
erwerbstitigen Hausfrauen bestehen sie vor allem darin, daB an Stelle
der Erwerbstitigkeit die Arbeitstdtigkeit im Haushalt und anstelle der
Minderung monetirer Einkiinfte die Minderung naturaler Arbeitser-
trége in der Hauswirtschaft zu setzen ist. Bei friihzeitig Erwerbsgemin-
derten bestehen sie darin, daB sowohl der Umfang der Erwerbstitig-
keit als auch das erzielbare Erwerbseinkommen nicht aus vorliegenden
Daten, aus dem bisherigen Berufsweg deduziert werden kénnen, son-
dern — mit entsprechend gréB8eren Unsicherheitsfaktoren — aus der
sozialen Herkunft, einer begonnenen Ausbildung oder einem sehr kurz-
fristigen Berufsweg gemutmafit werden miissen. In diesem Zusammen-
hang sei nochmals auf die Regelungen fiiber den Berufsschadensaus-
gleich in der Kriegsopferversorgung? verwiesen.

2 Vgl. den folgenden Abschnitt 3.5.2.

3 Vgl. Abschnitt 3.6.1.1.

4 Vgl. Abschnitt 3.4.2.

5 Vgl. die Abschnitte 3.2.3., 3.2.4.4. und 3.4.3.
8 vgl. die Abschnitte 3.6.2. und 3.6.3

7 Vgl. § 30 Abs. 2 BVG.
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3.5.2. Wartezeit

250 Ein Spezialproblem bei den Anspruchsvoraussetzungen ist die
Frage, ob eine bestimmte Mindestzeit fiir die Erwerbstétigkeit bzw. die
Beitragszahlungen, die dem Eintritt einer Minderung der Erwerbsfi-
higkeit vorausgegangen sind, gefordert werden soll. Vielfach wird
eine solche Wartezeit ein niitzliches Indiz dafiir sein, ob die Arbeitsein-
kiinfte, die wegen einer Minderung der Erwerbsfihigkeit durch Renten-
zahlungen ersetzt werden sollen, langfristig fiir die Sicherung des Le-
bensunterhalts gedient hitten. Andererseits gibt es Fille, in denen bei
Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit nur eine sehr kurzfri-
stige oder noch gar keine Erwerbstitigkeit ausgelibt worden ist, ohne
Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit aber auf Dauer eine Er-
werbstéatigkeit ausgeiibt worden wire. Es fragt sich daher, ob eine War-~
tezeit als Voraussetzung fiir die Gewihrung einer Rente der Unbe-
stimmbarkeit des Risikos, ob und wann eine Minderung der Erwerbs-
fihigkeit eintritt, gerecht wird.

251 Grundsiétzlich wire diese Frage zu verneinen. Ein Unfall oder
eine Krankheit, die zu einer dauerhaften Behinderung fiihren, lassen
sich nicht voraussehen und schon gar nicht vorausberechnen, so daB es
naheliegt, bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit von jeder Vorver-
sicherungszeit abzusehen. In h&herem Lebensalter mufl jedoch mit
einem gewissen Grad verminderter Erwerbsfdhigkeit auch ohne un-
erwartete Unfille oder Erkrankungen immer gerechnet werden, Daher
146t sich nicht ausschlieBen, daB kurzfristige Scheinarbeitsverhiltnisse
eingegangen wiirden, um auf Kosten der Versicherungsgemeinschaft
einen Anspruch auf Dauerrenten zu erwerben, wenn sie von jeder
Wartezeit unabhingig wiren.

252 Diese versicherungstechnischen Griinde waren schon bei Einfiihrung
der Invalidenversicherung dafiir maBgebend gewesen, da3 der Gesetzgeber
sich gezwungen glaubte, Invalidenrenten von einer Vorleistung des Ver-
sicherten, der Wartezeit, abhingig zu machen. Die ,Motivation“ zum Inva-
lidenversicherungsgesetz® bezeichnete die Wartezeit als ,unentbehrlich, weil
sonst dem Zwecke des Gesetzes zuwider durch kurze, vielleicht nur wihrend
weniger Tage geleistete Arbeit und unverhiltnisméfBig geringe Beifrige jeder
den Anspruch auf die Mindestrente wiirde erwerben kénnen und durch die
hierbei unvermeidlichen Mehrkosten die eigentlichen Berufsarbeiter gesché-
digt werden miissen®, Die wesentlich ldngere Wartezeit fiir die Altersrente
wurde mit der Argumentation begriindet, ein jeder kénne leicht berechnen,
wieviel Zeit er noch brauche, um den Anspruch auf die Altersrente zu er-
langen. ,Je kiirzer also die Wartezeit fiir die letztere bemessen wird, desto
niher liegt die Besorgnis, daB dieselbe zu einem Gegenstand der Spekula-

8 Vgl. Verhandlungen des Reichstages, 7. Legislaturperiode, 4. Sesswn
1888/89, Aktenstiick Nr. 10.
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tion gemacht wird, und daB alternde Personen lediglich zu dem Zweck noch
spét in eine die Versicherungspflicht begriindende Beschiftigung eintreten,
um sich nach Leistung geringer Beitriige eine zur Summe der letzteren in
keinem Verhiltnis stehende Altersrente zu sichern. Mit der Invalidenrente
verhélt es sich insofern anders, als der Anspruch auf den Bezug derselben
nicht im voraus berechnet werden kann, weil niemand mit Sicherheit vor~
aussagen kann, wie lange seine Erwerbsfihigkeit noch vorhalten wird. Eine
Spekulation auf den Bezug der Invalidenrente ist also zum mindesten erheb~
lich erschwert.“

Dieses Argument hitte an sich die Konsequenz nahe gelegt, Invalidenrenten
wegen der Unvorhersehbarkeit und Unberechenbarkeit des Versicherungs~
falles unabhingig von Wartezeiten zu gewihren. Dem Gesetzgeber erschien
jedoch gie Versuchung zum Mifibrauch zu grofB, als dafl er diesen Gesichts-
punkt hitte durchschlagen lassen. Er meinte, ein Anspruch auf Invaliden-~
rente ohne Wartezeit ,wiirde aber den praktischen Nachteil haben, dafi
junge Leute eine verhidltnismiBig zu hohe Rente erhalten wiirden, ferner,
daB der Anreiz, durch tunlichst lange und regelmiBige Arbeit eine Erhshung
der Rente sich zu erwerben, fortfiele, und daB die Aussicht auf die durch
Ersparung von Beitriigen zu erlangenden Vorteile einen starken Anirieb zu
Simulationen bieten mochten. Es gehirt vielmehr zu den erziehlichen Auf-
gaben des Gesetzes, die fortgesetzte treue Verwertung der noch vorhande-
nen Arbeitskraft zu férdern¥.

Auch der Sozialplan der SPD von 1957, der sicher die Mibrauchsmaglich-~
keiten nicht in den Vordergrund riickt, hat die Anfilligkeit fiir Versuche,
sich ungerechtfertigte Bereicherungen aus den Rentenversicherungen zu ver-
schaffen, fiir so grof3 gehalten, daB3 er auf die Wartezeit von 60 Beitrags-
monaten flir Renten bei Erwerbsunfihigkeit nicht verzichten zu konnen
glaubte, obwohl der Eigenart des Risikos einer Minderung der Erwerbs-
féhigkeit eine Wartezeit eigentlich nicht angemessen sei®.

253 Der Kompromifi zwischen einer echten Risikoversicherung ohne
Wartezeit, die der Sicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen einer
Schidigung der Erwerbskraft eigentlich angemessen wire, und Vorkeh-
rungen gegen naheliegende Manipulationsmdéglichkeiten hat stets darin
bestanden, daf auf eine Wartezeit zwar nicht verzichtet, dafl sie aber
aus sozialen Griinden immer relativ kurz befristet worden ist. '
Dieser KompromiB wird auch hier fiir ein vereinheitlichtes Lei-
stungssystem bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit vorgeschlagen.
Die Linge der Wartezeit ist dabei zwar mehr oder weniger beliebig;
doch scheint die derzeit in den Rentenversicherungen und in der Beam-
tenversorgung iibliche Wartezeit von 5 Jahren durchaus angemessen.

Voraussetzung dieses Vorschlages sind allerdings mehrere — relativ
grofiziigige — Ausnahmen.

254 Zeiten, in denen eine Erwerbstitigkeit ausgeiibt worden whire,
wenn sie nicht durch Umsténde, die der Versicherte nicht zu vertreten

9 Walter Auerbach u. a.: Sozialplan fiir Deutschland. Berlin und Hannover
1957, S. 103. 3 .
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hat, unmoglich gemacht worden wire, miiiten auf die Wartezeit ange-
rechnet werden. Daher miiiten Zeiten, die bisher nur als Ausfallzeit
gewertet worden sind, als Ersatzzeiten gelten. Das gilt insbesondere fiir
Zeiten der Arbeitslosigkeit und einer krankheitsbedingten Arbeits-
unfihigkeit. Zeiten des Wehrdienstes oder des Zivildienstes miiBten,
wie schon nach geltendem Recht, Beitragszeiten bleiben.

Das gleiche gilt grundsitzlich fiur Zeiten, in denen die Aufnahme
einer Erwerbstitigkeit aus einem gesellschaftlich als legitim geltenden
Grund verzogert war, d. h. insbesondere Zeiten einer Ausbildung, die
liber das 18. Lebensjahr hinaus andauert. Nach dem hier unterbreite-
ten Vorschlag werden diese Zeiten jedoch dadurch angerechnet, dafl bei
frithzeitig Erwerbsgeminderten das Erfordernis der Erfiillung der War-
tezeit entfallt?o,

255 An fritherer Stelle ist bereits begriindet worden't, dafl Zeiten,
in denen ohne Erwerbstitigkeit eine Hausfrauentitigkeit ausgelibt
worden ist, vollgiiltige Versicherungszeiten mit Beitragszahlung wer-
den sollten. Ein gesellschaftlich legitimierter Riickzug auf die Haus-
frauenrolle brauchte dann weder als Ausfall- noch als Ersatzzeit be-
riicksichtigt zu werden. Nach dem hier unterbreiteten Vorschlag wiirde
vielmehr die Zeit, in der eine Frau zwar nicht erwerbstitig, aber im
Haushalt arbeitstitig war, wie eine Erwerbstitigkeit gesichert und
durch Beitragszahlungen gedeckt?2,

256 Bei Personen, die in so frithem Lebensalter in ihrer Erwerbs-
fihigkeit gemindert werden, dafl sie noch nicht fiinf Jahre lang ver-
sichert sein konnten, miifite das Erfordernis der Erfiillung der Wartezeit
entfallen. Einzelheiten dazu sind ebenfalls schon frither entwickelt
worden?®. Deshalb braucht hier nur noch einmal zusammenfassend
wiederholt zu werden, daf die fiinfjihrige Wartezeit dann keine Vor-
aussetzung fiir den Anspruch auf eine Invaliditdtsrente sein sollte, wenn
bei Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit noch keine fiinf
Jahre seit Wegfall des Anspruchs auf Kindergeld vergangen sind.

3.5.3. Die sogenannte Kausalitit

257 Die Leistungen, die im Falle einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit nach geltendem Recht gewihrt werden, sind zum Teil von
Umstinden abhiingig, fiir die sich die Bezeichnung ,Schadensursache®

10 Vgl. Tz. 141 und 146 Nr. 2.

11 Vgl. den gesamten Abschnitt 3.2.4.
12 Ygl. dazu auch Abschnitt 3.7.2.2.

13 Vgl. Tz. 141 und 146 Nr. 2.
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eingebiirgert hat. Diese Terminologie ist auBerordentlich mifiverstind-
lich, denn die Leistungsspezifikationen nach der Herkunft eines Scha-
dens beschrinken sich nicht auf die Ursachen im eigentlichen Sinne,
sondern bezichen sich z. B. auch auf die Person des Schidigers, auf den
Ort, an dem sich die Schidigung ereignet, und auf die Titigkeit, die der
Geschidigte ausgeiibt hat, oder auch auf ihren Anla8.

Wenn die Ursache eines Schadens in einem Verkehrsunfall liegt, ergeben

sich z.B. vbéllig unterschiedliche Leistungsanspriiche, je nach dem Anla8
der Teilnahme am o&ffentlichen StraBenverkehr. Ereignet sich der Verkehrs-
unfall auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstiitte, steht dem Geschidigten
sowohl eine Unfallrente als auch eine Rente aus den Rentenversicherungen
zu. Ereignet sich der Unfall bei einer anderen Autofahrt — wobei es sehr
sophistische Interpretationen gibt, wann man sich auf dem Wege zur oder
von der Arbeitsstitte befunden hat und wann nicht —, so entfdllt der An-
spruch auf eine Unfallrente und es bleibt nur der auf eine Berufs- oder
Erwerbsunfihigkeitsrente aus den Rentenversicherungen. Entsteht in der
Betriebskantine eine Schléigerei, bei der einer der Beteiligten eine dauerhafte
Verletzung davon triagt, besteht ein Anspruch sowohl auf Unfallrente als
auch auf eine Rente aus den Rentenversicherungen. Entwickelt sich die
gleiche Schligerei am gleichen Ort, aber nach Beendigung der Arbeitszeit,
entfillt der Anspruch auf Unfallrente, und der Gesch#digte bleibt auf die
Rente aus den Rentenversicherungen verwiesen, obwohl er am gleichen Ort,
unter den gleichen Umstinden und aus dem gleichen Anlafl verletzt worden
ist. ’
258 Es hat also seit jeher innerhalb der Sozialversicherung eine
Gliederung der Leistungszweige nach unterschiedlichen Anspruchs-
grundlagen gegeben, und zwar in einer Form, die zwangsldufig zu Lei-
stungskumulationen fiihren mufite. Denn einerseits war der von den
verschiedenen Versicherungsinstituten erfafte Personenkreis weitge-
hend identisch, da diese Institute alle als Arbeiterversicherung konzi-
piert waren; andererseits unterscheiden Kranken- und Invalidenver-
sicherung nicht nach der Ursache des ihre Leistungen auslésenden Ver-
sicherungsfalls und decken daher auch durch Betriebsunfélle bedingte
Krankheit und Invaliditéit ihrerseits nochmals ab.

259 Natiirlich ist es sinnlos, Naturalleistungsanspriiche doppelt zu-
zubilligen. Da die Krankenbehandlung sowohl in der Krankenversiche-
rung als auch in der Unfallversicherung als sogen. Sachleistung kon-
struiert ist, der Verletzte sich aber nicht doppelt behandeln lassen kann,
konkurrieren insoweit die beiden — an sich aus demselben Tatbestand
gegebenen — Anspriiche.

Anders ist es jedoch bei Geldleistungen, die Lohnersatzfunktion ha-
ben. Treten infolge eines Arbeitsunfalles dauerhafte Schidigungen
auf, die Rentenzahlungen auslésen, sind die Anspriiche, die aus dem-
selben Tatbestand an die Rentenversicherung gestellt werden konnen,
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grundsitzlich nicht mehr alternativ, sondern kumulativ. Es ist sogar
durch Ausnahmeregelungen fiir den Arbeitsunfall dafiir Sorge getra-
gen, dafBl das Prinzip der Doppelleistung auch dann nicht durchbrochen
wird, wenn die Anspruchsvoraussetzungen der Rentenversicherungen
an sich nicht erfillt sind. Die Wartezeit gilt ndmlich immer als erfiillt,
wenn ein Arbeitsunfall vorliegt, und sie ist in diesem Fall auch als Min-
destversicherungszeit bei der Rentenberechnung zugrunde zu legen!4.
Wer bei der Arbeit verungliickt, ist also gegeniiber einem Schicksalsge-
nossen, dem das gleiche bei einer anderen Gelegenheit widerféhrt, in
dreifacher Weise begiinstigt: Er erhilt zuniichst eine hohere Rente, er
erhdlt auSerdem eine zweite Rente und er erhilt schliefilich die normale
Rente, die fiir ihn Zweitrente ist, unter erleichterten Bedingungen.

260 Da es keine allgemeinen, sicheren und eindeutigen Kriterien
dafiir gibt, wem die Begiinstigungen der Unfallversicherung zustehen
sollen, hat die Rechtsprechung eine Kasuistik zur Kausalititsfrage ent-
wickelt, die im Einzelfall zu entscheiden versucht, ob eine Schidigung
eher dem berufsbedingten Risiko oder eher der privaten Sphire zuzu-
rechnen ist. Die Sozialgerichte sind zunehmend mit solchen diffizilen
und ausgekliigelten Abgrenzungen, insbesondere bei Wegeunfillen, be-
schaftigt, bei denen sozusagen jeder Schritt vom Wege — oder sogar
auf dem Wege — dafiir maBgebend sein kann, ob man den privilegier-
ten Status des Unfallversicherten einbii3t.

Zur Illustration sei auf eine #ltere Verdffentlichung des Bundesministe-
riums fiir Arbeit und Sozialordnung verwiesen, in der es heif3t!s:

»Ob der Versicherte den Weg zu FuB, auf dem Motorrad, im Auto, mit dem
Fanrrad oder der StraBenbahn zuriicklegt, ist unerheblich. Der Weg muf3 nur
stets in einem inneren Zusammenhang mit der Tatigkeit im Unternehmen
stehen. Damit wird eine groBe Anzahl der Verkehrsunfille als Arbeits-
unfille behandelt, wiewohl der Versicherte auf dem Wege von und zu der
Arbeitsstitte sehr hiufig nur betriebsfremden Gefahren erliegt, Das Hin-
fallen auf der StraBe infolge einer Unebenheit fdllt demnach ebenso unter
den Unfallversicherungsschutz wie eine Verletzung aus einem Zusammen-
stol zweier Fahrzeuge. Wann der Weg zu der Arbeit beginnt und wann der
Weg von der Arbeit endet, ist nicht immer leicht zu entscheiden, Eine um-
fangreiche Rechtsprechung hat insoweit zu dem Ergebnis gefiihrt, daB an
der #uBeren Haustiir des vom Verletzten bewohnten Geb#dudes der versi-
cherte Weg beginnt oder endet. Fallt der Versicherte auf der Treppe seines
Hauses, bevor er die dulere Haustiir passiert hat, ist er den Gefahren seines
hiuslichen Wirkungskreises erlegen und nicht versichert.“ ,Kurze Unter-
brechungen auf dem Wege von und nach der Arbeitsstéitte heben den Zu-
sammenhang nicht auf. VerldBt der Versicherte dagegen die Strafie, so be-
steht fiir die Dauer der Unterbrechung kein Unfallversicherungsschutz. Auch

14 § 1252 Abs. 1 Nr. 1 und § 1258 Abs. 5 RVO, § 29 Abs. 1 Nr. 1 und § 35
Abs. 5 AVG, § 52 Abs. 1 Nr. 1 RKG.

15 Hans Linthe: Die gesetzliche Unfallversicherung. Heft 38 der Reihe
Sozialpolitik in Deutschland. 2. Aufl,, Stuttgart 1964, S. 12 f, und 14.
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bei lingeren Unterbrechungen braucht der Zusammenhang mit der versicher-
ten Tatigkeit im Unternehmen noch nicht endgiiltig verlorengegangen zu
sein. Er kann vielmehr wiihrend dieser Zeit nur aufgehoben sein (z. B. beim
Einkauf von Lebensmitteln, beim Aufsuchen des Arztes aus rein persénlichen
Griinden). Art und Dauer der Unterbrechung koénnen indes den Zusammen-
hang mit der Betriebstitigkeit endgiiltig 16sen. Das geschieht durch einen
ausgedehnten Wirtshausbesuch oder auch einen Privatbesuch von mehr als
einer Stunde. In diesem Falle befindet sich der Versicherte nicht mehr auf
dem Wege von seiner Arbeitsstiitte, sondern auf dem Wege vom Wirtshaus
nach Hause.“

261 Auch fiir Vorfille, die sich innerhalb des Betriebes und wih-
rend der Arbeitszeit ereignen, miissen immer wieder die penibelsten
Differenzierungen getroffen werden, so lange man auf die Unterschei-
dung von betrieblichen und privat bedingten Unfillen nicht verzichten
zu kénnen glaubt. Auch dafiir sei ein Beispiel aus der genannten Ver-
offentlichung des Bundesministeriums fiir Arbeit und Sozialforschung
angefiihrt?s;

»Die Grenzziehung zwischen eigenwirtschaftlicher und betrieblicher Tétig-
keit gehort zu den schwierigsten Fragen der Unfallversicherung. Ist sowohl
das eigenwirtschaftliche als auch das Betriebsinteresse im Spiel, so kann nur
unter dem Gesichispunkt der wesentlich mitwirkenden Ursache im Einzel-
fall entschieden werden, ob Unfallversicherungsschutz in Frage kommt oder
nicht. Schlafen und andere zur Befriedigung personlicher Bediirfnisse die-
nende Tatigkeiten sind im allgemeinen unversichert. Gleichwohl kann aber
ein Arbeitsunfall vorliegen, wenn der Schlaf auf der Betriebsstéitte wihrend
der Mittagspause Erholung und Stirkung fiir die Arbeit am Nachmittag mit
sich bringen soll. Hier kommt der Mittagsschlaf der Betriebstitigkeit zugute.
Wiirde es so sein, daB3 sich der Versicherte der Arbeit entzieht, um zu schla-
fen, hatte er sich von seiner Betriebstétigkeit gelést und wéire nicht ver-
sichert, wenn ihm etwas beim Schlafen zustieBe. Essen und Trinken stellen
ebenfalls grundsiitzlich eine eigenwirtschaftliche Titigkeit dar. Nach stédndi-
ger Rechtsprechung des ehemaligen Reichsversicherungsamts besteht aber
der Schutz der Unfallversicherung auch wihrend des Essens und Trinkens
zur Betriebszeit und auf der Arbeitsstitte. Die Einnahme des Mittagessens
in der Werkskantine ist demnach versicherte Tiatigkeit. Ein Arbeitsunfall
wére auch dann zu bejahen, wenn ein Versicherter wihrend der Friihstlicks-
pause durch das Platzen einer Bierflasche verletzt worden ist. An- und Aus-
ziehen von Kleidern und Schuhen ist im allgemeinen unversicherte eigen-
wirtschaftliche T#tigkeit, sofern nicht die Eigenart des Betriebes gerade
diese Kleidung, die der Versicherte an- oder auszieht, erforderlich macht.
Allgemeine Arbeitskleidung dient der Schonung der Alltagskleidung des
Versicherten und ist deshalb nicht schon den Besonderheiten einer bestimm-
ten Betriebsarbeit angepafit. Waschen und Baden zur korperlichen Reinigung
dient der Befriedigung eines persénlichen Bediirfnisses, bringt aber dann
eine unmittelbare Verbindung mit der versicherten Tétigkeit zuwege, wenn
auf der Betriebsstéitte die kérperliche Reinigung unmittelbar an die Betriebs-
tatigkeit in Einrichtungen anschlieft, die der Unternehmer fiir Wasch- oder
Badezwecke bestimmt hat. In 6ffentlichen Gewdssern diirften Unfélle beim

18 Hans Linthe, S. 10 £f.
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Waschen und Baden nur in Ausnahmefiillen versichert sein. Spielerei und
Neckerei auf der Betriebsstéitte hat mit der versicherten Ti#tigkeit nichts zu
tun. Wer spielt und neckt, 16st sich von der versicherten Titigkeit und ge-
nieBt deshalb keinen Unfallversicherungsschutz. Aber auch dann ist kein
Unfallversicherungsschutz gegeben, wenn auf der Betriebsstitte Streit aus
personlichen Griinden entsteht, zu dem der Verletzte durch sein Verhalten
Anlafl gegeben hat. Fiir unverschuldet an dem Streit Beteiligte 16st der
Streit die versicherte Titigkeit nicht. Ursache und Veranlassung des Strei-
tens miissen in jedem Einzelfall gut gegeneinander abgewogen werden. Uber-
mafiger Alkoholgenufi mit einem Alkoholgehalt von iiber 1,5 pro Mille im
Blut hebt regelmifig den Versicherungsschutz auf, da die Erfahrung lehrt,
dal die Trunkenheit alleinige Ursache des Unfalls ist. Der Alkoholgenufl mit
einem Alkoholgehalt von iiber 1,5 pro Mille im Blut fiihrt zu einer Losung
von der versicherten Titigkeit. Betriebsveranstaltungen, die dazu dienen
sollen, die Verbundenheit und das Vertrauensverhiltnis zwischen Betriebs-
leitung und Belegschaft zu férdern, haben Versicherungsschutz, solange sie
von der Autoritit des Unternehmers oder eines von ihm Beauftragten ge-
tragen werden (z. B. Betriebsausfliige, Jubiliumsfeiern usw.). Auch fiir den
Betriebssport besteht Versicherungsschutz, wenn der Betriebssport unter der
Leitung des Unternehmers oder eines von ihm Beauftragten erfolgt und der
Betriebssport nur von Betriebsangehorigen im wesentlichen durchgefiihrt
wird und schlieBlich die korperliche Betitigung ein Ausgleich fir die den
Korper meist einseitig beanspruchende Betriebsarbeit sein soll. Das wird
sofort anders, wenn der Gedanke des Wettkampfes in den Vordergrund tritt,
wie das bei Betriebssportgemeinschaften, die das Fuflballspiel betreiben,
vielfach der Fall ist. Hier kann ein Zusammenhang mit der Betriebstitigkeit
nicht mehr anerkannt werden. Ist bei einem Uberfall auf der Betriebsstétte
ein Versicherter zu Schaden gekommen, kann ein solcher Uberfall als Ar-
beitsunfall anerkannt werden, wenn eine innere Verbindung mit der versi-
cherten Titigkeit besteht. Der Uberfall mufl also im allgemeinen in betrieb-
lichen Griinden seine Erklirung finden und nicht aus rein persénlichen
Griinden gegeniiber dem, der iiberfallen worden ist, vorgenommen worden
sein.*

262 Selbst wenn man dem juristischen Scharfsinn, der in solche dif-
fizilen Abgrenzungen investiert worden ist, seine Hochachtung nicht
versagt, stellt sich doch die Frage, was er mit der Lebenslage von Per-
sonen, deren Fihigkeit, einer Erwerbstitigkeit nachzugehen, einge-
schrinkt ist, zu tun hat. Der Tatbestand einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit trifft den Geschiddigten und seine Familie, die von seiner Er-
werbskraft abhingig ist, unabhingig davon, wann, wo und wie er einen
Schaden erlitten hat. Weder nach der sozialen Bediirftigkeit noch nach
der Vorsorge, die fiir den Fall einer Minderung der Erwerbsfahigkeit
zu treffen moglich war, besteht irgendein Unterschied zwischen Schidi-
gungen bei der Arbeit, durch Militdrdienst, in der Freizeit, im StraBen-
verkehr, beim Sport, bei Hausarbeiten, durch vergiftete Lebensmittel,
durch Geburtstraumata, durch Pharmazeutika, durch Verbrennung,
Sturz oder Infektion. Ebensowenig unterscheiden sich die Beschwerden
und die Schmerzen, die Minderung der Betitigungsméglichkeiten und
der Verdienstausfall danach, ob der Geschiidigte oder ob irgendein Drit-
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ter unvorsichtig war, ob die Ursache des Schadens bekannt ist oder ob
sie — weil sie unbekannt ist — schicksalhaft genannt wird.

263 Die Frage, warum gleiche Schidigungen bel unterschiedlicher
Verursachung véllig unterschiedlich ausgeglichen werden, konnte selbst-
verstidndlich nicht véllig umgangen werden. Das Problem, ,,ob es be-
rechtigt ist, gewisse Leidenszustinde wegen der Art ihrer Verursa-
chung zu beglnstigen“? wird immer wieder aufgeworfen. Zuweilen
wird auch dafilir plddiert, das sogenannte Kausalprinzip aufzugeben und
»8leiche Sachverhalte einheitlich — und nicht nach Verursachung un-
terschiedlich — zu behandeln“18, Es iiberwiegen jedoch nach wie vor die
Stellungnahmen, die sich fiir eine Beibehaltung kausaler Leistungs-
unterschiede aussprechen.

264 Dabei wird oft ochne weitere Begriindung einfach gesagt, es sei
»einleuchtend, dafl derjenige, der z. B. einen Arm verloren hat, weil er
eine betriebliche Tétigkeit verrichtet oder sich auf dem Weg zum Be-
trieb befunden hat, besser behandelt wird als derjenige, der z. B. einen
Arm auf dem Weg ins Kino verloren hat“?®. Es wird sogar behauptet, es
sei ,ein Versto gegen den rechtsstaatlichen Grundsatz, Ungleiches ein~-
ander nicht gleichzusetzen“, wenn man bei gleichen Schidigungen glei-
che Rechtsfolgen eintreten liefle, ,,unabhingig davon, ob sie schicksals-
bedingt sind, im Dienste der Allgemeinheit entstanden, von einem an-
deren zu vertreten oder durch eigenes Verschulden verursacht“?0.

Argumente, die fiir diesen Standpunkt vorgebracht werden, sind
tiberwiegend wenig stichhaltig, weil sie fast durchweg auf einem Zirkei-
schluB3 beruhen. In der Regel versucht man, die Leistungsdifferenzie-
rungen bei gleichen Sachverhalten damit zu legitimieren, daB das gel-
tende Recht im einen Fall einen Zahlungspflichtigen liefert und im
anderen nicht — eine Beobachtung, die mit der Bemerkung der Sozial-
enquéte-Kommission korrespondiert, daf} in der ,heterogenen Begriffs-
sammlung® zur XKlassifizierung der Behinderten ,zwei Drittel aller
,Ursachen‘ durch den Hinweis auf Leistungsquellen deklariert® wer-
den?!, Das aber bedeutet nichts anderes, als da das — historisch zu-
fallige — juristische Ergebnis zum begriindenden Argument gemacht
wird. Ein Anspruch kann jedoch nicht damit gerechtfertigt werden,
daB er sich aus dem Gesetz ableiten 1d8t. Der rechtlich zuerkannte An-
spruch miifite vielmehr umgekehrt aus der Situation des Berechtigten

17 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 210.
18 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 394.

19 Kurt Brackmann: Finale und kausale Betrachtungsweise bei der Lei-
stungsgewahrung? In: Soziale Sicherheit Nr. 2/1967, S. 37.

20 Wolfgang Gitter, S. 200.
21 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 736.
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zu begriinden sein, unterschiedliche Anspriiche demgemifB aus unter-
schiedlichen Lebenssituationen. Unterschiedliche kausale Momente glei-
cher Sachverhalte sind aber noch keine unterschiedlichen Sachverhalte.

265 Gegen die Aufgabe des sogenannten Kausalprinzips wird, ins-
besondere von juristischer Seite, oft eingewendet, daBl dadurch der
fir einen Schaden Verantwortliche aus seiner Haftung entlassen werde.
Dieses Argument ist jedoch nur so lange stichhaltig, wie Entschidigun-~
gen unmittelbar zwischen Schidiger und Geschidigtem abgewickelt
werden. Soziale Versicherungen erlauben demgegeniiber, die Bemes-
sung der Leistungen fiir den individuellen Geschddigten von dem
Finanzierungsbeitrag des individuellen Schidigers zu 16sen?2.

266 Leistungsdifferenzierungen nach der Ursache der Schadensent-
stehung werden oft damit gerechtfertigt, daB sie ein Mitverschulden des
Geschidigten zu beriicksichtigen erlaubten. Sollte dieses Ziel wirklich
realisiert werden, diirfte es keine Leistungen geben, die allein vom so-
zialen Sachverhalt abhingen. Die beiden grofiten Sicherungssysteme
gegen eine Minderung der Erwerbsfihigkeit, die Rentenversicherungen
und die Beamtenversorgung, miifiten dann abgeschafft werden. Aber
auch in den sogenannten kausalen Systemen wird iiberhaupt nicht nach
dem Verschulden differenziert. Invalidititsrenten sind zwar je nach
dem Leistungssystem, das sie gewihrt, unterschiedlich, aber sie sind
weder innerhalb des einzelnen Leistungssystems danach gestaffelt, ob
der Geschidigte seinen Schaden mitverursacht hat, noch sind die Lei-
stungen zwischen den einzelnen Systemen so abgestuft, daB die hoch-
sten Leistungen dort erbracht werden, wo der geringste Grad eines Mit-
verschuldens vermutet werden muf.

AuBerdem sollte es nicht fraglich sein, daB soziale Leistungen keinen
Strafzweck haben. Rentenaufstockungen und Rentenkiirzungen, die als
Belohnung oder Bestrafung motiviert werden, sind nicht zu rechtferti-
gen.

267 Es wird oft als selbstverstindlich bezeichnet, daf3 bei vorsifz-
licher Selbstschidigung keine Ersatz- und Ausgleichsleistungen ge-
wihrt werden konnten. Wenn man bedenkt, welche verzweifelte Situa-
tion oder welche krankhafte Beeintrichtigung der Selbstbestimmung
gegeben sein mufl, um einen Menschen zu einer Selbstverstiimmelung
zu treiben, fragt sich jedoch, ob nicht auch in diesem Fall eher die Ge-
wihrung als der AusschiuB3 der Hilfe selbstverstidndlich sein sollte. Bei
Versicherungen gegen Personenschiden, um die es bei den hier bespro-
chenen Leistungssystemen durchweg geht, ist die Gefahr des MiBlbrauchs
durch vorsaizliche Herbeifithrung von ,Versicherungsfillen® als ge-

22 Vgl. dazu Abschnitt 3.7.3.
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ringfligig anzusehen, da die natiirliche Hemmung vor einer Selbstver-
letzung im allgemeinen ein ausreichendes Gegengewicht bildet. Wo
diese Hemmung ausnahmsweise versagen sollte, wird man mit extre-
men Notsituationen rechnen miissen, in denen wahrscheinlich besonders
intensive, zusitzliche Hilfen angemessen wiren.

268 Vorschldge, gleiche soziale Sachverhalte gleich zu behandeln
und daher nach der Ursache einer Schidigung der Erwerbskraft diffe-
renzierende Leistungen aufzuheben, werden oft mit dem Einwand be-
kémpft, daB sie den Gedanken, der Einzelne miisse fiir sein Verhalten
verantwortlich sein, aushohlen oder sogar ganz aufgeben wiirden. Kau-
sal differenzierende Leistungssysteme lieBen mehr Spielraum fiir eine
selbstverantwortliche Vorsorge. Ihre Authebung wiirde daher den
Trend zur zwangsweisen Vergemeinschaftung von Lebensrisiken ver-
stirken, die in zunehmendem MaBe dem Einzelnen nicht nur Risiken,
sondern auch Verantwortung abnehme.

Solche Argumentation beruht ganz offensichtlich auf einem MiBver-
stindnis. Die hier infrage stehenden Systeme fiir Leistungen im Falle
einer Minderung der Erwerbsfihigkeit sind — unabhingig davon, ob
sie nach dem sogenannten Kausalprinzip konstruiert sind oder den
Sachverhalt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit als solchen zum
Versicherungsfall machen — keine freiwilligen Vorsorgesysteme und
insofern gegeniiber einer selbstverantwortlichen Existenzsicherung in-
different. Will man sie aber unbedingt unter diesem Aspekt verglei-
chen, wiren sogenannte kausale Systeme ungiinstiger einzuschitzen.
Denn eine selbstverantwortliche Vorsorge fiir Schadensfolgen kann nur
insoweit betrieben werden, als diese kalkulierbar sind. Das aber ist nur
der Fall, wenn es fiir alle méglichen Félle einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit einen einheitlichen und eindeutigen Ausgleichsanspruch
gibt. Nur dann kann der Gefdhrdete, der potentielle Geschidigte aus-
rechnen und entscheiden, ob ihm dieser allgemeine Ausgleichsanspruch
genligt oder ob er sich dariiber hinaus sichern will. Stellt sich jedoch,
wie beim gegenwiirtigen Rechtszustand, immer erst nach Eintritt einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit heraus, wie hoch — je nach der Ur-
sache des Schadens — der Ausgleichsanspruch ist, so wire es widersin-
nig, eine Verantwortung des einzelnen Geschidigten zu fordern oder zu
unterstellen. Denn das wiirde nichts anderes bedeuten, als daB man den
als verantwortungslos denunziert, der sich auf eine Weise hat schidigen
lassen, fiir die kein Dritter ersatzpflichtig ist, wihrend man dem ein
hohes Verantwortungsbewufitsein attestiert, der sich eine giinstige Ur-
sache seines Schadens ausgesucht hat.

Stellt man darauf ab, welche Systeme das Prinzip der Selbstvorsorge
-— auch wenn es sich nicht um freiwillige, sondern um zwangsweise
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Selbstvorsorge handelt — besser verwirklichen, so schneiden zweifellos
diejenigen besser ab, die die Schadensursache nicht beriicksichtigen. Da
mit dem Schicksal, einen Schaden zu erleiden, der zu einer Minderung
der Erwerbsfihigkeit fiihrt, immer gerechnet werden muf, nicht nur mit
Schéden, die auf bestimmten ausgewé&hlten Ursachen beruhen, kann von
ausreichender Selbstvorsoge nur dann gesprochen werden, wenn sie
sich auf alle Fille einer Minderung der Erwerbsfihigkeit, unabhéngig
von ihrer Ursache, erstreckt. Dagegen kann weder von Selbstverant-
wortung noch von ausreichender Selbstvorsorge die Rede sein, wenn
man nur an Systemen partizipiert, in denen fiir einen eventuellen Scha-
den ein Dritter aufzukommen hat, andere mogliche Schiden jedoch un-
gedeckt bleiben.

269 Bei sogenannten kausalen Systemen wire eine Vereinheitli-
chung der Leistungen nur méoglich, wenn alle irgend mdglichen Scha-
densursachen jeweils durch ein Sondersystem erfaBt wiren, so daf ein
allgemeines, ohne Riicksicht auf die Schadensursache leistendes Sy-
stem iiberfliissig wiirde, und wenn zugleich die Kriterien der Lei-
stungsbemessung in all diesen spezifischen Sondersystemen gleich wiren.

Die zweite Bedingung wiirde inhaltlich die kausalen Sondersy-
steme aufheben; die erste Bedingung ist nicht erfiilllbar, weil nicht alle
moglichen Schiden nach ihrer Ursache zu erfassen sind und weil an
einem Schaden oft mehrere Ursachen zusammenwirken, fir die dann
unterschiedliche Sondersysteme zustindig wiren. Schon nach dem ge-
genwirtigen Recht, das viele Schadensursachen auslifit, sind z. B. Ver-
kehrsunfille auf dem Wege zur Arbeit sowohl von der Unfallversiche-
rung als auch von der Kraftfahrzeughaftpflicht-Versicherung er-
fafit.

270 Insgesamt lassen sich in der jahrzehntelangen Debatte, die unter
der sehr miBverstindlichen Bezeichnung ,Kausalprinzip oder Final-
prinzip in der sozialen Sicherung® lauft, keine wirklich {iberzeugenden,
zwingenden oder auch nur schwerwiegenden Argumente dafiir aus-
machen, daBl von mehreren gleich Geschidigten der eine viel, der andere
weniger und ein Dritter vielleicht gar nichts bekommen soll. Wenn
man -— was den Grundentscheidungen und den Grundstrukturen der
sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland entspricht — die
dem fritheren Status adiquate Sicherung und das Prinzip der Selbst-
vorsorge zur Grundlage des Systems macht und als politische Gestal-
tungsaufgabe auffalit, ergibt sich daraus die Notwendigkeit der Gleich-
behandlung gleicher Sachverhalte. Bei dem hohen Rang, den Gesell-
schafts- und Rechtsphilosophie dem Postulat der Gleichbehandlung bei-
messen, sollten die verschiedenen Leistungssysteme {ir Fille einer Min-
derung der Erwerbsfihigkeit so aufeinander abgestimmt und zusam-
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mengefiihrt werden, dafB3 bei gleicher Schidigung prinzipiell die gleiche
Entschidigung zuerkannt wird. Der Erwerbsschaden als solcher sollte
zum alleinigen Bemessungskriterium fiir alle Leistungen gemacht wer-
den; denn die Aufgabe der Statussicherung stellt sich bei einer Sché-
digung der Leistungskraft stets in gleicher Weise, unabhingig davon,
wie es zu dieser Schidigung gekommen ist.

3.6. Rentenbemessung
3.6.1. Einkommensiquivalente Renten

3.6.1.1. Bemessungsgrundlage

271 Bemessungskriterium fiir Renten bei einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit sollte grundsétzlich die Verringerung des Erwerbsein-
kommens sein, die durch die Minderung der Erwerbsfihigkeit eintritt.
Die Entscheidung fiir prinzipiell einkommensproportionale Renten wird
hier vorausgesetzt und nicht mehr im einzelnen begriindet. Sie liegt
fast allen Sozialleistungen in der Bundesrepublik Deutschland zugrun-
de. Sie wird damit gerechtfertigt, da Sozialleistungen das in der akti-
ven Erwerbsphase erreichte Wohlstandsniveau sicherstellen und einen
Absturz der Lebenshaltung bei dauerndem Verdienstausfall verhin-
dern sollen?,

272 Die Verringerung des Erwerbseinkommens, die durch eine Min-
derung der Erwerbsfihigkeit eintritt, kann entweder an dem Einkom-
men, das vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielt wor-
den ist, oder an dem Einkommen, das mutmaBlich ohne Eintritt der
Minderung der Erwerbsfihigkeit in Zukunft erzielt worden wire,
gemessen werden. Die erstgenannte Alternative entspricht dem Grund-
satz, der das Sozialleistungssystem der Bundesrepublik Deutschland
bestimmt, an die Lebenshaltung anzukniipfen, die wihrend des Er-
werbslebens bis zum Eintritt eines , Versicherungsfalles“ erreicht wor-
den ist. Die zweite Alternative entspricht den Grundsitzen, die dem
Schadensersatzrecht zugrunde liegen.

273 In den geltenden Rentensystemen sind beide Grundsitze ver-
wirklicht. Die Kriegsopfer- und die Beamtenversorgung gehen eher
von dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes aus. Bei Kriegsopfern ist?

1 Vgl. statt vieler anderer: Walter Auerbach u. a.: Sozialplan flir Deutsch-
land. Berlin und Hannover 1957, S. 26. — Walter Bogs u. a.: Soziale Sicherung
in der Bundesrepublik Deutschland — Bericht der Sozialenquéte-Komission.
Stuttgart, Berlin, K6ln, Mainz o. J., Textziff. 331.

2 Gem. § 30 Abs. 2 Satz 1 BVG.

10 Schifer
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bei der Festsetzung des Prozentsatzes der MdE zu beriicksichtigen, ob
der Beschéidigte durch die Art der Schidigungsfolgen in seinem vor der
Schidigung ausgelibten oder begonnenen Beruf, in seinem nachweisbar
angestrebten oder in dem Beruf besonders betroffen ist, den er nach
Eintritt der Schidigung ausgeiibt hat oder noch ausiibt. Dariiber hinaus
ist® ein Berufsschadensausgleich zu gewihren, der sich nach dem Ein-
kommen bemiBt, das der Beschidigte ohne die Schadigung nach seinen
Lebensverhiltnissen, Kentnnissen und Fahigkeiten und dem bisher be-
tatigten Arbeits- und Ausbildungswillen wahrscheinlich hétte erzielen
konnen. In der Beamtenversorgung wird zwar? nur die Besoldungs-
gruppe zugrunde gelegt, in die der Beamte mindestens zwei Jahre vor
seiner Dienstunfihigkeit eingestuft war, doch wird andererseits’ seine
Pension nach der Dienstaltersstufe bemessen, die er bis zur Alters-
grenze hitte erreichen konnen, so dal insoweit seine zukiinftige Kar-
riere bei der Bemessung der Versorgungsbeziige beriicksichtigt wird.

274 Die Rentenversicherungen und die Unfallversicherung gehen
demgegeniiber von dem Einkommen aus, das vor Eintritt der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit erzielt worden ist, ohne die mogliche Ent-
wicklung der zukiinftigen Berufskarriere mit in Rechnung zu stellen.
Dabei beziehen sie sich jedoch auf sehr unterschiedliche Einkiinfte. In
den Rentenversicherungen wird der Durchschnitt der Arbeitseinkom-
men zugrunde gelegt, die wihrend des gesamten Erwerbslebens erzielt
worden sind, wihrend in der Unfallversicherung die Rente nach dem
Durchschnittseinkommen des letzten Jahres (Jahresarbeitsverdienst)
bemessen wird.

275 In der Regel wird der Unterschied zwischen den Einkommen,
die vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielt worden
sind, und den Einkommen, die ohne Eintritt einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit in Zukunft hdtten. erzielt werden konnen, nicht sehr
groB sein. Daher wird vorgeschlagen, auch in einem vereinheitlichten
Rentensystem fiir Fille einer Minderung der Erwerbsfihigkeit von
dem Einkommen auszugehen, das vor Eintritt der Minderung der Er-
werbsfahigkeit verdient wurde. Dann muf} jedoch eine einheitliche Re-
gel dafiir gefunden werden, welche Zeit des Erwerbslebens berticksich-
tigt werden soll.

276 Inldndische Versorgungssysteme und ausldndische soziale Si-
cherungssysteme bieten eine Fiille von verschiedenen Mustern, nach
denen bei der Losung dieser Frage verfahren werden kénnte, Auf die

3 Gem. § 30 Abs. 3 und 4 BVG.
4 Gem. § 5 Abs, 3 Satz 1 BeamtVG.
5 Gem. § 5 Abs. 2 BeamtVG.
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Grenzfille ist schon hingewiesen worden: Die Rentenversicherungen
legen das durchschnittliche Einkommen des gesamten bis zum Eintritt
der Minderung der Erwerbsfihigkeit zuriickgelegten Erwerbslebens
zugrunde, wihrend in der Unfallversicherung nur auf das unmittelbar
vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit verdiente Einkom-
men abgestellt wird. Auch die Beamtenversorgung geht von der Besol-
dung aus, die der Beamte vor Eintritt der Dienstunfdhigkeit erhalten
hat,” wobei allerdings — wie in Textziffer 273 erwdhnt — zukiinftige
Besoldungserhshungen in der bereits erreichten Besoldungsgruppe mit
beriicksichtigt werden. Die Versorgung der Arbeiter und Angestellten
im o6ffentlichen Dienst bemiBt sich nach den Einkommen in den letzten
drei Kalenderjahren vor dem Eintritt der Minderung der Erwerbsfihig-
keit. Bei der Bundesbahn wird das Einkommen des letzten Jahres, bei
der Bundespost das Einkommen des letzten Monats vor Eintritt der
Minderung der Erwerbsfihigkeit zugrunde gelegt. Die Rentenversiche-
rung ist also das einzige System, in dem die Rente nicht nach dem zu-
letzt verdienten Einkommen bemessen wird.

277 Auslindische Rentensysteme bieten noch andere Ldsungen an.
In Frankreich wurden friiher bei der Rentenberechnung die Durch-
schnittsléhne der letzten 10 Jahre des Arbeitslebens zugrunde gelegt;
seit 1972 wird jedoch der 10-Jahreszeifraum aus dem gesamten Arbeits-
leben genommen, in dem der Arbeitnehmer am besten verdient hats.
Die schwedische allgemeine Zusatzpension geht von dem durchschnitt-
lichen rentenféhigen Einkommen der 15 Jahre aus, in denen der Ver-
sicherte die héchste Entlohnung bezogen hat’. Die Rentenformel der
italienischen Sozialversicherungsanstalt rechnet mit einem Entgelt, das
sich aus dem Durchschnitt der drei hochsten Jahresentgelte, die der Ar-
beitnehmer in den letzten 10 Jahren® vor der Rentengewdhrung bezo-
gen hat, ergibt?.

278 Gegen eine Aktualisierung der individuellen Bemessungsgrund-
lage in der Rentenversicherung, die dem Verfahren aller anderen Si-
cherungseinrichtungen entspriche, ist eingewendet worden, daf sie eine
grofle Zahl von Arbeitern und insbesondere von Arbeiterinnen benach-
teilige, die in spéteren Jahren, wenn sie zu Héchstleistungen nicht mehr
imstande seien, oft weniger verdienten als am Anfang ihrer Erwerbs-

8 J. Hermann: Die Altersversicherung in Frankreich. In: Deutsche Renten-
versicherung 1974, S. 42.

7 Jiirgen Schiiler: Okonomische Aspekte der Volkspensionierung in Schwe-
den. Tiibingen 1970, S. 32 und 38. — Sdren Bolin: Soziale Sicherheit in
Schweden. In: Internationale Revue fiir soziale Sicherheit 1975, S. 383.

8 Bis 1975 in den letzten 5 Jahren.

? Horst Lowe: Die gesetzliche Rentenversicherung in Italien und ihre
Finanzierung. In: Deutsche Rentenversicherung 1973, S. 92.

10+
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tatigkeit und in den mittleren Jahren. Fiir die Altersrente mag dieses
Argument erhebliches Gewicht haben, obwohl zunichst einmal empi-
risch zu iiberpriifen wire, ob der unterstelite Zyklus des Lebensein-
kommens heute iliberhaupt noch in dieser Weise typisch ist. Fiir Renten
wegen vorzeitiger Minderung der Erwerbsfihigkeit kann es jedoch nicht
durchschlagen. Denn die Funktion dieser Renten ist ja gerade der Aus-
gleich von Lohnverlusten, die infolge der Minderung der Erwerbs-
fihigkeit eintreten. Wiirden sie nach héheren Einkommen in fritheren
Lebensjahren bemessen, wiirde der Erwerbsgeminderte nicht nur gegen
Einkommensminderung infolge seiner Minderung der Erwerbsfihig-
keit, sondern dariiber hinaus auch gegen Lohnminderungen gesichert,
die trotz voller Erwerbsfihigkeit in hoheren Lebensjahren eintreten,
wihrend der uneingeschrinkt Erwerbstitige solche Lohnminderungen
ohne Kompensation hinzunehmen hitte. Als MafBstab fiir das Einkom-~
men, das ohne Eintritt einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit in Zu-
kunft verdient worden wire, ist das vor Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit erzielte Einkommen geeigneter als ein weit in der
Vergangenheit liegendes.

279 Das gilt insbesondere in solchen Fillen, in denen vor Eintritt
der Minderung der Erwerbsfihigkeit nur eine gelegentliche oder ge-
ringfiigige, in fritheren Lebensabschnitten aber eine volle Erwerbsti~
tigkeit ausgeilibt wurde. Wenn z. B. eine Frau in jiingeren Jahren gut
verdient hat, dann aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist und sich
dem Haushalt gewidmet hat, spéter jedoch wieder Teilzeit- oder Aus-
hilfstitigkeiten ausiibi, die jedoch nur einen kleinen Teil zum Familien-~
einkommen beisteuern, so ist bei Eintritt einer Minderung der Er-
werbsfahigkeit nur dieser Nebenverdienst als Bemessungsgrundlage
fiir eine Rente heranzuziehen, nicht aber das wesentlich hohere, volle
Erwerbseinkommen, das sie vor Jahrzehnten verdient hat.

Andererseits ist das allerletzie Einkommen vor Eintritt einer Min-
derung der Erwerbsfihigkeit unter Umstinden sehr zufallsbedingt. Es
kann wesentlich unter, aber auch wesentlich iiber dem Einkommen lie-
gen, das durchschnittlich in Zukunft ohne Minderung der Erwerbsfihig-
keit verdient worden wire. Es wére sicher unangemessen, bei kurzfri-
stiger, voriibergehender Erwerbstitigkeit, die nicht der langfristigen
Sicherung des Familienunterhalts dienen soll, Renten zu gewihren, die
nach den nur kurzfristig erzielten Erwerbseinkommen errechnet wiir-
den, wenn zufillig wihrend einer solchen vorilibergehenden Erwerbs-
tatigkeit eine Minderung der Erwerbsfihigkeit eintritt.

280 Deshalb wird vorgeschlagen, in einem vereinheitlichten Lei-
stungssystem bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit zwar von dem
Einkommen auszugehen, das vor Eintritt der Minderung der Erwerbs-
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fahigkeit erzielt wurde, dabei aber einen mehrjdhrigen Durchschnitt
zugrunde zu legen. Es ist selbstverstindlich mehr oder weniger will-
kiirlich, ob man dabei zwei oder drei oder fiimf Jahre zugrunde legt.
Ein Filnfjahreszeitraum wird hier deshalb vorgeschlagen, weil er in
verschiedenen anderen sozialrechtlichen Bestimmungen, insbesondere
bei der Wartezeit, ebenfalls vorkommt. BemiBt man die Renten nach
dem durchschnittlichen Einkommen in den letzten fiinf Jahren vor
Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit, wiirde sowohl eine —
auch aus anderen Griinden wiinschenswerte — Aktualisierung der in~
dividuellen Rentenbemessungsgrundlage als auch die Ausschaltung
von Zufallswerten der Einkommen, die unmittelbar vor Eintritt der
Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielt wurden, erreicht.

281 Eine solche Regelung kann selbstverstindlich zur Folge haben,
dall unter Umstinden — nimlich dann, wenn in den letzten fiinf Jah-~
ren iiberhaupt keine Erwerbstitigkeit ausgelibt wurde — auch dann
keine Rente wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit gezahlt wird,
wenn die Wartezeit erfiillt ist. Dieses Ergebnis erscheint jedoch we-~
sentlich funktionsgerechter als Vorschlige, Invaliditdtsrenten bedin-
gungslos auch dann zu gewidhren, wenn vor Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit lange Jahre liberhaupt keine Erwerbstiitigkeit aus-~
getibt wurde und daher zu vermuten ist, dafl auch ohne Eintritt einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit in Zukunft keine Erwerbstitigkeit
ausgelibt worden wire!. Andererseits werden alle Teile des Familien~
einkommens, auch solche, die aus gelegentlichen oder geringfiigigen
Nebentétigkeiten stammen, voll in die Sicherung gegen das Risiko
einer Minderung der Erwerbsfidhigkeit einbezogen.

3.6.1.2. Leistungsbemessungsgrenze

282 Bei einer Vereinheitlichung ist auch zu entscheiden, ob das vor
der Minderung der Erwerbsfihigkeit verdiente Einkommen in unbe-
grenzter Hohe bei der Rentenberechnung beriicksichtigt werden oder
ob irgendwelche Leistungsbemessungsgrenzen geschaifen bzw. aus be-
stehenden Leistungssystemen iibernommen werden sollen. Nach dem
gegenwirtigen Rechtsstand gibt es unterschiedliche Hochstgrenzen
fiir den Berufsschadensausgleich der Kriegsopferversorgung, fiir die
Rentenversicherungen und fiir die Unfallversicherung, wihrend die
Beamtenversorgung tliberhaupt keine Hochstgrenzen kennt. Der Be-
rufsschadensausgleich der Kriegsopferversorgung beriicksichtigt Ein-

10 Vgl. Sozialbudget — Sozialplanung, S. 55: ,Frauen im Alter zwischen
15 und 60 Jahren sowie Minner im Alter zwischen 15 und 65 Jahren sollen
bei Eintritt von Invaliditit einen Anspruch auf Transferzahlungen zum

Einkommensausgleich wegen Invaliditdt haben, unabhingig davon, ob sie
bis zur Invalidisierung erwerbstitig waren oder nicht.“ Ebenso S. 20.
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kommensverluste bis zu 32 640 DM im Jahr = 2720 DM im Monat!.
Der Jahresarbeitsverdienst in der Unfallversicherung betrigt hochstens
36 000 DM = 3 000 DM im Monat. Die Satzung des Versicherungstrigers
kann allerdings eine héhere Grenze festsetzen?!®. Soweit der Bund oder
die Bundesanstalt fiir Arbeit Triger der Unfallversicherung ist, ist die
Héchstgrenze fiir den Jahresarbeitsverdienst auf 48 000 DM = 4000 DM
im Monat festgesetzt worden®s. In den Rentenversicherungen wird das
Einkommen bei der Rentenberechnung nur insoweit zugrunde gelegt,
als es das Doppelte!* bzw. das Zweieinhalbfache der allgemeinen Be-
messungsgrundlage' nicht ibersteigt.

283 Auch in einem vereinheitlichten Rentengystem fiir Fille einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit wird man auf eine Einkommensober-
grenze nicht ganz verzichten kénnen. Sie wird allerdings hoher als der-
zeit in den Rentenversicherungen angesetzt und auf jeden Fall — wie in
der derzeitigen Praxis der Rentenversicherungen — dynamisiert sein
miissen.

284 Die Notwendigkeit, eine Einkommensobergrenze zu setzen, er-
gibt sich gerade dann, wenn — wie in dem vorliegenden Reformmodell
vorgeschlagen — alle Erwerbstitigen in das Sicherungssystem gegen
Minderungen der Erwerbstihigkeit einbezogen werden sollen und es
demgemif weder nach der Art der ausgeilbten Erwerbstitigkeit noch
nach der Einkommenshéhe eine Begrenzung der Versicherungspflicht
geben soll. Denn es kann weder Sache der Beitrags- noch der Steuer-
zahler sein, auch jedem Spitzenverdiener den Bestand eines ungewshn-~
lich hohen Einkommens zu garantieren, das vielleicht ohnehin schon
soziales Argernis erregt. Polemisch kénnte man sagen, daf nur Ein-
kiinfte, die noch durch eine Arbeitsleistung zu legitimieren sind, er-
setzt werden sollen, nicht aber Beziige, deren Hoéhe nur zu verstehen
ist, wenn man sie als Status-, Monopol- oder Machipriamien interpre-
tiert. Bs muf} allerdings sehr zweifelhaft erscheinen, daBl} diese Grenze
schon von den Hochstbetrdgen, die in den derzeitigen Rentensystemen
gelten, {iberschritten wird. Die Leistungsbemessungsgrenzen der Ren-
tenversicherungen erfassen heute oft schon mittlere Gehélter nicht
mehr voll, zumal durch die Konstruktion der Beitragsbemessungsgren-
zen verhindert wird, dafl das urspriingliche Ziel, alle Einklinfte bis zum
Doppelten des Durchschnittslohnes zu versichern, noch erreicht wird.

1§30 Abs. 3 BVG.
12 § 575 Abs. 2 Satz 1 und 2 RVO.

8 Verordnung tber die Héchstgrenze des Jahresarbeitsverdienstes vom
10. 11. 1971.

“ﬁ§ 1255 Abs. 1 RVO, § 32 Abs. 1 AVG.
15 § 54 Abs. 11.V.m. § 130 Abs. 8 RKG.



3.6. Rentenbemessung 151

Es kommt hinzu, daB die Gesichtspunkte des Schadensersatzes, mit de-
nen immer wieder versucht wird, die Sonderleistungen der Unfallver-
sicherung und der Kriegsopferversorgung zu legitimieren, um so mehr
Widerstinde gegen eine Integration und eine Vereinheitlichung der
Leistungssysteme auslésen werden, je niedriger die Leistungsbemes-
sungsgrenzen eines vereinheitlichten Systems angesetzt werden.
Schliefilich ist zu bedenken, daB auch die Widerstinde gegen eine Ein-
beziehung der Beamtenversorgung in die Vereinheitlichungsbemiihun-
gen sehr massiv sein werden, wenn nicht relativ hohe Einkommens-
grenzen fiir die Bemessung der Pensionen vorgesehen werden.

285 Im Gegensatz zu den anderen Vorschligen in diesem Reform-
modell wird daher empfohlen, bei den Leistungshemessungsgrenzen
eine Vereinheitlichung moglichst weit nach oben vorzunehmen.

Die Untergrenze fiir die maximal beriicksichtigungsfihigen Einkom-
men diirfte daher bei der Jahresarbeitsverdienstgrenze liegen, die fiir
die Unfallversicherung des Bundes und der Bundesanstalt fiir Arbeif
festgesetzt ist. Da diese Grenze aber schon seit rd. 6 Jahren als unver-
anderter Geldbetrag festgeschrieben ist, diirfte auch sie iiberholt sein
und diirften keine Bedenken bestehen, etwas iiber sie hinauszugehen.
Dann kime man in die Niéhe der Endstufe der Besoldungsgruppe A 16,
die — unter Berlicksichtigung der Stufe 2 des Ortszuschlages — in 1977
bei 5.240 DM im Monat!® liegt. Nur eine solche Grenze, die die Besol-
dungsordnung A voll umfaBt, 1iBt eine realistische Hoffnung zu, daf} es
gelingen kénnte, die Beamtenversorgung in eine vereinheitlichende
Reform einzubeziehen.

In der Systematik der BezugsgriBen der Rentenversicherungen kime
man genau auf die gleiche Grenze, wenn man Einkommen bis zum
Zweieinhalbfachen der Durchschnittsverdienste aller Versicherten be-
riicksichtigen wiirde. Geht man von dem fiir 1977 geschitzten durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten aus, wiirde die Lei-
stungsbemessungsgrenze dann ebenfalls bei 5.240 DM im Monat liegen.
Da auch aus vielerlei anderen Griinden und von verschiedensten Seiten
empfohlen worden ist, die Rentenberechnungsgrundlage zu aktualisie-
ren und den relativ weit in die Vergangenheit reichenden 3-Jahres-
Durchschnitt der allgemeinen Bemessungsgrundlage aufzugeben, wird
angeregt, diese Ldsung zu wihlen. Die Leistungsbemessungsgrenze in
einem vereinheitlichten System fiir Fille einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit konnte also alternativ auf die Endstufe der Besoldungs-
gruppe A 16 oder das Zweieinhalbfache der durchschnittlichen Brutto-
arbeitsentgelte aller Rentenversicherten festgelegt werden.

18 Gegeniiber 4.000 DM in der Unfallversicherung des Bundes.
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3.6.1.3. Steigerungssatz

286 Das dritte Vereinheitlichungsproblem bei der Rentenbemes-
sung ist der Prozentsatz des maBgeblichen Arbeitseinkommens, der die
Rentenhthe ergibt. Er betrdgt z.Z. bei voller Erwerbsunfihigkeit in
der Unfallversicherung 66,6 %o, in der Beamtenversorgung — je nach der
ruhegehaltsfihigen Dienstzeit — zwischen 3590 und 75 %, in den Ren-
tenversicherungen zwischen 7,5 %/0!” und maximal 75 %!® und im Berufs-
schadensausgleich der Kriegsopferversorgung 40 %, wobei allerdings
stets durch die nicht einkommensbezogene Grund- und Ausgleichsrente
und gegebenenfalls durch die Schwerstbeschidigtenzulage eine erheb-
liche Erhshung dieses Satzes eintritt!®.

287 Welcher Prozentsatz flir eine vereinheitlichte Rentenbemes-
sung gewidhlt werden sollte, ist eine rein diskretionidre Entscheidung.
Sollen Renten jedoch die wirtschaftliche Existenz so sichern, daB beim
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben keine spiirbar verschlechterte Le-
benshaltung in Kauf genommen werden mufB, wird dieser Prozentsatz
nicht zu niedrig gewihlt werden diirfen. Es gibt durchaus nicht unbe-
achtliche Argumente dafiir, nicht nur bei kurzfristigen Sozialleistun-
gen, sondern auch bei Dauerrenten den Lohnausfall nicht nur teilweise,
sondern voll zu ersetzen?®. Anderen erscheinen Renten, die 50 %o des
fritheren Erwerbseinkommens {ibersteigen, unnétig oder gar sozialpoli-
tisch unerwiinscht, weil eigene und betriebliche Vorsorge ihren Teil zu
der erwiinschten Gesamtsicherung beitragen sollten. Vielfach werden
Renten, die iiber 50 %¢ des Arbeitsverdienstes hinausgehen, als gesamt-
wirtschaftlich schwer tragbar und ohne iibermiBige Belastung der Bei-
trags- und Steuerzahler nicht finanzierbar angesehen, ein Argument,
das wahrscheinlich wesentlich dafiir bestimmend ist, dal die Renten-
niveaus der meisten Sicherungssysteme zwischen 40 und 60 %o der Akti-
ven-Beziige liegen. Albers hat in seinem jiingsten Vorschlag ebenfalls
fir eine Invalidititsrente in Héhe von 50 % des letzten Bruttoarbeits-
entgelts plddiert und sich dabei auf die Rentenniveausicherungs-
klausel bezogen?!.

17 Wenn die anrechnungsfihige Versicherungszeif nicht linger als die
Wartezeit von 5 Jahren ist.

18 Wenn die anrechnungsfihige Versicherungszeit das volle erwerbsfdhige
Alter von 15 - 65 Jahren umfaft.

19 Vgl. Tz. 45.

20 Vgl, Detlev Zéllner: Die Beziehungen zwischen Sozialversicherungslei-
stungen und Arbeitsverdienst. In: Internationale Revue fiir soziale Sicher-
heit, 2/1970, S. 245 £f.

2t Willi Albers: Moglichkeiten einer stirker final orientierten Sozialpolitik,
Géttingen 1976, S. 70.
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288 Es soll hier nicht versucht werden, ein neues, eigenes Bezugs-
und Bewertungssystem aufzubauen, aus dem der Prozentsatz fiir die
Rentenbemessung abgeleitet wird. Vielmehr soll gepriift werden, ob
sich nach dem Grundsatz, moglichst viele Konstruktionselemente der
bestehenden Systeme in ein vereinheitlichtes Leistungssystem zu tiber-
nehmen??, eine Losung ableiten 1d8t, die im Ergebnis von keiner der
derzeit praktizierten Regelungen allzuweit entfernt ist.

Dabei wird versuchsweise von den Beamtenpensionen ausgegangen,
weil diese oft als ideale Versorgung angesehen werden und immer wie-
der als Vorbild fiir bestimmte rentenrechtliche Regelungen gedient ha-
ben.

289 Das Rentenniveau, das fiir die Lebenshaltung eines Rentners
mafigebend ist, kann nicht durch Brutto-, sondern sinnvoll nur durch
Nettorelationen gemessen werden. Deshalb ist es nicht mdglich, Beam-~
tenpensionen und Renten iiber den Prozenisatz an den Bruttoarbeits-
einkommen miteinander zu vergleichen. Man muf} vielmehr beriicksich~-
tigen, daB die Einkiinfte eines nicht beamteten Arbeitnehmers dem Bei-
tragsabzug zu den Sozialversicherungen in Héhe von durchschnittlich
rd. 16,5 % unterliegen, so daf3 die BezugsgriBe fiir einen Nettovergleich
entsprechend niedriger liegt als bei gleichem Bruttoeinkommen eines
Beamten. Demgegeniiber bleiben die Renten weitgehend steuerfrei,
wihrend die Beamtenpensionen — abgesehen von dem Versorgungs-
Freibetrag — versteuert werden miissen, so daB die gleiche Brutto-So~
zialleistung beim Beamten einen um den Steuerabzug ungilinstigeren
Nettowert ergibt. Wird an den Finanzierungs- und Besteuerungsme-
thoden nichts gedndert, kann man infolgedessen eine Gleichstellung
der Renten mit den Beamtenpensionen nicht dadurch erreichen, dafl
man sie als den gleichen Prozentsatz vom Bruttoeinkommen errechnet.

290 Da die Nettorelation zwischen Aktiven- und Ruhestandsbeziigen
durch die Steuerprogression sehr unterschiedlich beeinflufit wird, las-
sen sich die Auswirkungen zunidchst nur an Beispielen zeigen. Geht
man immer von einem Ehepaar ohne Kinder aus, bei dem nur ein Ehe-
partner erwerbstitig ist?, so ergibt sich bei der Héchstpension aus der
jeweiligen Endstufe aller Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A
eine Versorgung von iiber 80 %o des Nettogehalts®. Die Hichstrente aus
der gesetzlichen Unfallversicherung? fiihrt dagegen zu einer Nettover-
sorgung von 97 %s. Auch bei einem Monatseinkommen von 1.000 DM be-

22 Vgl. Tz. 18.

23 Tohnsteuerklasse II1.

2¢ Vgl. auch: Gutachten der ,Treuarbeit®, Bundestags-Drucksache 7/ 5569,
S. 153. }

25 Jahresarbeitsverdienstgrenze ist 36.000 DM.
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lduft sich die volle Unfallrente bereits auf 85°0 des Nettoarbeitsver-
dienstes. Wiirde sich die Rente nicht, wie in der Unfallversicherung,
auf 66,6 %, sondern nur auf 50 %o des Bruttolohns belaufen — was als
einigermafien realistische Annahme fiir Renten aus der Rentenversiche-
rung nach einem vollen Erwerbsleben angesehen werden kann — so
wire bei einem monatlichen Bruttolohn von 3.000 DM der Nettoversor-
gungsgrad nur 73 %o, bei einem monatlichen Bruttolohn von 1.000 DM
nur 63 %/. Bei den Zusatzversorgungen im offentlichen Dienst, die brutto
den Beamtenpensionen angeglichen, aber praktisch steuerfrei sind, er-
geben sich Nettorelationen der Rente zum Lohn, die in allen Vergii-
tungsgruppen etwas iiber 100 %o liegen2s.

291 Von einer Vereinheitlichung der Bemessung einkommensiqui~
valenter sozialer Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit
kénnte nur dann gesprochen werden, wenn das Verhiltnis zwischen
Nettopension und Nettogehalt dem Verhéltnis von Nettorente zu Net-
tolohn bei jeweils gleichen Netto-Aktiven-Beziigen gleich ist. Es miiBte
also die Formel gelten

1) Pretto _ Rnetto

bei Gpetto = Limetto
Gnetto Lnetto

Diese Bedingung kann in vollem Umfang nur erfiillt werden, wenn
Beamte und nichtbeamtete Erwerbstiitige beitrags- und steuerrecht-
lich vollig gleichgestellt werden. Das wiirde die Abschaffung der Be-
amtenversorgung und die Einbeziehung der Beamten in die Rentenver-
sicherung bedeuten.

292 Ein dhnliches Ergebnis wird erzielt, wenn die beiden folgenden
Bedingungen erfiillt werden:

1. Alle Sozialversicherungsbeitrige bleiben steuerfrei, ohne Ober-
grenze fiir die Abzugsfihigkeit. Das bedeutet, dag alle Beitrége nicht
in die Besteuerungsgrundlage einbezogen werden, unabhingig da-
von, welcher Teil formal vom Arbeitnehmer und welcher formal
vom Arbeitgeber zu entrichten ist. Damit wiirden selbstédndig Er-
werbstitige, die ithre Beitrige in vollem Umfang aus ihrem Brutto-
einkommen aufbringen miissen, nichtbeamtete Arbeitnehmer, bei
denen die Hilfte der Beitrdge vom Bruttolohn einbehalten wird,
und Beamte, denen der Dienstherr die Aufbringung von Beitrigen
fiir ihre Zukunftssicherung abnimmt, bei der Finanzierung ihrer
sozialen Sicherung steuerrechtlich gleichgestellt.

26 Vgl. Gutachten der , Treuarbeit¥, S. 154.
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2. Renten und Pensionen werden ebenfalls in vollem Umfang steuer-
rechtlich gleichgestellt. Entweder miiften also beide Leistungsar-
ten steuerfrei bleiben oder wie alle anderen Einkiinfte der Steuer-
pflicht unterworfen werden. Volle Steuerbefreiung hat den grofien
Nachteil, daB die Netto-Sozialleistung — wenn sie als bestimmter
Prozentanteil der Brutto-Aktiven-Beziige berechnet wird — einen
um so hdheren Prozentsatz der Netto-Aktiven-Beztlige ausmacht, je
hoher der durchschnittliche Steuersatz, je hoher also ~— bei progres-
sivem Steuertarif — die Aktiven-Beziige waren. Dieser Effekt ver-
schwindet zwar auch dann nicht, wenn die Sozialleistungen be-
steuert werden; er ist dann jedoch erheblich geringer.

Die Besteuerung rechtfertigt sich steuertheoretisch dadurch, dag bei
voller Steuerfreiheit aller Beitrdge die Renten auch nicht mehr
teilweise als Auszahlung eines Kapitals angesehen werden kénnen,
das aus bereits versteuerten Einkommensteilen angesammelt wor-
den wire. Eine zusitzliche soziale Begriindung liegt darin, daB durch
die Besteuerung zumindest eine gewisse Differenzierung der Netto-
einkiinfte nach dem Familienstand und nach sonstigen steuerlich be-
riicksichtigungsfihigen Belastungen eintritt.

293 Bei Erfiillung dieser beiden Bedingungen wire eine Gleichbe-
handlung im Sinne der in Tz. 291 genannten Formel (1) erreicht, wenn
als Rente bzw. Pension der gleiche Prozentsatz des der Besteuerung
zugrunde liegenden Erwerbseinkommens, d.h. des Bruttoeinkommens
nach Abzug der Versicherungsbeitrige, gewihrt wiirde. Sind nicht bei-
de Bedingungen erfiillt, erfordert Gleichbehandlung die Anwendung
unterschiedlicher Prozentsidtze auf die Bemessungsgrundlage fiir Pen-
sionen und fiir Renten. Dabei bleiben kleinere Differenzen jedoch er-
halten, weil sich der Einflu der Steuerprogression nicht vollig aus-
schalten ldft. Das zeigen Beispielrechnungen, die mit verschiedenen,
aber jeweils voll proportionalen Steuersitzen durchgefithrt werden.

Diese Beispielsrechnungen gehen davon aus, da8 nur die erste, nicht
aber die zweite der in Tz. 292 genannten Bedingungen erfiillt ist, daB
also Pensionen versteuert werden miissen, wihrend Sozialversiche-
rungsbeitrige und Sozialversicherungsrenten in vollem Umfang steuer-
frei bleiben. Es soll ermittelt werden, auf wieviel Prozent () sich eine
Rente etwa belaufen miiite, damit, gemessen an den Nettobeziigen vor
Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit, die Rente etwa der Net-
topension entspréche.

294 Unter diesen Bedingungen ergeben sich fiir die vier in der Be-
dingung (1) genannten Gréfien die folgenden Ausdriicke, wenn man den
jeweils als durchgehend proportional angenommenen Steuersatz mit s
bezeichnet:
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Pnetto = 0,75 Gbrutto - 0,06 . 0,75 Ghrutto — s (0,75 - 0,06 . 0,75) Gbmtto

(2) -
= 0,705 Gprutto (1 — 8)

@) Gretto = Gprutto — 0,06 Gorutto — 8 (1 — 0,06) Gbrutto = 0,94 Gprutto (1 — 8)

wobel der Subtrahent 0,06 - 0,75 Gprurro in (2) und der Subtrahent
0,06 Gprutte in (3) fiir den Krankenversicherungsbeitrag angesetzt ist,
den ein Beamter aufbringen muB, wenn er den Teil der Krankheitsko-
sten, den die Beihilfe nicht {ibernimmt, abdecken will. Als Beitrag ist
dabei der durchschnittliche halbe Beitragssatz der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen angenommen worden. Er soll, wie die Beitrige zu
den Sozialversicherungen, steuerfrei sein.

Fiir die Rente ergibt sich, da sie voraussetzungsgemif steuerfrei ist:
4 Rpetto =  + Liprutto

Der Nettolohn errechnet sich wie das Nettogehalt des Beamten durch
Abzug der Versicherungsbeitriige und der Lohnsteuer vom Bruttolohn
zu

(5) Lietto = Librutto — 0,185 Lrutto — 8 (1 ~ 0,165) Liprutto = 0,835 Lirutto (1 — s}

wobei als durchschnittliche Belastung mit Sozialabgaben 16,5 %o vom
Bruttolohn angesetzt sind. Setzt man (2) bis (5) in (1) ein, erhélt man

0,705 Gprutto (1 —8) _ % - Lpsutto
0,94 Guratte (1 — 5) 0,835 Librutto (1 — 8)

(6

Lést man (6) nach x auf, so ergibt sich

) x = 0,62625 (1 — s)

295 Aus (7) 148t sich ablesen, daB3 bei gegebener Hohe der Versiche-
rungsbeitrige der Prozentsatz vom Bruttolohn, auf den sich eine steuer-
freje Rente belaufen muB, wenn sie die gleiche Nettoversorgung brin-
gen soll wie eine steuerpflichtige Pension in Héhe von 75 %o der Dienst-
bezlige, um so niedriger liegt, je héher der Steuersatz ist. Wire der
Steuersatz 0, wiirde der 75 %igen Beamtenpension eine Rente in Hohe
von 62,63 %0 entsprechen. Setzt man in (7) verschiedene Steuersitze ein,
ergibt sich folgende Reihe:



3.6. Rentenbemessung 157

bei einem Steuersatz von

0 %o miiBte die Rente 62,63 %o des Bruttolohns,
5,5 %/o miifite die Rente 59,18 %6 des Bruttolohns,
11,0 %/o miiBte die Rente 55,74 ?/o des Bruttolohns,
22,0 %/ miiBte die Rente 48,85 %o des Bruttolohns,
33,0 %/o miiite die Rente 41,96 %/ des Bruttolohns,
44,0 %o miiBte die Rente 35,07 %o des Bruttolohns,
55,0 %/o miiBite die Rente 28,18 %o des Bruttolohns

betragen, wenn sie die gleiche Nettorelation zum Lohn haben sollte, wie
die Pension zu den Dienstbeziigen.

Der Steuersatz von 11 % ist von einem Eheppar ohne Kinder etwa bei
einem Jahreseinkommen von 22.000 DM zu zahlen, das etwas oberhalb
der allgemeinen Bemessungsgrundlage fiir 1977 und etwas unterhalb
der durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelte in 1976 liegt. Der Propor-
tionalsatz der Einkommenssteuer von 22 % reicht bei Verheirateten bis
32.000 DM Jahreseinkommen, wird aber, bezogen auf das Gesamtein-
kommen, wegen des steuerfreien Sockelbetrages und wegen einiger
sonstiger Freibetrdge erst bei Jahreseinkommen von ca. 60.000 DM
erreicht, die bereits weit liber der Beitragsbemessungsgrenze der Ren-
tenversicherungen fiir 197727 liegen. Der Steuersatz von 5,5 %s wird bei
einem Ehepaar ohne Kinder erst unterschritten, wenn sein Jahresein-
kommen niedriger als ca. 13.000 DM liegt.

296 Man wird also davon ausgehen kénnen, dafl bis auf wenige
Ausnahmefille steuerfreie Renten, die zwischen 50 und 60 % des Brut-
tolohnes liegen, zu einer Versorgung fithren, die in der Nettorelation
einer Beamtenpension von 759%o entspricht. Geht man von mittleren
Einkommen aus, miiite ein Satz von etwa 55 %0 gewihlt werden. Er
wiirde zu einer Rente fihren, die — wie die versteuerte Beamtenpen-
sion — durchschnittlich etwa 80 % der Nettoerwerbseinkiinfte ausma-
chen wiirde.

Auf dieses Ziel werden die folgenden Uberlegungen und die Schit-
zungen im Abschnitt 3.9. ausgerichtet.

3.6.1.4. Zeitfaktoren

297 Die Formeln fiir die Berechnung einer Rente wegen Minderung
der Erwerbsfihigkeit bestehen — mit Ausnahme der Grund- und der

27 40.800 DM in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten,
50.400 DM in der knappschaftlichen Rentenversicherung.
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Ausgleichsrente aus der Kriegsopferversorgung — in allen Leistungs-
systemen aus einem Einkommensfaktor? und einem — in der Regel als
Steigerungssatz bezeichneten — Prozentsatz des zugrunde gelegten Ein-
kommens?®, Dieser Steigerungssatz ist fiir die Unfallversicherung und
flir den Berufsschadensausgleich aus der Kriegsopferversorgung im
Gesetz unmittelbar festgelegt. In den Rentenversicherungen und in der
Beamtenversorgung enthilt er dagegen einen Zeitfaktor, d.h. er setzt
sich aus einem Steigerungssatz pro rata temporis und der berlicksichti-
gungsfihigen Zeit zusammen, Dabei ist der Steigerungssatz pro Jahr in
den Rentenversicherungen linear, in der Beamtenversorgung degressiv.
Es bleibt zu diskutieren, ob und in welcher Form ein vereinheitlichtes
Leistungssystem bei Minderungen der Erwerbstahigkeit einen Zeitfak-
tor in die Rentenformel einbauen sollte.

298 Es ist schon an friitheren Stellen darauf hingewiesen worden,
daB bei der Invalidititssicherung der Risikoaspekt, bei der Alterssiche-~
rung der Sparaspekt iiberwiegt. Der Zeitpunkt des Pensionierungsal-
ters ist genau berechenbar, und es ist nur unbekannt, wie lange der
Zeitraum ist, fiir den das angesammelte Kapital ausreichen muB. Bei
einer Minderung der Erwerbsfihigkeit ist dagegen véllig ungewiB, ob
sie jemals eintritt und wann sie eintreten wird. Deshalb kann bei einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht auf die Ansammlung von Ka-
pital Bezug genommen oder verwiesen werden, weil die flir die Erspar-
nisbildung verfiigbare Zeit von Null bis zu einem vollen Erwerbsleben
reichen kann. Die Sicherung gegen eine Minderung der Erwerbsfghig-
keit hat also den Charakter einer Schadensversicherung, fiir die es ty~
pisch ist, daB mit der ersten Beitragszahlung der volle Versicherungs-~
schutz einsetzt und daf mit der letzten Beitragszahlung jeder Ver-
sicherungsschutz aufhért, ohne daBl irgendwelche Anspriiche aus den
wihrend der gesamten Versicherungszeit geleisteten Beitrdgen zuriick~
blieben.

Aus dieser Eigenart des Risikos einer Minderung der Erwerbsfihig-
keit wire zu folgern, dafl die Leistungen unabhingig von jedem Zeit-
faktor, von Ausbildungs-, Arbeits-, Dienst- oder Lebensjahren sein
sollten. Diese Konsequenz ist in der Kriegsopferversorgung und in der
Unfallversicherung auch gezogen worden. Das kann jedoch, worauf
ebenfalls schon mehrfach hingewiesen worden ist, zur Folge haben, daf
auBlerordentlich kurzfristige Erwerbstitigkeit, deren Fortsetzung tiber-
haupt nicht beabsichtigt war, oder sogar Scheinarbeitsverhiltnisse zu
lebenslangen Rentenzahlungen filihren, denen die gemeinte Funktion,
verlorenes Erwerbseinkommen zu ersetzen, vollig fehlt. Deshalb ist

2 vgl. die Abschnitte 3.6.1.1. und 3.6.1.2.
2 Vvgl. Abschnitt 3.6.1.3.
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vorgeschlagen und begriindet worden, im Prinzip die fiinfjihrige War-
tezeit der Rentenversicherungen und der Beamtenversorgung beizu-
behalten® und der Rentenbemessung das durchschnittliche Einkommen
der letzten fiinf Jahre vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihig-
keit zugrunde zu legen3!.

299 Auch wenn diese beiden ,,Sperren® eingebaut sind, bleibt noch
eine Reihe von Argumenten zu bedenken, die — auch wenn sie liber-
wiegend technisch-organisatorischer Natur sind — die Ubernahme eines
Zeitfaktors aus den Rentenversicherungen und der Beamtenversorgung
in die Rentenformel eines vereinheitlichten Leistungssystems nahele-
gen kénnten. Der Verzicht auf jeden Zeitfaktor wire moglich und voll
gerechtfertigt, wenn nicht nur das Leistungsrecht vereinheitlicht wer-
den sollte, sondern auch alle Institutionen, so daB es nach der Reform
nur noch einen einzigen Triger der Sicherung gegen Minderungen der
Erwerbsfihigkeit fiir die gesamte Bevolkerung gébe. Solche institutio-
nelle Vereinheitlichung wird daher auch, wie jilingst von Albers®, in
aller Regel vorgeschlagen, wenn mit Vereinheitiichung des Leistungs-
rechts auch der Verzicht auf jeden Zeitfaktor bei der Rentenbemessung
gemeint ist%3,

Die Konzeption des vorliegenden Reformmodells geht demgegeniiber
davon aus, institutionelle Anderungen so kilein wie méglich zu halten.
Daher wird nicht vorgeschlagen, bestehende Sozialleistungstriger vol-
lig aufzulgsen®s. Infolgedessen wiirden auch nach einer Reform, die die-
sen Vorschligen folgt, mehrere Sicherungseinrichtungen gegen Minde-
rungen der Erwerbstihigkeit nebeneinander bestehen. Bei einem sol-
chen Modell muB aber sichergestellt sein, daf nicht Anspriiche aus frii-
heren Sicherungen mit Sicherungen, die bei Eintritt der Minderung der
Erwerbsfdhigkeit bestehen, kollidieren oder kumulieren. Dabei geht es
insbesondere um eine Abstimmung zwischen den Rentenversicherun-
gen und der Beamtenversorgung, d. h. um eine Regelung flir Personen,
die im Verlauf ihres Erwerbslebens zwischen einer Beamtentitigkeit
und einer nicht beamteten Erwerbstitigkeit wechseln. Solche Abstim-
mung erfolgt am einfachsten iiber die Zeiten, in denen sie den einen
oder den anderen Erwerbsstatus hatten?®.

30 Vgl. Abschnitt 3.5.2.

31 Vgl Tz 280.

32 Vgl. Willi Albers, S. 66.

338 Vgl. Willi Albers, S. 70,

3¢ Vgl. dazu Abschnitt 3.8.

35 Die Abstimmung mit der Unfallversicherung und der Kriegsopferversor-
gung erfolgt dadurch, daB sie kein eigenes Leistungsrecht mehr anwenden,
sondern nach der neuen einheitlichen Rentenformel nur die Fille tibernch-
men, fiir deren Abwicklung sie finanziell zustindig sind. Vgl. dazu Abschnitt
3.7.3.
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300 Es kommen noch drei weitere Probleme hinzu, die sich ebenfalls
aus der Notwendigkeit der Abstimmung mit anderen Anspriichen erge-
ben.

Der hier unterbreitete Vorschlag sieht zwar eine Erweiterung des in
die Invaliditdtssicherung einbezogenen Personenkreises vor. Es kann
jedoch nicht davon ausgegangen werden, da8 der in das vereinheitlichte
System neu einbezogene Personenkreis vor der Reform keinerlei Vor-
sorge fiir den Fall einer Minderung der Erwerbsfihigkeit getroffen
hitte. Diese Anspriiche kénnen, da sie aus den verschiedensten Rechts-
verhédltnissen resultieren koénnen, durch eine Reform nicht ersatzlos
aufgehoben werden, schon deshalb nicht, weil das in einer ganzen Reihe
von Fillen eine nach Artikel 14 Abs. 3 GG unzulissige Enteignung oder
zumindest einen enteignungsgleichen Eingriff bedeuten wiirde. Es muf}
daher im Ubergang von altem zu neuem Recht jahrzehntelang mit dem
Weiterbestehen solcher Anspriiche gerechnet werden. Wollte man fir
solche Fille Ubergangsvorschriften in das neue Recht einbauen, miifi-
ten sie ebenfalls jahrzehntelang Geltung haben. Es erscheint demge-
geniiber viel einfacher und viel eleganter, in die neue einheitliche Ren-
tenformel einen Zeitfaktor einzubauen und so im Ergebnis Sicherungs-
anspriiche, die schon vor der Reform entstanden sind, in eine Gesamt-
versorgung nach neuem Recht einzubeziehen.

301 Der hier unterbreitete Vorschlag sieht vor, alle Erwerbstétigen,
alle im Haushalt Tatigen und alle durch eine Friihbehinderung an der
Aufnahme einer Erwerbstiitigkeit Gehinderten in das neue reformierte
Leistungssystem einzubeziehen. Es wird also nur noch sehr wenige Per-
sonen geben, die bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit den Schutz
dieses Systems nicht genieBen. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, da
es solche Sonderfille gibt, denn es ist nicht vorgesehen, automatisch alle
Bewohner der Bundesrepublik Deutschland einzubeziehen?®. Diese Son-
derfille sind gerade deshalb nicht einbezogen, weil bei ihnen unter-
stellt werden muf3, daBl ihr Lebensunterhalt nicht von einer Erwerbs-
tétigkeit abhingig ist, daf sie fiir den Fall, daf3 eine Erwerbstitigkeit
notwendig wiirde, sie dann aber erwerbsunfihig wiren, anderweitig
Vorsorge getroffen haben, oder daf} sie — wie z. B. in htherem Lebens-
alter in die Bundesrepublik Eingewanderte — Anspriiche aus ausldndi~
schen Sicherungssystemen haben. Hier erscheint es — wie bei der Uber-
leitungsproblematik der Textziffer 300 — angemessen, die Zeiten, in
denen offensichtlich kein Bediirfnis fiir eine Sicherung aus einem deut-
schen Leistungssystem bestanden hat, bei der Berechnung von Leistun~
gen aus dem reformierten vereinheitlichten System unberiicksichtigt zu

3 Vgl. Abschnitt 3.2.5.
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lassen. Auch das ist am einfachsten und elegantesten mdoglich, indem in
die neue Rentenformel ein Zeitfaktor eingebaut wird.

302 Der Vorschlag, die organisatorische und institutionelle Struktur
des bestehenden Systems méglichst weitgehend zu erhalten, bedeutet
nicht zuletzt, daB auch beim reformierten Leistungsrecht die Invalidi-
tdtssicherung und die Alterssicherung in den Rentenversicherungen
bzw. in der Beamtenversorgung verbunden bleiben. Es wiirde sicher
aullerordentliche Komplikationen mit sich bringen, wenn man dem Tri-
ger, der bisher gewohnt war, zwei verschiedene Renten- (bzw. Pen-
sions-)Arten nach einheitlichen Regeln abzuwickeln, ohne Notwendig-
keit zumuten wollte, ein ganz andersartig strukturiertes Leistungsrecht
zu lernen. Eine Notwendigkeit ergibt sich deshalb nicht, weil das glei-
che Ergebnis auch mit der bisher praktizierten Rentenformel erreicht
werden kann, wenn man in ihr nur einige Faktoren &ndert. Es kommt
hinzu, daB sich dann die Uberleitung von der Invaliditits- in die Al-
tersversorgung wesentlich reibungsloser vollziehen lassen wird.

303 Es wird daher vorgeschlagen, die Rente bei Minderungen der
Erwerbsidhigkeit grundsitzlich nach der bisher geltenden Rentenfor-
mel zu berechnen, d. h. durch Anwendung eines Steigerungssatzes, der
sich aus der Zahl der anrechnungsfihigen Versicherungsjahre und
einem Jahresfaktor ergibt, auf die perstnliche Bemessungsgrundlage
nach dem neuen Recht fiir Félle einer Minderung der Erwerbsfihigkeit.
Inhaltlich ergeben sich gegeniiber der bisherigen Rentenformel dabei
folgende Modifikationen:

1. Die personliche Bemessungsgrundlage ergibt sich aus dem durch-
schnittlichen Einkommen in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der
Minderung der Erwerbsfihigkeit. Sie wird bis zum Zweieinhalb-
fachen des durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelits aller Renten-
versicherten berlicksichtigt.

2. Alle Zeiten vom 18. Lebensjahr bis zum Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit, in denen nicht aus anderen Griinden als der Fiih-
rung eines Haushalts freiwillig auf die Ausiibung einer Erwerbsti-
tigkeit verzichtet worden ist, sind Beitrags- oder Ersatzzeiten.

3. Die Zurechnungszeit wird grundsédtzlich vom 55. auf das 65. Lebens-
jahr ausgedehnt. Das war schon 1955 von Walter Bogs®” und im So-
zialplan der SPD38 vorgeschlagen worden. Fiir die Verkiirzung der
anrechnungsfihigen Sicherungszeit bei Invaliditdtsrenten um bis zu

37 Grundfragen des Rechts der sozialen Sicherheit und seiner Reform,
Berlin 1955, S. 125.

38 Walter Auerbach u.a.: Sozialplan fiir Deutschland. Berlin und Hannover
1957, S. 102.

11 Schéafer
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10 Jahre gegeniiber Alfersrenten gibt es keine Griinde, es sei denn
fiskalische. Die Invalidititsrente kann — worauf schon mehrfach
hingewiesen worden ist -—— nicht, auch nicht teilweise, vom Ergebnis
eines Ansparprozesses abhingig gemacht werden. Von der Funktion
der Invaliditdtsrente her, infolge Minderung der Erwerbsfihigkeit
nicht mehr erzielbares Erwerbseinkommen zu ersetzen, gibt es eher
Griinde, sie hoher, aber bestimmt keine, sie niedriger anzusetzen
als die Altersrente,

4. Der anteilige Steigerungssatz pro Versicherungsjahr (Jahresfaktor)

wird von 1,5 % auf 1,2 %e herabgesetzt. In Textziffer 296 ist darge-
legt worden, daB eine steuerfreie Rente in Hohe von ca. 55 % des
Bruttolohnes zu einer Versorgung fiihrt, die in der Nettorelation der
Hochstpension des Beamten von 75 9% seines Gehaltes entspricht.
Nach den vorgeschlagenen Regeln fiir die Anrechnung von Versiche-
rungszeiten wiirden nur in Ausnahmefillen geringere Zeiten als
die vom 18. - 65. Lebensjahr, also insgesamt 47 Jahre, anrechnungs-
fihig sein. Multipliziert man diese 47 Jahre mit einem Jahresfaktor
von 1,2 %, erhilt man als Rentenbetrag 56,4 %o des durchschnittli-
chen Bruttolohns der letzten fiinf Jahre vor Eintritt der Minderung
der Erwerbsfihigkeit.
Unter den gemachten Voraussetzungen, da wie bisher Renten steu-
erfrei bleiben, Beamtenpensionen jedoch der Lohnsteuer unterwor-
fen sind?, miifie der Jahresfaktor in der Beamtenversorgung 1,6 %o
betragen, wenn im tibrigen auf die Beamtenpension die gleiche Ren-
tenformel angewendet wird. Dieser Faktor ergibt sich, wenn man
den Héchstpensionssatz von 75 %, von dem alle Berechnungen in die-
sem Abschnitt ausgegangen sind, durch die Hochstzahl von 47 an~
rechnungsfihigen Jahren dividiert,

304 Bei der Anwendung einer so modifizierten Rentenformel — die
zugleich auch eine neue Pensionsformel fiir die Beamtenversorgung
wire — mufl die Grundregel gelten, dall bei Leistungen aus zwei ver-
schiedenen Systemen, nach der Reform also bei gleichzeitigen Leistun-
gen aus der Beamtenversorgung und aus der Rentenversicherung, keine
Zeit zweimal angerechnet werden darf*. Dann wire eine genaue Ab-
stimmung zwischen Beamtenversorgung und Rentenversicherung er-
reicht, bei der die Nettoversorgungsleistung unabhingig davon ist, zu
welchem Teil sie aus diesen beiden Leistungssystemen stammt.

305 Das setzt voraus, dafl die Beamtenversorgung ihre degressive
Pensionsformel aufgibt und zu der beschriebenen Formel mit dem Jah-

3 Vgl. Tz. 293. .
4 Ausgenommen Leistungen, die sich aus freiwilligen Beitrigen ergeben.
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resfaktor von 1,6 % iibergeht. Ansonsten kénnten bei einer Kombina-
tion von Anspriichen aus der Beamtenversorgung und der Rentenver-
sicherung Uberversorgungen entstehen, wie es sie bel solcher Konstel-
lation zum Teil auch heute gibt. Das wire um so mehr der Fall, je we-
niger die Beamtendienstzeit 25 Jahre libersteigt, weil sich der derzeitige
Jahresfaktor bei der Beamtenversorgung in den ersten 10 Dienstjahren
auf 3,5 % und in den folgenden 15 Dienstjahren auf 2 % belduft, danach
aber unter den der Rentenversicherung sinkt. Die Gesamtversorgung
aus einer Kombination von Rente und Beamtenpension wiirde also in
jedem Fall, in dem die Beamtendienstzeit nicht wesentlich ldnger ist als
die Hilfte des moglichen Erwerbslebens, giinstiger sein als die Leistung
aus nur einem System. Wenn man die Beamtenversorgung und die Ren-
tenversicherungen nebeneinander bestehen lassen, aber dennoch eine
Angleichung, moglichst sogar eine Vereinheitlichung ihrer Leistungen
erreichen will, ist es daher unerldlich, die zeitlich degressive Pen-
sionsformel in eine lineare zu iiberfiithren.

3.6.2. Renten nach fiktiven Einkommen

306 Beim privatrechtlichen Schadensersatz erstreckt sich die Ersatz-
verpflichtung auch ,auf die Nachteile, welche die (schidigende) Hand-
lung filir das Fortkommen des Verletzten herbeifithrt“4!. Das Ziel einer
— relativen — Kontinuitit des sozialen Status erfordert jedoch in der
Regel nicht, entgangene zukiinftige Aufstiegschancen zu berticksichti-
gen; denn die gewohnte Lebensfiihrung und der gewohnte Lebensstil
sind im allgemeinen durch das bisher erzielte, nicht durch ein antizi-
piertes Einkommensniveau bestimmt. Unzumutbare Anpassungsreak-
tionen sind durch Sozialleistungen, die sich auf das vor Eintritt der
Minderung der Erwerbsfihigkeit verdiente Einkommen beziehen,
weitgehend zu vermeiden, wenn ein relativ hoher Prozentsatz des ein-
gebiiften (Netto-)Einkommens ersetzt wird. Deshalb ist im Abschnitt
3.6.1.1. vorgeschlagen worden, den Einkommensverlust in der Regel an
dem Einkommen zu messen, das in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt
der Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielt wurde.

307 Dieser Verzicht auf die Einbeziehung der mutmaflichen zukiinf-
tigen Karriere in die Bemessungsgrundlage ist jedoch nur angingig,
wenn es sich um Personen handelt, die beruflich voll etabliert sind, de-
ren berufliche Entwicklung bereits einen gewissen Reifegrad erreicht
hat. Wenn dagegen Personen geschidigt werden, die noch ziemlich am
Anfang ihrer Laufbahn stehen oder ihre Ausbildung noch nicht abge-
schlossen oder nicht einmal begonnen haben, kann sich der Ausgleich

4 § 842 BGB.
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fiir ihre EinbuBle an Leistungsfihigkeit nicht an den bisher verdienten
(bzw. nicht verdienten) Einkommen orientieren.

308 Wenn jemand vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit
erwerbstéitig war, aber nicht das Durchschnittseinkommen eines gesun-
den Erwerbstitigen mit vergleichbarem Beruf erzielt hat, wiirde die
Bemessung der Rente nach dem letzten Erwerbseinkommen zu unbe-
friedigenden, unangemessenen und ungerechten Ergebnissen fiihren.
Dabei sind jedoch zwei fast gegensitzliche Situationen zu unterschei-
den, die ganz unterschiedliche Ankniipfungspunkte fiir eine Bemes-
sungsgrundlage der Rente bieten: Es kann sich um Personen handeln,
die vielleicht eine jahrzehntelange Berufstdtigkeit hinter sich haben,
aber wegen nachlassender Leistungsfihigkeit mit zunehmendem Alter
immer weniger verdienen, oder um Personen, die noch am Anfang ihres
Erwerbslebens stehen und sich beruflich noch nicht voll haben entfal-
ten kénnen, so dafBl sie mit zunehmendem Alter immer mehr verdienen
wiirden.

309 Der erste Fall ist insofern schon behandelt worden, als das hier
vorgeschlagene System den Grad der Minderung der Erwerbsfihigkeit
und damit das MaB3 der ausgleichsbediirftigen Einkommensverluste lau~
fend an den noch erzielbaren Einkiinften iiberpriift, so da8 ein all-
méihliches Absinken der Erwerbsfidhigkeit nicht zu einem entsprechen-
den Absinken der Rentenbemessungsgrundlage, sondern vielmehr zu
einer laufenden Erhéhung der nach einem fritheren Einkommen bemes-
senen Rente fiihrt42.

310 Der zweite Fall betrifft eine #hnliche Problematik wie die, der
die Rentenversicherungen heute dadurch beizukommen versuchen, daB
die ersten flinf Berufsjahre mit einem héheren Einkommen als dem
tatséchlich erzielten bewertet werden*s, Angemessener als die Technik,
die die Rentenversicherungen anwenden, erscheinen jedoch die Rege-
lungen des Berufsschadensausgleichs der Kriegsopferversorgung, bei
dem das effektive Einkommen mit dem héheren ,,.Durchschnittseinkom-
men der Berufs- oder Wirtschaftsgruppe, der der Beschédigte ohne die
Schidigung nach seinen Lebensverhiltnissen, Kenntnissen und Fiahig-
keiten und dem bisher betétigten Arbeits- und Ausbildungswillen
wahrscheinlich angehort hitte“#, verglichen wird. Denn wenn eine Er-
werbstitigkeit schon aufgenommen worden ist, 148t sich die Karriere
in dem ergriffenen Beruf — jedenfalls im Durchschnitt der Fille — re-
lativ sicher aus statistischen Daten ableiten, so daBl das nach dem Her-

42 Vgl Tz, 230 - 233.
43 § 1255 Abs. 4 RVO, § 32 Abs. 4 AVG, § 54 Abs. 4 RKG.
44 § 30 Abs. 4 Satz 2 BVG.
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auswachsen aus Anfédngerpositionen erzielbare Einkommen ohne grofle
Schwierigkeiten bei der Rentenberechnung zugrunde gelegt werden
kann. Dabei kénnte in den technischen Einzelheiten der Ermittlung des
mutmaflichen zukiinftigen Einkommens ebenfalls #dhnlich verfahren
werden wie in der Kriegsopferversorgung?.

311 Etwas unsicherer sind selbstverstindlich die Grundlagen fiir die
Prognose eines Einkommens, das ohne Eintritt einer Minderung der
Erwerbsfdhigkeit in Zukunft erzielbar gewesen wire, wenn der Be-
schiidigte sich noch in der Ausbildung befindet und iiberhaupt noch
keine Erwerbstitigkeit aufgenommen hat. Dann 148t sich zwar ein gro-
bes Berufsziel aus dem bisher absolvierten Ausbildungsgang entneh-
men, aber es gibt noch keine Anhaltspunkte dafiir, in welcher Position
der Einkommenshierarchie, die es ja durchaus auch innerhalb eines be-
stimmten Berufes gibt, der Beschidigte seinen Berufsweg begonnen
oder fortgefiihrt hitte. Dennoch sollte auch hier an ein fiktives, aber
— wenn auch nur mit gréferer Bandbreite als bei schon begonnener
Erwerbstitigkeit — prognostizierbares Einkommen angekniipft, also im
Prinzip ebenfalls auf die Regelungen des Berufsschadensausgleichs der
Kriegsopferversorgung zuriickgegriffen werden. Denn wo es iiber-
haupt eine Schitzgrundlage fir das Einkommen gibt, das ohne Eintritt
einer Minderung der Erwerbsfihigkeit in Zukunft hétte erzielt werden
kénnen, sollte diese als Bemessungsgrundlage der Rente dienen.

312 Diese Voraussetzung ist nicht mehr erfiillt, wenn die Schidigung
so frith eingetreten ist, da nicht einmal der Ausbildungsgang abzuse-
hen ist, der ohne die Schidigung eingeschlagen worden wire. Das muf
nicht bedeuten, daB es sich um Personen handelt, die schon von einem
sehr friihen Lebensalter an behindert sind; vielmehr kann auch durch
Umsténde, die der Beschidigte nicht zu vertreten hat, der Beginn
einer Ausbildung verzigert worden und wihrend dieser Verzdgerung
die Behinderung eingetreten sein, wie z. B. bei einer grifieren Zahl von
Kriegsbeschidigten, die etwa nach einem Notabitur zum Kriegsdienst
eingezogen wurden und nach Riickkehr aus dem Krieg eine urspriing-~
lich beabsichtigte Ausbildung nicht mehr aufnehmen konnten. In die-
sen Fillen muB auf eine Ersatz-Bemessungsgrundlage zuriickgegriffen
werden, die nicht mehr aus dem Lebensweg des Behinderten progno-
stiziert werden kann.

Dafiir erscheinen grundsétzlich drei Lésungen mdglich:

1. Es wird eine Mindestrente gezahlt, die den Leistungen entspricht,
die einem Behinderten aus der Sozialhilfe zustehen.

45 Vgl. § 30 Abs. 4 Satz 4-17.
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2. Als Ersatz-Bemessungsgrundlage wird das durchschnittliche Ein-
kommen aller Versicherten festgesetzt.

3. Als Ersatz-Bemessungsgrundlage dient das Einkommen der Eltern.

313 Die beiden ersten Losungen wiirden auf eine fiir alle einheit-
liche, die letzte auf eine individualisierte Bemessungsgrundlage hin-
auslaufen. Willi Albers hat sich in seinem jiingsten Vorschlag fiir eine
Rente ausgesprochen, die nach dem Sozialhilfegesetz berechnet wird?*®.
Es fragt sich jedoch, warum eine Leistung, auf die bereits ein Anspruch
besteht — wenn auch nach einem anderen Gesetz —, in ein anderes,
neues Leistungssystem iibergefiihrt werden soll. Zumindest ist eine sol-
che Losung nicht zwingend.

314 Die zweite Losung wire sicher die unproblematischste. Gegen
sie wire nur der Einwand denkbar, da8 sie Personen mit angeborenen
oder frith erworbenen Schiden besser stellt als solche, die vielleicht
jahrzehntelang die Solidargemeinschaft durch Beitragszahlungen mit-
finanziert haben, aber stets nur weniger als der Durchschnitt aller Ver-
sicherten verdient haben.

315 Gegen die dritte Losung wendet Albers ein, daB sie ,,ein Riick-
fall in nach riickwérts gerichtetes kausales Denken® sei*’. Hier verwech~
selt er jedoch offenbar den iiblichen Kausalititsbegriff mit der An-
kniipfung an in der Vergangenheit liegende Tatbestinde, ein MiBver-
stindnis, das durch die leider {iblich gewordene ungliickliche und vdl-
lig unlogische Gegeniiberstellung von kausalen und finalen Leistungen
zwar fast zwangsldufig provoziert wird, das er aber an anderer Stelle
selbst kritisiert hat*®. Die {ibliche Rentenbemessung kniipft ja deshalb
an das Einkommen an, das vor der Minderung der Erwerbsfihigkeit
verdient wurde, weil ,,einem unzumutbaren Absinken der Lebenshal-
tung vorgebeugt* und ein ,Absturz der Lebenshaltung® verhindert
werden soll®, LiBt man die gleiche Uberlegung auch fiir Personen mit
angeborenen oder sehr frith erworbenen Behinderungen gelten, wire
das Einkommen der Eltern durchaus die richtige Bemessungsgrund-
lage. Denn es ist ja das Einkommen der Eltern, aus dem die Lebenshal-
tung des behinderten Kindes bestritten wurde, so wie es das Ein-
kommen des Erwerbstiitigen war, aus dem er seine Lebenshaltung be-
stritten hat. Insofern wiirde es durchaus der inneren Logik des vorge-
schlagenen Leistungssystems entsprechen, das elterliche Einkommen
als Ersatz-Bemessungsgrundlage heranzuziehen. Auch diese Losung ist

48 Willi Albers, S. 73 f.

47 Willi Albers, S. 74.

48 Willi Albers, S. 45 £,

4 Sozialplan der SPD, S. 26.
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natiirlich nicht zwingend. Der Verfasser wiirde sie jedoch den beiden
anderen genannten vorziehen.

3.6.3. Renten fiir Hausfrauen

316 Ahnlich wie bei Frithbehinderten mu8 auch bei der Bemessung
von Renten fiir Hausfrauen (bzw. fiir Ehepaare) anstelle des vor Ein-
tritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit erzielten Erwerbseinkom-
mens eine Ersatzgrofie gefunden werden, aus der die Rente berechnet
werden kann. Dazu kommt die Frage, ob und inwieweit den beiden
Ehepartnern individuelle oder gemeinsame Anspriiche gegeben werden
sollen,

Beide Probleme stellen sich natiirlich in gleicher Weise bei verheira~
teten Minnern wie bei verheirateten Frauen. Aber in der sozialen
Wirklichkeit ist der freiwillige Verzicht des Mannes auf Erwerbstitig-
keit die Ausnahme, und daher ist in der Regel nicht die soziale Siche-
rung des verheirateten Mannes, sondern die soziale Sicherung der Frau
ein Problem. Im folgenden wird deshalb von der Hausfrauenrolle aus
argumentiert. Denn solche Argumentation ist anschaulicher und sprach~
lich weniger schwerfillig. Aber es ist zu beachten, da8 dort, wo von
einer ,Frau® bzw. ,Hausfrau“ die Rede ist, bei Umsetzung in rechtliche
Regelungen immer der Begriff ,einer der beiden Ehepartner*, dort, wo
vom ,Mann“ bzw. ,Familienvater® die Rede ist, immer der Begriff
»der andere der beiden Ehepartner* zu verwenden wire.

317 Bei Renten fiir Ehepaare ist zu unterscheiden, ob die Frau er-
werbstitig ist oder nicht und ob erziehungs- und versorgungsbediirftige
Kinder vorhanden sind oder nicht. Daher miissen die folgenden drei
Fille getrennt besprochen werden:
1. Beide Ehegatten sind erwerbstiitig
2. Eine Frau, die keine Kinder zu versorgen hat, ist nicht erwerbstitig
3. Eine Mutter mit erziehungs- und versorgungsbediirftigen Kindern
ist nicht erwerbstitig.

Bei erwerbstitigen Miittern mit erziehungs- und versorgungsbediirf-

tigen Kindern ergeben sich méglicherweise familiire Probleme, aber

keine regelungsbediirftigen Fragen bei einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit, die nicht schon bei den drei genannten Fillen auftauchen

wiirden.

318 Bei allen folgenden Uberlegungen ist zu beriicksichtigen, daB
die Minderung der Fihigkeit, nach langjidhriger Hausfrauentitigkeit
einen angemessenen Beruf auszuiiben, auch ohne Beeintrichtigung der
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korperlichen und geistigen Leistungstihigkeit eine Art ,sozialer Min~
derung der Erwerbsfihigkeit“ bedeuten kann, die rentenrechtlich aner-
kannt werden miiBte5®,

3.6.3.1. Renten fiir erwerbstitige Hausfrauen

319 Der erste der in Tz. 317 genannten Fille wirft zunéchst keine
besonderen Probleme auf. Er wird grundsitzlich nach den Regeln ge-
16st, die fur die Standardrente, die individuelle einkommensiquiva-
lente Rente entwickelt worden sind.

Das Einkommen des Ehepaares besteht in diesem Fall aus den beiden
Erwerbseinkommen, solange beide Ehepartner erwerbstiitig sind. Wird
einer der beiden Ehepartner erwerbsunfihig, erhilt er eine Rente bzw.
Pension. Das Einkommen des Ehepaares besteht dann — unabhingig
davon, welcher der beiden Ehepartner erwerbsunfihig und welcher
noch weiter erwerbstitig ist — aus dem Erwerbseinkommen des einen
Ehepartners und der Rente des anderen, die sich — wenn man den im
Vorstehenden entwickelten Regeln folgt — aus seinem individuellen
Erwerbseinkommen in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt seiner Min-
derung der Erwerbsfihigkeit ergibt. Wird auch der zweite Ehepartner
erwerbsunfihig, erhilt er ebenfalls eine Rente, die seinem individuel-
len Erwerbseinkommen #quivalent ist. Das Einkommen des Ehepaares
besteht dann aus zwei Renten, die nach den gleichen Rechenregeln aus
den beiden Erwerbseinkommen abgeleitet sind.

Insoweit ergeben sich keine Anderungen gegeniiber dem bestehenden
Rechtszustand. Unterschiede bestehen nur in den Leistungsvorausset-
zungen und in der Rentenformel sowie insbesondere im Wegfall eige-
ner Rentenformeln der sogenannten kausalen Systeme und damit auch
der Kumulation von Renten aus kausalen und aus allgemeinen Syste-
men.

320 Einer gesonderten Behandlung bedarf die Frage, wie in einem
reformierten vereinheitlichten Leistungssystem ein iiberlebender Ehe-
partner behandelt werden soll, wenn er erwerbsunfihig wird oder beim
Tod des anderen Ehepartners bereits erwerbsunfahig ist. Nach gelten-
dem Recht werden Mann und Frau beim Tod ihres Ehepartners un-
gleich behandelt, was gerade in dem besprochenen Fall, also bei Er-
werbstétigkeit von Mann und Frau, zu ungerechtfertigten Ungleichhei-
ten fihrt. Stirbt die Frau, so erhilt der Mann keine aus ihrem Erwerbs-
einkommen abgeleitete Rente. Sein Einkommen besteht also, solange er
erwerbstitig ist, aus seinem Erwerbseinkommen; wenn er erwerbsun-
fihig ist, besteht es aus der Rente, die aus seinem individuellen Erwerbs-

5 vgl. Tz. 239.
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einkommen abgeleitet ist. Stirbt der Mann, so kann die Frau ebenfalls
entweder liber ihr Erwerbseinkommen oder iiber die daraus abgeleitete
Invaliditdtsrente verfiigen. Dazu erhilt sie jedoch auf jeden Fall eine
Witwenrente. Thr Einkommen besteht also, solange sie erwerbstitig
ist, aus ihrem Erwerbseinkommen und der — aus dem Erwerbseinkom-
men ihres Mannes abgeleiteten — sogenannten kleinen (oder, wenn sie
das 45. Lebensjahr vollendet hat, sogar der um 50 % héheren soge-
nannten groBen) Witwenrente, oder es besteht aus der Rente, die aus
ihrem individuellen Erwerbseinkommen abgeleitet ist, und der grofien
Witwenrente.

Fir diesen Fall, der gewissermaBen eine Kombination aus Hinter-
bliebenensicherung und Sicherung gegen Minderung der Erwerbsfihig-
keit ist, wird eine grundlegende Anderung gegeniiber dem bestehenden
Rechtszustand vorgeschlagen. Ihre Prinzipien sind schon frither’! dar-
gestellt und begriindet worden. Sie sind hier fiir die Rentenbemessung
zu spezifizieren und auszuwerten.

321 Ist der iiberlebende Ehegatte erwerbstitig, stellt sich kein Pro-
blem fiir ein Sicherungssystem gegen Minderungen der Erwerbsfihig-
keit. Es besteht in diesem Fall kein AnlaB, der Witwe oder dem Witwer
einen Anspruch auf eine Sozialleistung einzurdumen.

Das bedeutet nichts anderes, als dafl die allgemeine unbedingte Wit-
wenrente fortfallen sollte.

Auch wenn die Frau sehr viel weniger verdient haben sollte als ihr
verstorbener Mann, wenn sie z. B. nur teilzeitbeschiftigt war, so dal ihr
Einkommen beim Tod ihres Mannes eventuell auf weit weniger als die
Hilfte des zuvor verfligbaren gemeinsamen Einkommens absinkt, ist
ihr zuzumuten, sich bei voller Erwerbsfihigkeit wie jeder andere Al-
leinstehende aus eigener Kraft zu unterhalten, eventuell durch Uber-
gang zur Vollzeitbeschiftigung oder auch durch stirkeres Engagement
im Beruf, den sie vor dem Tod ihres Mannes vielleicht ohne grofies be-
rufliches Interesse, nur als Gelegenheit, das Familienbudget etwas an-
zureichern, betrieben hat. Das schlieft nicht aus, je nach der ,sozialen
Biographie“ der Frau auch in solchem Fall zumindest Ubergangshilfen
zu gewihren. Lisungsmuster dafiir lassen sich aus den schon angestell-
ten und den noch folgenden Uberlegungen entnehmen. Sie werden hier
jedoch nicht weiter entwickelt, weil das Problem nicht zur Sicherung
gegen Minderungen der Erwerbsféhigkeit und daher nicht zum Gegen-
stand dieser Untersuchung gehort.

322 Ist der liberlebende Ehegatte erwerbsgemindert, ergibt sich je-
doch eine ganz andere Situation. Denn berufliche Umstellungen und

5t Vgl. Abschnitt 3.2.4.4.
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Anpassungen sind dann nicht mehr moglich. In diesem Fall sollte daher
ein Rentenanspruch bestehen, der sich nach dem Einkommensniveau
und der Lebenshaltung des Ehepaares vor Eintritt des Versicherungs-
falles orientiert, also an der Summe der beiden Erwerbseinkommen
bzw. der beiden Invalidititsrenten. Hier ist also eigentlich kein Spezial-
problem der Bemessung einer Rente wegen Minderung der Erwerbs-
fahigkeit gestellt, sondern die allgemeine Frage der Hinterbliebenen-
sicherung, welcher Anteil an der Sozialleistung, die ein Ehepaar erhilt,
dem liberlebenden Ehegatten verbleiben soll. Daf3 diese Frage auf die
Dauer anders als im noch geltenden Recht beantwortet werden mus,
wonach dem Mann seine eigene Rente, aber kein Anteil an der Rente
seiner Frau belassen wird, der Frau dagegen zu ihrer eigenen Rente
stets 60 %o der Rente ihres Mannes gewidhrt werden (was allerdings
durchaus weniger sein kann als die volle Rente des Mannes), ist nicht
nur seit langem unter Sozialpolitikern unumstritten, sondern auch
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. 3. 1975% vorge-
schrieben.

Eine Losung wird wahrscheinlich nur in einer bestimmten Art des
»Rentensplitting” gefunden werden kénnen. Hier wird vorgeschlagen,
die Rente eines erwerbsunfihigen Ehepartners unabhiingig davon, ob
es der Mann oder die Frau ist, beim Tode des anderen Ehepartners auf
zwei Drittel der Summe der Renten von Mann und Frau festzusetzen.
Warum gerade dieser Prozentsatz gewidhlt wird, wird im folgenden5
noch niher begriindet. An dieser Stelle soll es mit dem Hinweis sein
Bewenden haben, daBl der Anteil eines iiberlebenden Ehepartners si-
cher iiber der Hilfte der gemeinsamen Anspriiche des Ehepaares lie-
gen sollte, weil die Lebenshaltungskosten eines Zweipersonen-Haushal-
tes keineswegs doppelt so hoch sind wie die eines Einpersonen~Haushal-
tes, dafl jedoch andererseits zwei Drittel aus der Summe von zwei indi-
viduellen Renten sicher eine angemessene Versorgung fiir eine einzelne
Person darstellen.

323 Problematisch wird diese Losung, wenn ein langer Zeitraum
zwischen dem Tod des einen Ehepartners und dem Eintritt der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit des anderen liegt und der {iberlebende Ehe-
partner in der Zwischenzeit eine beachtliche berufliche Karriere ge-
macht hat, wenn z. B. eine Frau bis zum Tod ihres Mannes nur eine ge-
ring bezahlte Teilzeitbeschiftigung hatte, aber danach. bei voller Be-
rufstitigkeit in gut bezahlte Positionen aufgestiegen ist. In diesem Fall
ist einerseits ihre Lebenshaltung vor dem Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit durch das Einkommen bestimmt, das sie in der Zwi-

52 BVerfGE 39, S. 169 {f.
5 Ygl. Tz. 328 bis 330.
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schenzeit erreicht hat, wéhrend der Bezug zu dem friiheren gemein-~
samen Einkommen weitgehend verloren gegangen sein wird; anderer-
seits wire sicher eine Rente, die aus der Summe ihres letzten Erwerbs-
einkommens und des Erwerbseinkommens, das ihr Mann vor seinem
lange zuriickliegenden Tod verdient hat, abgeleitet wiirde, nach allen
denkbaren Beurteilungskriterien liberhsht.

Um auch solchen nicht nur moglichen, sondern keineswegs unwahr-
scheinlichen Konstellationen Rechnung zu tragen, sollte folgende Alter-
nativregelung vorgesehen werden: Wird eine Witwe erst lange (f{inf bis
zehn Jahre) nach dem Tode ihres Mannes erwerbsunfihig, so erhilt sie

-— entweder die Rente, die nach den normalen Regeln aus ihrem Er-
werbseinkommen in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt ihrer Min-
derung der Erwerbsfdhigkeit berechnet ist,

— oder zwei Drittel der Erwerbsunfihigkeitsrente, die ihrem Mann
und ihr beim Tode ihres Mannes gemeinsam zugestanden hiitte,
wenn beide zu diesem Zeitpunkt erwerbsunfihig gewesen wiren,

wobei der hohere Betrag aus diesen beiden Alternativrechnungen zu
zahlen ist.

324 Hat ein Ehepaar, dessen beide Partner erwerbstitig sind, er-
ziehungs- und versorgungsbediirftige Kinder, so sind einige Besonder-
heiten zu bedenken, die sich insbesondere beim Tod eines der beiden
Elternteile ergeben. Wenn Vater und Mutter Erwerbsarbeit, Haushalts-
fihrung und Kindererziehung und -betreuung — in welchem Verhilt-
nis auch immer - zwischen sich aufgeteilt hatten, kommt es ganz sicher
bei der Brfiilllung einer dieser drei Aufgaben zu schwerwiegenden Aus-
fillen, wenn einer der beiden Elternteile stirbt. Der iiberlebende El-
terntejl wird entweder die wirtschaftliche Sicherung der Familie nicht
mehr leisten kdnnen oder die Sorge fiir die Kinder vernachléssigen
miissen. Vor allem wird eine Mutter, die vor dem Tod ihres Mannes
nur eine Teilzeitbeschiftigung ausgelibt und daneben die Haushalts-
fiihrung und die Kindererziehung und -betreuung bewiltigt hat, sich
nicht’ auf eine intensivere und zeitlich ausgedehntere Berufstdtigkeit
umstellen kénnen; vielleicht wird sie sogar — je nach dem Ma8, in dem
der Vater im Haushalt und bei der Versorgung der Kinder mitgeholfen
hatte — ihre Erwerbstitigkeit einschrinken oder ganz aufgeben miis-
sen. Ein Vater, dessen Frau stirbt, wird — auch wenn er immer dabei
mitgeholfen hatte — die Hausarbeit und die Erziehung und Versorgung
der Kinder nicht allein bewiltigen kénnen, ohne den Lebensunterhalt
seiner Familie zu gefihrden. Das alles sind jedoch Probleme, die nicht
durch eine Minderung der Erwerbsfihigkeit ausgeldst werden, sondern

54 Wie in Tz. 321 unterstellt und als zumutbar bezeichnet.
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die sich fiir alle Alleinstehenden mit Kindern, fiir alle sogenannten
Halbfamilien stellen. Daher kann hier nur auf sie aufmerksam gemacht,
aber nicht im einzelnen eingegangen werden.

3.6.3.2. Renten fiir nichterwerbstitige Hausfrauen ohne Kinder

325 Bei einer nichterwerbstitigen Frau, die keine erziehungs- und
versorgungsbediirftigen Kinder (mehr) hat, also dem Fall 2 der Text-
ziffer 317, ist, solange sie erwerbsfihig ist, grundsitzlich davon auszu-
gehen, daB sie wie eine erwerbstitige Frau behandelt wird.

Das bedeutet — bei Anwendung sowohl der Regeln, die de lege lata
gelten, als auch derer, die gemidfl Textziffer 319 de lege ferenda
gelten sollen — dafBl sie bei Erwerbsunfihigkeit keine Rente erhilt,
wenn sie in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit nicht erwerbstitig gewesen ist’. Solange ihr Mann
voll erwerbsfihig und erwerbstétig ist, dndert sich das Einkommen des
Ehepaares nicht, wenn die Frau erwerbsunfihig wird; und solange es
nur um die Haushaltsflihrung eines kinderlosen Ehepaares geht, kann
ein Ausgleich fiir die entgangene hauswirtschaftliche Téatigkeit zu La-
sten der Solidargemeinschaft der Versicherten nicht in Frage kommen®.

326 Es bedeutet aber dariiber hinaus auch, daB die Rente ihres Man-
nes, wenn er erwerbsunfihig wird, nicht aus der Versicherung ihrer
Hausfrauentitigkeit’ aufgestockt wird, solange sie erwerbsfihig ist.
Bei einem Ehepaar, das keine Kinder (mehr) zu versorgen hat, wird
grundsitzlich davon ausgegangen, daB jeder der beiden Ehepartner
erwerbstétig sein kann, solange er erwerbsfihig ist, und daB deshalb
solange kein Rentenanspruch besteht. Es bleibt selbstverstindlich den
beiden Ehepartnern liberlassen, wie sie Erwerbstitigkeit und Tétigkeit
im Haushalt zwischen sich aufteilen wollen. Beide Titigkeiten werden
— das ist der Unterschied gegeniiber den geltenden Regelungen — ge-
gen eine Minderung der Leistungsfihigkeit versichert. Aber eine Lei-
stung aus dieser Versicherung kommt selbstverstindlich nur dann in
Frage, wenn eine Minderung der Leistungsfidhigkeit eingetreten ist. Ist
der Mann in seiner Erwerbsfihigkeit gemindert, entsteht folglich nur
ein Rentenanspruch fiir den Mann. Nach wie vor bleibt es den Ehepart-
nern tiliberlassen zu entscheiden, wie sie ihre verbliebene gemeinsame
Leistungsfihigkeit auf Erwerbsfihigkeit und Tatigkeit im Haushalt
aufteilen wollen. Sie kdnnen sich entweder dafiir entscheiden, daf3 sie
nicht auf die Hausfrauentitigkeit verzichten, sondern lieber nur von
der Rente des Mannes leben wollen; oder sie kénnen sich dafiir entschei-

55 Vgl. Tz. 280.
56 Vgl. Tz. 172 Nr. 4.
57 Vgl. Tz. 356.
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den, daB die Frau ihre Erwerbsfihigkeit nunmehr zum Einkommens-
erwerb statt flir Hausarbeit einsetzt, um die Einkommensminderung
auszugleichen, die durch die Erwerbsunfihigkeit des Mannes eingetre-
ten ist.

327 Ist auch die Frau erwerbsunfihig, liegen andere Voraussetzun-
gen vor. Sie kann dann weder erwerbstitig werden, um die Einkom-
mensminderung des Mannes auszugliedern, noch kann sie die Haus-
haltsfithrung im vorherigen Umfang leisten. In diesem Fall erhht sich
die Rente, die das Ehepaar gemeinsam bezieht, um den Teil, der aus
der Versicherung der Hausfrauentitigkeit resultiert.

Der Rentenanspruch einer nichterwerbstitigen Frau, die keine erzie-
hungs- und versorgungsbediirftigen Kinder (mehr) hat, realisiert sich
also nur dann, wenn sowohl sie selbst erwerbsunfihig ist als auch ihr
Mann. Ist nur die Frau erwerbsunfihig, entsteht kein Rentenanspruch,
da das Ehepaar nach wie vor {iber das ungeschmélerte Erwerbseinkom-
men des Mannes verfiigt. Ist nur der Mann erwerbsunfdhig, erhilt er
nur seine Individualrente, solange es der Frau jederzeit moglich ist,
jhre Erwerbsfihigkeit zur Einkommenserzielung zu verwerten. Sind
jedoch beide Ehepartner erwerbsunféhig, entsteht ein gemeinsamer
Rentenanspruch, der sich aus der — nach den in Abschnitt 3.6.1. ent-
wickelten Regeln berechneten — Rente des Mannes und dem zusétz-
tichen Rententeil aus der selbsténdig versicherten hauswirtschaftlichen
Titigkeit der Frau zusammensetzt.

Es bleibt zu erdrtern, wie hoch diese (Zusatz-)Rente aus der Versiche-
rung der Hausfrauen-Tatigkeit sein soll.

328 Im Abschnitt 3.6.1.3. sind Modellrechnungen durchgefiihrt wor-
den, die zeigen, dal eine (steuerfreie) Rente von 55 %o des zuletzt ver-
dienten Bruttoeinkommens zu einem Sozialeinkommen {fiihrt, das —
wie eine zu versteuernde Pension von 75 % der letzten Dienstbeziige
— bei einem Ehepaar im Durchschnitt rund 80 % des vor der Minde-
rung der Erwerbsfdhigkeit verfligbaren Einkommens ausmacht. Soll
diese Rente etwas héher sein, solange zwei Personen von ihr leben miis-
sen, und etwas niedriger, wenn sie nur noch fiir eine Person reichen
muB, so kommt als Spielraum nach oben nur ein Zuschlag von ca. 20 %o
in Frage, weil sonst die (Netto-)Rente fiir ein Ehepaar hoher wire als
der ausgabetfihige Betrag, den es vor Eintritt der Minderung der Er-
werbsfihigkeit des Mannes zur Verfiigung hatte. Bei dem Rentensatz
von 55 % wiirde also die Rente eines Ehepaares, von dem nur ein Part-
ner erwerbstitig war, 66 %o des Bruttoeinkommens ausmachen, was be-
deuten wiirde, daB sie sich auf fast 100 % des Netto-Erwerbseinkom-
mens beliefe. Wegen der Steuerprogression variieren die genannten
Prozentsitze je nach der Héhe des Einkommens.
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329 Setzt man analog zu dem 20 %eigen Zuschlag zur Individualrente
einen Abschlag von 20 % an, wenn nur noch ein Ehepartner von der
Rente leben muB, so ergibt sich fiir die Witwe bzw. den Witwer eine
Rente von 44 % des Bruttoeinkommens, was bedeutet, daB sie sich auf
etwa 65 %0 des Netto-Erwerbseinkommens des Ehepaares belduft. Fiir
die Witwe ergibt sich also eine deutliche Verbesserung gegeniiber dem
derzeitigen Zustand, bei dem sie nur 60 % der Rente des Mannes er-
hilt, wihrend es nach dem hier unterbreiteten Vorschlag rund 65 %o des
Netto-Erwerbseinkommens wiren.

330 Das Verhiltnis zwischen der Rente eines Ehepaares, der Rente
eines Alleinstehenden (die als Individualrente die Berechnungsbasis
abgibt) und der Rente eines Verwitweten (unabhingig davon, ob der
Mann oder die Frau iiberlebt) sollte deshalb auf 120 :100 : 80 festge-
setzt werden. Wesentliche Abweichungen von dieser Relation sind des-
halb nicht moglich, weil sonst entweder die Rente eines Ehepaares die
Nettoeinkiinfte, die es bei Erwerbstitigkeit nur eines Ehepartners hat-
te, weit {ibersteigen wiirde oder die Rente des einzelnen weit unter die
Halfte seines Brutto-Erwerbseinkommens gesenkt werden miiGite.

331 Die bisherigen Uberlegungen zur Bemessung von Renten wegen
Minderung der Erwerbsfdhigkeit fiir Hausfrauen bzw. — allgemeiner
formuliert — fiir Ehepaare lassen sich dahin zusammenfassen, daf3

1. bei Erwerbsunfihigkeit eines Ehepartners, der zuvor erwerbstitig
war, seine Individualrente,

2. folglich bei Erwerbsunfihigkeit von zwei Ehepartnern, die beide er-
werbstitig waren, die Summe der beiden Individualrenten,

3. bei Erwerbsunfihigkeit eines Ehepartners, der nicht erwerbstéitig
war, keine Rente,

4. bei Erwerbsunfihigkeit beider Ehepartner, von denen aber nur
einer erwerbstitig war, 120 %o der aus dem Einkommen des erwerbs-
tiatigen Partners berechneten Rente und

5. bei Erwerbsunfihigkeit eines verwitweten Ehepartners zwei Drit-
tel der (gem. vorstehender Nr. 2 oder 4 berechneten) Rente des Ehe-
paares an den iiberlebenden Partner

gewihrt werden sollte.

3.6.3.3. Renten fiir nichterwerbstitige Hausfrauen mit Kindern

332 Das Problem, eine Ersatz-Bemessungsgrundlage fiir die Berech~
nung einer Rente wegen Minderung der Erwerbsfihigkeit bzw. wegen
Berufsunfihigkeit zu finden, stellt sich insbesondere bei Familienmiit-
tern, die wegen der Erziehung, Pflege und Versorgung ihrer Kinder
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keine Erwerbstitigkeit ausiiben, also im dritten Fall der Textziffer 317.
Da sie kein Erwerbseinkommen erzielt haben, 148t sich die {ibliche, an
das Einkommen ankniipfende Rentenberechnung nicht durchfiihren. Es
fragt sich daher, welche Ersatzgrofie bei der Rentenbemessung zugrun-
de gelegt werden soll.

333 Prinzipiell sind drei Alternativen denkbar:

1. Die Hausfrauentitigkeit wird mit einem Standardsatz bewertet. Als
solchen kénnte man entweder das Durchschnittseinkommen aller
Versicherten, das z. B. auch der Rentenversicherung von Wehrpflich-
tigen und Zivildienstleistenden zugrunde gelegt wird38, oder einen
diskretionir festgesetzten Betrag wie in der Kriegsopferversorgung5s?
wiéhlen. Der Fiihrung eines Familienhaushalts wiirde dann unab-
hingig von allen individuellen Bedingungen stets das gleiche Ein-
kommen zugeordnet.

2. Als Rente wird der Betrag gewihrt, der fiir die Bezahlung einer
hauswirtschaftlichen Ersatzkraft erforderlich ist. Sie wiirde damit
einerseits vom Lohnniveau solcher Krifte abhingen, andererseits
sowoh! vom Umfang der Arbeit, die in dem jeweiligen Haushalt zu
leisten ist, also insbesondere von Zahl und Alter der Kinder, als
auch von der verbliebenen Leistungsfihigkeit der Mutter, also da-
von, welche Arbeiten sie trotz ihrer Schédigung noch ausfiihren
kann. Die Weiterfilhrung des Familienhaushaltes wiirde so finan-
ziell in jedem Fall gesichert sein, und es wiirden alle individuellen
Besonderheiten weitgehend beriicksichtigt.

3. Die Hausfrauenrente wird nach dem Einkommen bemessen, das der
Mann durch Erwerbstitigkeit erzielt. Geht man von der Funktion
der Hausfrauenrente aus, das ,Naturaleinkommen®, das die Frau
durch die Hausarbeit zum Familieneinkommen beigesteuert hat, zu
ersetzen, wire die Ankniipfung der Hausfrauenrente an das Geld-
einkommen des Mannes damit zu begriinden, daBl auf diese Weise
den Eheleuten eine neue Funktionsteilung zwischen Erwerbstitig-
keit und Haushaltsfiihrung ermoglicht wiirde. Konkret wiirde das
bedeuten, dafl die Eheleute ihre Rollen wechseln, da der Mann
seine Erwerbstitigkeit einschrinken oder ganz aufgeben und sich
mehr oder ausschlieflich der Haushaltsfiihrung und der Betreuung
der Kinder widmen koénnte. Die Hausfrauenrente miite dann das
Familieneinkommen so weit sichern, dafl sie solche Freistellung des
Mannes von Erwerbstatigkeit fiir die Haushaltsfithrung zuldft. Sie
miifite also grundsitzlich ebenso hoch sein wie die Rente, die dem

58 § 1255 Abs. 6 Saiz 2 und 3 RVO, § 32 Abs. 6 Satz 2 und 3 AVG, § 54
Abs. 9 RKG.
50 § 30 Abs. 6 BVG.



176 3. Vorschlige zur Neuregelung

Mann bei Erwerbsunfihigkeit zustiinde, kénnte allerdings insoweit
niedriger werden, als neben der Haushaltsfiihrung noch eine Er-
werbstitigkeit moglich ist.

334 Die Standardisierung der Rente bei ,Hausfrauen-Berufsunfi-
higkeit* wiirde dem im Familienlastenausgleich der Bundesrepublik
Deutschland iiblichen Ansatz entsprechen. Insbesondere beim Kinder-
geld, aber auch bei vielen anderen familienbezogenen Leistungen wie
dem Wohngeld, der Ausbildungsférderung und der Sparférderung wird
von einheitlichen Geldbetrigen fiir alle ausgegangen. Die Hausfrauen-
titigkeit mit einem Standardsatz zu bewerten, wiirde auch dem Argu-
ment Rechnung tragen, dafl der Wert der Leistung einer Frau bei der
Erziehung, Pflege und Versorgung ihrer Kinder nicht um so hoher ist,
je mehr ihr Mann verdient. Schlieflich wiirde die Beitragsentrichtung
fir Familienmiitter aus Mitteln des Familienlastenausgleichs®® am ein-
fachsten und am ehesten systemgerecht zu regeln sein, wenn sie auf ein
standardisiertes Hausfraueneinkommen bezogen wire.

335 Die Bemessung der Rente nach den Kosten fiir eine Ersatzkraft
wiirde am besten gewihrleisten, daf3 die notwendigen Arbeiten im Fa-
milienhaushalt fortgefiihrt werden kénnen. Sie wire also eigentlich die
bedarfsgerechteste Art der Rentenbemessung.

336 Die Bemessung von Hausfrauenrenten nach dem Erwerbsein-
kommen des Mannes wiirde am ehesten dem Gleichheitsgrundsatz ge-
recht, wie er sich im Familienrecht ausprigt. Wenn Mann und Frau in
freier Entscheidung Erwerbstitigkeit und Haushaltsfiihrung zwischen
sich aufteilen kionnen®, ist keine geschlechtsspezifische Rollenverteilung
durch die Rechtsordnung vorgegeben; dann muB auch ein Rollenwech~
sel in freier Entscheidung méglich sein. Das ist aber nur dann der Fall,
wenn Erwerbsunfihigkeit des Ehepartners, der sich voll dem Einkom-
menserwerb, und des Ehepartners, der sich voll der Haushaltsfiihrung
und der Betreuung der Kinder widmet, rentenrechtlich gleich behan-
delt werden. Nur dann kénnten die Eheleute frei entscheiden, ob sich
der noch voll leistungsfihige Partner dem Einkommenserwerb oder der
Haushaltstithrung und der Betreuung der Kinder widmen soll. Ist je-
doch der Rentenanspruch von Mann und Frau unterschiedlich, ist sol-
che freie Entscheidungsméglichkeit nicht mehr gegeben. Dann konnte
sich zwar bei Erwerbsunfihigkeit des Mannes die Frau frei entscheiden,
ob sie erwerbstitig werden oder weiter Hausfrau bleiben will, weil die
Rente des Mannes den Unterhalt der Familie wirtschaftlich sicherstellt.
Dagegen konnte sich der Mann bei Erwerbsunfihigkeit der Frau nicht

8 Vgl. Abschnitt 3.7.2.2.
6 §§ 1356, 1360 BGB.
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frei entscheiden, seine Erwerbstitigkeit aufzugeben und die Haushalts-
filhrung zu iibernehmen, weil die Rente der Frau den wirtschaftlichen
Unterhalt der Familie nicht sicherstellt. Insofern wire rentenrechtlich
eine volle Gleichstellung von Erwerbsarbeit und Hausarbeit nur gege-
ben, wenn die Familie bei Erwerbsunfihigkeit der Mutter die g1e1che
Rente erhielte wie bei Erwerbsunfihigkeit des Vaters.

337 Die Orientierung der Hausfrauenrente am Erwerbseinkommen
des Mannes hitte auBerdem den Vorteil, daB das Beitrags- und Lei-
stungssystem durchgehend auf einkommensproportionale Bezugsgré-
Ben ausgerichtet wire. Alle anderen die nichterwerbstitige Hausfrau
betreffenden GroBen, sowohl die Beitrdge fiir die kinderlose nichter-
werbstitige Hausfrau®? als auch der Ehepaar-Zuschlag zur Individual-
rente des Mannes® als auch die Witwenrente®, sind auf das Finkom-
men des alleinigen Verdieners bezogen. Wiirde man bei den (aus Mit-
teln des Familienlastenausgleichs aufzubringenden)$ Beitrigen und bei
den Renten fiir Hausfrauen mit erziehungs- und versorgungsbediirfti-
gen Kindern anders verfahren, wire das die einzige Ausnahme in einem
ansonsten konsistenten System.

338 Da es fiir alle drei in Tz 333 genannten Alfernativen gute
Griinde gibt, wird auf einen ausdriicklichen Vorschlag, welche in einem
reformierten vereinheitlichten Leistungssystem Anwendung finden
sollte, verzichtet.

3.7. Finanzierung
3.7.1. Finanzierungsquellen

339 Der Verzicht auf jede Art von kausal differenzierenden Leistun-
gen ist keineswegs gleichbedeutend mit dem Verzicht auf eine kausal
differenzierende Aufbringung der Mittel. So wenig die Kausalitit
einer Schidigung irgendeinen plausiblen Grund fiur Leistungsdiffe-
renzierungen bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit liefert, so ent-
scheidend stellt sie auf der anderen Seite einen sehr gewichtigen Grund
fiir Belastungsdifferenzierungen dar. Es fragt sich sogar, ob man den
Grundsatz, daB ein Schidiger die Lasten, die er verursacht hat, nicht
auf andere, auch nicht auf die Allgemeinheit, abwilzen darf, nicht we-
sentlich konsequenter anwenden sollte als bisher. Wiirde man das tun,

82 Vgl. Abschnitt 3.7.2.2.
83 Vgl. Tz. 328 u. 330.
84 Vgl Tz. 329 u. 330.
8% Vgl. Abschnitt 3.7.2.2.

12 Schifer



178 3. Vorschlige zur Neuregelung

so erschidssen sich neue Finanzierungsquellen fiir ein vereinheitlichtes
Rentensystem bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit.

340 Wenn es gelidnge, sehr viel umfassender und genauer als bisher
aufzukldren, wie Beeintrichtigungen der personalen Integritdt entste-
hen, die die Erwerbsfihigkeit reduzieren, wire es in sehr viel griBe-
rem Umfang als bisher mdéglich, diejenigen zur Finanzierung der Ren-
tenzahlungen wegen Minderungen der Erwerbsfihigkeit heranzuzie-
hen, die durch ein Tun oder ein Unterlassen Situationen geschaffen
haben, die Schidigungen der Erwerbskraft zur Folge hatten. Dann
kénnte man so, wie es heute die Unfallversicherung bei Gefahren, die
mit einem bestimmten Arbeitsplatz verbunden sind, tut, auch bei an-
deren Gefahren, die die volle Erwerbsfihigkeit bedrohen, diejenigen
zur Deckung der Folgekosten heranziehen, die solche Gefahren geschaf-
fen oder nicht verhindert haben. Es miifiten also analog zur Unfallver-
sicherung fiir alle Gefahrenquellen, die als solche identifiziert sind, d. h.
fiir alle mit einer gewissen Regelmifiigkeit ausgeiibten Betdtigungen,
die mit einer berechenbaren oder schétzbaren Wahrscheinlichkeit zu
Beeintrichtigungen der korperlichen Integritdt oder der Leistungsfé-
higkeit von Menschen fiihren, ,Deckungsfonds® geschaffen werden, aus
denen die infolge einer Minderung der Erwerbsfihigkeit erforderlich
werdenden Rentenzahlungen bestritten werden kénnten.

341 Soweit es heute schon Einrichtungen gibt, die — wie nament-
lich die Haftpflichtversicherungen und die Arbeitsunfallversicherung —
der Schadensverteilung und Schadensabwilzung dienen, wiiren sie in
gleicher Weise und in gleichem Umfang wie bisher zu belasten. Soweit
flir bestimmte Gefahrenquellen bisher noch keine entsprechenden
Formen kollektiver Schadenstragung entwickelt worden sind, obwohl
sie — wie etwa die sogenannten Umweltgefahren — ldngst als scha-
denstrichtig erkannt worden sind, wiren neue Verpflichtungen zur Fi-
nanzierung des vereinheitlichten Rentensystems zu konstituieren. So-
weit der gefihrdende Charakter bestimmter Téatigkeiten erst noch auf-
gedeckt und nachgewiesen werden miiite, wiren weitere Beitragspflich-
ten — eventuell an neue Institutionen — zu statuieren, sobald sie durch
die Fortschritte dtiologischer Forschungen gerechtfertigt werden kon-
nen.

342 Der mégliche Umfang solcher ,kausalen Deckungsfonds® sei nur
durch einige zufillige Beispiele beschrieben. Dabei wird davon ausge-
gangen, daf3 stets derjenige zahlungspflichtig sein soll, der am ehesten
imstande und dem am ehesten zuzumuten ist, bestimmte Gefahren-
quellen zu minimieren. Unter diesem Gesichtspunkt wiren wie bisher
Unfélle und sonstige Schidigungen am Arbeitsplatz aus Beitridgen der
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Arbeitgeber auszugleichen, da es sich hier um betriebsspezifische Risi-
ken handelt, die weitgehend von der Organisation des Arbeitsprozes-
ses abhingen. Bei Schidigungen durch Verkehrsunfillle wire gegen-
liber dem heutigen Haftpflichtrecht ein grsBerer Kreis von Beitrags-
pilichtigen heranzuziehen. Aufier den Kraftfahrzeugeigentiimern, die
zur Zeit die Versicherung allein zu finanzieren haben, wiren die Her-
steller, die Werkstitten und die Verkehrssicherungspflichtigen, also
insbesondere die Strafenbehodrden, heranzuziehen, um auch den Teil
des Verkehrsunfallrisikos zu decken, der auf Konstruktions- und Fa-
brikationsfehler, auf mangelnde Sorgfalt bei Reparaturen und Inspek-
tionen und auf den Zustand des StraBlennetzes zuriickzufiihren ist. Bei
Schidigungen durch fehlerhafte Produkte und sonstige fehlerhafte Lei-
stungen wiren die Hersteller beitragspflichtig zu machen, weil sie am
ehesten iibersehen kénnen, welche Anderungen bei der Produktion und
bei der Information der Abnehmer Verletzungs- und sonstige Gefah-
ren vermindern kénnen. Bei Schidigungen, die durch Verletzung von
» verkehrssicherungspflichten“ hervorgerufen werden, wiren z. B. von
Bauherren und Bauunternehmungen Beitrige zu leisten. Bei dem Be-
trieb gefdhrlicher Anlagen und der Verwendung gefihrlicher Sub-
stanzen wéire, wie es nach dem Recht der Gefihrdungshaftung auch
heute schon — wenn auch in der Regel aufgrund von Sondergesetzen —
der Fall ist, von denjenigen fiir alle Schidden aufzukommen, die solche
Anlagen in Kenntnis ihrer Gefihrlichkeit betreiben oder solche Sub-
stanzen in Kenntnis ihrer Gefdhrlichkeit benutzen. Der Betrieb von
Eisenbahnen, Verkehrsflugzeugen, Atomkraftwerken und Fabrika-
tionsstitten, die tibermiBigen Lirm oder libermiBige Luftverschmut-
zung verursachen, gehort zu diesem Typ schadenstridchtiger Bet#ti-
gungen im Wirtschaftsleben.

343 Auch wenn die Erforschung der Ursachen von Minderungen der
Erwerbsfihigkeit noch so sehr intensiviert und verfeinert wird, muf3
damit gerechnet werden, dall es Verletzungen und Krankheiten gibt,
die keinem ,Verursacher“ zugerechnet werden kénnen, die sich nicht
typisieren lassen, die menschlicher Beeinflussung, vielleicht sogar
menschlicher Erkenntnis unzugénglich sind. Solche Leiden und Gebre-
chen, die man wegen der Unkenntnis iiber ihren Entstehungszusam-
menhang ,schicksalhaft® zu nennen pflegt, miifiten durch andere als
dem Haftpflichtrecht entnommene oder ihm nachgebildete Figuren ab-
gesichert werden, soweit sie zu Minderungen der Erwerbsfihigkeit und
infolgedessen zur unzulidnglichen Ausstattung eines Familienhaushalts
mit ausgabefdhigem Einkommen fiihren.

344 Nach dem gegenwirtigen Stand wird man davon ausgehen kon-
nen und missen, daB fiir die Finanzierung eines vereinheitlichten Sy-

12*
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stems von Rentenzahlungen wegen Minderungen der Erwerbsfihig-
keit drei Quellen verfiigbar sind:

1. Beitrége der Versicherten, wie sie auch heute zu den allgemeinen,
bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit ohne Riicksicht auf deren
Entstehung leistenden Systemen aufzubringen sind.

2. Beitrdge derer, die heute fiir die sogenannten kausalen Systeme
aufzukommen haben, d.h. insbesondere der Arbeitgeber fiir den
Ausgleich von Minderungen der Erwerbsfihigkeit, die auf Arbeits-
unfélle zuriickzufiihren sind, und des Staates fiir solche Fille, in de-
nen die Minderungen der Erwerbsfihigkeit wihrend bzw. durch
einen Dienst im 6ffentlichen Interesse eingetreten sind!.

3. Die Bundeszuschiisse zu den Rentenversicherungen, die nach der ge-
genwirtigen Rechislage ausdriicklich fiir solche Aufwendungen der
Rentenversicherungen geleistet werden, die nicht Leistungen der
Alterssicherung sind.

3.7.2. Beitrige der Versicherten

3.7.2.1. Beitrdge von Erwerbspersonen

345 Bei einem System, das — wie das hier vorgeschlagene — eine
nicht kausal bestimmte Leistungsstruktur mit einer mdoglichst weitge-
hend kausalen Finanzierungsstruktur kombiniert, wiirde selbst dann
ein Finanzierungsdefizit bleiben, wenn es gelinge, alle potentiellen
Schidiger ohne Ausnahme zu risikoadiquaten Beitrdgen heranzuzie-
hen; denn es wird immer Behinderungen geben, die schicksalhaft, d. h.
trotz aller denkbaren Fortschritte der Ursachenforschung und der Scha-
densprophylaxe nicht zu vermeiden sind. Um diesen kausal nicht zu de-~
finierenden UberschuBl der Schiden zu decken, miissen auch akausale
Einnahmequellen erschlossen werden. Dafiir kommen, wie bei allen
Instituten der sozialen Sicherung, Steuermittel oder Beitrége der Ge-
sicherten in Frage.

346 Beitréige wiren prinzipiell nach den gleichen Regeln zu gestal-
ten wie bei anderen Sozialversicherungen. Das bedeutet, daB alle Ein-
kommensbezieher beitragspflichtig sein sollen, weil alle Einkommens~
verluste infolge von Minderungen der Erwerbsfihigkeit gesichert sind,
daB die Beitrige einkommensproportional sein sollen, weil auch die den
Verdienstausfall ersetzenden Leistungen einkommensproportional sind,

1 Schon wegen der Festsetzung dieser Beitrige und der Abwicklung des
sich daraus ergebenden Zahlungsverkehrs sollten weder die Unfallversiche-
rungstriager noch die Versorgungsidmter aufgelost werden. Vgl. dazu Tz. 386
bis 388.
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und dafl es eine Obergrenze fiir die Beitragsbemessung geben soll, weil
es auch eine Obergrenze fiir die Rentenbemessung gibt. Zu diesen Rege-
lungen bedarf es keiner niheren Erliuterungen und Begriindungen,
da sie denen bestehender Sozialleistungszweige vbllig analog sind.

347 Personen, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Griinden
nicht erwerbstiitig sein kdnnen, verfiigen nicht tiber ein Erwerbsein-
kommen, aus dem Beitrige gezahlt werden konnen. Bei ihnen muB der
Lebensunterhalt aus anderen Quellen bestritten werden. Zum Lebens-
unterhalt gehdrt aber auch die Vorsorge gegen die gidngigen sozialen
Risiken, was die Sozialhilfe durch Ubernahme der Beitrige zu Kran-
ken- und Altersversicherungen als Teil der Hilfe zum Lebensunterhalt
anerkennt?. Deshalb sollten in die Leistungen, die bei Eintritt eines so-
zialen Risikos gew#dhrt werden, stets auch die Beitrige zur Sicherung
gegen alle anderen sozialen Risiken einbezogen werden. Ansonsten
wiirde bei allen, die von einem Lebensrisiko betroffen werden, die Si-
cherung gegen die anderen Risiken entfallen oder unzumutbar beein-
trachtigt.

348 Zur Zeit werden drei verschiedene sozialrechtliche Techniken
angewendet, um in Zeiten, in denen kein Erwerbseinkommen erzielt
wird, die soziale Sicherung aufrecht zu erhalten. Diese Zeiten werden
entweder, wie bei Krankheit,” RehabilitationsmaBnahmen und Ausbil-
dungen, chne Beitragszahlung als Versicherungszeit angerechnet (Aus-
fallzeiten); oder sie werden, wie bei Militdrdienst, Internierung und
Freiheitsentziechung aus politischen Griinden, ohne Beitragszahlung
auch bei der Wartezeit mitgerechnet (Ersatzzeiten); oder sie werden zu
normalen Beitragszeiten, indem der jeweils in Anspruch genommene
Triger neben dem Lohnersatz Beitridge an die anderen Triger zahlt.
Diese Losung wird schon seit lingerem von den Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung gegenitber der Krankenversiche-
rung, seit dem Rehabilitationsangleichungsgesetz von den Rehabilita~
tionstrégern gegeniiber allen Zweigen der Sozialversicherung und vom
Bund fiir die Wehr- und Zivildienstpflichtigen gegeniiber den Renten-
versicherungen, den Krankenversicherungen und der Arbeitslosenver~
sicherung praktiziert. Seit dem 20. Rentenanpassungsgesetz hat die Bun-
desanstalt fiir Arbeit fiir alle Arbeitslosen, die Geldleistungen von ihr
erhalten, auch Beitréige zur Rentenversicherung zu entrichten®. Diese
Regelung ist ausdriicklich damit begriindet worden, dafl sie eine funk-
tionsgerechtere Zuordnung der Risiken , Alter® und ,Minderung der

2 §§ 13, 14 BSHG.

3 §§ 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 und 1385 Abs. 4 Buchst. h RVO, §§ 2 Abs. 1
Nr. 12 und 112 Abs. 4 Buchst. i AVG, §§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr 5 und 130
Abs. 6 Buchst. £ RKG.
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Erwerbsfahigkeit“ bewirke, weil der Ausfall von Rentenversicherungs-
beitrégen nicht ihnen, sondern dem Risiko Arbeitslosigkeit zuzurech-
nen sei‘.

349 Die gleiche Begriindung einer funktionsgerechteren Zuordnung
von Risiken gilt {iberall, wo eine Sozialleistung an die Stelle des Er-
werbseinkommens tritt. Uberall da, wo der Lebensunterhalt aus einer
Sozialleistung bestritten wird, miifite deshalb neben die Geldleistung
an den Betroffenen die Weiterzahlung der Beitrige zu anderen Siche-
rungseinrichtungen durch den jeweiligen Leistungstriger treten. Nach
dem gegenwirtigen Stand des Sozialrechts wiirde dieser Grundsatz vor
allem zu einer Ausdehnung der Zahlungspflicht der Krankenkassen
fithren.

3.7.2.2. Beitrdge von Nicht-Erwerbspersonen,
insbesondere Hausfrauen

350 Personen, die aus gesellschaftlich sanktionierten Griinden nicht
erwerbstitig sind und die im statistischen Sinn nicht zur Erwerbsbevol-
kerung z#éhlen, haben nicht nur kein Erwerbseinkommen, sondern auch
kein Sozialeinkommen. Sie sind grundsétzlich auf den Unterhalt inner-
halb des Familienverbandes verwiesen. Allerdings wird die Unter-
haltspflicht des Familienverbandes oft durch Sozialleistungen erleich~
tert. Die beiden wichtigsten Personengruppen, die sich in dieser Situa-
tion befinden, sind Jugendliche, die ihre Ausbildung noch nicht abge-
schlossen haben, und nichterwerbstitige Hausfrauen. Die beiden wich-
tigsten Subsidien, die zur Erleichterung dieser familiiren Unterhalts-
pflichten gewdhrt werden, sind das Kindergeld und die Ausbildungs-
férderung. Es fragt sich, inwieweit die Triger dieser Leistungen zur
Zahlung von Beitrigen an ein Invalidititsrentensystem herangezogen
werden kénnen und sollen und inwieweit die anderen® Techniken, also
die Berlicksichtigung beitragsloser Zeiten, bei diesem Personenkreis
angewendet werden sollen.

351 Es ist schon frither begriindet worden, warum beitragslose Zei-
ten, die in der Rentenformel beriicksichtigt werden, grundséitzlich auch
auf die Wartezeit angerechnet werden sollten, warum also Ausfallzei-
ten grundsitzlich Ersatzzeiten werden solliten. Unter dieser Vorausset-
zung konnten Ausbildungszeiten {iber das 18. Lebensjahr hinaus wie
bisher beitragsfrei in die Versicherungszeiten einbezogen werden. Eine

4 Vgl. Begriindung des Entwurfes eines Gesetzes zur 20. Rentenanpassung
und zur Verbesserung der Finanzgrundlagen der gesamten Rentenversiche-
rung, Bundestags-Drucksache 8/165, S. 35, sowie die Ausfithrungen von
Herbert Ehrenberg in der Bundestagsdebatte iiber diesen Entwurf, Plenar-
protokoll 8/18, S. 1004 £.

5 In Tz. 348 genannten.



3.7. Finanzierung 183

klarere Zurechnung wiirde allerdings erreicht, wenn in diesen Fillen
zusétzlich zum Kindergeld ein Beitrag an die Rentenversicherungen
entrichtet wirde. Er miite, wie es auch heute bei der Bewertung der
Ausfallzeiten geschieht, einheitlich fiir alle nach dem Durchschnitts-
einkommen aller Versicherten bemessen werden. — Dagegen ist es nicht
moéglich, Beitragszahlungen mit Leistungen nach dem BAF6G zu ver-
binden, da diese eine Bediirftigkeitspriifung voraussetzen. Der lang-
fristige Rentenanspruch darf aber nicht von der wirtschaftlichen Situa-
tion des Elternhauses wihrend der Ausbildungszeit abhingig sein; denn
sonst wiirde er — soweit er auf Ausbildungszeiten beruht — ganz ent-
fallen, wenn das Einkommen der Elfern die fiir Leistungen nach dem
BAF6G mafigebliche Grenze geringfiligig iberschritten hat.

352 Bei nichterwerbstitigen Hausfrauen ist zu unterscheiden, ob
sie einen Familienhaushalt mit oder nur einen Haushalt ohne erzie-
hungs- und versorgungsbediirftige Kinder zu fiihren haben. Es ist eben-
falls schon frither begriindet worden$, warum die hauswirtschaftlichen,
die pflegerischen und erzieherischen Leistungen einer Familienmutter
nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich so wichtig und so
wertvoll sind, dafl sie wie eine Erwerbstitigkeit anspruchsbegriindend
fiir Leistungen bei einer Minderung der Erwerbsfihigkeit (und im Al-
ter) sein mii3ten.

353 Die Erwerbsrolle der Hausfrau sollte jedoch nicht durch bei-
tragsfreie Zeiten beriicksichtigt werden. Die Argumente, die gegen eine
solche Lésung sprechen, sind schon ausfiihrlich vorgetragen worden. Sie
wiirde — um den wesentlichsten Einwand zusammenfassend zu wieder-
holen — dazu fiihren, daB3 Miitter, die neben der Versorgung ihrer Kin-
der noch eine Erwerbstédtigkeit ausiiben, die Rentenanspriiche kinder-
loser nichterwerbstétiger Hausfrauen mitfinanzieren mii3ten’.

Wiirde man das idealtypische Dreiphasen-Schema fiir das Leben
einer Frau unterstellen kénnen, nach dem auf Ausbildung und Erwerbs-
titigkeit eine Phase der Sorge fiir einen Familienhaushalt folgt und
spéter, wenn die Kinder groB sind, wieder eine Erwerbstétigkeit auf-
genommen wird, kdnnte eine Sicherung der Frau, die sich aus relativ
geringen eigenen Anspriichen und akzessorischen Anspriichen aus der
Sicherung des Mannes zusammensetzt, zu angemessenen Ergebnissen
filhren. In einem gesellschaftlichen Ubergangsstadium wie zur Zeit, in
dem die Erwerbstiitigkeit der Frau keinem einheitlichen Verhaltens-
muster folgt und es deshalb bei Weitergeltung des gegenwirtigen So-
zialrechts keine typischen RegelméBigkeiten fiir ihre Sicherung gegen

"8 Vgl Tz. 147 - 152.
7 Vgl Walter Bogs, in: Sozialer Fortschritt Nr, 12/1969, S. 272 und 274.
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die langfristigen Risiken , Minderung der Erwerbsfihigkeit* und ,Al-
ter* gibi, werden die Belastungen und Begiinstigungen jedoch zu un-
terschiedlich. Deshalb miifite die Hausfrauentitigkeit als solche zu einer
versicherungspflichtigen Téitigkeit werden.

354 Dabei wird der Unterschied zwischen der Tétigkeit einer Fami-
lienmutter und der einer kinderlosen Nur-Hausfrau bedeutsam. Die
Gesellschaft muf3 an der Erhaltung der Arbeitskraft und Leistungsfs-
higkeit der Miitter, denen Pflege, Bildung und Erziehung der Kinder
obliegen, ein ebenso elementares Interesse haben wie an der der Ar-
beitnehmers, Deshalb sind auch die verschiedensten Modelle diskutiert
worden, zuletzt die — im einzelnen durchaus unterschiedlichen — Pli-
ne zur Einfilhrung eines ,Erziehungsgeldes”, um die Miitter durch
wirtschaftliche Hilfen fir die Erfiillung dieser Aufgaben von Erwerbs-
titigkeit freizustellen. Eine weitere Moglichkeit dieser Art wire die
selbstindige Versicherung der Haushalts- und Erziehungsleistung der
Miitter durch Beitragszahlungen, die in Kombination mit einem Erzie-
hungsgeld oder auch unabhingig von dessen Einfithrung zu leisten wi-
ren. In der langjahrigen Diskussion iiber die soziale Sicherung der Frau
besteht weitgehend Einigkeit dartiber, daf diese Beitrdge nicht von der
wirtschaftlich ohnehin belasteten Familie, sondern aus Mitteln des Fa-
milienlastenausgleichs aufzubringen wiren?. Nur diese Finanzierungs-
art entspriche einer ,funktionsgerechten Zuordnung® im Sinne der Be-
griindung, die fiir die Beitragspflicht der Bundesanstalt fiir Arbeit zu
den Rentenversicherungen gegeben worden ist!®,

355 Wie diese Beitrdge zu bemessen wiren, hingt davon ab, fiir wel-
che Rentenformel fiir Hausfrauenrenten man sich entscheidet!!. Will
man bei Ausfall der miitterlichen Arbeitskraft die effektiven Kosten
einer Ersatzkraft erstatten, so miiiten sich die Beitrige nach der in dem
jeweiligen Haushalt anfallenden Arbeitsbelastung, also nach Zahl und
Alter der Kinder, richten. Will man jede Wertung der miitterlichen Lei-
stung vermeiden und deshalb eine Einheitsrente zahlen, miiiten auch
die Beitriige einheitlich sein und als bestimmter Prozentsatz des Durch-
schnittseinkommens festgesetzt werden. Will man die Freiheit der El-
tern, welcher Partner sich ganz oder vorwiegend der Kindererziehung

8 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 55.

® Vgl. Hans F. Zacher, in: Verhandlungen des 47. Deutschen Juristentages,
Bd. 2, Miinchen 1968, Teil O, S. 19 und 32. — Walter Bags, S. 273. — Gewerk-
schaftliche Monatshefte 11/1975, S. 720: Rentenversicherung der Frau — Vor-
schlige und Modelle des DGB. — Wirtschaftlicher und sozialer Wandel in der
Bundesrepublik Deutschland. Gutachten der Kommission, verdffentlicht durch
die Bundesregierung. Gottingen 1977, S. 462 £.

10 ygl. Tz. 348.

1 Vgl. Tz. 333.
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und welcher dem Einkommenserwerb widmet, bewahren bzw. iiber-
haupt erst herstellen, miiften die Renten und folglich auch die Bei-
trige nach dem Haushaltseinkommen — bei einer nichterwerbstitigen
Hausfrau also nach dem Einkommen des Mannes — bemessen werden.

356 Die Freistellung einer verheirateten Frau von Erwerbsarbeit ist
sicher auch dann legitim, wenn sie nicht fiir Kinder zu sorgen hat. Aber
in diesem Fall besteht nicht das gesellschaftliche Interesse an der Frei-
stellung wie bei einer Familienmutter. Der Verzicht der Frau ohne Kin-
der auf Erwerbsarbeit ist die rein private Entscheidung des Ehepaares,
wie es die Arbeitskraft der beiden Partner zur Erreichung eines be-
stimmten Lebensstandards verwenden will. Daraus kann nicht, wie
beim Familienlastenausgleich, ein Anspruch auf Sicherung der Frau
ohne eigene Beitragszahlung abgeleitet werden. Dieser Anspruch miiite
vielmehr, wie ebenfalls schon frither begriindet worden ist, durch einen
Zuschlag zum Individualbeitrag aus dem Einkommen des Mannes er-
worben werden, der dann zu einem entsprechenden Zuschlag bei der
Rente des Ehepaares fithrti?,

357 Bei genauer versicherungsmathematischer Kalkulation miifite
der Beitragszuschlag sicher héher sein als der Rentenzuschlag (jeweils
in Prozent der Individualwerte gemessen), weil er teilweise schon zur
Deckung des Anspruchs auf Witwenrente verbraucht wire. Anderer-
seits sieht der hier unterbreitete Vorschlag nicht nur eine erhéhte Rente
flir ein Ehepaar, sondern auch eine verminderte Rente fiir jeden — also
auch flir den erwerbstitig gewesenen — iiberlebenden Ehepartner vor.
Wegen dieser Rentenkiirzung auch beim Mann verbleibt kalkulatorisch
ein Teil des normalen Individualbeitrags zur Deckung der Witwen-
rente. Dazu kommt der Anspruch, der bei allen Frauen, die Kinder hat-
ten, aus der selbstidndigen Versicherung ihrer Tétigkeit als Familien-
mutfer aus dem Familienlastenausgleich resultiert. SchlieBlich ist hier
das Argument zu wiederholen?’, da83 nach langjéhriger Sorge fiir Kinder
eine Riickkehr in das Erwerbsleben auch bei physischer Erwerbsfihig-
keit um so weniger zumutbar erscheint, je dlter die Frau ist, wenn ihre
Kinder selbstéindig geworden sind.

358 Eine genaue Beitragskalkulation wire demnach nicht nur
schwierig, sondern eigentlich nur aufgrund der individuellen Biogra-
phie der Frau moglich. Bei einer Privatversicherung ist das angéngig.
Bei einer Sozialversicherung ist es ein unerwiinschtes und unpraktikab-
les Ergebnis. Deshalb sollte man das sehr einfache, einsichtige und
leicht handhabbare Verfahren wihlen, den Beitragszuschlag auf das

12 vgl. Tz, 327 £.
13 Vgl. Tz. 239.



186 3. Vorschlige zur Neuregelung

Einkommen des alleinverdienenden Ehemannes ebenso hoch festzu-
setzen wie den Rentenzuschlag fiir das Ehepaar, nach dem unterbrei-
teten Vorschlag fiir die Rentenbemessung?4 also auf 20 %.

Das bedeutet jedoch nicht, daB der Beitrag fiir ein Ehepaar, bei dem
nur ein Partner erwerbstitig ist, gegeniiber der Belastung nach gelten-
dem Recht um 20 % steigen miiBite. Denn der Normalbeitrag, auf den
erst der 20 %ige Zuschlag kime, kénnte niedriger sein, weil die Bei-
trige fir nichterwerbstitige Familienmiitter aus dem Familienlasten-
ausgleich zumindest teilweise zur Finanzierung des Rentenzuschlags
fiir Ehepaare zur Verfiigung stiinden und weil der unbedingte Anspruch
auf Witwenrente, auch bei voller Erwerbsfihigkeit der Witwe, entfal-
len sollte!s, Wenn es — wie Heubeck vor 10 Jahren gesagt hat'® — rich-
tig ist, daf die Anspriiche auf Hinterbliebenenversorgung etwa ein
Drittel des Rentenversicherungsbeitrages aufzehren, wire die Reduzie-
rung des , Grundbeitrages® auf das Individualeinkommen nicht uner-
heblich.

3.7.2.3. Héhe der Beitrige

359 Die bestehenden Rentensysteme verbinden die Sicherung bei
Minderung der Erwerbsfihigkeit, im Alter und fiir Hinterbliebene,
und sie erheben daher einen einheitlichen Beitrag fliir diese drei Risi-
ken. Die Koppelung hat jedoch bei den kausalen Systemen die eigen-
tiimliche Einschrankung, dal} sie zwar die Alterssicherung voll liberneh-
men (indem sie ihre Renten auch iiber die Pensionierungsgrenze hinaus
weiter zahlen), obwohl das Alter niemals ein ,,Versicherungsfall“ sein
kann, der auf einer bestimmten ,Causa“ beruht, dafl sie aber die
Hinterbliebenen ungeschiitzt lassen, wenn der Tod des Rentners nicht
auf der von ihnen zu vertretenden ,Causa“ beruht. Denn in diesem
Fall zahlen sie weder eine Hinterbliebenenrente, noch haben sie dem
Verletzten vorher einen Ausgleich dafiir gezahlt, daB er wegen der
Minderung seiner Erwerbsfihigkeit keine Hinterbliebenensicherung
mehr finanzieren konnte.

Der hier unterbreitete Vorschlag sieht aus pragmatischen Griinden
davon ab, eine — kalkulatorisch und systematisch an sich gebotene —
strenge institutionelle Trennung von Invaliditédts-, Alters- und Hinter-
bliebenensicherung anzuregen!?’. Er beflirwortet allerdings eine zumin-
dest kalkulatorische Abtrennung des Invaliditdtsrisikos, weil nur so
eine verursachungsgerechte Belastung kausaler Leistungstriger mog-

1 Vgl Tz. 328 - 331.
15 Vgl. Tz. 321.

18 Protokoll der 37. Sitzung des Bundestagsausschusses fiir Sozialpolitik
am 8. 3. 1967, Deutscher Bundestag, 5. Wahlperiode, S. 6.

17 ygl. Tz. 302.
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lich ist®®. Wiirde auf jede kausale Finanzierung verzichtet, wire solche
Trennung auch auf der Aufbringungsseite nicht erforderlich'.

Wird andererseits darauf verzichtet, die in den Rentenversicherungen
verbundene Invaliditits-, Alters- und Hinterbliebenensicherung auf
separierte Triger aufzuteilen, wird auch weiterhin, selbst bei getrenn-
ter Kalkulation, nur ein Beitrag fiir die drei Risiken erhoben werden.
Die folgenden Uberlegungen beziehen sich daher auf die Hohe eines
solchen Gesamtbeitrages.

360 Da in der Rentenformel eine Obergrenze fiir das beriicksichti-
gungsfihige Einkommen vorgesehen ist?®, miite das gleiche Einkom-
men die Beitragsbemessungsgrenze bilden.

361 Bei Realisierung des hier vorgelegten Reformkonzeptes ergeben
sich Mehraufwendungen einerseits, Einsparungen und Mehreinnahmen
andererseits. Sie sind in Abschnitt 3.9.1. zusammengestellt.

362 Die Deckungssumme, die aus Beitrigen aufgebracht werden
muB, hingt vor allem davon ab, welcher Teil des Gesamtaufwandes
aus kausalen Systemen finanziert werden kann und wie hoch der all-
gemeine ZuschuBl des Bundes zu den Lasten der Invaliditdtssicherung
festgesetzt wird?t. Durch die Reform wiirden die Beitragseinnahmen
auf jeden Fall steigen, weil die Zahl der Beitragspflichtigen gréBer
wiirde. Erst wenn die Hohe dieser zusétzlichen Beitragseinnahmen, die
bereits durch die Ausweitung des Personenkreises erzielt wird, bekannt
wire, liefle sich berechnen, ob und in welchem Ma8 auch der Beitrags-
satz erhdoht werden miiite.

363 Im Abschnitt 3.9.2. wird ein Verfahren dargestellt, mit dem der
Mehraufwand fiir Rentenzahlungen an Personen, die wegen Beein-
trichtigungen ihrer Leistungsfihigkeit ihre Erwerbstitigkeit einschran-
ken oder aufgeben mufBiten, geschétzt werden kann. Es erfalit sicher
nicht alle Faktoren, die flir den Mehraufwand bestimmend sind; doch
ist — wie noch ndher beschrieben wird?? — die Annahme begriindet,
daB die nicht berticksichtigten Faktoren per Saldo eher aufwandmin-
dernd als aufwandsteigernd wirken. Das gilt jedoch nur fiir die reinen
Rentenzahlungen. Wiirden, wie vorgeschlagen, Anspriiche auf Pflege-
gelder aus den kausalen Systemen in den Leistungskatalog eines allge-

18 Vgl. Abschnitt 3.3.6.

1 An der kausalen Finanzierung sollte jedoch festgehalten werden. Vgl.
die Abschnitte 3.7.1. und 3.8.1.

20 Vgl. Abschnitt 3.6.1.2.

2t Vgl die Abschnitte 3.7.3. und 3.7.4.

22 Vgl. Abschnitt 3.9.2.3.
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meinen vereinheitlichten Systems {ibernommen, entstiinde sicher ein
erheblicher Mehraufwand??, Davon abgesehen wiirde sich die Reform,
wie die Rechnung in Abschnitt 3.9.2. zeigt, etwa kostenneutral durch-
fithren lassen. Mehraufwand fiir Renten einerseits, Einsparungen bei
Rentenzahlungen und Beitragsmehreinnahmen durch neue Versicherte
andererseits, wiirden sich etwa die Waage halten. Die Verbesserung
und Vermehrung der Rentenanspriiche liefle sich durch neue Beitrags-
zahler und durch Umverteilung der heute fiir Rentenzahlungen aufge-
brachten Mittel finanzieren. Eine Erhohung des heutigen Gesamtbei-
trages zu den Rentenversicherungen wire allenfalls fiir die Finanzie-
rung der Pflegegelder erforderlich.

3.7.3. Kausale Finanzierung

364 Die bisherigen kausalen Leistungstridger sollten als Institution
nicht zuletzt deshalb beibehalten werden, weil auf eine kausale Finan-
zierung des vereinheitlichten Leistungssystems nicht verzichtet wer-
den kann und soll?. Verletzungen durch Verkehrsunfélle sollten einbe-
zogen®, weitere kausale Finanzierungsquellen nach Mdglichkeit er-
schlossen werden.

365 Die Ho6he der Beitridge, durch die Haftungs- und Entschidi-
gungsverpflichtungen abgeldst werden, mulBl sich nach der Héhe des
Risikos richten. Die Summe aller Beitridge zu einer kausal orientierten
Institution muB simtliche Aufwendungen decken, die nach dem verein-
heitlichten Leistungsrecht fiir Schidigungen zu erbringen sind, die ih~
rem Gefahrenbereich zuzurechnen sind.

Ein reines Umlageverfahren wire hier sachgerecht. Die Veranlagung
der einzelnen Beitragspflichtigen erfolgt weiterhin nach den Mustern,
die in der Unfallversicherung und in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung entwickelt worden sind. Die Beitrige werden also zunichst
nach Gefahrenklassen festgesetzt, die nach der durchschnittlichen Scha-
denshiufigkeit und Schadenshshe gebildet werden. Weitere, auch indi-
viduelle, Beitragsdifferenzierungen koénnen durch Beitragszuschlige
oder Beitragsnachlisse (bonus oder malus) vorgenommen werden®.
Durch solche abgestufte Beitragsbemessung lassen sich Anstrengungen

28 Vgl. dazu Tz. 414 und 432 Abs. 3.
24 Vgl. die Abschnitte 3.7.1. und 3.8.1.

25 Vgl. Eike v. Hippel: Schadensausgleich bei Verkehrsunféllen. Berlin u.
Tiibingen 1968. — Schriftenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes,
Bd. XIII: Soziale Sicherung gegen Unfille im Straflenverkehr? Bonn-Bad
Godesberg 1975.

26 Vgl §§ 725, 730 RVO.
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honorieren, die der Beitragspflichtige zur Gefahrenabwehr unternimmt
und von denen nicht zuletzt die Héhe des Risikos abhédngt.

366 Soweit der Staat als Arbeitgeber, Halter von Kraftfahrzeugen
oder auf andere Weise wie ein Privater Gefahren schafft, hat er selbst-
verstiandlich die gleichen Beitrags- bzw. Deckungspflichten. Hier be-
steht eine vollige Analogie zur Eigenunfallversicherung bzw. zu den
Gemeindeunfallversicherungsverbinden.

367 In das neue Leistungsrecht sollten Entschidigungsanspriiche
einbezogen werden, die heute aufgrund verschiedener Sondergesetze
bestehen, wie bei Eisenbahnunfillen nach dem Reichshaftpflichtgesetz,
bei Impfschiden nach dem Bundesseuchengesetz und bei Gewaltver-
brechen nach dem Opferentschidigungsgesetz. Die entsprechenden &6f-
fentlichen Mittel miiten dann selbstverstindlich auch fiir die Finanzie-
rung des vereinheitlichten Leistungssystems zur Verfiigung stehen. Das
gleiche sollte fiir alle Aufopferungsanspriiche gelten, nicht zuletzt auch
fiir solche, die heute iiber die Unfallversicherung abgewickelt werden?.

368 Der wichtigste Bereich, in dem der Staat als Verantwortlicher
fiir die Schadensursache die soziale Sicherung beschidigter Personen
iibernommen hat, ist zweifellos die Kriegsopferversorgung. Renten an
Kriegsbeschidigte miiBten auch nach der Umstellung auf das neue Lei-
stungsrecht wie bisher voll aus 6ffentlichen Mittel finanziert werden.
Renten an Hinterbliebene von Kriegsopfern, deren Tod nicht Schidi-
gungsfolge ist, miiBten im Gegensatz zur geltenden Regelung ebenfalls
voll aus 6ffentlichen Mitteln aufgebracht werden?s,

3.7.4. Zuschiisse des Bundes

3.7.4.1. Beitragszuschiisse

369 Der allgemeine BundeszuschuB zu den Rentenversicherungen
ist teilweise als Abgeltung von Kriegsfolgelasten erklidrt worden. Durch
vorzeitige Renten an Kriegsversehrte, durch die Anrechnung von Er-
satzzeiten und durch die Beitragsausfille hitte die Rentenversicherung
groBe Lasten zu tragen gehabt?®, Das Argument lieBBe sich ohne weiteres
auf andere Fille iibertragen, in denen Zeiten chne Erwerbseinkommen
und folglich ohne Beitragszahlungen bei der Rentenberechnung bertick-
sichtigt werden sollen, weil die Nichtausiibung einer Erwerbstitigkeit
im offentlichen Interesse lag oder zumindest einen gesellschaftlich

27 § 539 Abs. 1 Nr. 9 - 13 RVO.

28 Vgl. dazu Abschnitt 3.3.6.

20 Dieter Schewe u. a.: Ubersicht liber die soziale Sicherung. 10. Aufl.,, Bonn
1977, S. 112,
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sanktionierten Grund hatte. Fiir die Rentenversicherung geht es immer
um die Deckung von Beitragsaustillen, die sie bei der Rentenberech-
nung nicht abziehen darf.

370 Es wire sicher ein konsequenteres und durchsichtigeres Verfah-
ren, wenn der Staat fiir solche Ersatz- (und Ausfall-)Zeiten Ersatzbei-
trdge an die Rentenversicherung zahlen wiirde anstatt vorzuschreiben,
daB sie ohne Beitragszahlung anzurechnen sind, und dann durch einen
undifferenzierten Zuschuf3 einen gewissen Ausgleich fiir diesen Ein-
nahmenverlust zu schaffen. Das entspriche der Regelung, die heute
bei Wehr- und Zivildienstleistenden gilt. Es ist schon an fritherer Stelle
vorgeschlagen worden?, sie auch bei Personen, die ihre Ausbildung noch
nicht abgeschlossen haben, anzuwenden, Ausbildungszeiten also nicht
nur zu Ersatzzeiten, sondern zu Beitragszeiten zu machen.

371 Bei nichterwerbstitigen Hausfrauen mit erziehungs- und ver-
sorgungsbedirftigen Kindern miiite auf jeden Fall ein Ersatzbeitrag
aus Mitteln des Familienlastenausgleichs — d. h., nach dessen geltender
Konstruktion, aus dem Bundeshaushalt — geleistet werden. Die Griin-
de, warum die Hausfrauentiitigkeit nicht als beitragslose Versiche-
rungszeit angerechnet werden dirite, sind schon friiher ausfiihrlich
dargestellt worden3!,

3.7.4.2. Allgemeiner Bundeszuschuf

372 Die Invaliditdits- und Altersversicherung ist seit ihrer Einfiih-
rung durch das Reichsgesetz vom 22. 6. 1889 in ihrer Finanzierung dar-
auf abgestellt, daf ihre Ausgaben zu einem erheblichen Teil vom Staat
aus allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden. Sowohl das erste
Reichsgesetz {iber eine Rentenversicherung?? als auch die heutigen Bun-
desgesetze®® bestimmen, daB die erforderlichen Mittel von den Versi-
cherten, den Arbeitgebern und dem Reich bzw. dem Bund aufgebracht
werden. Man hat daher den Staat geradezu als den dritten Beitragszah-
ler zur Rentenversicherung bezeichnet., Staatszuschiisse sind jedenfalls
seif jeher konstitutiv fiir diese Sozialversicherung.

373 Der StaatszuschulB ist seit 1891 ununterbrochen, allerdings nach
vielfach gednderten Rechts- und Rechenregeln, gezahlt worden. Sein
Anteil an den Gesamtausgaben ist jedoch tendenziell, insbesondere in
den letzten Jahrzehnten, zuriickgegangen. Er erreichte in den ersten
zehn Jahren nach Einfithrung der Invalidenversicherung fast 40 %o und

30 Vgl Tz, 350,

31 ygl. Tz. 352 bis 355.

32 § 19 Abs. 1 Gesetz, betreffend die Invaliditits- und Altersversicherung.
33 § 1382 RVO, 109 AVG, 127 RKG.
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in den folgenden 10 Jahren etwa ein Drittel. 1938 lag er bei 35 % in der
Invalidenversicherung und 45% in der knappschaftlichen Renten-
versicherung. In der Nachkriegszeit stieg er zunichst auf 39 % in 1953
fiir alle Rentenversicherungen, lag nach der Rentenreform 1957 bei 33 %
und ist seitdem fast kontinuierlich bis auf 18 %/ gesunken?®. Seit 1957
veréindert sich der BundeszuschuB entsprechend der allgemeinen Be-
messungsgrundlage, wichst also nur mit dem durchschnittlichen Ein-
kommen, nicht aber mit der Zahl der Versicherten bzw. der Rentner.

374 Uber die allgemeine Begriindung der Bundeszuschiisse ist viel
diskutiert worden. Die Argumente sollen hier weder im einzelnen dar-
gestellt noch gepriift werden. Es sei stattdessen auf die ausfiihrliche
Zusammenstellung von Schewe verwiesen?®,

375 Die Bundeszuschiisse sind nach geltendem Recht fiir die Ausga-
ben der Rentenversicherungen bestimmt, die nicht Leistungen der Al-
terssicherung sind?®. Sie miiBten also, auch nach einer Vereinheitlichung
des Leistungsrechts, iiberwiegend fiir die Finanzierung der Leistungen
an Erwerbsgeminderte zur Verfiigung stehen.

376 Der hier unterbreitete Reformvorschlag tibertrigt Aufgaben,
die ihrem Wesen nach 6ffentliche Aufgaben sind und die bisher, wenn
auch nach anderen Rechtsnormen, von der offentlichen Hand erfiillt
wurden, auf das neue Leistungssystem. Das wichtigste Beispiel ist
vielleicht die Versorgung der schon vor Eintritt in das Erwerbsleben
Behinderten. Manche Modelle sehen sogar alle Hilfen bei langfristigen
Leiden und Gebrechen als Aufgabe des Staates, nicht einer Versiche-
rung an und sehen deshalb die Finanzierung aller Leistungen aus Steu-
ermitteln vor®?,

Dieser Anregung wird hier schon deshalb nicht gefolgt, weil die Fi-
nanzierung des Ausgleichs von Schidigungen soweit moglich mit den
Schadensursachen verbunden werden sollte3®, Wenn aber staatliche Auf-
gaben nur deshalb, weil sie von Sozialleistungstrigern leichter und
besser gelést werden koénnen als durch die Staatsverwaltung, nach dem
neuen Leistungsrecht in noch gréBerem Umfang als bisher von der
Rentenversicherung tibernommen werden sollen, diirfte der Finanzie-
rungsanteil des Staates nicht weiter laufend zuriickgehen, sondern

34 Dieter Schewe: Die Bundeszuschiisse in der sozialen Rentenversicherung.
In: Soziale Sicherheit Nr. 5/1966, Beilage S. 4 f. — Sozialbericht 1976, Bundes-
tagsdrucksache 7/4953, S. 588 f.

35 Dieter Schewe, insbesondere S. 9 - 18.

38 1389 Abs. 1 RVO, § 116 Abs. 1 AVG.

37 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 831 und 847.
38 Vgl. die Abschnitte 3.7.1,, 3.7.3. und 3.8.1.
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miiite eher erhoht werden. Wenn fiir den Bundeszuschuf3 schon keine
neue Dynamisierungsformel eingefiihrt wird, die auch die Zahl der
Rentner — in diesem Fall also der Erwerbsgeminderten ~— beriicksich-
tigt, miiite zumindest eine einmalige Erh6hung in dem Verhiltnis vor-
genommen werden, in dem sich die Zahl der Anspruchsberechtigten
durch die Einfithrung eines vereinheitlichten Leistungssystems erhéht.

3.8. Organisation

377 Es ist evident, dal eine Realisierung des Leitsatzes, Einkom-
mensverluste infolge Minderungen der Erwerbsfihigkeit unabhingig
von ihrem Grund stets nach den gleichen Kriterien auszugleichen, eine
Aufhebung aller kausalen Sondersysteme, insbesondere also der Un-
fallversicherung und der Kriegsopferversorgung, und ihre Zusammen-
fiihrung mit einem allgemeinen Leistungssystem, das nur noch die
Schidigung der Erwerbskraft als Leistungsgrund kennt, unausweich-
lich macht. Spezifische, auf Schadensursachen rekurrierende Leistungs-
systeme und Vereinheitlichung aller Rentenleistungen bei Minderun-
gen der Erwerbsfihigkeit sind ein unaufhebbarer Gegensatz.

378 Das bedeutet nicht, daB die kausalen Sondersysteme ersatzlos
gestrichen werden miissen und die allgemeinen, ohne Riicksicht auf
den Grund einer Minderung der Erwerbsfihigkeit leistenden Systeme
unveridndert bestehen bleiben sollten. Ein vereinheitlichtes Leistungs-
recht sollte vielmehr durch eine Synthese der verschiedenen bestehen-
den Systeme gewonnen werden. Daher ist in den vorstehenden Ab-
schnitten versucht worden, die Konstruktionselemente aller bestehen-
den Systeme detailliert darauf zu priifen, welche in ein vereinheitlich-
tes System iibernommen werden kénnen und in welcher Kombination
sie ein einheitliches Leistungssystem ergeben, das moéglichst viele Ziel-
setzungen der vorhandenen Systeme verwirklicht.

379 Alle diese Uberlegungen waren jedoch nur auf die Vereinheit-
lichung des Leistungsrechts ausgerichtet. Sie beziehen sich nicht auf die
Organisation und auf die Institutionen, durch die das Leistungssystem
realisiert wird. Es war nicht die Absicht dieser Untersuchung, Uberle-
gungen anzustellen, wie die Organisationsstruktur und die Verwaltung
eines neuen Leistungssystems vereinheitlicht werden kdnnten.

Es gibt zahlreiche Leistungen aus dem sozialen Sicherungssystem, die
zwar von einer Vielzahl von Leistungstrigern, teilweise sogar mit sehr
unterschiedlicher Struktur, aber dennoch nach einem einheitlichen
Leistungsrecht erbracht werden. Von den vier grofien Zweigen der So-
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zialversicherung hat nur einer, ndmlich die Arbeitslosenversicherung,
eine einheitliche Verwaltung. Dagegen gibt es fiir die Krankenver-
sicherung nicht nur! 1425 Triger, sondern auch die verschiedensten Ar-
ten von Krankenkassen mit sehr unterschiedlicher Geschichte und zum
Teil sogar unterschiedlicher Rechtsform. In der Unfallversicherung ist
die Vielfalt der Tréiger nicht geringer, auch wenn die Zahl der Berufs-
genossenschaften, Unfallversicherungsverbidnde, Ausfiihrungsbehr-
den und Unfallkassen kleiner ist. In der Rentenversicherung herrschen
zwar die groflen Institutionen vor, eine Einheitsverwaltung gibt es
aber auch hier nicht. Man hat auch bei der Vereinheitlichung des Ren-
tenrechts, die durch die Neuregelungsgesetze von 1957 vorgenommen
worden ist, keinen AnlaB gesehen, die Trdger zu fusionieren. Ein
besonders deutliches und auffédlliges Beispiel fiir Rechtsvereinheitli-
chung bei auBlerordentlich grofler organisatorischer und institutioneller
Vielfalt bietet das Rehabilitationsangleichungsgesetz?. Es verpflichtet
jeden der vielen Triger, die Leistungen zur Rehabilitation zu erbringen
haben, im Rahmen seiner Zustindigkeit die je nach Lage des Einzelfal-
les erforderlichen Leistungen so vollstindig und umfassend zu erbrin-
gen, daf Leistungen eines anderen Trégers nicht erforderlich werden3.

3.8.1. Die Funktionen der Triger kausaler Leistungen

380 Bei einer Vereinheitlichung des Rechts der Rentenleistungen
bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit sollte ebenso verfahren werden;
d. h. bestehende Institutionen soliten nicht aufgelost, sondern funktions-
gerecht — d. h. ggf. mit angepafter Aufgaben- und Zustindigkeitsver-
teilung — in das neue Leistungssystem eingeordnet werden. Es mag je-
doch den Anschein haben, daB zumindest alle Triger kausaler Renten-
leistungen durch die Neuordnung funktionslos wiirden. Deshalb kann
die Aussage, sie sollten bestehen bleiben, nicht geniigen. Es mufl viel-
mehr eridrtert werden, inwieweit sich durch die vorgeschlagene Neu-
regelung einerseits unumgingliche Funktions- und Kompetenz-Umver-
teilungen, andererseits neue Notwendigkeiten der Abgrenzung und der
Koordination zwischen den verschiedenen Institutionen ergeben.

381 Wenn man eine Vereinheitlichung aller Rentenleistungen bei
Invaliditdt ohne Riicksicht auf den Grund fiir die Minderungen der Er-
werbsfihigkeit will, kann es keine unmittelbaren Anspriiche der Ge-
schédigten gegen die bisherigen Triger kausaler Leistungen geben,
auch wenn diese Triger nicht aufgeldst werden. Die Versicherung

1 Stand August 1976.
2 Vgl. auch § 29 SGB.
3 § 5 Abs. 2 Satz 1 RehaAnglG.

13 Schéfer
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miiite immer bei dem allgemeinen, kausal unspezifischen System lie-
gen, so daB auch nur dieses System — also die Rentenversicherungen
bzw. die Beamtenversorgung — tiber die perstnlichen Daten verfiigt,
nach denen in einem Schadensfall die Rentenberechnung vorzunehmen
ist. Eine Vielfalt von Trigern, die nach dem gleichen Leistungsrecht
operieren, ist zwar nicht ausgeschlossent. Wenn darunter aber Triger
sind, bei denen auch die Schadensentstehung von Belang dafiir ist, ob
sie Gberhaupt leistungspflichtig werden, konnte sich der primére Ren-
tenanspruch nur dann gegen sie richten, wenn sichergestellt wire, da
es einerseits keine Schadensursache gibt, fiir die kein Triger zustindig
ist, und dafl andererseits unmittelbar mit Eintritt des Schadensfalles
ohne irgendwelche Recherchen eindeutig feststiinde, welcher Triger
zustindig ist, weil der Rentenanspruch sonst bis zur Klarung der Scha-
densursache nicht befriedigt wiirde. Beide Bedingungen sind aber
schlechterdings nicht erfiillbar; die erste nicht, weil es auch die soge-
nannten schicksalhaften Leiden und Gebrechen gibt, Behinderungen,
deren Ursache unbekannt ist und fiir die es keinen Tréger kausaler
Leistungen geben kann; die zweite nicht, weil beim Bestehen kausaler
Systeme Kompetenzstreitigkeiten nicht auszuschliefen sind, z. B. dar-
tiber, ob ein ,,Wegeunfall® noch in die Kompetenz der Unfallversiche-
rung oder doch schon in die der Kfz-Haftpflichtversicherung fillt. Alle
solche Schadensversicherungen, auch die Unfallversicherung, sind ja
keine echten Personenversicherungen, sondern nur Versicherungen be-
stimmter Tatigkeiten aus bestimmtem AnlaB oder an einem bestimm-
ten Ort. Deshalb mufl jeder Behinderte immer direkt und primir einen
Anspruch gegen den Triger haben, der bei jeder Minderung der Er-
werbsfihigkeit, ohne Riicksicht auf ihre Entstehung, leistungspflichtig
ist. Insofern haben alle bisherigen Tréiger kausaler Leistungen in dem
neuen System von der Rechtsposition des Geschidigten her gesehen
nur eine Refinanzierungsfunktion.

382 Das schlief3t nicht aus, daB nach voller Klirung des Tatbestan-
des auch die Rentenzahlung auf einen Triger ibergeht, fiir dessen Ver-
pflichtung Gesichtspunkte der Schadensentstehung mit zu wiirdigen
sind. Nur darf der Anspruch nicht davon abhingig sein. Das allgemeine
System, also die Rentenversicherungen oder die Beamtenversorgung
wire stets leistungspflichtig oder zumindest vorleistungspilichtig. Es
wire dann ihre Sache zu kliren, ob wegen der Entstehungsursache der
Minderung der Erwerbsfiahigkeit nicht auch ein anderer, kausal orien-
tierter Leistungstriger verpflichtet ist, den sie dann zum Kostenersatz
heranziehen miiten und dem sie auch die Rentenzahlungen {ibertra-
gen konnten, sobald er seine Leistungsverpflichtung anerkannt hat.

4 Worauf soeben in Tz. 379 hingewiesen worden ist.
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Selbstverstindlich wire es auch dem kausalen Leistungstriger moglich,
jederzeit — also auch von Anfang an — zu erkldren, dafl er sich als
Leistungspflichtigen ansieht, und so den Fall an sich zu ziehen.

383 Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Trigern sei
am Beispiel des Verhiltnisses zwischen Unfallversicherung und Kran-
kenversicherung nach geltendem Recht verdeutlicht. Danach hat bei
einem Arbeitsunfall der Triger der Unfallversicherung die notwendige
Heilbehandlung zu erbringen und zu finanzierenS. Ist der Verletzte je-
doch in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, so ist zunéchst
diese dafiir zustindig, und es bestehen insoweit keine Anspriiche an die
Unfallversicherung$; allerdings kann die Unfallversicherung auch bei
einem Krankenversicherten die Behandlung sofort selbst {ibernehmen,
wodurch dann die Anspriiche gegen die Krankenversicherungen entfal-
len’, Wird die Behandlung der Folgen eines Arbeitsunfalls von der
Krankenversicherung erbracht, so hat der Triger der Unfallversiche-
rung dem Triger der gesetzlichen Krankenversicherung die Kosten zu
erstatten, die nach Ablauf des 18. Tages nach dem Arbeitsunfall ent-
stehen?®.

384 Die hier vorgeschlagene institutionelle Struktur fir die Durch-
fiihrung des neuen, vereinheitlichten Leistungsrechts {ibertrigt dieses
Verhiltnis zwischen kausalem und akausalem System?® auch auf die
Rentenzahlungen. Ist eine Minderung der Erwerbsfdhigkeit Folge eines
Arbeitsunfalles, hat die Unfallversicherung die Rente, auf die der Ge-
schiddigte Anspruch hat, aufzubringen. Ist er jedoch durch ein allgemei-
nes System gegen die Folgen einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit
gesichert — und das werden nach dem gemachten Vorschlag praktisch
alle Geschidigten sein —, hat er zunichst selbstverstindlich — da ja
der Tatbestand einer Minderung der Erwerbsfdhigkeit erfulit ist —
auch einen Anspruch aus der Rentenversicherung oder der Beamten-
versorgung. Dieser Anspruch schlieBt einen zweiten gegen die Unfall-
versicherung aus. Die Unfallversicherung kann sich aber fiir zustindig
erkliren und die Rentenzahlung iibernehmen. Tut sie das nicht, stellt
sich jedoch heraus, daB die Minderung der Erwerbsféhigkeit Folge eines
Arbeitsunfalles ist, so hat der Triger der Unfallversicherung dem Tri-
ger der Rentenversicherung die Kosten zu erstatten.

Eine solche Regelung hat fiir den Unfallgeschidigten den groflen
Vorteil, dal es nicht seine Sache ist, geltend zu machen und zu bewei-

5 §8§ 547 und 557 RVO.

8 § 565 Abs. 1 RVO.

7 § 565 Abs. 2 Satz1-3 RVO.

8 § 1504 Abs. 1 Satz 1 RVO.

? Mit Ausnahme der Frist nach § 1504 Abs. 1 Satz 1 RVO.

13+
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sen, daB seine Minderung der Erwerbsfihigkeit Folge eines Arbeits~
unfalles ist. Er hat es, unabhiingig von der Ursache seiner Verletzung,
zunichst immer nur mit einem Leistungstriger zu tun, gegen den er
einen unbedingten Anspruch hat. Es ist Sache dieses Leistungstrigers,
gegebenenfalls Aufwendungsersatz von einem anderen Tréger zu ver-
langen. Soweit ihm das gelingt, soweit also nachgewiesen wird, dafi die
Minderung der Erwerbsfihigkeit Folge eines Arbeitsunfalles ist, wiirde
dann durch den Erstattungsanspruch der Rentenversicherung gegen
die Unfallversicherung bei der Aufbringung der Mittel die Haftung der
Arbeitgeber — bzw. die Ersetzung ihrer Haftung durch Versicherung
— wieder in vollem Umfang Platz greifen.

385 Das Verfahren und die Zustindigkeitsabgrenzung, die hier am
Beispiel der Unfallversicherung erldutert wurden, hitten selbstver-
stiandlich auch fiir das Verhiltnis der Rentenversicherung zu anderen
Trigern kausaler Leistungen, also insbesondere zu der Kriegsopferver-
sorgung, zu gelten.

386 Das bedeutet zugleich, daB die Funktionen der bestehenden
Triger kausaler Leistungen bei der Aufbringung der Mittel, also ge-
rade unter dem entschidigungsrechtlichen Aspekt, vollig unangetastet
bleiben. Die verschiedenen Berufsgenossenschaften und sonstigen Tri-
ger der Unfallversicherung hitten z. B. die gleiche Beitragshoheit wie
bisher. Sie bleiben auf der Aufbringungsseite souverin, so dafi jeder
Triger eigene, spezifische Grundsitze fiir die Aufbringung der auf ihn
entfallenden Deckungssummen statuieren kann. Auf der Leistungsseite
sind sie auch heute nicht souverdn. Die Unfallrenten sind so weitge-
hend gesetzlich normiert, daBl den Selbstverwaltungen auch heute nur
ein sehr geringer Spielraum bei der Leistungsgestaltung bleibt. Da-
her dndert sich fiir die Unfallversicherungstriger iiberhaupt nichts, au-
Ber daB das neue Leistungsrecht eine andere Norm an die Stelle der
heute geltenden setzt.

387 Auch hier gilt selbstverstindlich wieder das gleiche fiir die
Kriegsopferversorgung und fiir alle anderen kausalen Leistungen, die
in dem neuen System aufgehen.

388 Fiir den Geschiadigten, nimlich fiir die Leistungsgewdhrung,
werden die Triger kausaler Leistungen auf diese Weise natiirlich be-
langlos. Sie sind es aber keineswegs fiir die Finanzierung des Systems.
Sie sind vielmehr gerade dann unentbehrlich, wenn das Prinzip, daB
derjenige, der fiir einen Schaden verantwortlich ist, nicht aus seiner
Haftung entlassen werden darf, nicht nur aufrecht erhalten, sondern
nach Moglichkeit weit konsequenter als bisher durchgesetzt werden
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soll. Denn Pridmienkalkulationen kénnen nur auf der Grundlage ge-
nauer Kenntnisse iiber die Gefahrenquellen und lber die Schadens-
wahrscheinlichkeiten durchgefiihrt werden. Wenn eine méglichst risi-
kodquivalente Beitragsbelastung erreicht werden soll, wenn die durch
Minderungen der Erwerbsfihigkeit entstehenden volkswirtschaftlichen
Kosten richtig, d.h. denjenigen, die die jeweiligen Schadensursachen
produziert haben, angelastet werden sollen, ist folglich die systema-
tische Erforschung aller Schadensursachen unerléd@lich. Fiir diese Auf-
gabe sind die Triger kausaler Leistungen, insbesondere die Berufs-
genossenschaften mit ihrer Branchenstruktur, viel besser geeignet als
alle anderen Triiger, weil sie einen viel besseren Einblick in die mdg-
lichen Unfall- und sonstige Schadensursachen haben.

389 Die Erforschung von Unfall- und sonstigen Schadensursachen
liegt Triagern kausaler Leistungen auch deshalb viel ndher, weil sie
ohnehin erforderlich sind, um eine wirksame Unfallverhiitung und
Sicherheitstiberwachung betreiben zu konnen. Vorbeugung und Scha-
densverhiitung miissen immer ursachenspezifisch durchgefithrt werden.
Das setzt nicht nur intime Kenntnisse iiber schadenstrichtige Vorginge
und Titigkeiten, sondern auch riumliche und personelle Nihe und
Kontakte zum Ort mdoglichen Unfallgeschehens und zu allen Beteilig-
ten, die entweder Unfallgefahren produzieren oder Unfallgefahren aus-
gesetzt sind, voraus. Deshalb sollten alle priventiven Funktionen bei
kausalen Trigern verbleiben.

390 Die kausalen Triger haben dariiber hinaus einen groBlen Erfah-
rungsschatz in der Behandlung spezifischer Unfallfolgen und Krankhei-
ten und in besonderen Trainings-, Aktivierungs- und Wiederherstel-
lungsmethoden, durch die bei rechtzeitiger und sehr schadensspezifi-
scher Anwendung Dauerfolgen verhiitet oder Verschlimmerungen der
Behinderung abgewendet werden kénnen. Auch diese im weiteren Sin-
ne prophylaktischen Funktionen sollten bei den Unfallversicherungs-
triagern und den Versorgungsémtern verbleiben.

Es ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung, inwieweit auch das
Leistungsrecht im Bereich der Verhiitung, Vorbeugung und Wiederher-
stellung vereinheitlicht werden sollte und auf welche Weise das ge-
schehen kénnte. In diesem Bereich gibt es sicher kein dringendes Be-
diirfnis nach Vereinheitlichung mehr, seit durch das Rehabilitationsan-
gleichungsgesetz gewihrleistet ist, da8 es kaum noch Anspriiche hthe-
rer und minderer Qualitit gibt. Gerade in Anbetracht der von den Un-
fallversicherungen seit Jahrzehnten geiibten und laufend verfeinerten
Methoden der besonderen Krankenbehandlung fiir Unfallverletzte, des
sogenannten berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens, und ihrer oft
vorbildlichen Spezialeinrichtungen und Verfahren sollte jedoch darauf
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hingewiesen werden, dafl es im gesamten Behandlungssektor keine Pri-
vilegien und keine Exklusivitit geben sollte. Alle medizinischen und
rehabilitativen Spezialeinrichtungen sollten vielmehr allen Personen,
die von dem Schidigungstypus, fiir den sie errichtet worden sind, be-
troffen werden, zur Verfiigung stehen. Das gilt fiir alle Anstalten und
MaBnahmen dieser Art, von den berufsgenossenschaftlichen Unfall-
krankenhdusern bis zum Versehrtensport.

391 Die Kumulationsproblematik, die die Vereinheitlichung bei den
Rentenleistungen so dringlich und so schwierig macht, existiert im Be-
handlungsbereich ohnehin kaum, da Leistungen zur Vorbeugung, The-
rapie und Rehabilitation iiberwiegend als Sachleistungen gewihrt wer-
den. Daher ist schon von der Sache her in aller Regel ausgeschlossen,
dafl dasselbe Leiden gleichzeitig mehrfach, also , kumulativ“ behandelt
wird.

392 Zusammenfassend 1468t sich sagen, daB die Durchfiihrung eines
vereinheitlichten Leistungsrechts keine institutionellen Anderungen er-
fordert. Alle vorhandenen Triger von Rentenleistungen bei Minderun~
gen der Erwerbsfihigkeit konnen nicht nur, sie sollen sogar erhalten
bleiben. Obwohl alle sogenannten kausalen Leistungen entfallen miifi-
ten, sollten die Triger dieser Leistungen nicht aufgelést werden. Sie
haben fiir ein vereinheitlichtes Leistungssystem die auBerordentlich
wichtige Funktion, eine risikogerechte Lastenverteilung zu erméglichen
und die volkswirtschaftlichen Kosten der Schidigung von Arbeitskraft
verursachungsgerecht zuzurechnen. Sie haben dariiber hinaus, d. h. au-
Berhalb des Rentensystems fiir Dauerschidigungen der Erwerbsfiahig-
keit, alle Funktionen der Schadensverhiitung, Schadensminderung
und Schadensbehebung wie bisher weiter zu erfiillen. Soweit sie dabei
erfahrener und erfolgreicher sind als andere, nicht auf eine bestimmte
Schadensentstehung spezialisierte Institute, sollten ihre Verfahren und
ihre Einrichtungen allerdings allen, die gleichartige Schidigungen er-
litten haben, unabhingig von der Entstehung ihrer Schidigung zugute
kommen.

Um eine Vereinheitlichung der Rentenleistungen bei Minderungen
der Erwerbsfihigkeit bewirken zu koénnen, sind lediglich zwei Ande-
rungen erforderlich:

1. Die einzelnen Leistungstriger haben keine eigenen Rentenformeln
mehr. Alle Triger verfahren vielmehr bei der Zuerkennung und
Bemessung von Rentenanspriichen nach dem gleichen Recht. .

2. Der Rentenanspruch jedes Geschiddigten richtet sich primér und un-
mittelbar gegen ein allgemeines, ohne Riicksicht auf ,Kausalitdten”
leistendes System. Daneben gibt es keine anderen, kumulativen An-
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spriiche gegen Triger kausaler Leistungen, sondern lediglich ein
Uberleitungsrecht und eine Erstattungspflicht dieser Triger.

Dariiber hinaus sollte versucht werden, fiir bisher nicht in das soziale
Sicherungssystem einbezogene Schidigungspotentiale entweder private
Tréger heranzuziehen oder zu integrieren — wie z. B. den HUK-Ver-
band fiir Verkehrsunfille — oder neue Triger zu institutionalisieren.

3.8.2, Abstimmung zwischen mehreren Trigern einheitlicher Leistungen

393 Wenn es mehrere allgemeine, ohne Riicksicht auf ,Kausalitid-
ten“ leistende Systeme gibt, mu3, wenn man eine Vereinheitlichung der
Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit erreichen will, auch
zwischen ihnen eine Koordination und Harmonisierung gefunden wer-
den. Solche Systeme miissen, im Gegensatz zu kausalen, immer dadurch
charakterisiert sein, dal3 sie fiir einen genau abgegrenzten Personen-
kreis zusténdig sind, der von keinem anderen derartigen System er-
faBt wird. Gliederungsmerkmale koénnen dabei bestimmte Regionen?®,
bestimmte Berufs- oder Beschiftigungsarten!l, Einkommensgruppen!?,
Staatsangehérigkeit!’® oder auch andere beliebige perstnliche Kenn-
zeichen und Attribute wie Alter, Familienstand oder Geschlecht sein.
Bei all diesen Kriterien kénnte eine Person niemals gleichzeitig durch
zwel Systeme gesichert sein, so wie es heute bei der Sicherung durch
kausale und durch akausale Systeme der Fall ist, wodurch erst die Pro-
blematik der Anspruchskumulation bei einer Person entsteht.

Die genannten und weitere denkbare Kriterien schlieBen allerdings
nicht aus, daB eine Person im Verlauf ihres (Erwerbs-)Lebens mehr-
fach aus einem dieser Systeme in ein anderes tiberwechselt. Deshalb
muB eine Regel dafiir gefunden werden, welches System in welchem
Umfang bei Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit leistungs-
verpilichtet ist.

394 Fiir die Ldsung dieser Frage gibt es zwei Moglichkeiten:

1. Zustindig ist — nach dem gleichen Leistungsrecht — immer der Tri-
ger, dem der Geschidigte bei Eintritt seiner Minderung der Er-
werbsfihigkeit angehort. Dies wire ein sehr iibersichtliches und
sehr einfach zu praktizierendes Prinzip. Es ist das Prinzip aller kau-

10 Beispiele: Landesversicherungsanstalten.

11 Beispiele: Arbeiterrentenversicherung, Angestelltenversicherung, Beam-
tenversorgung, Rentenversicherung der Landwirte, Versorgungswerke freier
Berufe. :

12 Beispiele: Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen in den
Rentenversicherungen.-

13 Unterschiedliche Sicherung fiir Inldnder und Auslidnder.
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sal orientierten Systeme, die -— wie es in diesen Systemen stets der
Fall ist — keine Wartezeit kennen. Seine Anwendung auf akausale
Systeme wiirde die Zustindigkeit eindeutig kliren und jede Rege-
lungsproblematik fiir das Zusammenwirken mehrerer Triger aus-
schlieBen.

2. Zustidndig sind alle Triger, denen der Geschidigte vor Eintritt sei-
ner Minderung der Erwerbsfihigkeit jemals angehort hat. Dieses
Prinzip ist in seinem Vollzug wesentlich komplizierter. Es ist das
Prinzip aller akausal orientierten Systeme, die — wie es in diesen
Systemen stets der Fall ist — Wartezeiten als Anspruchsgrund und
Versicherungszeiten als Bemessungsgrundlage kennen. Bei seiner
Anwendung bleibt zu diskutieren, wie mehrere akausale Systeme
zusammenwirken kénnen und miissen, wenn ein vereinheitlichtes
Recht der Rentengewihrung bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit
realisiert und administriert werden soll. Bei der gegebenen Organi-
sationsstruktur in der Bundesrepublik betreffen solche Uberlegun-
gen berufsspezifische und regionalspezifische Systeme.

395 Der bezeichnete Unterschied der beiden mdéglichen Prinzipien
liefert im Grunde schon die Losung des Problems: Eine Abstimmung
zwischen mehreren Trigern kann nur durch die Beriicksichtigung der
Zeiten erfolgen, die ein Geschiddigter im Sicherungsverband der ver-
schiedenen Systeme verbracht hat. Bei der Rentenberechnung sind
alle ,Versicherungs“-Zeiten, also alle Zeiten der Erwerbstitigkeit oder
der Hausfrauentitigkeit, alle Ersatzzeiten!* und die Zurechnungszeit!s
zu beriicksichtigen; aber es darf keine Zeit doppelt angerechnet werden.
Die Berechnung (nach der fiir alle Tréger einheitlichen Formel) und die
Zahlung der Rente hat immer der Tréger vorzunehmen, der vor Eintritt
der Minderung der Erwerbsfdhigkeit zuletzt fiir den Geschidigten zu-
stindig war; bei frithzeitig Erwerbsgeminderten, die noch keinen Beruf
ausgelibt haben, ist stets die Rentenversicherung zustindig. Es gibt also
nicht mehrere, sondern immer nur einen einheitlichen Rentenanspruch.

Insoweit wire also nichts anderes vorzusehen, als die heutigen Re-
gelungen liber die sogenannte Wanderversicherung!®.

396 Es fragt sich jedoch, ob auch die Erstattungsregelungen'? aus der
Wanderversicherung iibernommen werden sollen. Wenn man {iber-
haupt einen Zeitfaktor bei der Rentenberechnung beriicksichtigt, wire
es an sich konsequent, die Rente in dem Verhéltnis auf mehrere betei-

14 Vgl. Tz. 174, nach der alle Ausfallzeiten zu Ersatzzeiten werden sollen.
15 Vgl. Tz. 303 Nr. 3. ‘

18 §§ 1309 und 1311 RVO, §§ 88 und 90 AVG, §§ 100 und 102 RKG.

7 § 1314 RVO, § 93 AVG, § 104 RKG. :
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ligte Tréger aufzuteilen, das der Dauer der verschiedenen Beschifti-
gungsarten und der Hohe der dabei erzielten Einkommen — also prak-
tisch den Lohnsummen in den verschiedenen Tétigkeiten — entspricht.

Dann wiirden jedoch auch solche Triger belastet, die vor vielen Jah-
ren einmal fiir den Geschidigten zustindig waren, jedoch keine Zah-
lungsverpflichtungen hitten, wenn er nach dem Ausscheiden aus der
bei ihnen versicherten Téatigkeit nicht in einen anderen Beruf iiberge-~
wechselt wire, sondern die Erwerbstitigkeit ganz eingestellt hitte, Das
wiirde bei der hier vorgeschlagenen Regelung, Renten wegen Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit nach dem Einkommen der letzten fiinf Jah-
re zu bemessen?®, alle Triger betreffen, bei denen der Geschidigte vor
mehr als fiinf Jahren beschiftigt war.

Dem Charakter der Schadensversicherung wiirde es entsprechen,
wenn auch im Innenverhilinis immer der Triger die Rente zu zahlen
héitte, der bei Eintritt der Minderung der Erwerbsfdhigkeit zustidndig
ist. Eine solche Losung hétte jedoch alle die Schwichen und Méngel,
die ausfiihrlich bei der Frage diskutiert worden sind, ob ein verein-
heitlichtes Leistungsrecht Wartezeiten vorsehen und in die Rentenfor-
mel einen Zeitfaktor einbauen sollte!®. Insbesondere kénnte es vor-
kommen, dafl ein Triger, dem der Geschidigte nur sehr kurze Zeit,
unter Umstdnden nur wenige Tage vor einem Unfall, angehdrt hat, die
volle Rentenlast zu tragen hitte, wihrend ein anderer Triger jahr-
zehntelang, unter Umstdnden bis kurz vor Eintritt der Minderung der
Erwerbsfihigkeit, die Beitrige eingenommen hat.

397 Die gleichen Griinde, die zu dem Vorschlag gefiihrt haben, eine
Wartezeit von fiinf Jahren beizubehalten und die Renten nach dem
Durchschnittseinkommen in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der
Minderung der Erwerbsfihigkeit zu bemessen, sprechen dafiir, bei der
Schadenteilung zwischen mehreren Rententrigern von einem #hnli-
chen Ansatz auszugehen und den gleichen Zeitraum zugrunde zu legen.
Die Rente wire also von mehreren Trigern in dem Verhiltnis aufzu-
bringen, das den bei ihnen gesicherten Einkommenssummen in den
letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit
entspricht.

398 Diese Regelung kann nur funktionieren, wenn alle Triger auch
in bezug auf den Zeitfaktor einheitliches Recht anwenden. Auch aus
diesem Grunde miiite die Beamtenversorgung die heute degressive Be-
wertung der Dienstjahre aufgeben?.

18 Vgl. Tz. 280. .
1% Vgl. die Abschnitte 3.5.2. und 3.6.1.4., insbes. aber auch Tz. 279 f.
20 Das neue Beamtenversorgungsgesetz versucht zwar durch die — in § 10
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Berufsspezifische Sondersysteme wie die Beamtenversorgung und die
Versorgungswerke freier Berufe kénnten also auch unter einem ver-
einheitlichten Leistungsrecht durchaus bestehen bleiben, wenn

— bei einem Wechsel der Beschéftigungsart im Verlauf individueller
Berufskarrieren die Zustéindigkeit eines einzigen Trigers fiir die
Rentenzahlung bei Minderung der Erwerbsfihigkeit eindeutig ge-
regelt wire

— und die Verteilung der Rentenzahllasten auf mehrere Triger nach
dem Anteil der Bemessungsgrundlage, der von ihnen ver- (bzw.
ge-)sichert worden ist, vorgenommen wiirde, also nach der Zuge-
hgrigkeit zu verschiedenen Systemen wihrend der letzten 5 Jahre
vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit und dem Verhilt-
nis der Einkommen wéhrend der Zugehorigkeit zu diesen verschie-
denen Systemen.

3.9. Kosten einer Vereinheitlichung

3.9.1. Die Komponenten des Mehr- und des Minderaufwands
Zugleich: Zusammenfassung des Reformvorschlages

399 Eine genaue Schitzung des Mehraufwandes, den die vorgeschla-
gene Vereinheitlichung der Leistungen bei Minderungen der Erwerbs-
fahigkeit verursachen wiirde, setzt voraus, daB jede einzelne Veridnde-
rung gegeniiber dem geltenden Recht auf ihre aufwandsteigernde oder
aufwandsenkende Wirkung untersucht wird. Das ist mit den vorliegen-
den statistischen Informationen nur bei wenigen Komponenten des Re-
formvorschlages moglich, und soweit es moglich ist, lassen sich nur
Schitzungen mit ziemlich grofer Bandbreite vornehmen. Das liegt dar-
an, daBB die Auswirkungen fast jeder einzelnen vorgeschlagenen Verin-
derung von individuellen Lebensumstinden abhingen, die bisher zu
einem grofien Teil nicht statistisch erhoben sind und von denen sich zu-
mindest einige schon deshalb sehr schwer erheben lassen, weil sie sich
erst aus einer Aufzeichnung der ganzen Lebensgeschichte ergeben wiir-
den. Es kommt hinzu, daB schon der Tatbestand einer Minderung der
Erwerbsfihigkeit kaum eindeutig festzustellen und auf jeden Fall we-
gen Fortschritten der Medizin und der Rehabilitation und wegen An-

Abs. 2 und § 55 geregelte — Anrechnung von Renten auf Versorgungsbeziige
auch bei der Verteilung der Zahllasten zu &hnlichen Ergebnissen wie das hier
vorgeschlagene System zu kommen. Von der Anrechnung sind zu Rechi
Rententeile ausgenommen, die auf freiwilligen Beitrigen beruhen. Da bei
dieser Ausnahme aber nur die Zeit der freiwilligen Versicherung, nicht aber
die Hohe der Beitrdge beriicksichtigt wird, fillt die Anrechnung viel zu
hoch aus, wenn die freiwilligen Beitrige wesentlich hdher waren als die
Pflichtbeitrige, und viel zu niedrig, wenn sie wesentlich niedriger waren.
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derungen der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen im Zeitverlauf
variabel ist. Ein System von Leistungen bei Minderungen der Erwerbs-
fahigkeit wird daher immer weniger genau berechenbar sein als z. B.
ein Alterssicherungssystem.

Im folgenden werden die einzelnen Komponenten des Reformvor-
schlages in einer Ubersicht zusammengefaBt und zunichst nur danach
klassifiziert, ob sie den Gesamtumfang der Leistungen vergréfiern oder
verringern. Im nichsten Abschnitt wird dann ein Verfahren entwickelt
und angewendet, das auch ohne Kenntnis aller Einzeldaten, die lei-
stungsbegriindend und leistungsbestimmend sind, zumindest n#he-
rungsweise den Saldo aller Mehr- und Minderaufwendungen zu be-
rechnen erlaubt.

400 Der Reformvorschlag erweitert den Kreis der Anspruchsberech-
tigten. Es kommen neu hinzu:

1. Selbstindige Erwerbstitige, die bisher noch nicht versichert waren.

2. Nichterwerbstitige Hausfrauen, die erziehungs- und versorgungs-
bediirftige Kinder haben.

3. Personen, deren Erwerbsfihigkeit gemindert ist, bevor sie eine Er-
werbstitigkeit aufnehmen bzw. die Wartezeit erfiillen konnten.

Diese Erweiterung des Personenkreises wirkt aufwanderhshend. Bei
Selbstdndigen 148t sich sehr schwer abschitzen, wie hoch die Invalidi-
sierungsrate sein wiirde. Einerseits haben Selbstindige eher die Még-
lichkeit als Arbeitnehmer, ihre Arbeitsleistung an ihre Arbeitsfihigkeit
anzupassen. Andererseits sind Selbstindige heute vielleicht noch ge-
zwungen, mehr zu arbeiten als ihre Arbeitsfihigkeit eigentlich zuldfBt,
weil sie keine Sicherung gegen die Minderung der Erwerbsfihigkeit ha-
ben. Eine heute empirisch festgestellte Invalidisierungsrate kénnte sich
also gerade durch die Einfithrung einer Sicherung gegen Minderungen
der Erwerbsfihigkeit verdndern.

Die Invalidisierungsrate bei Hausfrauen wire nicht sehr hoch. Haus-
frauenrenten sollen nach dem Reformvorschlag nur gewihrt werden,
wenn eine Familienmutter so schwer behindert ist, daf sie den ,Beruf
der Hausfrau“ nicht mehr ausiiben kann, nicht schon dann, wenn sie
lediglich zu einzelnen hauswirtschaftlichen Verrichtungen nicht mehr
fahig ist. Insofern ist Berufsunfihigkeit einer Hausfrau wahrscheinlich
erst dann — und vielleicht sogar nicht einmal dann — gegeben, wenn
bei einem Erwerbstitigen schon volle Erwerbsunfidhigkeit vorliegt.
Uberdies sind Miitter mit Kindern in den Altersgruppen, in denen die
Invalidisierungsrate stark ansteigt, kaum noch vertreten.

Die Invalidisierungsrate bei Jugendlichen und Berufsanfingern wire
schon wegen der Altersgruppe, zu der sie gehéren, niedrig. Im iibrigen
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wird sie stark vom Erfolg der RehabilitationsmaBnahmen fiir behin-
derte Kinder und Jugendliche abhéngen.

401 Der Reformvorschlag beseitigt alle Rentenkumulationen, Es ist
zwar nicht ausgeschlossen, daBl mehrere Triger an der Finanzierung
einer Rente beteiligt sind!; es wird aber immer nur eine Gesamtrente
ausbezahlt, die stets nach der gleichen Formel berechnet ist.

Der Wegtall aller Mehrfachrenten wirkt aufwandsenkend.

402 Der Reformvorschlag sieht eine den realen Bedingungen des
Erwerbslebens besser angepafite Festsetzung des Grades einer Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit vor. Dadurch wiirden einerseits viele kleine
Teilrenten aus der Unfallversicherung und Grundrenten der Kriegs-
opferversorgung entfallen, die heute zusitzlich zu einem vollen Er-
werbseinkommen gezahlt werden, andererseits in der Rentenversiche-
rung unter Umsténden auch ohne Berufsunfihigkeit schon Renten ge-
zahlt und Grade der Minderung der Erwerbsfihigkeit, die zwischen
Berufsunfihigkeit und Erwerbsunfihigkeit liegen, rentensteigernd be-
riicksichtigt werden.

Die realistischere Festsetzung der Minderung der Erwerbsfihigkeit
wiirde also sowohl aufwandsenkend als auch aufwanderhthend wirken.
Per Saldo wiirden die Minderaufwendungen durch Wegfall der Klein-
renten wahrscheinlich weit liberwiegen.

403 Der Reformvorschlag benutzt eine Rentenformel, die formal mit
der heute in den Rentenversicherungen geltenden iibereinstimmt. Sie
leitet aus dem Verhiltnis der persoénlichen Einkommen zu den durch-
schnittlichen Einkommen aller Versicherten eine persénliche Bemes-
sungsgrundlage ab und gewinnt aus dieser durch Multiplikation mit der
Zahl der anrechnungsfihigen Versicherungsjahre und einem bestimm-
ten Steigerungssatz pro Versicherungsjahr die Héhe der Rente. Diese
Formel gilt einheitlich fiir alle Renten wegen einer Minderung der Er-
werbsfihigkeit. '

In dem Reformvorschlag ist jedoch jeder einzelne Faktor anders be-
schrieben bzw. festgesetzt als nach geltendem Recht.

404  Der Reformvorschlag aktualisiert die allgemeine Bemessungs-
grundlage. Die Renten orientieren sich am jeweils aktuellen allgemei-
nen Durchschnittsverdienst. Aus Griinden der statistischen Erhebung
und Aufbereitung wird man auf Werte, die ein halbes bis ein Jahr alt
sind, zurtickgreifen miissen.

1 z,. B. die Rentenversicherting und die Beamtenversorgung.
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Die Aktualisierung der allgemeinen Bemessungsgrundlage wird auf-
wanderhShend wirken. Theoretisch kénnte sie auch aufwandsenkend
wirken, falls das durchschnittliche Einkommensniveau fiele.

405 Der Reformvorschlag sieht als persdnliche Bemessungsgrund-
lage fir die Rentenberechnung das durchschnittliche Einkommen in den
letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit
vor. Personen, die in diesen fiinf Jahren nicht erwerbstétig waren, aber
aus fritherer Erwerbstitigkeit die Wartezeit erfiillt haben (z. B. dltere
Hausfrauen, die in jiingeren Jahren lidngere Zeit erwerbstitig waren),
wiirden also keine Renten aus der Rentenversicherung mehr erhalten.
Kinder und Jugendliche, die noch nicht im Erwerbsalter sind, wiirden
keine Renten aus der Unfallversicherung mehr erhalten. Personen, die
vor einem Arbeitsunfall nur kurze Zeit erwerbstitig waren, wiirden
geringere Renten als heute aus der Unfallversicherung erhalten.

Die Anderung der persénlichen Bemessungsgrundlage wirkt insoweit
aufwandsenkend.

Personen, die in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt der Minderung
der Erwerbsfihigkeit mehr verdient haben als im Durchschnitt aller
Erwerbsjahre, wiirden eine héhere Rente aus der Rentenversicherung
erhalten als heute. Personen, die in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt
der Minderung der Erwerbsfihigkeit mehr verdient haben als im
letzten Jahr vor einem Arbeitsunfall, wiirden eine héhere Rente aus der
Unfallversicherung erhalten als heute.

Dije Anderung der persénlichen Bemessungsgrundlage wirkt insoweit
aufwanderhohend.

Es 146t sich ohne genauere Analyse nichts dariiber aussagen, ob die
aufwandsenkende oder die aufwanderhdhende Tendenz iiberwiegen

wird.

406 Der Reformvorschlag beriicksichtigt die persdnliche Bemes-
sungsgrundlage wie im geltenden Recht nur bis zu einer bestimmten
Obergrenze; aber er erhoht diese Grenze (und mit ihr auch die Bei-
tragsbemessungsgrenze). Als neue Leistungsbemessungsgrenze wird
das Zweieinhalbfache der durchschnittlichen Bruttoverdienste vorge-
schlagen, weil dieser Wert 1977 genau mit der Endstufe der Besol-
dungsgruppe A 16 (mit Ortszuschlag eines Verheirateten) iiberein-
stimmt. Bei einer niedrigeren Grenze muf} die Vereinheitlichung von
Rentenversicherung, Unfallversicherung und Beamtenversorgung als
nicht durchsetzbar angesehen werden.

Die Erhohung der Leistungsbemessungsgrenze wirkt aufwanderhg-
hend.
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407 Der Reformvorschlag dehnt die Zurechnungszeit bis zum 65. Le-
bensjahr aus, weil es keine Begriindung dafiir gibt, daf Erwerbsunfi-
higkeitsrenten grundsitzlich niedriger als Altersrenten sein sollen.

Der Reformvorschlag macht alle Zeiten, in denen ein Anspruchsbe-
rechtigter aus von ihm nicht zu vertretenden Griinden nicht erwerbs-
tatig sein konnte oder aus gesellschaftlich sanktionierten Griinden frei-
willig nicht erwerbstitig war, zu Beitrags- oder Ersatzzeiten.

Die Vermehrung der anrechnungsfihigen Versicherungsjahre wirkt
aufwanderhéhend.

408 Der Reformvorschlag reduziert den Steigerungssatz je Versiche-
rungsjahr auf 1,2 %, Dieser Satz ergibt sich aus dem Versorgungsziel,
das dem Reformvorschlag zugrunde liegt?, wenn die anderen Faktoren
der Rentenformel festgelegt sind.

Ein geringerer Jahresfaktior wirkt aufwandsenkend.

409 Die Gesamtwirkung der so® verinderten Rentenformel ist von
der Begrilindung der Verinderungen her zu beurteilen.

Der Reformvorschlag geht von einem Versorgungsziel fiir Erwerbs-
geminderte aus, das die Beamtenversorgung zum Vorbild hat. Es soll
die gleiche Relation zwischen Rente und Nettoverdienst vor Eintritt der
Minderung der Erwerbsfidhigkeit erreicht werden wie zwischen der
versteuerten Hochstpension des Beamten und seinen Nettodienstbezii~
gen. Das ist dann der Fall, wenn die Rente zwischen knapp 50 %o und
gut 60 %, im Durchschnitt bei 55 °/o des Bruttolohns liegt.

Dieser Rentensatz ist in der Unfallversicherung heute héher. In der
Rentenversicherung koénnte er theoretisch — bei sehr frithem Beginn des
Erwerbslebens und gleichbleibenden Einkiinften wihrend des gesam-~
ten Erwerbslebens oder bei wahrend des Erwerbslebens bis zum Ein-
tritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit absinkenden Einkiinften —
ebenfalls héher sein; empirisch liegt er aber niedriger. Bei Renten aus
der Kriegsopferversorgung ldBt der Satz sich nicht bestimmen, weil
Grundrente und Ausgleichsrente nicht auf die vor Eintritt der Minde-
rung der Erwerbstihigkeit erzielten Einkiinfte bezogen sind.

Insgesamt ist aus dem Ansatz der Rentenformel des Reformvorschla-
ges zu vermuten, dafl die durchschnittliche Einzelrente etwas hiher lie-
gen wird als bisher.

410 Die Gesamtzahl der gezahlten Renten wiirde durch die Erweite-
rung des Kreises der Anspruchsberechtigtent steigen, durch Wegfall der

% Vgl. Tz 409 Abs. 2.
3 Gemis Tz. 404 bis 408.
4 Vgl. Tz 400.
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Rentenkumulationen’, der Kleinrenten bei nur wenig eingeschrénkter
Erwerbstitigkeit® und der Renten an Personen, die auch vor Eintritt
der Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht erwerbstitig waren?, sin-
ken. Per Saldo wiirde sie mit sehr groBer Wahrscheinlichkeit sinken.

Die Gesamtzahl der Rentenempfinger wiirde durch die Erweiterung
des Kreises der Anspruchsberechtigten® steigen, durch Wegfall der
Kleinrenten bei nur wenig eingeschriankter Erwerbstitigkeit® und der
Renten an Personen, die auch vor Eintritt der Minderung der Erwerbs-
fahigkeit nicht erwerbstitiz waren!9, sinken. Per Saldo wiirde sie mit
sehr groBer Wahrscheinlichkeit sinken.

411 Der Reformvorschlag macht die Rentenhéhe von den Erwerbs-
einkiinften abhingig, die nach Eintritt der Minderung der Erwerbs-
fihigkeit noch erzielt werden kénnen. Die Anrechnung kann entweder
durch Abzug der Erwerbseinkiinfte von der Erwerbsunfihigkeitsrente
oder durch Festsetzung des Grades der Minderung der Erwerbsfihig-
keit nach der prozentualen Minderung der Erwerbseinkiinfte erfolgen.
Beide Verfahren bedeuten praktisch, daB die festgestellte Minderung
der Erwerbsfihigkeit aufgrund der erzielbaren Erwerbseinkiinfte re-
vidiert und ggf. korrigiert wird.

Die Anrechnung von Erwerbseinkiinften wirkt auf jeden Fall auf-
wandsenkend.

412 Der Reformvorschlag sieht vor, daB Ehegatten, die beide er-
werbsunfihig sind, von denen aber nur einer erwerbstitig war und
daher auch nur einer eine Rente bezieht, einen Zuschlag von 20 % auf
diese Rente erhalten.

Dieser Ehegattenzuschlag wirkt auf jeden Fall aufwanderhdhend.

413 Nach dem Reformvorschlag entfillt die bisherige Witwenrente,
auch dann, wenn die Witwe erwerbsunfihig ist. Er sieht stattdessen vor,
dafl sowohl die erwerbsunfihige Witwe als auch der erwerbsunfihige
Witwer zwei Drittel der Rentenanspriiche erhilt, die beiden gemeinsam
zustanden, also entweder — wenn beide Ehegatten erwerbstitig waren
— zwei Drittel der Summe der beiden Einzelrenten oder — wenn nur
einer der Ehegatten erwerbstdtig war — zwei Drittel der um den Ehe-
paarzuschlag von 20 %o erhéhten Einzelrente. — Ein liberlebender Ehe-
partner, der erwerbsfihig ist, erhilt keine Rente.

5 Vgl. Tz. 401.
¢ Vgl. Tz. 402.
7 Vgl. Tz. 405.
8 Vgl. Tz. 400.
® Vgl. Tz. 402.
1 Vgl. Tz. 405.
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Der Wegfall der bisherigen Witwenrente wirkt aufwandsenkend.

Die Erhséhung der Rente fiir eine erwerbsunfihige Witwe, deren
Mann Alleinverdiener war, auf 80 %o (= zwei Drittel von 120 %) an-
statt, wie bisher, 60 % der Individualrente ihres Mannes wirkt auf-
wanderhéhend.

Der Verlust von 20 %6 der eigenen Rente beim Tod eines Ehepartners,
der auch erwerbstitig war, wirkt aufwandsenkend, die Beteiligung von
80 % an der Rente des verstorbenen Ehepartners wirkt aufwanderhé-
hend.

Insgesamt werden erwerbsfihige Witwen und erwerbsunfihige Ver-
witwete, deren verstorbener Ehepartner weniger als 20 %o des gemein-
samen Haushaltseinkommens verdient hat (insbesondere also erwerbs-
unfihige Verwitwete, die Alleinverdiener waren), weniger als bisher
erhalten. Dementsprechend werden erwerbsunfihige Verwitwete, de-
ren verstorbener Ehepartner mehr als 20 %0 des gemeinsamen Haus-
haltseinkommens verdient hat (insbesondere also erwerbsunfihige
Verwitwete, die selbst tiberhaupt nicht erwerbstitig waren), mehr als
bisher erhalten.

Infolge der im Durchschnitt héheren Einkommen und der im Durch-
schnitt hoheren Sterblichkeit der Minner hingt der Gesamteffekt der
vorgeschlagenen Regelung davon ab, ob sich die Witwenversorgung
verbessert oder verschlechtert. Schlechter gestellt sind nur Witwen, die
erwerbsfihig sind, aber nicht erwerbstitig waren; denn sie erhalten
keine Witwenrente mehr. Besser gestellt sind, zumindest im Durch-
schnitt, alle erwerbsunfihigen Witwen. Wenn sie nicht erwerbstitig
waren, ist ihre Rente stets um ein Drittel héher als bisher, und wenn
sie erwerbstitig waren, ist ihre Rente immer dann héher als bisher,
wenn sie weniger verdient haben als ihr verstorbener Mann. Da nun
aber iiber zwei Drittel aller Witwen im erwerbsfihigen Alter iiber 55
Jahre alt sind, gibt es sicher viel mehr erwerbsunfihige, nach der Neu-
regelung besser gestellte, als erwerbsfihige, nach der Neuregelung
schlechter gestellte Witwen.

Insgesamt wird daher der Teil des Reformvorschlages, der die Siche-~
rung Verwitweter gegen Minderungen der Erwerbsfahlgkelt betrifft,
aufwanderhéhend wirken.

414 Der Reformvorschlag iibernimmt den Anspruch auf Ersatz von
Pflegekosten aus den kausalen Systemen. Pflegegelder sollten aller-
dings weniger pauschaliert, mehr nach dem effektiven Pflegeaufwand
bemessen werden.

Bei den bisher gewihrten Pflegegeldern werden daher gewisse Ein-
sparungen moglich werden. Insgesamt wird die vereinheitlichte, d. h.
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auf bisher nicht begiinstigte Personengruppen ausgedehnte Gewihrung
von Pilegegeldern jedoch relativ stark aufwanderhdhend wirken. Dem
stiinden aber ebenso erhebliche Einsparungen bei den Sozialhilfetri-
gern gegeniiber.

415 Der Reformvorschlag fithrt als offen ausgewiesene (und inso-
fern neuartige) Leistung eine Art Schmerzensgeld, die ,Integritits-
renten®, ein. Sie unterliegen jedoch sehr restriktiven Voraussetzungen.
Sie sollen nur gewihrt werden, wenn die Leidenszustinde so schwer-
wiegend und so dauerhaft sind, daB Leistungen, die nicht mehr aus-
gleichen als Einkommensverluste und den notwendigen Pflegeaufwand,
selbst in einem Sozialleistungssystem, das nie den vollen zivilrecht-
lichen Schadensersatz gewidhren kann, nicht mehr als angemessen und
ausreichend gelten kénnen.

Die Integritdtsrenten werden eine leicht aufwanderhéhende Wirkung
haben.

416 Der Reformvorschlag sieht eine zumindest rechnerische Tren-
nung der Invaliditdtssicherung von der Alters- und Hinterbliebenen-
sicherung vor. Der Zweck dieses Vorschlages ist, die kausalen Triger
verursachungsgerecht an der Finanzierung der Alters- und Hinterblie-
benenvorsorge zu beteiligen, der sie sich bisher weitgehend entzogen
haben. Das bedeutet, dafl Renten wegen Minderungen der Erwerbsfi-
higkeit durch Beitrige zur Alterssicherung erginzt werden miissen, daf
aber andererseits Invalidititsrenten nicht mehr iiber die Pensions-
grenze hinaus weitergezahlt, sondern dann durch Altersrenten abgeltst
werden. Fiir das Gesamtsystem der Sicherung gegen Minderungen
der Erwerbsfihigkeit ist diese Regelung aufwandneutral. Sie bewirkt
lediglich eine Umschichtung innerhalb dieses Gesamtsystems, némlich
eine stirkere Belastung der kausalen und eine Entlastung der akausa-
len Finanzierungstriger.

417 Zur Gesamtbilanz des Reformvorschlages gehoren nicht nur
Mehr- und Minderaufwendungen, sondern auch Mehreinnahmen.

1. Es sollen mehr kausale Finanzierungsbeitrige erschlossen werden,
z. B. durch volle Finanzierung der Renten an Kriegsbeschidigte und
Unfallverletzte aus dem Kriegsopferetat bzw. aus der Unfallver-
sicherung, durch die Belastung der kausalen Triger mit Beitrigen
zur Alters- und Hinterbliebenensicherung und durch stérkere Ein-
beziehung der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen.

2. Die Ausweitung des Personenkreises bringt neue Beitragszahler.
Die Beitridge fiir Selbstindige miifiten von diesen, die Beitrdge fiir
Familienmiitter aus dem Familienlastenausgleich und die Beitrige

14 Schiifer
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fiir nichterwerbstitige Hausfrauen ohne erziehungs- und versor-
gungsbediirftige Kinder aus dem Einkommen des Mannes aufge-
bracht werden.

3. Die Erhohung der Beitragsbemessungsgrenze 14Bt auch bei gleich-
bleibendem Beitragssatz die Beitragseinnahmen sieigen.

4. Ausfall- und Ersatzzeiten sollen moglichst vollstindig zu Beitrags-
zeiten werden. Die Beitrige wiren immer von dem aufzubringen,
der den Ausfall dieser Zeit als Erwerbszeit zu vertreten hat oder der
den Einkommensausfall in dieser Zeit absichert.

5. Die Ubernahme sozialer Aufgaben der Allgemeinheif durch das ver-
einheitlichte Leistungssystem bei Minderungen der Erwerbsfihig-
keit rechtfertigt die Erhéhung des allgemeinen Bundeszuschusses an
die Rentenversicherung.

3.9.2. Gesamtischiitzung des reformbedingten Mehraufwands

3.9.2.1. Grundlagen und Methoden der Gesamtschitzung

418 Um den Mehraufwand genau zu errechnen, den die vorgeschla-
gene Reform bedingen wiirde, mii8te man fiir jede Person, deren Er-
werbsfihigkeit gemindert ist, die nach geltendem Recht gew#hrten So-
zialleistungen denjenigen gegeniiberstellen, die sich nach der Durchfiih-
rung des Reformvorschlages ergiben, Dazu brauchte man aufler einigen
vorhandenen Individualdaten eine ganze Reihe zusétzlicher, die bisher
nicht vorliegeni!. Eigene Erhebungen durchzufithren, war im Rahmen
dieser Untersuchung nicht moglich.

Es ist bisher nicht einmal bekannt, welche Personen tiberhaupt nach
all den Merkmalen befragt werden miiiten, die in einem vereinheitlich-
ten Leistungssystem die Rentenanspriiche und ihre Hohe bestimmen
wiirden. Die Analyse aller Mikrozensus-Erhebungen iiber Behinderun-
gen!? zeigt namlich, daB die Aussagen der Befragten sich offensichtlich
viel weniger auf ihren Zustand als auf ihre Anspriiche beziehen, die
sich nach geltendem Recht aus diesem Zustand herleiten. Zu solchen
Erhebungsfehlern fithrt schon die Frage nach den ,,Ursachen® einer Be-
hinderung, weil der fiir die Interviews vorgegebene Katalog als ,,Ur-
sachen® liberwiegend Leistungsquellen nach dem geltenden Sozialrecht
enthilt. Die Interviewer kdénnen die Angaben der Befragten nicht
nachpriifen, weil sie keine medizinische, arbeitswissenschaftliche und
berufskundliche Vorbildung haben.

"1t ygl. Tz 399. 4
12 ygl. dazu Bericht der Sozialenquéf{e-Kommission, Tz. 733 - 741.
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- Daher haben sich bei allen Befragungen offensichtlich einerseits alle,
andererseits nur solche Personen berechtigt gefiihlt, sich ,als behindert
zu bezeichnen, deren Behinderung nach einer gesetzlichen Vorschrift
festgestellt und anerkannt war, oder aber solche, deren Behinderung
s0 schwer war, daB sie auch ohne solche 6ffentliche Anerkennung und
darauf begriindete soziale Leistungen zutage lag. Das hat die merkwiir-
dige Folge, daf die in der Rubrik ,anerkannte Leiden und Gebrechen*
gezdhlten Personen weit seltener an der Erwerbstitigkeit gehindert
sind als die nicht ,Anerkannten‘ ... Das Mikrozensusergebnis ... be-
sagt also weder, da§ hiermit alle langfristigen Leiden und Gebrechen
erfaBt sind, noch daB die geziihlten ,Behinderten‘ medizinisch oder so-
zial iiberhaupt ein Problem darstellen“!s,

419 Will man mit vorhandenem statistischen Material {iberhaupt eine
Bedarfsschidtzung vornehmen, mufl man sich jedoch zunichst auf die
Zahl der Behinderten beziehen, die im Mikrozensus erfafit sind. Um die
genannten Erhebungsfehler auszuschalten, soweit das {iberhaupt mog-
lich ist, wird in den folgenden Berechnungen die Minderung der Er-
werbsfihigkeit weder an der Zahl der ausgewiesenen Behinderten noch
daran gemessen, ob eine Beteiligung am Erwerbsleben besteht oder
nicht, sondern an der Zahl der normalerweise geleisteten Wochenar-
beitsstunden. Es kann unterstellt werden, da8l diejenigen, die ohne Be-
hinderung erwerbstitig geworden oder geblicben wiren, sich auch in
der Befragung als behindert bezeichnet haben, und dafi nur diejeni-
gen, die auch ohne Behinderung nicht erwerbstitig geworden oder ge-
blieben wiren, auf die Angabe einer Behinderung verzichtet haben,
soweit sie nicht in einem férmlichen Anerkennungsverfahren festge-
stellt worden ist.

In den folgenden Rechnungen wird daher die Erwerbsquote der
Personen im erwerbsfihigen Alter durch die durchschnittliche woéchent-
liche Arbeitszeit gemessen und mit der auf gleiche Weise gemessenen
Arbeitszeit der Behinderten im erwerbsfihigen Alter verglichen. Nur
die durch diesen Vergleich ermittelte Minderarbeitszeit wird als be-
hinderungsbedingt in die Rechnung eingestellt.

420 Durch dieses Verfahren wird gleichzeitig ein Nidherungswert
fiir die geforderte realistischere Feststellung des Grades der Minderung
der Erwerbsfihigkeit'* gewonnen. Personen, die voll erwerbstitig sind,
werden bei dieser Berechnungsweise nicht mehr als Erwerbsgeminderte
gezihlt, wihrend andererseits z. B. Behinderte, die ihre Arbeitszeit um
40 %/o reduzieren muften, aber nach heutigem Recht noch keine Berufs-

—_—— T . . e
13 Bericht der Sozialenquéte-Kommission, Tz. 734.
14 ygl. Tz. 402.

14*
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unféhigkeitsrente erhalten, entsprechend ihrem Einkommensverlust
als Erwerbsgeminderte mitgerechnet werden.

421 Im Mikrozensus ist zwar die Héhe des Gesamteinkommens er-
fafit, nicht aber die Hohe der einzelnen (Erwerbs- und Sozial-)Einkom-
mensarten. Die folgenden Berechnungen gehen daher von einem An-
satz aus, der stets mit dem durchschnittlichen Stundenverdienst aller
unselbstdndig Erwerbstétigen operiert. Aus der im Mikrozensus erho-
benen Arbeitszeit und dem durchschnittlichen Nettostundenverdienst
wird das Nettoerwerbseinkommen der Behinderten geschiitzt. Fiir die
Zeit, in der sie behinderungsbedingt nicht arbeiten!®, wird — gemi8
dem Versorgungsziel des vorgeschlagenen vereinheitlichten Renten-
systems!® — eine Rente in Héhe von 55 % des Bruttoeinkommens, das
sie wahrend dieser Minderarbeitszeit bei einem durchschnittlichen
Stundenverdienst hétten erzielen koénnen, angesetzt. Die Summe aus
dem so geschiitzten Nettoerwerbs- und dem so berechneten Sozialein-
kommen wird dem empirisch erhobenen Netto-Gesamteinkommen ge-
geniibergestelit. In dem empirisch erhobenen Netto-Gesamteinkommen
sind auch die heute tatsichlich gezahlten Sozialeinkommen enthalten.
Die Differenz zwischen dem errechneten Erwerbs- und Sozialeinkom-
men nach der Reform und dem tatsdchlichen Gesamteinkommen nach
den Mikrozensus-Erhebungen stellt daher den reformbedingten Mehr-
aufwand dar. Denn die Rechnung liuft darauf hinaus, daB das heute
gezahlte Sozialeinkommen von dem nach der Reform zustehenden ab-
gezogen wird. Die Erwerbseinkommen miilten — jedenfalls im Durch-
schnitt der Fille — gleich sein und somit theoretisch aus der Rechnung
herausfallen. Die Berechnung des Erwerbseinkommens der Behinder-
ten aus der tatsichlichen Arbeitszeit und dem durchschnittlichen Stun-
denverdienst dient nur dazu, das empirisch erhobene Gesamteinkom-
men in Erwerbseinkommen und Sozialeinkommen aufteilen zu kdnnen.

422 Eine derartige Schitzung ist eine Globalrechnung, bei der indi-
viduelle Rentenerhéhungen und individuelle Rentenkiirzungen saldiert
werden. Aufgrund der verfiighbaren Daten 148t sich nur mit Hilfe von
Durchschnittswerten, d. h. nur dann, wenn man auf alle individuellen
Merkmale verzichtet, eine Schitzung des Mehraufwandes vornehmen.
Genauere, detailliertere Schétzungen wiirden genauere, detailliertere
Daten erfordern?’.

423 Der Ansatz des Durchschnittsverdienstes aller geleisteten Ar-
beitsstunden fiihrt wahrscheinlich zu einer iiberhéhten Gesamtschit-

15 Vgl. Tz. 419,
18 Vgl. Tz. 409,
17 Vgl. Tz. 144,
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zung. Alle vorliegenden (jedoch stets nur auf einzelne Sozialleistungs-
zweige bezogenen) Informationen besagen, daBl vorzeitige Invalidisie-
rungen in niedrigeren Einkommensgruppen wesentlich hiufiger auf-
treten als in durchschnittlichen und hoheren. Nach dem Reformvor-
schlag sollen die Renten wie bisher nach dem indivudellen Einkommen
bemessen werden. Wenn nun das durchschnittliche Einkommen aller
Behinderten niedriger ist als das aller Erwerbstétigen, wird der Mehr-
aufwand zu hoch geschitzt, wenn mit Renten gerechnet wird, die nach
dem Durchschnittseinkommen bemessen sind.

424 Das beschriebene Schitzverfahren!8 bedeutet, da die Rente
unter Beriicksichtigung des Erwerbseinkommens, das noch erzielt
werden kann, also nur aus den Arbeitsstunden, die behinderungsbedingt
nicht mehr geleistet werden koénnen, errechnet wird. Der Vorschlag,
entweder Erwerbseinkiinfte auf die Rente anzurechnen oder den Grad
der Minderung der Erwerbsfdhigkeit nach dem noch erzielten Erwerbs-
einkommen anzusetzen, geht also in diese Schitzung mit ein.

425 Durch das beschriebene Schitzverfahren wird der reformbe-
dingte Mehraufwand als Differenz zwischen der Summe aller Renten
nach neuem Recht und der Summe aller bisher gezahlten Renten er-
mittelt. Es beriicksichtigt nicht, daBl bestehende Sozialleistungen unter
Umsténden aus rechtlichen Griinden bei der Durchfithrung der Reform
nicht ohne weiteres entfallen kénnen, sondern zumindest wihrend
einer Ubergangsphase weitergezahlt werden miissen und das Sozial-
leistungsbudget weiter belastet. Solche Kosten der Besitzstandswah-
rung, die beim Ubergang vom bisherigen zu einem neuen Leistungs-
recht sicher nicht zu vermeiden sein werden, kénnen aus zwei Griinden
hier nicht veranschlagt werden:

1. Die finanziellen Auswirkungen jeder Uberleitungsregelung lassen
sich ohne zahlreiche Individualdaten, aus denen sich erst die indivi-
duell unterschiedlichen Rentenanspriiche ableiten lieSen, nicht er-
mitteln. Diese Daten liegen aber — worauf schon mehrfach auf-
merksam gemacht werden mufite — nicht vor.

2. Die finanziellen Auswirkungen jeder Uberleitungsregelung lassen
sich ohne genaue Annahmen iiber die Dauer und iiber die einzelnen
Phasen des Ubergangs nicht berechnen. Selbst wenn man fir jeden
einzelnen Behinderten berechnen koénnte, ob und um wieviel seine
Rente nach neuem Recht stiege oder fiele, wiirden die Kosten der
Ubergangsphase davon abhingen, ob alle Neuregelungen zum glei-
chen Zeitpunkt oder stufenweise oder nacheinander eingefiihrt
wiirden, ob mehr aufwandmindernde oder mehr aufwanderhéhende

18 Vgl Tz. 421.
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MaBnahmen vorgezogen wiirden und vor allem welche Zeitspanne
jeweils flir die einzelnen Reformschritte und bis zum Abschluf der
Gesamtreform vorgesehen wiirde. Fiir solche zeitliche Struktur der
Reform lassen sich jedoch nur wenige sachlich oder systematisch
begriindbare Vorschldge machen. Wenn die Reform sich nicht ohne
Ubergangsregelungen durchfiihren 1:i8t, muB iiber die verschiedenen
Stadien und ihren zeitlichen Abstand in erster Linie nach fiska-
lischen Gesichtspunkten entschieden werden.

3.9.2.2. Berechnung des Mehraufwahds

426 Die Schitzung, die nach deﬁ vorstehen&en Ausfithrungen mog-
lich ist, geht also von folgenden Annahmen aus:

1. Alle Behinderten, die infolge ihrer Behinderung weniger arbeiten
kénnen. als sie ohne Behinderung- arbeiten wiirden, haben sich bei
der Mikrozensus-Befragung als behindert bezeichnet. '
Diese Annahme ist plausibel, aber nicht beweisbar.

2. Alle, die sich bei der Mikrozensus-Befragung als behindert bezeich-

net haben, die aber dennoch normalerweise 40 oder mehr Wochen-
stunden arbeiten, sind in ihrer Erwerbsfihigkeit nicht gemindert.
Sie wiirden daher nach dem vereinheitlichten Leistungsrecht keine
Rente mehr erhalten. ‘ '
Auch bei voller Wochenarbeitszeit kann eine Leistungsminderung
vorliegen, die das Erwerbseinkommen gesénkt hat. Andererseits gibt
es auch Fille, in denen durch Umschulung!? trotz der Schidigung
ein héheres Einkommen erzielt wird als vorher. Daher ist die An-
nahme im Durchischnitt wohl gerechtfertigt.

3. Behinderte wiiren ohne Behinderung im gleichen Umfang erwerbs-
titig gewesen wie voll Leistungsfihige.’
Ohne diese Annahme wiirde jede Teilzeitarbeit und jeder Verzicht
auf Erwerbstitigkeit der Behinderung zugerechnet und als aus-
gleichsbediirftiger Einkommensverlust in die Schiitzung einbezogen,
obwoh! auch voll Leistungsfihige nicht ausnahmslos voll erwerbs-
titig sind. Es kann jedoch nicht unterstellt werden, da3 die Behin-
derten ohne Behinderung eine héhere Erwerbsquote als die Gesun-
den hitten.

4. Behinderte erzielen in der Zeit, in der sie arbeiten, den durchschnitt-
lichen Netto-Stundenverdienst aller unselbstindig Erwerbstétigen.
‘Diese Annahme ist erforderlich, um aus den im Mikrozensus nur
als Gesamtsumme erhobenen Nettoeinkommen die Nettoerwerbsein-
kiinfte'ausgliedern zu kénnen..

19 7. B. von einer Arbeiter- auf eine (mit Weniger korperlicher Anstrengung
verbundene) Angestelltentatigkeit.
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Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst, den Behinderte in
der Zeit hitten erzielen konnen, die sie infolge ihrer Behinderung
nicht mehr arbeiten kénnen, wird dem durchschnittlichen Brutto-
stundenverdienst aller unselbstindig Erwerbstdtigen gleichgesetzt,
Diese Annahme ist erforderlich, um das Einkommen berechnen zu
konnen, das der Rentenbemessung zugrunde gelegt wird. Das effek-
tive Einkommen der Erwerbsgeminderten ist wahrscheinlich im
Durchschnitt niedriger?d.

Behinderte erhalten 55°% des Bruttoeinkommens als Rente, das
sie?! infolge ihrer Behinderung eingebiiit haben.

Diese Annahme entspricht der einheitlichen Rentenbemessung, wie
sie in Abschnitt 3.6.1.3. abgeleitet worden ist.

427 Geht man von diesen Annahmen aus, 148t sich der reform-
bedingte Mehraufwand mit Hilfe folgender Formel errechnen:

n

M7y =4{52[lnZBs-s+(a-e- EBS—;EBS «8)lpy - 7] — 12« Ep + =B} - 100

In dieser Formel sind alle Werte auf das Jahr 1974 oder auf April
1974 bezogen, weil fiir Behinderte nur Daten aus dem Mikrozensus
verflighar sind, der im April 1974 durchgefithrt worden ist. Im ein-
zelnen bedeuten:

Mnys = Mehraufwand (ohne’ Abzug von Mehreinnahmen),

Bs

EBF

den die Reform bei Einfiihrung im Jahre 1974 erfor-
dert hitte :

= Anzahl der Behinderten im erwerbsfihigen Alter,
die s Stunden pro Woche arbeiten (wobei: s =
0,1,..., max) }

= Anzahl der von Behinderten gearbeiteten Wochen-
stunden ) .

= durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Erwerbs-
titigen v

= Erwerbsquote der Wohnbevélkerung im erwerbs-
fahigen Alfer

= durchschnittlicher Bruttostundenverdienst aller un-
selbstiindig Erwerbstitigen

= durchschnittlicher Nettostundenverdienst aller un-

© -gelbstindig Erwerbstitigen )

= der Anteil des wegen behinderungsbedingter Min-
derarbeit verlorenen ~Bruttoeinkommens, der als
Rente gezahlt werden soll o o

= durchschnittliches monatliches Gesamteinkommen
aller Behinderten im eirwerbsfihigen Alter

20 Vgl Tz. 423.
2 Gemil Tz. 426 Nr. 5.
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Es ist also
2B; = QGesamtzahl aller Behinderten im erwerhsfihigen
Alter
3Bs+ s = QGesamtzahl der von Behinderten gearbeiteten Wo-
chenstunden
a¢-e- ZB;s = Gesamtzahl der Wochenarbeitsstunden, die von Be-

hinderten geleistet wiirden, wenn sie die gleiche
Erwerbsquote wie die Gesamtbevilkerung héitten

a-+e+XBs;— ZTBs+s = behinderungsbedingte Minderarbeitszeit

Die Faktoren 52 und 12 in (1) dienen zur Hochrechnung von
wochentlichen bzw. monatlichen Werten auf Jahreswerte. Das Ergebnis
ist mit dem Hochrechnungsfaktor 100 zu multiplizieren, da die Daten
aus einer 1-Prozent-Stichprobe (Mikrozehsus) stammen.

428 Die numerischen Werte betragen fiir

a 40,6 (entnommen aus Fachserie A, Reihe 6, Bd. I des
Statistischen Bundesamts: Entwicklung der Erwerbs-
titigkeit — April 1974. Stuttgart u. Mainz 1975, S. 21)

e 0,666 (entnommen aus: Statistisches Bundesamft, S. 33)

Lyr 9,91 DM (errechnet aus: Sozialbericht 1976, hrsg. v.
Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung, S. 189
u. Statistisches Bundesamt, S. 21)

1n 7,18 DM (errechnet wie 1)

T 0,55 (entnommen aus der Ableitung des Rentensatzes
in Abschnitt 3.6.1.3. dieses Gutachtens)

Eg 788,49 DM (errechnet aus den vom Statistischen Bun-~
desamt zur Verfligung gestellten Mikrozensus-Daten)

2B 32 468 (entnommen aus den vom Statistischen Bundes-
amt zur Verfiigung gestellten Mikrozensus-Daten)

3B s 627 102 (errechnet aus den vom Statistischen Bundes-
amt zur Verfiigung gestellien Mikrozensus-Daten)

a-e- ZBs 877 921,7 (errechnet aus den vorstehenden Werten)

a-e-32B;— SBs-s 250820 (errechnet aus den vorstehenden Werten)

429 Setzt man die Werte aus Textziffer 428 in (1) ein, so ergibt sich

(2) Mg =4{521[7,18 - 627 102 - (40,6 - 0,666 - 32 468 — 627 102) 9,91 - 0,55]
— 12 - 788,49 - 32468} 100
= — 198 468 354— DM

Die Rechnung fiihrt also zu dem Ergebnis, dafl bei einer Reform im
Jahre 1974 die Summe aller Rentenzahlungen wegen Minderungen der
Erwerbsfihigkeit geringfiigig, nidmlich rund 200 Mill. DM im Jahr,
niedriger gewesen wire als nach altem Recht.
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430 Nach dieser Schitzung wiirde die Gesamtsumme, die derzeit fiir
Rentenzahlungen an Behinderte aufgewendet wird, ausreichen, um
allen Behinderten eine Rente in Hbhe von 55% des Bruttoeinkom-
mens, das sie als Folge ihrer Behinderung eingebiifit haben, zu zahlen.
Bei voller Erwerbsunfihigkeit und durchschnitflichem Einkommen
wiirde diese Rente etwa 75 ~-80%0 des Nettoeinkommens ausmachen,
das vor Eintritt des Erwerbsschadens verfiigbar war.

Eine solche Versorgung aller Behinderten wiire durch reine Umver-
teilung der bisherigen Rentenaufwendungen méglich. Einsparungen,
aus denen Renten an die bisher nicht oder nicht ausreichend in die
soziale Sicherung einbezogenen Beschiidigten gedeckt werden kénnten,
wiirden vor allem durch Beseitigung aller Rentenkumulationen und
durch die Kiirzung oder den Wegfall von Renten, die heute trotz nicht
oder nur geringfiigig vermindertem Erwerbseinkommen gezahlt wer-
den, erzielt.

3.9.2.3. Diskussion des Schitzergebnisses

431 Die Schitzung beruht auf der Pramisse, daf das bisherige vollig
auf das neue, vereinheitlichte System umgestellt wird. Mehraufwen-
dungen, die bei Wahrung des sozialen Besitzstandes wihrend einer
Ubergangsphase entstehen wiirden, konnten nicht geschitzt werden®.
Auf dieses Problem wird im letzten Kapitel noch einmal eingegangen®.

432 Die Schitzung bezieht sich nur auf die Renten, die die Funk-
tion haben, verlorenes Erwerbseinkommen zu ersetzen. Der Aufwand
fiir andere Rentenarten, die der Reformvorschlag vorsieht, also fiir die
»integritdtsrenten®, fiir Hausfrauenrenten und fiir Pflegegelder, konnte
nicht geschiizt werden.

Der Aufwand fiir Hausfrauenrenten2t wire nicht sehr hoch, weil
die Zahl der Hausfrauenrenten? nicht groff wire.

Der Mehraufwand fiir Pflegegelder wire wahrscheinlich sehr erheb-
lich. Er wiirde sicher die Gréfenordnung von mehreren Millarden DM
im Jahr erreichen. Einen Anhaltspunkt dafiir kann man jedoch nur
daraus gewinnen, dafl der Sozialhilfeaufwand fiir Hilfe zur Pflege
tiber 3 Mrd. DM betrigt. Diese Summe kénnte zum grifiten Teil ein-
gespart werden, wenn -— wie hier vorgeschlagen — Pflegekosten durch
ein vereinheitlichtes Rentensystem gedeckt wiirden. Genauere Schit-

22 Vgl. Tz. 425,

28 Vgl. Abschnitt 4.3.

# Die insofern in der Schitzung nicht enthalten sind, als sie an eine Per-
sonengruppe gezahlt werden, die auch ohne Leistungsminderung nicht in der
Erwerbsquote enthalten ist.

25 Wie in Tz. 405 Absatz 3.
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zungen sind nicht moglich, weil die Unfallversicherung und die Kriegs-~
opferversorgung, die bisher schon Pflegegelder zahlen, keine Statistik
iiber die Empfinger verdffentlichen, weil {iber die Zahl der Pflege-
bediirftigen und das AusmaBl ihrer Pflegebediirftigkeit keine Erhe-
bungen vorliegen und weil der zukiinftige Ausbau kostengiinstiger am-
bulanter Pflegedienste nicht prognostiziert werden kann.

433 Ebenfalls nicht geschitzt werden konnten die voraussichtlichen
Mehreinnahmen, weil nicht bekannt ist, inwieweit die zusétzlich in die
Sicherung gegen Minderungen der Erwerbsfihigkeit einbezogenen Per-
sonengruppen bisher schon freiwillige Beitrige zur Rentenversiche-
rung gezahlt haben, inwieweit Kriegsbeschidigte bisher Renten er-
halten, die nicht aus dem Kriegopferetat finanziert werden, und in-
wieweit in Zukunft Verursacher von Behinderungen verstirkt zur
Finanzierung von Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit
herangezogen werden kénnen.

434 Nach dem Reformvorschlag werden Renten wegen der Minde-
rung der Erwerbsfihigkeit frithestens nach Wegfall des Anspruchs auf
Kindergeld, also nach Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt. In dem
vom Statistischen Bundesamt zur Verfiigung gestellten Datenmaterial
sind die Behinderten jedoch in Altersgruppen von jeweils 5 Jahren
zusammengefaBt. Deshalb muBten in die Schitzung des reformbeding-
ten Mehraufwandes auch die 15 - 18jdhrigen Behinderten einbezogen
werden. Insoweit ist die Zahl der Rentenempfiiinger hoher angesetzt als
sie nach der Reform tatsiichlich wire.

435 In die Berechnung zur Aufwandsschitzung sind alle Behinder~
ten im erwerbsfdahigen Alter einbezogen, also auch Beamte, Selbstéin-
dige, Personen, die infolge ihrer Behinderung iiberhaupt keine Er-
werbstitigkeit aufnehmen konnten, und Hausfrauen sowie — anders
als bei der statistischen Analyse in Abschnitt 2.2. — mithelfende Fami-
lienangehérige, selbstindige Landwirte und Anstaltsinsassen. Insofern
ist versucht worden, den Aufwand zu schitzen, mit dem alle Liicken
des gegenwirtigen Systems gedeckt und alle z.Z. unzureichenden
Leistungen erhtht werden kénnten.

Rentenzahlungen in der geschétzten GriBenordnung miiB3ten dariiber
hinaus erlauben, auch andere Einkommensmingel bei Behinderten aus-
zugleichen, die nicht auf das geltende, uneinheitliche Recht der Leistun-
gen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit zuriickzufiihren sind. Da die
effektive Einkommensminderung der Behinderten nicht bekannt ist,
sondern aus dem Durchschnittseinkommen aller unselbstindig Er-
werbstitigen berechnet wurde?®, wiirde der geschitzte Aufwand ins-
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besondere ausreichen, um alle Renten, die nach unterdurchschnittlichem
Erwerbseinkommen bemessen sind, entsprechend anzuheben. Das zu
tun, wiirde jedoch dem allgemeinen Prinzip, daBl die Renten einkom-
mensproportional sein sollen, widersprechen.

Der tatsdchliche Aufwand nach der Reform miiBte insofern niedriger
liegen als der geschitzte?”.

436 Inwieweit die Angaben, die die Befragten beim Mikrozensus
gemacht haben, zutreffend und vollstindig sind, konnte nicht iiber-
priift werden. Bei den Einkommensangaben und den daraus berechne-
ten Durchschnittseinkommen aller Behinderten mull auf jeden Fall mit
einer gewissen Unsicherheitsspanne gerechnet werden, weil sie nur
fir bestimmte EinkommensgroBenklassen gemacht worden sind, die
Verteilung innerhalb dieser Einkommensklassen aber nicht genau
bekannt ist.

Auflerdem wire zu berlicksichtigen, daB ein Teil des Gesamtein-~
kommens der Behinderten Kapitaleinkommen ist. Da dieser Teil des
Einkommens bei der Bemessung der Rente nicht angerechnet werden
soll, hitte theoretisch das Renteneinkommen um den Anteil des Kapi-
taleinkommens héher veranschlagt werden miissen. Das wird aber
wahrscheinlich schon dadurch kompensiert, daB bei Befragungen die
Einkommen erfahrungsgemif niedriger angegeben werden als sie tat-
sdchlich sind, und zwar nicht zuletzt gerade deshalb, weil die Kapital-
einkiinfte vergessen werden. Auflerdem ist angesichts der sozialen
Struktur der Erwerbsgeminderten nur mit einem sehr geringen Ka-
pitaleinkommensanteil zu rechnen. Es erscheint daher durchaus rea-
listisch, den Teil des Gesamteinkommens der Behinderten, der nicht
aus Rentenzahlungen stammt, als Erwerbseinkommen anzusehen.

437 Der geschiitzte reformbedingte Mehr- bzw. Minderaufwand be-
zieht sich auf das Jahr 1974. Eine Schitzung des finanziellen Mehr-
bedarfs fiir den Zeitpunkt, zu dem die Reform durchgefiihrt wiirde,
miilite aufgrund der dann geltenden Daten vorgenommen werden.
Eine einfache Dynamisierung des Finanzierungsbedarfs, etwa mit den
entsprechenden Steigerungssitzen der Einkommen der unselbstindig
Erwerbstitigen seit 1974, lieBe nicht erkennen, ob sich die Struktur
der Erwerbsgeminderten hinsichtlich ihrer Arbeitszeit, ihres durch-
schnittlichen Gesamteinkommens und anderer wichtiger Variablen,
auf denen die Rechnung aufbaut, nicht mittlerweile erheblich geéindert

hat.

26 Vgl. die Annahmen 5 und 6 in Tz. 426.
27 ygl. Tz. 423
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Eine Neuerhebung aller Daten vor Durchiiihrung der vorgeschla-
genen Reform wére auch schon deshalb dringend zu empfehlen, weil
dann zumindest ein Teil der Daten zusétzlich gewonnen werden kénnte,
deren Fehlen eine genaue und zuverlissige Schiitzung z. Z. leider un-
moglich macht.



4. Probleme der Uberleitung

438 Bei der Uberleitung der bisherigen Regelungen fiir Fille einer
Minderung der Erwerbsfihigkeit in ein neues, vereinheitlichtes Lei-
stungsrecht stellen sich vor allem vier Probleme:

1. Die Kodifikation der Neuregelung, d.h. wie ist gesetzgebungstech-
nisch der Ubergang vom geltenden auf das neue Recht am besten
zu bewerkstelligen, welche geltenden Gesetze und sonstigen Rege-
lungen sind betroffen und welche gesetzliche Form sollte das neue
Recht nach Abschluf der Uberleitung haben?

2. Wie lassen sich Anspriiche nach geltendem Recht, die z. T. an ganz
andere Merkmale ankniipfen, in Anspriiche nach neuem Recht um-
rechnen?

3. Wie werden Angpriiche nach geltendem Recht am besten auf An-
spriiche nach neuem Recht umgestellt? Sollten alte Anspriiche
weiter bestehen und zunichst nur die Verbesserungen, die das neue
Recht bringt, eingefithrt werden? Soll es eine stufenweise Uber-
leitung vom bisherigen auf das neue Recht geben? Diese Fragen
miissen fiir Anspriiche, die nach neuem Recht geringer wiren oder
wegfielen, und Anspriiche, die nach neuem Recht hoher wéren, ge-
trennt gestellt und beantwortet werden.

4. Soll das neue Recht auf bisher nicht erfaBte Personenkreise sofort
in vollem Umfang angewendet werden? Qder sollen neue An-
spriiche nur allmihlich aufgebaut werden? Oder sollen die Per-
sonen, die zusitzlich anspruchsberechtigt werden sollen, zu verschie-
denen Zeitpunkten, Gruppe fiir Gruppe nacheinander, in das neue
Recht einbezogen werden?

Die wichtigsten Aspekte dieser vier Probleme werden in den folgenden
Abschnitten diskutiert.

4.1. Kodifikation der Neuregelung

439 Der Entwurf eines Sozialgesetzbuches hitte eine gute Gelegen-
heit geboten, ein vereinheitlichtes System von Leistungen bei Minde-
rungen der Erwerbsfihigkeit zu kodifizieren oder seine Kodifikation
zumindest vorzubereiten und vielleicht auch schon anzukiindigen. Wahr-
scheinlich ist es heute bereits zu spét, eine derartige grundsitzliche
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und umfangreiche Aufgabe im Zusammenhang mit den Arbeiten am
Sozialgesetzbuch in Angriff zu nehmen.

Das Sozialgesetzbuch ist eher den umgekehrten Weg gegangen. Es hat
nicht nur die heutige Zersplitterung des Leistungsrecht und der Zu-
stindigkeiten sowie die Ungleichbehandlungen kdrperlich und geistig
behinderter Personen iibernommen und damit festgeschrieben, sondern
sie durch differenzierte Ausgestaltung schon im allgemeinen Teil des
Sozialgesetzbuchs zu konstitutiven Bestandteilen des Sozialleistungs-
rechts deklariert, ja sie geradezu in den Rang sozialer Rechte erhoben.
Es sind nicht etwa alle Leistungen fiir korperlich und geistig behinderte
Personen zusammengefaBt dargestellt worden, auch wenn sie nach den
besonderen Teilen des Sozialgesetzbuches zunichst unterschiedlich blei-
ben, sondern sie sind, ohne Riicksicht auf soziale Zustinde und Bediirf-
nisse, in die Aufzdhlung der einzelnen Sozialleistungen nach einer rein
institutionellen Systematik eingegangen!. In der zusammenfassenden
Ubersicht des § 29 Abs. 1 SGB sind, wie die Uberschrift zutreffend aus-
sagt, nur die Leistungen zur Eingliederung Behinderter genannt. Eine
entsprechende Zusammenfassung der Rentenleistungen an dauerhaft
Erwerbsgeminderte, die als Vorbereitung oder Absichtserklidrung einer
Vereinheitlichung hitte interpretiert werden konnen, gibt es nicht.

Dariiber hinaus sind den Behinderten im allgemeinen Teil des So-
zialgesetzbuchs sogar ausdrticklich unterschiedliche ,soziale Rechte
zugesprochen worden, je nachdem ob fiir die Folgen des Gesundheits-
schadens, den sie erlitten haben, die staatliche Gemeinschaft, die Kran-
kenversicherung, die Unfallversicherung, die Rentenversicherung oder
die Altershilfe fiir Landwirte einzustehen hat?. Nur fiir die Einglie-
derungshilfe gibt es noch einmal ein ,soziales Recht”, das nicht
nach verschiedenen Kategorien von Behinderten differenziert ist®. Fiir
behinderte Beamte sind ,,soziale Rechte“ {iberhaupt nicht vorgesehen.

440 Obwohl also durch die bisher verabschiedeten Teile des Sozial-
gesetzbuchs eine Vereinheitlichung des Rentenrechts bei Minderungen
der Erwerbsfihigkeit nicht unbedingt geférdert worden ist, sollte den-
noch die Gelegenheit der weiteren Arbeiten am Sozialgesetzbuch ge-
nutzt werden, um eine solche Reform vorzubereiten und dadurch die
Chancen ihres Gelingens zu verbessern. Das kénnte dadurch geschehen,

1 Niamlich verstreut {iber die Vorschrifien des § 19 Abs. 1 Nr. 3 Bst. ¢, des
§ 20 Abs. 1, des § 21 Abs. 1 Nr. 3, des § 22 Abs. 1 Nr. 2, 3 u. 5, § 23 Abs. 1
Nr. 1 Bst. a, b. u. £f. und Nr. 2 Bst. a-c und e, des § 2¢ Abs. 1 Nr. 1-3 u. 5,
des § 28 Abs. 1 Nr. 2 Bst. c-e u. Nr. 3 sowie, sich damit vielfach iber-
schneidend, des gesamten § 29 Abs. 1 SGB.

% §4 Abs. 2 Satz 1und § 5 Satz 1 SGB-AT.
% §10 SGB-AT.
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daB bei allen weiteren Vorlagen zum Sozialgesetzbuch stets auf ein-
heitliche Vorschriften fiir alle kirperlich und geistig behinderten Per-
sonen geachtet wird und dafB bei allen Anderungen der Gesetze, die als
besondere Teile des Sozialgesetzbuchs gelten, versucht wird, der Zu-
sammenfassung aller Vorschriften, die Leistungen bei Minderungen der
Erwerbsfihigkeit betreffen, in einem besonderen Abschnitt und einer
einheitlichen Systematik dieser Abschnitte jeweils einen Schritt niher
zu kommen, Wenn auf diese Weise die formale Struktur der verschie-
denen Regelungen, die es heute fiir Leistungen bei Minderungen der
Erwerbsfdhigkeit gibt, so weit wie méglich vereinheitlicht wiirde, wire
es spiter sicher leichter, inhaltliche Angleichungen vorzunehmen, als
wenn man die Reform nur durch umfangreiche Revisionen, Anderungen
und Umstellungen der Gesetzestexte bewerkstelligen kdénnte. Das setzt
natiirlich voraus, dafl die Vereinheitlichung der Rentenleistungen bei
Minderungen der Erwerbsfihigkeit iiberhaupt in eine mittel- oder
zumindest langfristige sozialpolitische Zielprojektion aufgenommen
wird.

441 Das Rehabilitations-Angleichungs-Geseiz hat gezeigt, dal Bemii-
hungen um die Vereinheitlichung von Sozialleistungen auch erfolgreich
sein kdénnen, ohne die Vielzahl und Vielfalt bestehender gesetzlicher
Regelungen durch ein neues, einheitliches, umfassendes und systemati-
sches Gesetzeswerk aufzuheben. Ein vereinheitlichtes System von
Leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit, wie es in dieser
Arbeit vorgeschlagen worden ist, weist viele Parallelen zum Rehabili-
tations-Angleichungs-Gesetz auf:

— Es bezweckt die Vereinheitlichung der sozialen Bemiihungen, die
fiir gleichartige soziale Probleme unternommen werden, um Un-
gleichbehandlungen bei gleicher sozialer Lage und gleichen Bediirf-
nissen auszuschalten.

— FEs versucht auf diese Weise, gleiche soziale Tatbestinde mit
gleichartigen und gleichwertigen sozialpolitischen Reaktionen zu
beantworten, ohne organisatorische und institutionelle Revolutionen
erforderlich zu machen.

— Es 148t daher nicht nur zu, daB vorhandene Sozialleistungstriger
weiter bestehen, sondern ordnet sie funktionsgerecht und ihrem
jeweiligen spezialisierten Sachverstand entsprechend in das verein-
heitlichte Leistungsrecht ein.

— Es erfordert lediglich, da3 alle an dem Gesamtsystem beteiligten
Trager nach einheitlichen Regeln verfahren und dafl es weder zu
positiven noch zu negativen Kompetenzkonflikten zwischen ihnen
kommt, also weder zu Leistungskumulationen noch zu Liicken, in
denen keiner der Triger zusténdig wére.
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— Es soll dadurch den Betroffenen garantieren, daB sie {iberall die
gleiche Behandlung erfahren, unabhingig davon, an welche der
vielen moglicherweise zustindigen Stellen sie sich wenden und
welche letztlich fiir die Finanzierung ihrer Renten aufzukommen hat.

Das Beispiel des Rehabilitations-Angleichungs-Gesetzes 148t die Er-
wartung zu, dafl sich das Recht der Rentenleistungen bei Minderungen
der Erwerbsfidhigkeit in der hier vorgeschlagenen Weise vereinheit-
lichen 148t, ohne daB3 dafiir ein einheitlicher Triger unabdingbar wire.

442 Endziel einer auf Vereinheitlichung gerichteten Reform sollte
jedoch, schon wegen der Klarheit, Ubersichtlichkeit und Eindeutigkeit
aller Rentenanspriiche, die auch legislatorische Vereinheitlichung sein.
Das Ziel, das der Kodifikation des Sozialrechts ohne Reform des
Sozialleistungssystems durch das Sozialgesetzbuch gesetzt worden ist,
namlich , das Rechtsverstindnis des Biirgers und damit sein Vertrauen
in den sozialen Rechtsstaat zu f6rdern, die Rechtsanwendung durch
Verwaltung und Rechtsprechung zu erleichtern und die Rechtssicher-
heit zu gewihrleisten“4, 148t sich nur dann erreichen, wenn man auf
Dauer zu einem Gesetzbuch kommt, das seine innere Systematik und
damit auch seine duBere Gliederung aus der jeweiligen sozialen Situa-
tion der Betroffenen, nicht aus den zustehenden Anspriichen und den
dafiir zustdndigen Institutionen, die sich ja beide erst aus dem Gesetz
ergeben, herleitet, das also nach sozialen Tatbestinden, nicht nach
Leistungsarten und Leistungstrigern aufgebaut ist. Um so mehr miifite
bei einer Vereinheitlichung des Leistungsrechts, die ja eine materielle
Reform bedeutet, langfristig eine einheitliche Kodifikation des neuen
Rechts angestrebt werden, schon um deutlich zu machen, daBl der Ein-
heitlichkeit des neuen Leistungsrechts, nicht wie bisher der Einheitlich-
keit der einzelnen beteiligten Verwaltungen das Primat zukommen
soll.

Der sachgerechteste Aufbau wire, wenn alle Eingliederungshilfen
fir Behinderte, die Renten an vorzeitig in ihrer Erwerbsfihigkeit
Beeintrichtigte, die Altersrenten und die Hinterbliebenenrenten sowie
die Finanzierung dieser Leistungen und die Verwaltungszustindig-
keiten nacheinander abgehandelt wiirden.

443 Wenn bzw. solange eine einheitliche Kodifikation des verein-
heitlichten Leistungsrechts als nicht moglich angesehen wird, miiiten
im 3. und 4. Buch der Reichsversicherungsordnung, im Angestellten-
versicherungsgesetz, im Reichsknappschaftsgesetz und im Bundesver-
sorgungsgesetz alle Vorschriften iiber Rentenleistungen bei Minderun-
gen der Erwerbsfihigkeit und — mit leichten Abweichungen — auch

1 Vorblatt zum Entwurf eines SGB-AT, Bundestags-Drucksache 7/868, S. 1.
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alle Vorschriften iiber Pensionszahlungen bei vorzeitiger Dienstun-
fédhigkeit im Beamtenversorgungsgesetz angeglichen werden, so wie
1957 ein weitgehend {ibereinstimmender Wortlaut des 4. Buches der
Reichsversicherungsordnung, des Angestelltenversicherungsgesetzes und
des Reichsknappschaftsgesetzes geschaffen worden ist.

Betroffen von solcher Novellierung — und selbstverstidndlich auch
von einer einheitlichen Kodifikation, die alle genannten Vorschriften
zusammenfassen wiirde — und entsprechend anzupassen bzw. aufzu-
heben wiren auf jeden Fall das Handwerkerversicherungsgesetz, das
Gesetz iiber eine Altershilfe fiir Landwirte, das Soldatenversorgungs-
gesetz, das Bundesgrenzschutzgesetz, das Zivildienstgesetz, das Bundes-
Seuchengesetz, das Hiftlingshilfegesetz, das Schornsteinfegergesetz, das
Gesetz {iber die Entschiddigung fiir Opfer von Gewalttaten, das Bundes-
entschidigungsgesetz, landesgesetzliche Regelungen lber Versicherungs-
und Versorgungswerke fiir freie Berufe, {iber Blinden- und Pflege-
gelder sowie alle Bestimmungen iiber Zusatzversorgungen, insbeson-
dere iiber die Zusatzversorgung durch die Versorgungsanstalt des
Bundes und der Li#nder, und schlieBlich zum Teil auch das Bundes-
sozialhilfegesetz.

Eine Garantie, daBl diese Aufzdhlung vollstindig ist, kann ange-
sichts der Fiille von gesetzlichen und sonstigen Regelungen, die zum
Teil weit verstreut und schwer auffindbar sind, nicht gegeben werden.

444 Das in dieser Untersuchung behandelte Problem betrifft nur
einen Teilbereich der Leistungen, die die Rechtsordnung bei dauer-
haften Beeintrichtigungen der Leistungsfihigkeit vorsieht. Andere Be-
reiche, darunter insbesondere der umfangreiche Fragenkomplex der
Abstimmung zwischen Sozialrecht und Haftpflichtrecht, konnten jedoch
nicht in die Untersuchung einbezogen werden. Eine Vereinheitlichung
der Sozialleistungen, die bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit ge-
wahrt werden, vereinfacht das Problem zwar etwas, 148t es aber im
Grunde so ungeldst wie es heute istS.

Bei den engen Wechselbeziehungen, die zwischen Sozialrecht, Haft-
pflichtrecht und Entschidigungsrecht bestehen, wiirden bei einer Ver-
einheitlichung des Rechts der Invaliditétsrenten ganz sicher auch Konse-
quenzen fiir die Regelung des privatrechtlichen und des o&ffentlich-
rechtlichen Schadensausgleichs zu ziehen sein. Sie kénnen hier nicht
dargestellt werden. Wie weitreichend sie sein kdnnten, 188t sich aus
Zusammenstellungen der betreffenden Rechtsmaterien entnehmen, die
der Verfasser an anderer Stelle veréffentlicht hat®.

5 Vgl. dazu Dieter Schifer: Soziale Schiden, soziale Kosten und soziale
Sicherung. Berlin 1972, insbesondere die Abschnitte 1.1, 3.5, 5.1. und 5.2.

8 Dieter Schifer, S. 16 f. und S. 176 f.

15 Schifer
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4.2. Umrechnung alter Anspriiche in neue

445 Die Neuberechnung aller laufenden Renten nach den Regeln des
neuen Rechts wiire sicher eine sehr arbeitsaufwendige, aber nur eine
einmalige Aktion. Sie wirft, von Einzelfillen abgesehen, keine schwie-
rigen Informations- oder Verfahrensfragen auf.

446 Die Rentenformel der Rentenversicherung bleibt bei der Neu-
regelung erhalten; es werden nur fiir die einzelnen Faktoren andere
numerische Werte eingesetzt?’. Allgemeine Bemessungsgrundlage, Lei-
stungsbemessungsgrenze und der Jahresfaktor® liegen fest. Die persén-
liche Bemessungsgrundlage ergibt sich nicht mehr aus dem Durch-
schnittseinkommen wihrend des gesamten Erwerbslebens, sondern aus
dem Durchschnittseinkommen in den letzten fiinf Jahren vor Eintritt
der Minderung der Erwerbsfihigkeit. Die neue BezugsgriBe mufl also
bekannt sein, weil sie in der alten enthalten ist. Schwierigkeiten kén-
nen sich hochstens dadurch ergeben, daB die Anrechnung beitragsfreier
Versicherungszeiten anders, im wesentlichen grofziigiger geregelt wer-
den soll. Insofern ist fir die Umrechnung einer Rente unter Umstinden
die Ermittlung zusitzlicher, bisher nicht bekannter Tatsachen erforder-
lich.

447 Fur die Neuberechnung von Unfallrenten gilt nur insofern
etwas anderes, als sie nach dem Jahresarbeitsverdienst vor dem Unfall
bemessen werden, so daB das Durchschnittseinkommen der letzten fiinf
Jahre nicht zwangslidufig bekannt sein muB. Schwierigkeiten bei seiner
Feststellung koénnten aber dann auftreten, wenn der Arbeitsunfall
schon so lange zuriickliegt, dafl sich méglicherweise nicht ohne weiteres
nachweisen 148t, wie hoch das Einkommen in den vorangegangenen fiinf
Jahren war und in welchem Umfang in dieser Zeit iberhaupt eine Er-
werbstitigkeit ausgeiibt worden ist.

448 Etwas komplizierter liegen die Voraussetzungen bei Kriegs-
opferrenten, weil ihre Bemessung zunichst nicht an den Einkommens-
ausfall anknlipft und weil sie, im Gegensatz zu Renten aus der Unfall-
und aus der Rentenversicherung, auch dann gewéhrt werden, wenn vor
Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit keine Erwerbstétigkeit
ausgeiibt worden ist. Insofern brauchen weder ein Einkommen noch
anrechnungsfihige Versicherungszeiten bekannt zu sein. Das gilt jedoch
genau genommen nur bei Beschidigten, deren MdJE auf weniger als
45 %/ festgesetzt worden ist. Bei allen anderen, bei den Schwerbesché-
digten?®, besteht jedoch ein Anspruch auf Berufsschadensausgleich?®, der

7 Vgl. Tz. 303.
8 Steigerungssatz je anrechnungsfihigem Versicherungsjahr.
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sich nach dem als Folge der Beschidigung eingetretenen Einkommens-
verlust bemifit. Bei allen Schwerbeschidigten miiBite also iiberpriift
worden sein, ob ihr Einkommen niedriger ist, als es ohne Beschidigung
wahrscheinlich wére. Damit ist zwar das durchschnittliche Einkommen
in den letzten fiinf Jahren vor der Beschidigung noch nicht bekannt.
Das ist jedoch kein Hindernis fiir die Anwendung des neuen Rechts,
das ja selbst vorsehen sollte, ein mutmagliches Einkommen als Ersatz-
Bemessungsgrundlage zu verwenden!l. Es diirfte daher zweckmifBig
sein, Kriegsopferrenten in der Regel aufgrund des Vergleichseinkom-
mens des Berufsschadensausgleichs in Renten nach neuem Recht umzu-
rechnen.

Bei allen Kriegsbeschidigten mit einer anerkannten MdJE von weniger
als 45 % ist auch ein solches Vergleichseinkommen nicht bekannt. Sie
werden jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, voll erwerbstéitig sein und
ein volles Arbeitseinkommen erzielen, so da3 nach dem neuen Recht
ohnehin kein Rentenanspruch bestiinde. Sollte sich ihr Zustand als
Folge der Schédigung so verschlechtern, daB sie erwerbsunfihig wer-
den, kénnte auf das zuvor tatsichlich verdiente Einkommen zuriick-
gegriffen werden.

449 Bei Beamten sind Schwierigkeiten bei der Ermittlung ihres
Einkommens und der anrechnungsfihigen Zeiten nicht zu erwarten.

4.3. Besitzstandswahrung

450 Die einfache Addition sdmtlicher jeweils giinstigsten Losungen
aus allen vorhandenen Leistungssystemen ergibt sicher keine realisti-
sche Antwort auf die Frage, welche Mdglichkeiten zur Vereinheitlichung
der Renten bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit bestehen. Ein Re-
formvorschlag, der nur zusitzliche und verbesserte Leistungen vorsihe,
wiirde zwar wahrscheinlich viele Anhénger finden; aber er wiirde —
zumal in einer Zeit, in der die Finanzierung der Sozialleistungen ohne-
hin grofle Schwierigkeiten macht — bei denen auf Widerstand stofen,
die ihn bezahlen miiBten, und er wiirde sich dariiber hinaus dem Vor-
wurf aussetzen, alle sozialpolitischen Grundsétze der Verteilungsge-
rechtigkeit zu verletzen, weil er die relativen Einkommenspositionen
der durch die Reform Begiinstigten, der Empfinger von nicht refor-
mierten Sozialleistungen, der Bezieher von Erwerbseinkiinften und der
Beitrags- und Steuerzahler nicht beriicksichtigt.

9 Schwerbeschidigt sind nach § 31 Abs. 3 1.V.m. Abs. 2 BVG alle, deren
MAJE mindestens 45 %o betrégt.

10 § 30 Abs. 3 BVG.
11 vgl. Abschnitt 3.6.2.

15*
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Daher wird jeder realistische und sinnvolle Reformvorschlag auch die
Verminderung und den Wegfall bestimmter Leistungen vorsehen. Bei
den Renten wegen Minderungen der Erwerbsfdhigkeit handelt es sich
aber um Dauerleistungen. Solche Leistungen wieder zu entziehen, nach-
dem sie einmal zuerkannt worden sind, wird vielfach als rechtlich
zumindest sehr bedenklich und als politisch schwer durchsetzbar ange-
sehen. Wenn dem so wire, miite fiir ldngere Zeit altes und neues Recht
nebeneinander bestehen. Dadurch entstiinde dann das neue Problem,
daB es wihrend dieser Ubergangsfrist ,Alt-Geschidigte® gibe, die
anspruchsberechtigt blieben, weil sie schon vor Erlal des neuen Rechts
anspruchsberechtigt waren, und ,Neu-Geschidigte“, die sich in der
gleichen Situation befidnden, die aber nichts (oder weniger) bekémen,
weil ihr Fall schon nach dem neuen Recht behandelt wiirde. Das wire
einerseits ein Widerspruch zu dem Grundsatz, daB3 gleiche Tatbestinde
gleich behandelt werden sollen, und wiirde andererseits von den Be-
troffenen, die leer ausgehen, verstindlicherweise als ungerecht empfun-
den werden.

Das Problem ist jedoch nicht widerspuchsfrei 16sbar. Will man Unzu-
linglichkeiten und Ungerechtigkeiten auf Dauer beseitigen, wird man
andere auf Zeit in Kauf nehmen miissen.

451 Bei dem hier unterbreiteten Reformvorschlag betrifft dieses
Problem der ,Besitzstandswahrung® die kleinen Teilrenten der Un-
fallversicherung, die Grundrenten der Kriegsopferversorgung und alle
zweiten und dritten Renten. Es wiirde aber auch bei allen Renten auf-
treten, die heute an Personen gezahlt werden, die in den letzten fiinf
Jahren vor Eintritt der Minderung der Erwerbsfihigkeit nicht er-
werbstitig waren, also bei Renten aus der Rentenversicherung, die
auf linger als 5 Jahre zuriickliegender Erwerbstédtigkeit beruhen, und
bei manchen Kriegopferrenten. Bei Unfallrenten wiirde es dann ent-
stehen, wenn der Verdienst im letzten Jahr vor dem Arbeitsunfall
héher war als im Durchschnitt der letzten finf Jahre. Schliefilich
wiirde es sich auch bei allen Hinterbliebenenrenten stellen, die heute
an voll erwerbsfihige Witwen gezahlt werden.

Fiir alle derartigen Renten, die nach neuem Recht niedriger wéren
oder iiberhaupt nicht mehr zustiinden, kénnten als Alternativen zur
strikten Anwendung des neuen Rechts entweder Ubergangsvorschriften
geschaffen oder Hirteklauseln eingefiihrt werden. Hirteklauseln, die
natiirlich immer mdoglich sind, sollen hier nicht diskutiert werden. Die
anderen Alternativen werden im folgenden kurz besprochen.

452 Die sofortige Umstellung auf das neue Recht, also der Wegfall
oder die Kiirzung von Renten, wire dann keine grofle Hirte, wenn
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die entzogenen Einkommensteile relativ — insbesondere im Verhiiltnis
zum Gesamteinkommen — niedrig sind oder wenn der Rentenanspruch
erst vor so kurzer Zeit zuerkannt wurde, dafl die Konsumgewohnheiten
noch dem Einkommen angepafBt sind, das ohne Rente verfiigbar war.
Insofern wire zu erwigen, die Uberleitung auf das neue Recht nach
Rentenh6he und Rentenbezugsdauer zu differenzieren. Das wiirde aller-
dings sehr schwierige Abgrenzungsprobleme aufwerfen. Wenn man der
Meinung ist, daB das neue Recht nicht sofort und vollstéindig auf alle
Renten angewendet werden soll, die dadurch wegfielen oder gekiirzt
wiirden, weil das in einer so grofSen Zahl von Fillen eine unbillige
Hirte wire, dafl Hirteklauseln zur Regel werden miiBiten, werden sich
auch umgekehrt kaum einleuchtende und weniger umstrittene Kriterien
fiir eine ,negative Hirteklausel® finden lassen, die die wenigen Fille
eindeutig beschreibt, in denen der Wegfall von Einkommensteilen
zumutbar erscheint.

Insofern wire die nach Rentenhdhe und Rentenbezugsdauer differen-
zierte Uberleitung keine befriedigende Losung. Auch hier ist die
Gleichbehandlung sicher vorzuziehen. Man “sollte sich entweder fir
eine rigorose Umstellung auf das neue Recht, ggf. mit Hirteklauseln,
oder fiir einheitlich geltende Ubergangsvorschriften entscheiden.

453 Die andere Extremlésung wire, alle Anspriiche, die einmal zu-
erkannt sind, génzlich unangetastet zu lassen, alle Renten nach altem
Recht also wie Renten nach neuem Recht zu behandeln und folglich
auch wie diese laufend an die Einkommensentwicklung anzupassen.
Das wiirde jedoch eine schwer ertrégliche Perpetuierung der Ungerech-
tigkeiten und Mingel des bestehenden Systems bedeuten und damit
jede Reform mehr oder weniger ad absurdum fiihren. Denn dann
wiirden gerade diejenigen ungeschoren und damit beglinstigt bleiben,
die keinen oder nur einen sehr geringfiigigen Einkommensverlust er-
litten haben und deren Rentenanspriiche daher eigentlich keine soziale
Begriindung und Rechtfertigung haben.

Die uneingeschrinkte soziale Besitzstandswahrung wiirde auBerdem
wahrscheinlich jede Reform unfinanzierbar und damit undurchfiihrbar
machen. Sinn der Reform ist ja nicht die unreflektierte Expansion des
Sozialleistungssystems um ihrer selbst willen, sondern die bedarfs-
gerechtere Zuteilung von Ersatzeinkommen, d.h. eine Umverteilung
der Umverteilungsmasse, die den Zielen des sozialen Sicherungssystems
besser entspricht als die heutige Praxis. Das bedingt, daB durch Kiirzun-
gen bestehender Anspriiche auch Einsparungen erzielt werden, die
denen zugute kommen, die nach den deklarierten und gesellschafts-
politisch akzeptierten Maximen der sozialen Sicherung bisher ungenii-
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gend versorgt waren. Anders lassen sich Liicken und Unzuldnglichkeiten
des tiberkommenen Sicherungssystems nicht decken.

Fiir einen unbedingten Bestandsschutz aller bisherigen Leistungsan-
spriiche liefle sich nur ein einziges Argument geltend machen, das im
Grundsatz mit dem fiir einkommensproportionale Sicherungsleistungen
identisch ist: Wenn soziale Sicherung gravierende Verschlechterungen
sowohl relativer Einkommenspositionen als auch gewohnter Lebens-
haltungen verhindern soll, mufl nicht nur der Ausfall von Erwerbsein-
kommen abgesichert, sondern diirfen auch laufende Renten nicht ohne
weiteres entzogen werden. Dieser Bestandsschutz kann jedoch nie ein
absoluter sein. Auch die Erwerbseinkommen sind, auller im Krank-
heitsfall, nie — bzw. nur zweckwidrig infolge von Kumulationen —
vollstindig abgesichert. Der Ubergang von Arbeitseinkommen auf
Renten ist stets mit gewissen Einkommensminderungen verbunden,
wobei lediglich angestrebt wird, diese Minderungen prozentual zu be-
grenzen. Entsprechende prozentuale Xiirzungen miissen auch bei
Renten moglich sein, die zu einem iiber dem Versorgungsziel liegenden
Gesamteinkommen fiihren.

Die ungekiirzte Ubernahme aller , Alirenten® in das neue Leistungs-
recht, d. h. auch mit vollem Dynamisierungsanspruch, solite daher bei
der Uberleitung ausscheiden. Sie wiirde die Ubergangsphase, in der
zwei unterschiedliche Rechte nebeneinander gelten wiirden und in der
sich daher Widerspriiche und Ungleichbehandlungen zunéchst noch ver-
mehren, auf einen zu langen Zeitraum ausdehnen.

454 Ein Kompromi3 zwischen uneingeschriankter Anwendung des
neuen Rechts und uneingeschrinkter Wahrung des bisherigen Besitz-
standes lidge darin, daB alle bei Inkrafttreten des neuen Rechts laufen-
den Renten zwar bestehen bleiben, aber vollstdndig oder teilweise
»eingefroren werden.

MiBt man dem Gesichtspunkt der Erhaltung eines einmal erreichten
Lebensstandards iiberragende Bedeutung bei, miifite die reale Kauf-
kraft der Renten erhalten werden. Sie diirften dann nicht ganz von der
Dynamisierung ausgenommen werden, kénnten jedoch bei den jihr-
lichen Anpassungen auf die Inflationsrate beschrinkt bleiben. Sie wiir-
den also lediglich am Realeinkommenszuwachs nicht mehr partizipieren.

Will man nur die Hirten vermeiden, die der vollige Wegfall oder
die starke Kiirzung von Renten in vielen Fillen bedeuten koénnen,
waéren die aus dem alten Recht iibernommenen Renten in ihrer absolu-
ten Hoéhe konstant zu halten, also von jeder Dynamisierung auszu-
nehmen. Solche Anwendung des Nominalprinzips entspricht dem Ver-
fahren, das bei Verinderungen der Beamtenbesoldung iiblich ist: Die
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Leistung, die nach neuem Recht niedriger wire, wird zwar in der
alten Hohe weiter gewihrt, aber so lange von allen jdhrlichen Erho-
hungen ausgenommen, bis die Leistung nach neuem Recht die nominal
konstant bleibende nach altem Recht erreicht hat. Eine solche Verfah-
rensweise wird zwar von den Betroffenen als Benachteiligung regi-
striert, aber infolge der Geldillusion in der Regel nicht als unbillige
Hirte empfunden.

Bei beiden Formen der (Nicht-) Anpassung wiirden allerdings Ren-
ten, die nach dem neuen Recht iiberhaupt nicht mehr gewihrt wiirden,
nie vollig entfallen. In einem Sozialleistungssystem, das {iberwiegend
dynamisiert ist, wiirden sie aber im Laufe der Zeit zu immer unbedeu-
tenderen Positionen. Der zusitzliche Finanzbedarf fiir den Uberlei-
tungszeitraum wire um so stirker degressiv, je hoher die jihrlichen
Anpassungsraten der Renten sind.

Als allgemeine Ubergangsregelung wird empfohlen, daB laufende
Renten nominal gleich bleiben, bis sie von dem Anspruch nach neuem
Recht eingeholt werden. Ihre Anpassung mit der Inflations-, nicht aber
mit der Einkommenssteigerungsrate konnte in Hirteklauseln vorge-
sehen werden.

435 Kleinrenten, die zu einem vollen oder nur wenig geminderten
Erwerbseinkommen gezahlt werden und die — weil sie offensichtlich
eine Lohnaufstockungs-, nicht eine Lohnersatzfunktion haben — nach
neuem Recht wegfielen, sollten durch eine einmalige Zahlung abge-
funden werden. Das wiirde die Zahlungsverpflichtungen im Zeitpunkt
des Inkrafttretens der Neuregelung zwar kurzfristig in die Hohe
schnellen lassen, aber schon mittelfristig den Mehraufwand erheblich
reduzieren. Es wird zweckmiBig sein, fiir die Auszahlung solcher Ab-
findungen einen mehrjihrigen Zeitraum vorzusehen, und zwar vor
allem deshalb, damit man sie auf einen konjunkturpolitisch giinstigen
Zeitpunkt konzentrieren kann. Nach den empirischen Daten, die tiber
Konsumquoten aus permanentem und aus transitorischem Einkommen
vorliegen, ist allerdings zu erwarten, daB einmalige Abfindungen ohne-
hin zu einem grofBen Teil gespart werden.

4.4. Rentenerhohungen

456 Die gleiche Uberleitungsfrage stellt sich, nur in umgekehrter
Richtung auch fiir alle laufenden Renten, die nach neuem Recht hoher
wiren als bisher. Auch bei ihnen gibt es die drei Alternativen, das
neue Recht sofort mit Inkrafttreten uneingeschriankt auf sie anzuwen-
den, sie vollig von der Neuregelung auszunehmen und nur in dem
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AusmaB der jdhrlichen Anpassungen zu erhdhen oder sie stufenweise
auf die Hohe; die sich nach neuem Recht ergibt, itberzuleiten.

Héhere Renten als bisher wiren bei dem hier unterbreiteten Vor-
schlag aus der Rentenversicherung zu erwarten, wenn das Einkommen
in den letzten finf Jahren vor Eintritt der Minderung der Erwerbs-
fihigkeit hoher war als im Durchschnitt des Erwerbslebens. Dariiber
hinaus wire wegen der Ausdehnung der Zurechnungszeit und wegen
der Aktualisierung der Bemessungsgrundlage mit einer leichten Er-
hohung des gesamten Rentenniveaus zu rechnen. Auch die Erhshung
der Bemessungsgrenzen wiirde rentensteigernd wirken. Gegeniiber
heutigen Unfallrenten ergiben sich nach dem neuen Recht nur dann
hohere Anspriiche, wenn das Durchschnittseinkommen der letzten fiinf
Jahre vor dem Unfall hdher war als das letzte Jahreseinkommen. Bei
Kriegsopferrenten lassen sich {iber das Verhéltnis zu den Renten nach
neuem Recht keine Regeln finden, weil sie nicht auf das Einkommen
bezogen festgesetzt werden.

457 Die sofortige volle Uberleitung auf Renten nach neuem Recht
wiirde den Intentionen jeder Reform am besten entsprechen, aber den
hochsten zusidtzlichen Finanzbedarf ergeben. Wenn man aus rechtlichen
oder politischen Griinden eine Kiirzung ,zu hoher” laufender Renten
nicht will oder nicht durchsetzen zu kénnen glaubt, wird man jedoch
u. U. darauf verzichten miissen, alle Verbesserungen, die das neue
Recht vorsieht, sofort wirksam werden zu lassen, weil sonst der zus#iz-
liche Mehraufwand aus nicht reduzierbaren ,zu hohen“ Bestandsrenten
und aus der vollen Aufstockung ,zu niedriger® Bestandsrenten kumu-
lieren wiirden. Die Nichtanpassung nach unten kann also aus finanziel-
len Griinden auch die Nichtanpassung nach oben bedingen. Andere
Griinde, Renten, die nach neuem Recht héher wéiren, nicht mit Inkraft-
treten der Reform auf die neue Hohe anzuheben, sind nicht ersichtlich.

458 Das sparsamste Verfahren wire zweifellos, das alte Recht fiir
Renten, die schon vor der Reform zuerkannt wurden und nach der
Reform hoher wiren, weiter in Kraft zu lassen, das neue Recht also
nur auf ,Zugangsrenten* anzuwenden. Die Griinde, die fiir und gegen
eine solche Losung sprechen, sind bei unterlassenen Rentenerhfhungen
ganz dhnlich wie bei unterlassenen Rentenkiirzungen!2.

Die Begriindung fiir eine Reform wie die hier vorgeschlagene liegt
ja gerade in den Ungleichbehandlungen und den dadurch entstehenden
Mingeln und Ungerechtigkeiten des-gegenwirtigen Systems. Dann ist:
aber sehr schwer begriindbar, das gegenwirtige System in Erkenntnis
seiner Méngel auf Jahrzehnte hinaus weiter bestehen zu lassen und die

.12 ygl. deshalb Tz. 453. .
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Reform auf Fiélle zu beschrinken, die in Zukunft auftreten werden. Die
bisher Benachteiligten, deren Situation verbessert werden sollte und
um derentwillen die Reform vor allem gemacht worden ist, wiirden
dann auch noch gegeniiber denen benachteiligt, die schon unter das
neue Recht fallen. Das Reformziel wiirde erst mit dem Aussterben
aller ,,Altrenten“ erreicht.

Denjenigen, die bei Inkrafttreten der Reform schon erwerbsgemin-
dert sind, die vorgesehenen Verbesserungen vorzuenthalten, lieBe sich
allenfalls damit begriinden, daB sie ja nicht schlechter gestellt werden
und daB sich ihr Anspruchsniveau an ihre Einkommensverhéltnisse
angepafit haben wird, so dal in einer Nichterhshung ihrer Renten
ebenso wenig eine Ungerechtigkeit lige wie darin, daB die Renten
derer, denen es schon wihrend des Arbeitslebens schlecht gegangen ist,
niedrig sind. Wenn sich wirklich ein langer AnpassungsprozeB in der
Lebensfithrung vollzogen hat, mag man einem solchen Argument viel~
leicht eine gewisse Berechtigung zuerkennen. Es 146t jedoch auBer
acht, daB8 die Benachteiligung, der Absturz aus einer gewohnten Lebens-
haltung irgendwann einmal eingetreten ist und daf8 es schwerlich zu
rechtfertigen ist, diesen Zustand nur deshalb andauern zu lassen, weil
er schon lange angedauert hat.

459 Wiederum ist der KompromiB mdglich, bestehende Anspriiche
allméhlich in Renten nach neuem Recht iiberzuleiten. Sie wiren also
von dem Stand aus, den sie vor der Reform hatten, stirker zu dynami-
sieren, bis sie die Hohe erreicht haben, die sich aus dem neuen Recht
ergibt. Ein solcher Kompromifl wire anders als bei Rentenkiirzungent?,
nicht notwendig, um unbillige Hirten (bei Rentenerhthungen wiirde
man wahrscheinlich besser von unbilligen Begiinstigungen sprechen)
zu vermeiden. Er miifite vielmehr nur dann eingegangen werden, wenn
die zumindest voriibergehende Wahrung des Besitzstandes so viel
kostet, dafl die Reform finanziell undurchfithrbar wiirde, falls alle
Verbesserungen sofort wirksam wiirden. Insofern hinge die j#hrliche
Steigerungsrate der Renten, deren Niveau allmahlich angehoben wer-
den miifite, davon ab, wieweit die allméhlich zu reduzierenden Renten
hinter der allgemeinen Einkommenssteigerung zuriickblieben und
demgemiB die reformbedingten Einsparungen allméhlich wiichsen.

460 Insgesamt ergibt sich, daB aus finanziellen Griinden eine Paral~
lelitdt der Ubergangsvorschriften fiir bestehende Renten, die- nach
neuem Recht zu erhdhen und die nach neuem Recht zu reduzieren sind,
erforderlich sein wird. Verbesserungen.durch die Reform werden nur
in dem MaBe durchgefiihrt werden kiénnen, in dem Einsparungen durch

13 Vgl Tz. 454.
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die Reform erzielt werden. Werden alle Renten sofort auf das neue
Recht umgestellt, fallen alle Einsparungen sofort an, so dal auch alle
Verbesserungen sofort in Kraft treten konnen. Bleiben alle Renten,
die nach neuem Recht gekiirzt werden oder wegfallen miifiten, beste-
hen, wird man auch Renten, die nach neuem Recht héher wiren, auf
ihrem bisherigen Stand belassen miissen. Garantiert man die nach
altem Recht berechneten Renten nur in ihrem nominalen Bestand,
kann man zuriickgebliebene Rentenanspriiche durch iiber die normalen
Rentenanpassungen hinausgehende Steigerungen stufenweise auf das
Niveau nach neuem Recht anheben. Die letztgenannte Alternative
diirfte sich als einigermafBen ausgewogene und als die wahrscheinlich
einzig realistische Ubergangsregelung empfehlen.

4.5. Ausweitung des berechtigien Personenkreises

461 Der unterbreitete Reformvorschlag sieht vor, da bisher nicht
versicherte Selbstindige, nichterwerbstitige Hausfrauen und Friih-
behinderte, d. h. Personen, die schon vor Eintritt in das Erwerbsleben
oder in den ersten fiinf Jahren ihres Erwerbslebens, also vor Erfiillung
der Wartezeit, in ihrer Erwerbsfihigkeit gemindert sind, in das ver-
einheitlichte Rentenrecht bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit inte-
griert werden. Es fragt sich, ob diese Personenkreise mit Inkrafttreten
der Reform

— sofort voll anspruchsberechtigt,

— sofort versicherungspflichtig, aber erst nach Erfiillung der Wartezeit
anspruchsberechtigt oder

— stufenweise (und die verschiedenen Gruppen vielleicht zu verschiede~
nen Zeitpunkten) einbezogen

werden sollen.

462 Bei selbstéindig Erwerbstéitigen stellen sich die geringsten Pro-
bleme. Bei ihnen kann die Beitragspflicht und die Bemessung der
Rente wie bei Arbeitnehmern an das Erwerbseinkommen ankniipfen.
Das neue Invaliditdtsrentensystem erhilt sofort neue Beitragseinnah-
men als Deckungsmittel fiir neue Rentenanspriiche. Auf Selbsténdige
sollte daher sofort in vollem Umfang das neue Recht Anwendung
finden. ' '

Volle Anwendung des neuen Rechts bedeutet auch, dal3 Selbstéindige
bei Eintritt einer Minderung der Erwerbsfihigkeit den gleichen An-
spruchsvoraussetzungen unterliegen wie alle' anderen, schon vor der
Reform Versicherten. Sie miissen also die Wartezeit erfillt haben, und
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ihre Rente wird nach dem Einkommen in den letzten fiinf Jahren und
der Zahl der anrechnungsfihigen Versicherungsjahre berechnet. Bei
alteren Selbstéindigen kann das dazu fiihren, daB3 sie — auch wenn die
Wartezeit erfiillt ist — nur relativ geringe Renten erhalten, weil sie
wihrend eines groBen Teiles ihrer Erwerbsjahre nicht versichert waren
und ihnen infolge ihres Alters nur eine kurze Zurechnungszeit ange-
rechnet wird.

Solche Folgen sind im Rahmen des unterbreiteten Reformvorschlages
systemkonform. Sie sollten nicht durch Ubergangsvorschriften oder
Hirteklauseln ausgeschlossen werden. Es ist vielmehr von der Annahme
auszugehen, daB im Verlauf der versicherungsfreien Erwerbstitigkeit
andere Sicherungen auch fiir den Fall einer Minderung der Erwerbs-
fahigkeit aufgebaut worden sind, so daB es fiir eine angemessene Ver-
sorgung bei Invaliditét nicht erforderlich ist, diese Zeiten als beitrags-
freie Versicherungszeiten rentensteigernd zu beriicksichtigen.

Der Vorschlag, bei der Rentenbemessung auch mit einem Zeitfaktor
zu rechnen, ist ja gerade deshalb gemacht worden, damit solche anderen
vorhandenen oder gemutmaBten Sicherungen nicht zu ungerechtfertig-
ten Uberversorgungen fithren. Auf die Begriindungen fiir diesen Vor-
schlag sei deshalb hier noch einmal verwiesen!. Er soll auch dazu die-
nen, ein einheitliches Rentenrecht bei Invaliditiit konstruieren zu kén-
nen, chne alle bestehenden Triger in eine einheitliche Verwaltung inte-
grieren zu miissen. Die Abstimmung zwischen verschiedenen — aller-
dings nicht ,kausal“ orientierten — Trigern bei Anwendung des ein-
heitlichen Leistungsrechts erfolgt iiber. die bei den einzelnen Trigern
zuriickgelegten Versicherungszeiten!s. Auf diese Weise lassen sich z. B.
auch Versorgungswerke freier Berufe in ein einheitliches, aber von ver-
schiedenen Institutionen getragenes Leistungssystem einbauen?. Nicht
zuletzt kénnen freiwillige Versicherungen im Rahmen der Rentenver-
sicherung, von denen Selbstindige in nicht unerheblichem Umfang
Gebrauch gemacht haben??, in eine solche Gesamtleistung nach einheit-
lichem Recht widerspruchsfrei einbezogen werden.

Fiir bisher nicht versicherte selbstindige Erwerbstitige sind daher
beim Ubergang zu einem neuen einheitlichen Recht keine besonderen
Ubergangs- und auch keine sonstigen Sondervorschriften erforderlich.

463 Die Einbeziehung der Frithbehinderten in eine vereinheitlichte
Sicherung gegen Minderungen der Erwerbsfihigkeit stellt, anders als

14 Vgl Tz. 300.
15. Vgl. Tz. 395 - 397.

16 Vgl. Tz. 398 Abs. 2.
17 Vgl. Dieter Schewe u. a.: Ubersicht iiber die soz1ale Sicherung. 10. Auﬂ

Bonn 1977, S. 59 £,, 65 u. 144.
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die der Selbstdndigen, eine reine ,Nettolast® dar. Die Friihbehinderten
zahlen keine oder nur sehr geringe Beitrige, da sie ja in jedem Falle
weniger als fiinf Jahre versichert sind. Sie bilden auf der anderen Seite
eine Gruppe mit Uberdurchschnittlich langer Rentenbezugsdauer, da
sie schon in sehr frithen Jahren rentenberechtigt werden.

Dennoch werden sie, im Verhiltnis zum Gesamivolumen der Renten-
leistungen bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit, nur eine geringe
Belastung bedeuten, weil sie eine verhilinisméfig kleine Gruppe sind.
Daher braucht ihre Einbeziehung in das neue einheitliche Invaliditits-
rentenrecht nicht auf spitere Phasen einer Ubergangsperiode verscho-
ben zu werden. Sie sollten vielmehr sofort bei Inkrafttreten der Reform
in den Genuf} aller Rechte kommen, die das neue Recht vorsieht. Denn
sie stellen die bisher am stirksten benachteiligte und am unzulénglich-
sten gesicherte Gruppe dar.

Eine angemessene Sicherung fiir sie kann nicht durch Selbstvorsorge,
sondern nur durch die solidarische Hilfe aller Gesunden und Leistungs-
fahigen erreicht werden. Sie kann insofern nur als Aufgabe und Ver-
pflichtung der Aligemeinheit begriffen werden. Dem sollte die Finan-
zierungsform entsprechen, durch die solche Anspriiche ohne Vorleistung
gedeckt werden. Die Einbeziehung der Friihbehinderten in ein einheit-
liches Leistungssystem bei Minderungen der Erwerbsfihigkeit sollte
daher AnlaB sein, die allgemeinen Zuschiisse des Bundes zur Renten-
versicherung entsprechend zu erhdhen, zumal auf diese Weise eine
nicht unbetrichtliche Entlastung eines anderen, ansonsten verpflichte-
ten 6ffentlichen Trégers, ndmlich der Sozialhilfe, eintritt.

Sowohl der hohere Zuschufl des Bundes als auch die Leistungen an
Friihbehinderte sollten bei Inkraittreten der Reform in voller H6he
einsetzen. Es gibt keinen Grund dafiir, diese Regelungen durch Uber-
gangsvorschriften auf einen spiteren Zeitpunkt zu verschieben. Die
Verbesserung der Lage der Friihbehinderten wére vielmehr eines der
zentralen Anliegen einer Reform.

464 Wie bei allen anderen Fragen wirft auch bei der Uberleitung
vom geltenden auf ein neues Recht die Einbeziehung nichterwerbstéti-
ger Hausfrauen besondere und besonders schwierige Probleme auf. Es
ist zu befiirchten, daB die Zahlung von Beitragszuschiissen aus dem
Familienlastenausgleich nicht mit Inkrafttreten einer Reform sofort in
vollem Umfang einsetzen -wiirde, so daB nicht alle Zeiten, in denen
Frauen sich ausschlieBlich einem Haushalt mit erziehungs-. und ver-
sorgungsbediirftigen Kindern widmen, zu (selbstindigen) Versiche-
rungszeiten wiirden. Wenn irgendwo in dem hier unterbreiteten Re-
formkonzept, muB wohl bei der Einbeziehung nichterwerbstitiger Miit-
ter und Hausfrauen damit gerechnet werden, daf auf irgendeine Art
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von Stufenplan ausgewichen wird. Man wird vielleicht zunichst das
erste Lebensjahr eines Kindes, dann evtl. die ersten drei, dann viel-
leicht die ersten sechs und spiter einmal maglicherweise weitere Lebens-
jahre des Kindes der Mutter als Versicherungszeit gutschreiben.

Ein solcher stufenweiser Aufbau einer eigenstidndigen sozialen Siche-
rung nichterwerbstitiger Miitter und Hausfrauen wire fiir das Alter
vielleicht noch angéngig, nicht aber fiir Fille der Arbeits- und Lei-
stungsunfihigkeit. Denn er lieBe bei Miittern, die sich um ihre Kinder
kilmmern und sich ausschlieBlich dem Familienhaushalt widmen, all
die Jahre ohne Versicherungsschutz, die einerseits — weil das willkiir-
lich festgesetzte Alter der Kinder iiberschritten ist — nicht mehr als
beitragsfreie!d Versicherungszeiten angerechnet wiirden, in denen an-
dererseits aber — weil noch Kinder zu erziehen und zu versorgen sind
— eine Beitragszahlung fiir die nichterwerbstitige Frau aus dem Ein-
kommen des Mannes noch nicht zumutbar wire. In bezug auf die Alters-
sicherung hitte das lediglich die Folge, daB die Zahl der anrechnungs-
fahigen Versicherungsjahre etwas kleiner wire. In bezug auf die Siche-
rung gegen Arbeitsunfihigkeit wiirde es jedoch bedeuten, da8 in diesen
ungesicherten Zwischenzeiten der Arbeitstitigkeit im Haushalt der
Rentenanspruch ganz entfiele oder sehr drastisch reduziert wiirde.

Die stufenweise Einbeziehung nichterwerbstitiger Hausfrauen nach
dem Alter und vielleicht auch nach der Zahl ihrer Kinder wiirde sich
dahingehend auswirken, daB Frauen mit kleinen bzw. mit vielen Kin-
dern iiber den Familienlastenausgleich und Frauen ohne Kinder iiber
Beitrige aus dem Einkommen ihres Mannes gegen Invaliditit gesichert
wéren, Frauen mit gréfleren oder mit wenigen Kindern aber ungesichert
blieben. Das wire bei einer Reform wie der hier vorgeschlagenen ein
ganz und gar inkonsistentes Ergebnis, weil fiir den Wegfall der Wit-
wenrente kein Ausgleich mehr vorhanden wire. Wenn eine erwerbs-
fahige Frau beim Tod ihres Mannes und bei einer Scheidung darauf
verwiesen wird, ihren Unterhalt durch Erwerbstédtigkeit zu sichern,
mub} sie gegen den Verlust oder die Minderung ihrer Erwerbsfihigkeit
gesichert werden. Insofern hingt das gesamte Konzept fiir die Einbe-
ziehung nichterwerbstitiger Hausfrauen in ein vereinheitlichtes Lei-
stungsrecht bei Invaliditdt davon ab, daB alle Zeiten der Arbeitstitig-
keit im Haushalt bei der Erfiillung der Wartezeit und bei der Berech-
nung der Rente voll als Versicherungszeiten anerkannt werden.

Es diirfte deshalb keine Ubergangsvorschrift geben, die die Einbezie-
hung der Hausfrauentitigkeit in die gesicherten Tétigkeiten auch nur
teilweise auf Zeitpunkte nach Inkraftireten der Reform verschiebt. Es
miiBte vielmehr — wie bei den Friihbehinderten, anders als bei den

12 Bzw. durch Beitridge aus dem Familienlastenausgleich gedeckte.



238 4, Probleme der Uberleitung

Selbstindigen — sogar eine Anrechnung der Hausfrauentitigkeit er-
folgen, die vor Inkrafttreten der Reform ausgelibt worden ist, weil
sonst in den ersten flinf Jahren nach Inkrafttreten der Reform eine
Sicherung bei Invaliditit nicht gew#hrleistet wire. Eine solche Rege-
lung ist wegen des Wegfalls der Witwenrente in ihrer bisherigen Form
unerlidBlich, aber zugleich auch legitimiert und finanziell tragbar.



Stichwortverzeichnis

(Die Angaben beziehen sich auf die Textziffern)

Abfindungen 201 ff., 455

Alkoholisierung 261

Allgemeine Bemessungsgrundlage
53 £f., 282, 285, 373, 404, 446

Alterssicherung 57, 72, 84, 114, 124,
136, 148, 154, 167, 180, 183, 188, 190,
199, 206 £ff., 232, 252, 298, 302 f., 344,
347, 359, 372, 375, 399, 407, 416f.

Anstaltsbevolkerung 84, 435

Arbeitslosenversicherung 348, 379

Arbeitsmarkt 230

Arbeitsmotivation 222

Arbeitsunfall 39, 69, 70, 71, 229, 257 ff.,
344, 381 £f., 405 £., 451

Arbeitsverhiltnis 36, 115, 159, 188, 251

Ausgleichssysteme 119

Ausfallzeiten 59, 154 £f., 174, 254, 348,
351, 370, 417

Auslidndische Rentensysteme 276f.,
301

Beamtenversorgung 24 £., 27, 39, 58 ff,,
68, 70 ff., 85, 91, 94, 97, 102, 107 £,
126 ££.,, 139, 178 £., 183, 189, 217{f,
228, 246 f., 253, 266, 273 ff., 302 1f.,
328, 381f., 384, 398, 406, 409, 443,
449

Babyjahr 242

BAfOG 351

Behinderte 23 £., 76 £f., 81 {., 104, 109,
112 £, 140ff, 174, 182ff, 196,

222 £f., 231 ff., 264, 345, 376, 381,
418 ff., 439 £., 442

Beitragsbemessungsgrenze 55, 69, 178,
180, 295, 346, 359 ff., 417

Beitragspflicht 345 ff., 350 ff., 362 ff.,
417, 461

Berufsgenossenschafien 379, 386, 388

Berufsschadensausgleich 23, 25, 45 ff.,
73, 247, 249, 273, 282, 286, 297,
310 ff., 448

Berufsunfihigkeitsrente 56, 62, 217,
235, 332

Berufswechsel 218, 224 ff., 322, 396,
398

Besitzstandswahrung 425, 432, 450 ff.

Besoldungsgesetze 179, 273, 285, 290,
406

Besteuerung in der Sozialversiche-
rung 289 ff., 328

Betriebssport 261

Beveridge-Plan 151

Blinde 184, 197, 443

Bundesanstalt fur Arbeit 282, 285, 348

Bundesgrenzschutzgesetz 443

Bundesentschidigungsgesetz 443

Bundesseuchengesetz 367, 443

Chronisch Kranke 78f., 81, 84 £, 104,
109, 112 £, 142, 185 ff,, 251, 376, 413

Doppelversicherung 67

Ehrensold 200

Einkommensverteilung der Erwerbs-
geminderten 91, 102 ff., 178

Ersatzzeiten 30, 32, 59, 154 ff.,, 174,
254, 303, 348, 351, 369 ff., 395, 407,
417

Erwerbseinkommen 23f, 44f, 47,
49 ff., 53 £f., 55 ff., 60, 69, 99, 1151,
131 ££., 139, 169, 175, 220 ff., 230 {f.,
247f., 271ff., 278 ff., 287, 2901f.,
298, 303, 316 ff., 347 ff, 402, 411,
419 ff., 430, 432, 435, 453, 462

Erwerbslose 110, 124, 154, 174, 235,
347 f.

Erwerbstéatigkeit Erwerbsgeminder-
ter 109, 110, 278

Erwerbsunfihigkeit 40, 46, 48, 50, 54,
62, 65, 69, 85, 124, 158, 167, 217,
224 ff., 320 £f,, 333, 400

Erwerbsunféhigkeitsrente 54, 57

Erziehungsgeld 354

Familidre Unterhaltsgemeinschaft
165 1., 169, 173, 236 £f., 279, 324 f1f,,
333 ff., 350

Familienlastenausgleich 334, 337, 354,
356 £f., 371, 417, 464

Finalprinzip 270, 315

Freiwillige Versicherung 29, 33, 68,
133, 178 1.

Gefdhrdungshaftung 342
Gemeindeunfallversicherungsver-
biande 366



240

Gesamtversorgung 300 ff., 377 £f., 416,
439, 441

Gleichbehandlung von Mann und
Frau 151, 158, 336

Halbfamilie 324

Handwerkerversicherung 130, 443

Haftlingshilfegesetz 443

Hirteklauseln 451 ff.

Héusliche Krankenpflege 185

Hausfrauen 25, 32, 49, 116 f.,, 1471f,,
178, 188, 236 ff., 255, 316 ff., 350 ff,,
371, 395, 400, 404, 417, 432, 461, 464

Hauspflege 185

Hauswirtschaftliche Hilfskrifte 170,
333, 335, 355

Heilbehandlung 182 ff., 259, 383, 390 £.

Hilfe zum Lebensunterhalt 347

Hilfsbediirftigkeit 76, 184 £f., 190

Hinterbliebene 97 £,, 167, 208 1., 320 ff,,
357 £1., 368, 416, 451

Immaterialschiden 192 ff.

Integritétsrenten 172, 192 £f,, 340, 415,
432

Invalidisierungsrate 400

Invaliditatssicherung der Hausfrau
169 ff., 319 ff., 332 ff., 350 ff., 464

Kapitaleinkommen 99, 436

Kausale Sicherungssysteme 27, 39 ff.,
66, 83, 118 £f,, 1851f., 192, 210, 232,
257 £f., 315, 319, 339 ff., 359 {f.,
377 ff., 417, 462

Kinder 124, 141 ££., 148 £f., 154 ££., 158,
160 £f., 169 ff., 180, 241{f., 295,
316 f£f., 324 £f., 332 ff, 350 ff., 400,
404, 434, 464 )

Kleinrenten 54, 183, 204, 402, 410, 454

Knappschaftsversicherung 69, 373, 443

Knochentaxe 189

Kostenschitzung 399 ff.

Krankenversicherung 69, 187, 215, 242,
258 f., 294, 347 ff., 379, 383 £f,, 439

Kriegsopferversorgung 23, 25, 27, 45,
60, 61, 731f, 85, 91, 94, 96¢£., 99,
102, 107 £, 122, 153, 189, 1921, 195,
200 f., 208 f.,, 217 ff., 233, 238, 247,
249, 273 if.,, 2971, 310, 333, 3681,
377, 385 1., 402, 409, 417, 432 £., 443,
447 £., 451, 456

Landwirtschaftliche Altershilfe 72f.,
130, 443
Lebenseinkommensverlauf 101,
126 ff., 271 ff., 396, 446
Lebenshaltungskosten 322
Leistungsbemessungsgrenze 282 ff.

Mehrbedarfszuschlége 184 £f., 189

Stichwortverzeichnis

Minderung der Erwerbsfihigkeit

— Anspruch auf Rente bei 29 ff,
391£., 114, 118, 1281f, 158, 220, 250,
352 ff.

— Gesicherte Arbeitstitigkeiten
35 ff., 172, 384

— Grad der 223 £f., 230

— Rentenbemessung bei 23f, 43,
53 £f., 114, 123, 139, 141, 187, 217,
230, 248, 271 £f., 287 £f., 303, 306 ff.,
316, 325 £., 331 £f., 339, 369

Mikrozensus 77, 80, 84 1., 101, 104, 107,
109, 113, 418 £f., 436

Mindestruhegehalt 59, 63

Naturaleinkomen 157, 249, 259, 333

Opferentschidigungsgesetz 367
Orthopédische Hilfsmittel 187

Personliche Bemessungsgrundlage 54,
69

Personenschiden 192 {f., 267

Pflege 25, 84, 143 £f., 169 £., 182 ff., 363,
414 £., 432, 443

Pflegenotstand 188

Primérgruppen 76, 116,
147 £f., 158 ff., 169 ff.,
236 1f., 316 ff., 350

Rechtsstaat 442

Rehabilitation 29, 144, 182 £, 233, 348,
379, 390 £., 399 £., 441 £f.

Rentenerhdhungen 456 ff.

Rentenfinanzierung 114, 118 {f,, 123 1.
154, 158, 206 ff., 265, 287 ff., 337,
339 ff., 354 ff.,, 401, 416f, 4181f.,
441, 450, 463

Rentenkapitalisierung 205

Rentenkiirzung 68 f., 73, 266, 357, 430,
452 ff., 457 ff.

Rentenkumulation 27, 39, 42, 65 ff.,
75, 77, 92, 103, 108 ff., 235, 2581,
319, 393, 401, 410, 430, 441

Rentenniveau 235, 287 1f., 456

Rentensplitiing 322

Rentenversicherung 23 ff., 27, 34,
53 £f., 67 If.,, 72, 75, 85, 91, 94, 96 If.,
102, 1074£, 114, 120, 130, 138 ff,
153 £f.,, 178, 191, 209, 217 ff., 228,
235, 238, 242, 246f., 253, 2b7ff.,
266, 286 ff., 302 ff., 344, 348, 363,
369, 372 ff., 384 ff., 402 1., 406, 409,
417, 433, 439, 443, 446, 448, 451, 456,
463

Schadensersatz 272 ff., 306, 415
Scheinarbeitsverhiltnis 251, 298
Schlédgerei 257, 261
Schmerzensgeld 83, 183, 192 ff., 415
Schornsteinfegergesetz 443

124,
188,

142,
190,



Stichwortverzeichnis 241

Schwerstbeschidigtenzulage 198, 286

Selbstschidigung 267

Selbstandige- und freie Berufe 130 £f.,
398, 400, 417, 435, 443, 461 ff.

Selbstverwaltung 386

Selbstvorsorge 268 f£., 287, 463

Sicherungsliicken 29 ff.,, 41 £, 75, 77,
84, 87 ff., 119, 168, 175 ff., 185, 441,
453

Soldatenversorgungsgesetz 443

Sozialhilfe 27, 84, 90, 140, 171, 1881{,,
313, 347, 443, 463

Soziale Abhingigkeit 76, 111

Soziale Dienste 163, 170, 184 ff., 432

Soziale Indikatoren 76, 91 ff.

Soziale Rechte 439

Soziale Risiken 89, 120, 133, 159 {f,,
207, 212, 268, 347, 353, 359

Soziale Sicherheit 120, 171

Sozialgesetzbuch 439 f.

Sozialleistungstriger 67, 76 f., 92, 282,
299, 348, 364, 376, 379 £f., 416, 441,
462 f£.

Sozialplan der SPD 252, 303

Sozialstationen 170

Staatliche Zuschiisse 122, 344, 362,
369 f1.,, 417, 463

Staatsblirgerversorgung 114, 120

Standardrente 318, 334

Steuerprogression 55, 61, 290, 292 ff.,
328

System sozialer Sicherung 22, 27, 39,
40, 66, 84, 114, 157, 171, 177, 185,
202, 221, 270, 379, 442

Tarifvertragliche Regelungen 179
Teilrenten 102, 183, 193, 204, 402, 451

Uberleitung 300 £., 392, 425, 438 ff.
Uberversorgung 305, 328
Umlageverfahren 365
Unfallausgleich 64, 71
Unfallversicherung 23 ff., 27, 39f,
49 f£., 58 £., 63, 69, 71 ff., 85, 91, 94,

96 £f., 102, 107f., 139, 190, 193f,
200 f., 208 £, 217 {f., 228 £, 233, 242,
246 1., 257 £f., 269, 274, 297f1., 340 1.,
365, 367, 377, 381 ff., 402, 404, 406,
409, 417, 432, 439, 447, 451, 456
Unterhaltszahlungen 34, 180, 216, 279

Verkehrsunfille 257, 260, 269, 342,
364, 392
Verletztenrenten 193 ff,
Versehrtenrenten 192 £f.
Versorgungsamt 390
Versorgungsgrad b5 ff., 61, 63, 68, 71
Versicherungszeiten 30, 54 £f., 154 ff.,,
172, 174, 212, 251, 303, 348, 351, 371,
394 1., 407, 446, 462
Versorgungsausgleich bei Scheidung
34, 151, 167
Verteilungsgerechtigkeit 450
Verursacherprinzip 114, 121, 339ff,
368, 376, 388

Wanderversicherung 67, 396 f.

Wartezeiten 26, 30, 32f£., 55, 59, 63,
69, 73, 123, 126, 129, 139 {,, 146, 174,
209, 246, 248, 250 ff., 281, 286, 298,
348, 351, 394, 396 £., 400, 404, 461 £,
464

Wettbewerbsprozesse 134 ff.

‘Wirtschaftspolitik 135, 455

Wirtschaftswachstum 135 ff.

Witwenrenten 65, 91f., 96, 98 £f., 104,
242, 320 £f,, 337, 357 f. 413, 451, 464

Wohlstandsniveau 271, 287, 315, 322,
454, 458

Wohngeld 334

Zeitfaktor der Rentenformel 297 ff.,
396 ff., 446, 462

Zivildienstgesetz 443

Zurechnungszeiten 55, 57, 59, 303, 395,
407, 462

Zusatzvorsorge, private 179

Zusatzrente 187, 290, 327, 443



	Titelblatt
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	1. Vorbemerkungen
	1.1. Die Problemstellung
	1.2. Durchführung der Untersuchung
	1.3. Voraussetzungen und Konsequenzen der Reformvorschläge

	2. Das geltende System
	2.1. Die gesetzlichen Regelungen
	2.2. Statistisch nachweisbare Auswirkungen

	3. Vorschläge zur Neuregelung
	3.1. Grundsätze
	3.2. Gesicherter Personenkreis
	3.3. Leistungsarten
	3.4. Leistungsfall
	3.5. Leistungsvoraussetzungen
	3.6. Rentenbemessung
	3.7. Finanzierung
	3.8. Organisation
	3.9. Kosten einer Vereinheitlichung

	4. Probleme der Überleitung
	4.1. Kodifikation der Neuregelung
	4.2. Umrechnung alter Ansprüche in neue
	4.3. Besitzstandswahrung
	4.4. Rentenerhöhungen
	4.5. Ausweitung des berechtigten Personenkreises

	Stichwortverzeichnis



